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Aufgaben der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministers für 
Wirtschaft das technisch-wissenschaftliche Staatsinstitut der Bundesrepublik Deutschland für Werkstoffwissenschaf
ten, Materialprüfung und Chemische Sicherheitstechnik. Dieser Komplex stellt in allen Industrieländern einen 
technologischen Schlüsselbereich dar, da Materialien als Konstruktions- und Funktionswerkstoffe die Grundlage der 
gesamten Technik bilden. Die Materialforschung, die zuverlässige, normgerechte und neutrale Prüfung sowie die 
sicherheitstechnische Beurteilung von Werkstoffen, Bauteilen und Konstruktionen sind wesentliche Voraussetzungen 
für eine Ieistungs- und wettbewerbsfähige Wirtschaft im Hinblick auf die Anforderungen an Qualität und 
Zuverlässigkeit technischer Produkte, Umweltschutzerfordernisse und die Notwendigkeit der sparsamen Verwendung 
von Rohstoffen und Energie. 

Die Ursprünge der BAM reichen bis in das Jahr 1870 zurück, in dem durch Erlaß des damaligen Preußischen 
Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die Gründung einer Mechanisch-Technischen 
Versuchsanstalt bei der Gewerbeakademie beschlossen wurde. 1895 erfolgte die Angliederung der im Jahre 1875 
eingerichteten Prüfungsstation für Baumaterialien als neue Abteilung der Versuchsanstalt. Im Jahre 1904 kam es 
darüber hinaus zur Zusammenlegung mit der 1877 errichteten Chemisch-Technischen Versuchsanstalt zum 
Königlichen Materialprüfungsamt Dessen erster Direktor, Adolf Martens (1850-1914), trat u. a. als Entdecker des 
nach ihm benannten Martensit-Gefüges von Stahl und als Mitbegründer sowie Vorsitzender (1896 -1913) des 
"Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik" hervor. Das Königliche Materialprüfungsamt, das im 
Jahre 1907 eine selbständige Behörde geworden war, wurde nach dem Ersten Weltkrieg dem Preußischen Ministerium 
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung unterstellt. Es bestand als Staatliches Materialprüfungamt (MPA) - bei 
ständiger Erweiterung seiner Aufgabenbereiche und Angliederung anderer Institutionen, wie z. 8 . der Reichs
.Röntgenstelle- bis 1945. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dem MPA die im Jahre 1889 errichtete Chemisch-Technische Reichsanstalt (CTR) 
angeschlossen. Diese vereinigten Institutionen erhielten im Jahre 1954 den Status einer Bundesanstalt im 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft, die seit 1956 den Namen "Bundesanstalt für Materialprüfung 
(SAM)" trägt und ab 1. 1. 1987 "Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM)" heißen wird . 

Die Aufgaben der BAM wurden durch einen Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft vom 1. September 19641etztmalig 
festgelegt. Danach hat die Bundesanstalt die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung entsprechend ihrer 
Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie die Chemische Sicherheitstechnik stetig weiter zu 
entwickeln. Die Ergebnisse ihrer und fremderwissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen 
und der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen. Für das Land Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben 
eines staatlichen Materialprüfungsamtes. Auf Antrag steht die BAM lndustriefirmen, Wirtschaftsverbänden, 
Verbrauchereinrichtungen sowie privaten Antragstellern zur Verfügung . Außerdem berät sie Bundesministerien und 
unterstützt Verwaltungsbehörden sowie Gerichte. Mit Institutionen ähnlicher Zielsetzung des ln- und Auslandes, 
inshesondere den nationalen Schwesterinstituten, arbeitet die BAM eng zusammen. Daneben ist sie in die technische 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Entwicklungsländern eingebunden. Die Mitarbeiter der Bundesanstalt wirken in 
zahlreichen Fachgremien, gesetzgebenden Körperschaften und normensetzenden Institutionen an der Aufstellung von 
technischen Regeln und Sicherheitsbestimmungen mit und vertreten die Bundesrepublik Deutschland in 
internationalen und supranationalen Einrichtungen. 

Aufgrund des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe, des Gesetzes über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße, des Waffengesetzes sowie einer Reihe weiterer gesetzlicher Regelungen und 
Verordnungen hat die Bundesanstalt den Status einer Bundsoberbehörde. Damit erhalten die in diesem 
Zusammenhang erteilten Zulassungen, Richtlinien und Auflagen bundesweit gesetzlichen Charakter. Im Rahmen der 

·, genannten Gesetze obliegen der BAM u. a. die Prüfung von Stoffen und Konstruktionen für die Zulassung 
explosionsgefährlicher Stoffe und Sprengzubehör, die Zulassung der Bauart von Verpackungen und die 
Genehmigung der Beförderung von gefährlichen Gütern ohne Schutzbehälter. Ferner läßt die Bundesanstalt 
Raketenmunition und Geschosse mit pyrotechnischer Wirkung im zivilen Bereich zu und prüft eine Vielzahl weiterer 
Produkte und Gegenstände im öffentlichen Interesse. 

II 

Mit nahezu 1.200 Mitarbeitern, darunter etwa 300 Wissenschaftlern unterschiedlicher naturwissenschaftl icher und 
technischer Fachrichtungen, befaßt sich die BAM in mehr als 100 Laboratorien damit, die chemischen, physikalischen 
und technologischen Eigenschaften von Werkstoffen zu bestimmen und Zusammenhänge zwischen Stoffkennwerten 
und Materialverhalten beim praktischen Einsatz aufzuklären . Dadurch werden Rohstoffe und Werte erhalten, Schäden 
vermindert und Unfälle verhütet. Das Arbeitsgebiet schließt alle technischen Material ien ein : Met.alle, anorganische 
nichtmetallische Stoffe, insbesondere Baustoffe und keramische Werkstoffe, organische Stoffe wie Kautschuk, 
Kunststoffe, Textilien, Leder, Papier, Holz, aber auch Verbundwerkstoffe, technische Fluide und Gase sowie feste, 
flüssige und gasförmige explosionsfähige Stoffe. Für die Untersuchung von Materialien unter den verschiedensten 
Beanspruchungen, z. B. mechanischer, thermischer, tribologischer, chemischer, korrosiver oder biologischer Art, 
werden unterschiedlichste Meß-, Prüf- und Analysentechniken einschließlich zerstörungsfreier Prüfverfahren und 
Computertechniken eingesetzt. Durch Forschung und Entwicklung, Prüfung und Untersuchung sowie Beratung und 
Information dient die BAM dem Ziel, die Leistungsfähigkeit derWirtschaftzu fördern, die technisch-wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu erweitern sowie die Lebensbedingungen zu sichern und zu verbessern. 
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Untersuchungen zur Temperaturabhängigkeit der unteren Zündgrenze 
von Lacklösern ittel n 

Von ORR Dr. Wolfgang Schrödter, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin DK 541 .126.4:667.629.2.062 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 16 (1986) Nr. 3 S. 303/310 

Manuskript-Eingang 11 . Juli 1986 

Inhaltsangabe 

Auf Wunsch interessierter Berufsgenossenschaften wurde ein Forschungsvorhaben durchgeführt mit dem Ziel, die Abhängigkeit der 
unteren Zündgrenze von Lacklösemitteln von der Temperatur im Bereich von 20 °C bis 500 °C experimentell zu ermitteln . 

Die experimentellen Arbeiten lassen sich in verschiedene Teilschritte gliedern: Herstellen eines definierten Lösemitteldampf/Luft
Gemisches, Erwärmung dieses Gemisches auf die gewünschte Temperatur, analytische Kontrolle des Gemisches bei dieser Temperatur 
und Zündversuche. Untersucht wurden acht der meist verwendeten Lacklösemittel, und zwar Methanol , i-Butanol, Aceton, Methylglykol, 
Ethylacetat, Butylacetat, To luol und m-Xylol. 

Pro 100 oc Temperaturerhöhung wurde im Durchschnitt eine Erniedrigung der unteren Zündgrenze um etwa 13% des Wertes der unteren 
Zündgrenze bei Raumtemperatur (20 DC) ermittelt. 

Lacklösemittel- Temperaturabhängigkeit von Zündgrenzen 

1. Vorbemerkung 

Nach der z. Z. gültigen Unfallverhütungsvorschrift "Lacktrok
kenöfen" (VBG 24) vom 1. Januar 1958 in der Neufassung vom 
1. April1974 [1] muß laut§ 4 Absatz 1 sichergestellt sein, daß bei 
vorschriftsmäßiger Beschickung die Lösemitteldampfkonzen
tration stets genügend weit unter der unteren Zündgrenze bleibt. 
In einer Fußnote zu diesem Absatz wird darauf hingewiesen, 
daß die entsprechende Sicherheit erreicht wird, wenn die Öfen 
nach den Berechnungsgrundlagen für Bau und Betrieb von 
Lacktrockenöfen berechnet werden. In diesen Berechnungs
grundlagen für die Lüftungsmaßnahmen ist für den maximal 
zulässigen Volumengehalt an Lösemitteldämpfen ein Wert von 
0,8 % festgelegt worden. Man ging bei der Festlegung dieses 
Wertes davon aus, daß die unteren Zündgrenzen aller 
gebräuchlichen Lacklösemittel bei den damals üblichen 
Ofentemperaturen bis 150°C sämtlich über 0,8 Vol.-% liegen 
und somit bei Einhaltung bzw. U nterschreitung dieses Wertes in 
den Trockenöfen keine gefährlichen Mengen an explosionsfähi
gen Lösemitteldampf!Luft-Gemischen auftreten können. 

Die Entwicklung auf dem Gebiet der Lacktrockentechnik hat 
jedoch in den letzten Jahren sowohl aus wirtschaftlichen als 
auch aus Umweltschutzgründen zu höheren Trocknungstempe
raturen geführt. In bestimmten Trockenöfen werden z. B. im 
Hinblick auf eine Verkürzung der Durchlaufzeit des lackierten 
Gutes Temperaturen bis zu 500 °C erreicht. Während dabei die 
lackierten Güter nur auf Temperaturen von etwa 250 °C 
kommen, nehmen die mit der Umluft vermischten Lösemittel
dämpfe jedoch die wesentlich höhere Ofentemperatur an. 

Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung in der Lacktrockeu
technik stellte sich die Frage, ob bei Beibehaltung des 
sicherheitstechnischen Grenzwertes von 0,8 Vol.-% in den 
Berechnungsgrundlagen der Unfallverhütungsvorschrift "Lack
trockenöfen" (VBG 24) die Betriebssicherheit der Trocknungs
anlagen weiterhin gewährleistet ist oder ob die bei den höheren 
Trocknungstemperaturen zu erwartende Verschiebung der 
unteren Zündgrenze zu niedrigeren Werten berücksichtigt 
werden muß und somit eine Korrektur des Grenzwertes wegen 
möglicher Explosionsgefahren erforderlich ist. 

Im einschlägigen Schrifttum sind über die Temperaturabhän
gigkeit der unteren Zündgrenze von Lösemitteldämpfen nur 
sehr vereinzelte und erheblich voneinander abweichende 
Angaben zu finden. Um dieses für die Arbeitssicherheit im 

allgemeinen und für die anstehende Neufassung der Unfallver
hütungsvorschrift "Lacktrockner" (VBG 24) im speziellen 
bedeutsame Problem einer Klärung zuzuführen, hat die 
Arbeitsgemeinschaft der Eisen- und Metall-Berufsgenossen
schaften, vertreten durch die 

Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft, 
Maschinen- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft, 
Nordwestliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, 
Süddeutsche Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft, 
Süddeutsche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, 

die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) in Berlin mit der 
Durchführung eines Forschungsvorhabens zur Untersuchung 
der Temperaturabhängigkeit der unteren Zündgrenze von 
Lacklösemitteln im Bereich von 20 °C bis 500 °C beauftragt. Die 
finanziellen Mittel zur Durchführung des Forschungsvorhabens 
wurden aus dem Haushalt der Arbeitsgemeinschaft der Eisen
und Metall-Berufsgenossenschaften zur Verfügung gestellt. 

2. Einleitung 

Die Kenntnis der Zündgrenzen ist neben der anderer 
sicherheitstechnischer Kenngrößen Voraussetzung für den 
sicheren Umgang mit brennbaren Gasen und Dämpfen und für 
die Auswahl geeigneter Explosionsschutzmaßnahmen. Bei der 
Trocknung von Beschichtungsstoffen, die brennbare Lösemittel 
enthalten, werden in der Regel technische Lüftungsmaßnahmen 
zur Vermeidung der Bildung explosionsfähiger Lösemittel
dampf/Luft-Gemische während des Trockenvorganges durch
geführt. Die Trockenöfen werden dabei im Hinblick auf die 
eingebrachte Menge der Beschichtungsstoffe bzw. ihres 
Lösemittelanteiles so belüftet, daß die Lösemitteldampfkonzen
tration im Trockenraum immer unterhalb der Zündgrenze 
bleibt. D. h. während des Trockenvorganges wird durch Zugabe 
entsprechend großer Luftmengen eine so schnelle Verdünnung 
der aus den beschichteten Oberflächen der behandelten Güter 
freigesetzten brennbaren Lösemitteldämpfe erreicht, daß sich 
gefährliche Mengen von explosionsfähiger Atmosphäre nicht 
bilden können. 

Wird in einem homogenen brennbaren Gas/Luft- bzw. 
Dampf/Luft-Gemisch durch eine Zündquelle eine Verbren
nung eingeleitet, so ist die Geschwindigkeit, mit der sich die 
Verbrennung ausbreitet, vom Gehalt an brennbarem Stoff 
abhängig. Die Verbrennungsgeschwindigkeit ist in der Regel in 
der Nähe der stöchiometrischen Zusammensetzung des 

303 



Gemischesam größten und wird sowohl bei Verringerung als 
auch bei Erhöhung des Gehaltes an brennbarem Stoff kleiner, 
bis sich schließlich die Verbrennungsreaktion bei einem unteren 
und einem oberen Grenzwert für den Gehalt an brennbarem 
Stoff gerade nicht mehr von der Zündquelle her ausbreitet [2], 
[3]. Diese beiden Grenzwerte sind die untere Zündgrenze (UZG) 
bzw. untere Explosionsgrenze (UEG) und die obere Zündgrenze 
(OZG). Der zwischen diesen beiden Grenzen liegende Bereich 
des Gehaltes an brennbarem Stoff ist der Zündbereich bzw. 
Explosionsbereich. Die Ausdrücke "Zünd- und Explosions
grenze" bzw. "Zünd- und Explosionsbereich" stehen gleich
wertig nebeneinander. Der Einfachheit halber werden im 
folgenden nur noch die Bezeichnungen Zündgrenze und 
Zündbereich verwendet. Der Gehalt an brennbarem Stoff an 
den Grenzwerten wird gewöhnlich als Volumenkonzentration 
in % (Vol.-%) oder als Mengenkonzentration in g/m3 

angegeben. 

Die Zündgrenzen brennbarer Gase und Dämpfe sind keine 
physikalisch-chemischen Stoffkonstanten, weil sie von ver
schiedenen Parametern des zur Bestimmung verwendeten 
Verfahrens beeinflußt werden. Bei der Bestimmung spielen z. B. 
die Geometrie und Größe des Zündgefaßes, die Art und Stärke 
der Zündquelle und das für eine Entzündung benutzte 
Kriterium eine Rolle. Darüber hinaus sind die Zündgrenzen von 
den Zustandsbedingungen hinsichtlich Druck und Temperatur 
abhängig. 

Zündgrenzen werden gewöhnlich bei atmosphärischen Bedin
gungen, d. h. bei einem Ausgangszustand des zündbaren 
Gemisches von etwa I bar Gesamtdruck und bei einer 
Temperatur von etwa 20 °C ermittelt. Über die Veränderung der 
Zündgrenzen mit steigender Gemischtemperatur ist -
besonders bei Dämpfen brennbarer Flüssigkeiten - meist 
wenig bekannt. Geringe Schwankungen der Raumtemperatur 
haben keinen nennenswerten Einfluß auf die Zündgrenzen. Eine 
zunehmende Primärtemperatur des Brennstoff/Luft-Gemi
sches, d. h. die Temperatur, die das Gemisch vor der Zündung 
aufweist, bewirkt jedoch eine erhöhte Reaktionsfahigkeit des 
Stoffes, d. h. je höher die Anfangstemperatur des Gemisches ist, 
desto leichter kann sich die durch den Zündvorgang eingeleitete 
Verbrennungsreaktion fortpflanzen. Dadurch verschiebt sich 
die untere Zündgrenze zu brennstoffarmeren, bzw. die obere 
Zündgrenze zu brennstoffreicheren Gemischen. Der Zündbe
reich des Gemisches wird also mit steigender Temperatur 
weiter, wobei der Einfluß der Primärtemperatur auf die untere 
Zündgrenze im allgemeinen geringer ist als auf die obere 
Zündgrenze. 

In der vorliegenden Arbeit werden die Untersuchungen zur 
Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der unteren Zünd
grenze von Lösemitteln, die in der Lackindustrie vielfach 
Verwendung finden, beschrieben. Die Versuche wurden bei 
Atmosphärendruck (etwa I bar) durchgeführt. Die Ergebnisse 
sind in Tabellen und Diagrammen dargestellt und werden 
diskutiert. 

3. Versuchsapparatur und Versuchsablauf 

Die experimentellen Arbeiten lassen sich in vier verschiedene 
Teilschritte gliedern: 

- Herstellung definierter Lösemitteldampf/Luft-Gemische, 

- Erwärmung dieser Gemische auf die gewünschten Tempera
turen, 

- analytische Kontrolle der Gemische bei diesen Temperatu
ren, 
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- Zündversuche. 

Bei den Untersuchungen wurde die in Abb. 1 schematisch 
dargestellte Versuchsapparatur verwendet. 

Abb. 1 
Versuchsapparatur zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der 
unteren Zündgrenze von Lösemitteln 

Eine wesentliche Voraussetzung für die einwandfreie Messung 
von Zündgrenzen ist die exakte und reproduzierbare 
Herstellung der Brennstoff/Luft-Gemische, wobei das experi
mentelle Problem der Gemischherstellung bei Dämpfen 
schwieriger zu lösen ist als bei Gasen. Für die Herstellung von 
Dampf/Luft-Gemischen stehen vor allem zwei Methoden zur 
Verfügung: I. Sättigung eines Luftstromes mit dem Dampfund 
2. Totalverdampfung eines in einen konstanten Luftstrom 
kontinuierlich dosierten konstanten Flüssigkeitsstromes. 

Die Sättigungsmethode hat den Nachteil, daß die Dampfdruck
kurve der Substanz für die Auswertung sehr genau bekannt sein 
muß und daß sie nur für sehr reine Flüssigkeiten brauchbar ist. 
Bei Flüssigkeitsgemischen würde sich die Dampfzusammenset
zung während der Messung ändern. Die Totalverdampfung des 
dosierten Flüssigkeitsstromes hat den Vorteil, daß sie auch für 
Flüssigkeitsgemische anwendbar ist. Für die Dosierung des 
Flüssigkeitsstromes sind geeignete Kolbendosierpumpen kom
merziell erhältlich. Das Hauptaugenmerk ist bei dieser Methode 
auf eine gleichmäßige Verdampfung des Flüssigkeitsstromes zu 
legen [4]. 

Bei den in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Untersuchun
gen wurden die definierten Lösemitteldampf/Luft-Gemische 
durch Einspeisung und vollständige Verdampfung einer 
bekannten Lösemittelmenge in einem vorgewärmten Luftstrom 
hergestellt. Hierzu wurde das Lösemittel aus dem Vorratsbehäl
ter, der auf einer Feinwaage stand, mit Hilfe einer Dosierpumpe 
einer Mischvorrichtung zugeführt, wo es von dem vorgewärm
ten Luftstrom aufgenommen wurde. Die Gemischherstellung 
erfolgte also im strömenden System, die Zündung des 
Gemisches wurde jedoch - wie später beschrieben - im 
ruhenden System vorgenommen. 

Für die ersten Untersuchungen wurde als Dosierpumpe eine 
Mitteldruckpräzisionspumpe (RCT-Präzisionspumpe Ml60, 
Reichelt Chemietechnik) mit einer Förderleistung von 3 bis 160 
ml/h verwendet, die sich durch eine sehr gute Förderkonstanz 
auszeichnete. Die Fördermenge ist bei dieser Pumpe vom 
Gegendruck unabhängig, da keine Ventile den Förderstrom 
regeln. Über einen Präzisionsantrieb werden zwei Kolben in 
Glaszylindern bewegt, wobei der eine ansaugt und der andere 
fördert. Am Ende des Kolbenhubs schaltet ein Drehventil die 
Saug- und Förderseite um. Der Antrieb erfolgt über einen 
Schrittmotor. Die Fördermenge kann stufenlos mit Hilfe von 



zwei Potentiometern (Grob- und Feineinstellung) eingestellt 
und digital an einer Anzeige abgelesen werden. 

Mit dieser zuerst eingesetzten RCT-Präzisionspumpe ergaben 
sich jedoch während der Versuche Probleme hinsichtlich der 
Verwendbarkeit der Dichtringe an den Glaskolben beim 
Einsatz der verschiedenen Lösemittel. Obgleich Dichtringe aus 
ausgesuchten, gegen die Lösemittel möglichst resistenten 
Materialien verwendet wurden, kam es z. B. durch Quell- oder 
Schrumpfprozesse und durch schlechte Gleiteigenschaften 
bedingtes Abscheren immer wieder zu Undichtheiten, die ein 
zeitraubendes Auswechseln der Dichtringe erforderten und 
damit zu Unterbrechungen im Versuchsablauf führten . Aus 
diesem Grunde wurde für die weiteren Untersuchungen eine 
andere Dosierpumpe verwendet. 

Die für die weiteren Untersuchungen verwendete Dosierpumpe 
war eine pulsationsarbeitende Pumpe vom Typ Gynkotek 
HPLC frei- "High-Precision-Pump", Modell300 C, mit einer 
Förderleistung von 0,6 bis 300 mllh bei Arbeitsdrücken von 0 
bis 500 bar. Bei dieser Doppelkolbenpumpe sind die beiden 
Pumpenköpfe in Serie geschaltet, so daß das Fördermedium nur 
in einer Richtung beide Zylinder durchströmt. Ein konstant 
drehender · Nockenantrieb bewegt die beiden Kolben mit 
unterschiedlicher Hubhöhe so, daß ein Kolben - im 
ventilbestückten Pumpenkopf- als "Arbeitskolben" und der 
andere - im Pumpenkopf ohne Ventil - als "Ausgleichs
kolben" wirkt. Ein kontinuierliches Fördern kommt dadurch 
zustande, daß der Arbeitskolben während des Verdrängens 
entsprechend der vorgewählten Förderrate fördert und 
gleichzeitig den in Serie nachgeschalteten Ausgleichspumpen
kopf füllt . Dieser dient als Speicher und fördert, während der 
Arbeitskolben den Saughub ausführt. Das asymmetrische 
Verdrängungssystem weist als besonderes Merkmal eine sich 
über 180° erstreckende Überschneidungsphase der Förderhübe 
von Arbeits- und Ausgleichskolben auf. Die hochkonstante 
Förderleistung der Pumpe wird durch einen frequenz
synchronisierten, quarzstabilisierten Drehantrieb und Präzi
sionsminiaturkugelventile gewährleistet. Die Fördermenge ist 
digital in Stufen von 0,01 mllmin vorwählbar. 

Die Gynkotek HPLC-Pumpe hat sich bei den hier durchgeführ
ten Untersuchungen gut bewährt und zu keinen Problemen bei 
der Dosierung der erforderlichen Lösemittelmengen geführt. 

Die durch die Dosierpumpe der Mischvorrichtung zugeführte 
Lösemittelmenge wurde zusätzlich durch gravimetrische 
Messungen mit Hilfe einer Feinwaage (Genauigkeit± 5 mg), auf 
der das Vorratsgefäß für das zu dosierende Lösemittel stand, 
kontrolliert. Als Vorratsgefäß wurde ein 1.000 ml fassender 
Glaskolben mit einem engen Hals verwendet. Der enge Hals 
sollte Verdunstungsverluste des Lösemittels weitgehend ver
meiden, die zu Fehlern bei den gravimetrischen Kontrollmes
sungen geführt hätten. Durch den engen Hals des Glaskolbens 
war die Saugleitung der Dosierpumpe berührungsfrei einge
führt. Am Anfang der Saugleitung im Glaskolben befand sich 
ein kleines Frittenfilter, um jegliche Verunreinigung und damit 
Störung der Präzisionsdosierpumpe durch Feststoffpartikel 
(Staub) zu vermeiden. Die Untersuchungen wurden mit 
Lösemitteln der Reinheit "pro analysi" (Firma E. Merck, 
Darmstadt) durchgeführt. 

Für den konstanten Luftstrom, in den die bekannte 
Lösemittelmenge dosiert werden mußte, wurde Luft über einen 
Gaszähler und ein Feinfilter von einer Membranpumpe 
angesaugt und gefördert, wobei der erforderliche Luftstrom 
durch ein Feinregelventil eingestellt wurde. Die Luft wurde 
dann nach der Pumpe mittels heizbarer Schläuche auf eine 
Temperatur von etwa 120 °C aufgewärmt und der Mischvorrich-

Heizung 

Lösemittel 

Abb. 2 
Mischvorrichtung zur Herstellung von Lösemitteldampf/Luft-Gemischen 

tung, in der das Lösemittel dosiert wurde, zugeführt. 

Die Mischvorrichtung, dargestellt in Abb. 2, bestand aus einem 
heizbaren Edelstahlblock. Dieser Stahlblock wurde mit Hilfe 
zweier Heizpatronen jeweils auf etwa die Siedetemperatur des 
untersuchten Lösemittels aufgeheizt. In den zylinderförmigen 
Innenraum des Stahlblocks wurde an einem Ende das von der 
Dosierpumpe kommende Lösemittel über eine feine Düse 
flüssig eingebracht und der von der Membranpumpe geförderte 
vorgewärmte Luftstrom tangential im Gegenstrom eingeblasen. 
Das eingespeiste Lösemittel verdampfte, und das Dampf/Luft
Gemisch verließ am anderen Ende die Mischvorrichtung. Zum 
Ausgleich eventueller Konzentrationsunterschiede, die durch 
unregelmäßige Verdampfungaufgrund von Tropfenbildung an 
der Lösemitteldüse in der Mischkammer auftreten können, 
wurde das aus der Mischvorrichtung kommende Lösemittel
dampf/Luft-Gemisch nochmals homogenisiert. Das geschah in 
einem Misch- und Puffergefäß aus Glas, welches sich in einem 
thermostat-geregelten Heizbad mit einer Temperatur von etwa 
80 °C befand. Nach der Homogenisationseinrichtung konnten 
an einem Anschluß über ein Dreiwegeventil aus dem 
Dampf/Luft-Gemisch Proben für eine analytische Kontrolle 
des Gemisches entnommen werden . 

Das so hergestellte Lösemitteldampf/Luft-Gemisch bestimmter 
Zusammensetzung wurde nun auf die für den Zündversuch 
gewünschte Temperatur aufgeheizt. Hierzu wurde der Ge
mischstrom durch ein 4 m langes Edelstahlrohr mit einem 
Innendurchmesser von 6 mm geleitet. Dieses Edelstahlrohr war 
mit Heizbändern umwickelt und konnte so von außen auf eine 
Temperatur von etwa 800 °C erwärmt werden. Die Heizstrecke 
war zusätzlich mit Glaswolle isoliert und mit einem Blechmantel 
umgeben. Mit Hilfe der Heizeinrichtung konnte der Gemisch
strom - wenn erforderlich - bis auf maximal etwa 600 °C 
aufgeheizt werden. Die gewünschte Temperatur der Heizstrecke 
und damit des Lösemitteldampf/Luft-Gemischstromes konnte 
über eine Regeleinrichtung kontinuierlich eingestellt und 
konstant gehalten werden. Die Temperatur des aufgeheizten 
Gemischstromes wurde hinter der Heizstrecke gemessen. 

Aufgrund von Vorversuchen war die Strömungsgeschwindig
keit im Hinblick auf die zu erreichende Temperatursteigerung 
für den Gemischstrom durch Abstimmung der Länge der 
Heizstrecke und des Durchmessers des Heizrohres so gewählt 
worden, daß die Verweilzeit des Dampf/Luft-Gemisches im 
Heizrohr möglichst gering war, um unerwünschte Vorreakti
onen an der heißen Rohrwandfläche auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

Das auf die gewünschte Temperatur aufgeheizte Lösemittel
dampf/Luft-Gemisch gelangte von der Heizstrecke in das 
Zündgefäß. Der Aufbau dieses Zündgefäßes ist in Abb. 3 
wiedergegeben. Das Zündgefäß bestand aus einem Zylinder aus 
Edelstahl, der unten und oben mit einem Flansch gasdicht 
verschlossen war. Der Innendurchmesser des Zylinders betrug 
70 mm. Das ist eine Größe, bei der sich der Einfluß der 

305 



,--·--------, 

Thermoelement 

, Isolierung 

Jzundkerze 
~~lii[J3--L' Einlass 

~~~~~,.."_,..,. 

' 

__f1solierung 
L _____________ _j 

Abb. 3 
Zündgefäß zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der unteren 
Zündgrenze von Lösemitteln 

Wärmeabgabe der sich nach einer Zündung ausbreitenden 
Flamme an die Gefäßwände praktisch nicht mehr auf die 
Versuchsergebnisse auswirkt. 

Die sich innerhalb eines geschlossenen Rohres fortpflanzende 
Flamme gibt die Wärme sowohl an das unverbrannte Frischgas 
als auch an die kälteren Gefäßwände ab. Bei Gemischen, deren 
Zusammensetzung den Zündgrenzen entspricht, reicht die 
vorhandene Energie gerade für eine Ausbreitung der Flamme 
nicht mehr aus ; jede Störung des Wärmegleichgllwichtes wird 
also die Zündgrenzen beeinflussen. Experimentelle Unter
suchungen haben ergeben, daß sich der Zündbereich mit 
wachsendem Innendurchmesser eines zylindrischen Zünd
gefäßes ausweitet und erst ab einem Durchmesser von 50 mm 
bzw. bei einem Abstand zwischen Zündquelle und Gefäßwand 
größer als 20 mm der Einfluß der Wärmeabgabe an die 
Gefäßwände praktisch vernachlässigt werden kann [5], [6]. 

Die Länge des Zylinders , d. h. der innere Abstand zwischen den 
beiden Deckelflanschen des Zündgefäßes lag bei 260 mm. Somit 
ha I Liter. Die Wanddicke des Zündgefäßes war so gewählt, daß 
die die Zündkammer des Gefäßes ein Volumen von fast genau 
zu erwartenden Explosionsdrücke sicher ausgehalten wurden. 
Als Einlaß und Auslaß für das Lösemitteldampf!Luft-Gemisch 
befanden sich je eine Bohrung im unteren und oberen Flansch, 
so daß das Dampf/Luft-Gemisch die Zündkammer von unten 
nach oben durchströmte. Das Zündgefäß war beheizbar und mit 
einer Isolierung versehen. Es konnte somit die in der 
Heizstrecke erreichte Gemischtemperatur mit Hilfe der 
Temp-eraturregeleinrichtung des Zündgefäßes auch m der 
Zündkammer eingestellt und eingehalten werden. 

Im unteren Teil des Zündgefäßes waren zwei Zündkerzen 
installiert, deren verlängerte Elektroden sich in der Mitte der 
Zündkammer (Zylindermitte) gegenüberstanden und etwa 
einen Abstand von 3 mm hatten. Dieser Abstand ist 
ausreichend, da nach Literaturangaben die Abhängigkeit der 
Mindestzündenergie von Elektrodenabstand und -form ober
halb eines kritischen Abstandes von 2 mm vernachlässigbar ist 
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[5]. Bei einem senkrecht stehenden zylinderförmigen Zündgefäß 
ist die Anordnung der Zündquelle im unteren Teil zu 
bevorzugen, da der Auftrieb der heißen Verbrennungsprodukte 
die Flammenausbreitung unterstützt. Bei Zündung im oberen 
Teil eines zylindrischen Rohres ermittelt man einen engeren 
Zündbereich [5]. 

Oberhalb der Elektroden waren in der Zündkammer in etwa 
gleichen Abständen drei Mantel-Thermoelemente vorhanden, 
deren Meßstellen ebenfalls in der Zylindermitte lagen. Der 
obere Flansch enthielt darüber hinaus einen Druckaufnehmer. 
An dem Auslaß des Zündgefäßes war eine Probenahme über ein 
Dreiwegeventil möglich , ehe das Lösemitteldampf!Luft
Gemisch ins Freie, d. h. in einen Abzug abgegeben wurde. 

Die auf die gewünschte Temperatur erwärmten Lösemittel
dampf/Luft-Gemische bestimmter Zusammensetzung wurden 
sowohl durch Probenahme vor der Heizstrecke als auch nach 
dem Zündgefäß analytisch daraufhin untersucht, ob durch die 
Erwärmung eventuell schon eine Vorreaktion, d. h. eine 
thermische Zersetzung des Lösemittels, die naturgemäß zu einer 
Verfälschung der Meßergebnisse führen würde, stattgefunden 
hat. Besonders bei höheren Temperaturen (oberhalb 300 °C) 
muß damit gerechnet werden, daß sich durch langsame 
Verbrennungsreaktionen innerhalb der Aufheizzeit die Zu
sammensetzung der eingesetzten Brennstoff/Luft-Gemische 
ändern kann [6]. Die analytische Kontrolle wurde mit Hilfe 
eines Flammenionisationsdetektors (FID) durchgeführt, indem 
die Anzeige vor und nach der Erwärmung verglichen wurde. 
Darüber hinaus wurde bei der analytischen Kontrolle nach der 
Aufheizung des Gemisches auch ein kohlendioxid-spezifisches 
nichtdispersives Infrarotgerät (NDIR) eingesetzt, um gegebe
nenfalls eine Vorreaktion an dem Auftreten des bei 
Teilverbrennungen entstehenden Kohlendioxids feststellen zu 
können. 

Vor einem Zündversuch wurde die Gemischzufuhr zum 
Zündgefäß unterbrochen, so daß die Zündung stets im 
ruhenden Gemisch durchgeführt wurde. Verwendet wurde die 
allgemein gebräuchliche Funkenzündung, wobei die Zündung 
durch einen Induktionsfunken zwischen den beiden Metallelek
troden im unteren Teil der Zündkammer erfolgte. Die 
angewandte Zündspannung betrug 14 kV, die Zündzeit 0,5 
Sekunden. Die Zündenergie lag damit etwa bei 5 Joule. 

Die Fähigkeit eines Funkens , ein brennbares Gemisch zu 
entzünden, hängt in erster Linie von seiner Energie ab, wobei es 
für eine bestimmte Brennstoffkonzentration, die nahe dem 
stöchiometrischen Gemisch liegt ( zündwilligstes Gemisch), eine 
geringste Zündenergie, die sogenannte Mindestzündenergie, 
gibt. Die bis jetzt bekannten Werte der Mindestzündenergien 
liegen bei Gemischen mit Luft bei I0-5 bis I0-2 J. Zu den 
Zündgrenzen hin steigt die erforderliche Zündenergie stark an 
und ist an den Zündgrenzen selbst um einige Zehnerpotenzen 
größer. Nach Literaturangaben [5] läßt eine Zündenergie in der 
Größenordnung von 0,1 J eine Ausweitung des Zündbereiches 
nicht mehr erwarten, so daß die Zündenergie von 5 J bei den hier 
durchgeführten Versuchen für die Praxis verläßliche Daten 
liefert. Nach neueren Untersuchungen führen jedoch extrem 
hohe Zündenergien (> 100 J) zu einer weiteren Ausweitung des 
Zündbereiches, wobei sich an der unteren Zündgrenze ein weit 
geringerer Effekt zeigt als an der oberen Zündgrenze [7). 

Von den verschiedenen Zündkriterien wurde das Thermokrite
rium, also das Ansprechen der Thermoelemente in der 
Zündkammer, in Verbindung mit dem Druckschwellenkriteri
um, bei dem bei Zündung eine bestimmte Druckschwelle 
überschritten wird, zur Definition der erfolgten Zündung des 
Lösemitteldampf!Luft-Gemisches in der Zündkammer heran-



gezogen. Trat eine Zündung des Gemisches in der Kammer 
durch den Funken ein und pflanzte sich die Reaktion durch das 
gesamte Gemisch fort, so konnte an allen drei Thermoelemen
ten eine Temperaturerhöhung beobachtet werden. Zusätzlich 
wurde bei einer Zündung der Druckanstieg durch den 

· Druckaufnehmer registriert. 

War eine Zündung des Lösemitteldampf!Luft-Gemisches 
festgestellt worden, so wurde der Gehalt an Lösemitteldampf im 
Gemisch dann schrittweise so lange vermindert, bis nach 
Auslösung des Zündfunkens keine Reaktion, d. h. keine 
Temperaturerhöhung an den drei Thermoelementen und kein 
Druckanstieg, mehr registriert wurde. War keine Zündung des 
Gemisches festzustellen, wurde umgekehrt verfahren, indem der 
Gehalt des Lösemitteldampfes im Gemisch schrittweise erhöht 
wurde. Die jeweilige Änderung der Konzentration des zu 
untersuchenden erwärmten Lösemitteldampf!Luft-Gemisches 
wurde in Schritten von I ml/m3 vorgenommen. Das entsprach 
etwa einer Änderung von 0,8 g/m3 bzw. 0,03 Vol.-%. Durch 
Mehrfachversuche bei einer bestimmten Gemischtemperatur 
konnte so die untere Zündgrenze des Lösemitteldampf!Luft
Gemisches für diese Temperatur ermittelt werden. Der Wert der 
unteren Zündgrenze wurde so im Temperaturbereich von 
Raumtemperatur bis etwa zur Zündtemperatur des betreffen
den Lösemittels bestimmt, wobei die Temperatur des 
Dampf/Luft-Gemisches von Raumtemperatur (20°C) an 
schrittweise um jeweils 50 °C erhöht wurde. 

4. Ergebnisse 

Mit der im vorstehenden beschriebenen Apparatur wurde die 
Temperaturabhängigkeit der unteren Zündgrenze von acht viel 
verwendeten Lacklösemitteln untersucht. Die Ergebnisse sind 
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Tabelle I 

in der Tabelle 1 und in den graphischen Darstellungen 
Abb. 4 bis 11 dargestellt, wobei zu bemerken ist, daß hinsichtlich 
der in g/m3 angegebenen Lösemittelkonzentrationen das 
Luftvolumen auf 0 °C und 1.013 hPa bezogen ist. Die unteren 
Zündgrenzen wurden hier generell in der für die praktischen 
Berechnungen im Rahmen der Lacktrocknung sinnvollen 
Dimension g/m3 angegeben. Eine Umrechnung in Vol.-% kann 
nach der Formel 

UZG (Vol.-%) = 100 ·Molvolumen (m
3
/mol). UZG ( /m3) 

molare Masse (g/mol) g 
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Untere Zündgrenze einiger Lösemittel bei höheren Temperaturen; Luftvolumen bezogen aufO °C und 1.013 hPa 

Lösemittel Formel Siedepunkt Zündtemperatur untere Zündgrenze (g/ m3) bei 

(OC) (OC) 200C 100°C 2000C 3000C 400°C 5000C 

Methanol CH30H 65 455 82,0 75,7 65,5 54,5 

i-Butanol (CH3hCHCH20H 108 430 64,0 58,5 50,5 43,0 

Aceton CH3COCH3 56 540 65,5 58,5 50,0 41,0 

Methylglykol CH30C2H40H 124 285 78,5 69,5 58,0 

Ethylacetat CH3C02C2Hs 77 460 72,0 65,5 55,0 44,5 

Butylacetat CH3C02C4H9 127 370 63,0 57,5 48,0 

Toluol C6H5CH3 111 535 48,5 44,0 38,5 32,0 25,0 17,5 

m-Xylol C6H.(CH3h 139 525 51,0 46,0 40,0 34,0 26,0 
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vorgenommen werden, wobei das Molvolumen 0,0241 m3/mol 
bei 20 °C und 1.013 hPa beträgt. 
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Abb. 11 
Temperaturabhängigkeit der unteren Zündgrenze von m-Xylol (Luft
volumen bezogen aufO °C und 1.013 hPa) 

Die Ergebnisse zeigen, daß bei einer Erhöhung der Primärtem
peratur eines Lösemitteldampf/Luft-Gemisches auf 300 °C und 
mehr die untere Zündgrenze des Gemisches erheblich 
herabgesetzt wird. So werden bei einer Primärtemperatur von 
300 °C Werte erreicht, die etwa bei zwei Drittel, bei 400 °C 
Primärtemperatur sogar bei etwa nur noch der Hälfte des 
Anfangswertes bei Raumtemperatur (20 °C) liegen. Aus den 
Versuchsergebnissen ist zu entnehmen, daß bei der Erhöhung 
der Primärtemperatur eines Lösemitteldampf/Luft-Gemisches 
pro 100 °C eine Erniedrigung der unteren Zündgrenze im 
Durchschnitt um etwa 13 % des Wertes der unteren Zündgrenze 
(g/m3) bei Raumtemperatur zu erwarten ist. 

Leider machten sich bei fast allen untersuchten Lösemitteln 
schon bei Temperaturen erheblich unterhalb der Zündtempera
tur Vorreaktionen, d. h. eine thermische Zersetzung, 
bemerkbar. Da die Temperatur der Rohrleitung der Heizstrecke 
naturgemäß stets höher lag als die des erwärmten Lösemittel
dampf/Luft-Gemisches, wurde bei hohen Gemischtemperatu
ren die Zündtemperatur an den Wandungen der Aufheizstrecke 
erreicht oder gar überschritten, so daß dort trotz der geringen 
Verweilzeit des Gemisches bereits mehr oder weniger eine 
thermische Zersetzung des Lösemittels eintrat. Diese Zerset
zung konnte durch die analytische Kontrolle des Lösemittel
dampf/Luft-Gemisches nach dem Aufheizvorgang qualitativ 



eindeutig nachgewiesen werden, z. B. durch eine Änderung der 
vorgegebenen Lösemittelkonzentration und durch das Auftre
ten von Kohlendioxid als Verbrennungsprodukt. Da der 
Umfang der thermischen Vorreaktion des Lösemittels beim 
Aufheizvorgang von der Temperatur der Heizstrecke und damit 
apparativ bedingt war, wurde auf eine aufwendige quantitative 
Untersuchung dieses Vorganges im Bereich der hohen 
Temperaturen verzichtet. Eine thermische Zersetzung des 
Lösemittels macht sich auch bei den graphischen Darstellungen 
der Abhängigkeit der unteren Zündgrenze von der Temperatur 
im Kurvenverlauf deutlich bemerkbar. 

Bei allen acht untersuchten Lösemitteln ist aus den graphischen 
Darstellungen der Ergebnisse zu entnehmen, daß im Bereich 
zwischen Raumtemperatur (20 °C) und der Temperatur, bei der 
sich eine thermische Zersetzung des Lösemittels bemerkbar 
macht , ein linearer oder annähernd linearer Zusammenhang 
zwischen unterer Zündgrenze und Primärtemperatur besteht. 
Mit zunehmender thermischer Zersetzung des Lösemittels bei 
steigenden Temperaturen - der durch die analytische 
Kontrolle festgestellte Beginn der Zersetzung ist in der 
jeweiligen graphischen Darstellung eingezeichnet- fällt in der 
Regel der Wert der unteren Zündgrenze weniger stark ab und 
steigt sogar wieder an. Dieser Anstieg ist auf den Inertisierungs
effekt durch den zunehmenden Gehalt von Verbrennungspro
dukten im Gemisch zurückzuführen. Wie bekannt, wird mit 
steigendem Gehalt an Inertgas der Zündbereich eines 
Brennstoff/Luftgemisches immer enger, bis zuletzt beide 
Zündgrenzen zusammenfallen. Der Inertisierungseffekt ist in 
den Diagrammen für i-Butanol, Aceton, Methylglykol, 
Ethylacetat und Butylacetat ( Abb. 5 bis 9) deutlich zu erkennen. 
Weniger ausgeprägt ist er beim Methanol (Abb. 4). 

Anders sieht es bei den untersuchten aromatischen Kohlenwas
serstoffen aus. So macht sich beim Toluol (Abb. 10) bis etwa 
500 °C, also fast bis zur Zündtemperatur von 535 °C, keine 
Zersetzung bemerkbar, was auf eine größere thermische 
Stabilität schließen läßt. Beim m-Xylol kann zwar ab etwa 
400 °C eine Zersetzung analytisch nachgewiesen werden,jedoch 
ist ein Inertisierungseffekt durch Verbrennungsprodukte nicht 
zu erkennen (Abb. 11), was mit möglicher Bildung von 
brennbaren Crackprodukten gedeutet werden kann. 

Abschließend ist zu bemerken, daß in der Unfallverhütungsvor
schrift "Lacktrockner" (VBG 24) die Erniedrigung der unteren 
Zündgrenze von Lösemitteln mit steigender Temperatur 
berücksichtigt wird, indem in den Berechnungsgrundlagen für 
die technische Lüftung der Mindestabluftvolumenstrom bei 
gegebenem Lösemitteldurchsatz auf die maximale Trocknungs
temperatur abgestellt und somit die Betriebssicherheit der 
Trocknungsanlagen gewährleistet ist. 

5. Zusammenfassung 

Bei der Trocknung von Iösemittelhaitigen Beschichtungsstoffen 
ist die Kenntnis der unteren Zündgrenze der Lösemittel 
sicherheitstechnisch von großer Bedeutung, da in der Regel 
technische Lüftungsmaßnahmen zur Vermeidung der Bildung 
explosionsfähiger Lösemitteldampf/Luft-Gemische während 
des Trockenvorganges durchgeführt werden. Zündgrenzen -
auch als Explosionsgrenzen bezeichnet - werden gewöhnlich 
bei einem Ausgangszustand des Brennstoff/Luft-Gemisches 
von I bar Gesamtdruck und bei Raumtemperatur (20 °C) 
ermittelt. Über die Veränderung der Zündgrenzen von 
Lösemitteln mit steigender Gemischtemperatur ist kaum etwas 
bekannt. In der heutigen Beschichtungstechnik werden bei 
Trocknungsvorgängen Temperaturen bis zu 500 °C erreicht. Die 
zu erwartende Änderung der unteren Zündgrenze bei derart 

hohen Temperaturen kann im Hinblick auf die Betriebssicher
heit von Trocknungsanlagen nicht mehr vernachlässigt werden . 

Auf Wunsch der Arbeitsgemeinschaft der Eisen- und Metall
Berufsgenossenschaften wurde in der Bundesanstalt für 
Materialprüfung, Berlin, ein Forschungsvorhaben durchge
führt, mit dem Ziel, die Abhängigkeit der unteren Zündgrenze 
von Lacklösemitteln von der Temperatur im Bereich von 20°C 
bis 500 °C experimentell zu ermitteln. 

Die experimentellen Arbeiten lassen sich in vier Teilschritte 
gliedern : Herstellen eines definierten Lösemitteldampf/Luft
Gemisches, Erwärmung dieses Gemisches auf die gewünschte 
Temperatur, analytische Kontrolle des Gemisches bei dieser 
Temperatur und Durchführung der Zündversuche. Die 
Lösemitteldampf/Luft-Gemische wurden durch Totalver
dampfung eines in einen konstanten Luftstrom kontinuierlich 
dosierten konstanten Flüssigkeitsstromes hergestellt. Der 
Gemischstrom konnte in einem heizbaren Edelstahlrohr bis auf 
maximal 600 °C erwärmt werden und wurde vor und nach der 
Erwärmung analytisch kontrolliert. Das heizbare zylindrische 
Zündgefäß hatte einen Rauminhalt von I Liter und war mit 
Thermoelementen und Druckaufnehmer ausgerüstet. Die 
Zündversuche wurden im ruhenden Gemisch mit Hilfe eines 
Induktionsfunkens, der eine Zündenergie von etwa 5 Joule 
lieferte, durchgeführt. Zündkriterium war das Thermokriteri
um in Verbindung mit einer Druckschwellenmessung. Die 
untere Zündgrenze wurde mit Hilfe von Konzentrationsschrit
ten von I mllm 3 (= 0,8 g/m 3

) eingegrenzt. Die Temperatur 
wurde in Schritten von etwa 50 °C gesteigert. 

Untersucht wurden acht der meist verwendeten Lacklösemittel 
und zwar Methanol, i-Butanol, Aceton, Methylglykol : 
Ethylacetat, Butylacetat, Toluol und m-Xylol. 

Die Ergebnisse, die in Tabellenform und graphischen 
Darstellungen wiedergegeben sind, zeigen , daß im Bereich 
zwischen Raumtemperatur (20 °C) und der Temperatur, bei der 
sich die thermische Zersetzung des Lösemittels bemerkbar 
machte, ein annähernd linearer Zusammenhang zwischen 
unterer Zündgrenze und Primärtemperatur des Gemisches 
besteht. Pro 100 °C Temperaturerhöhung wurde im Durch
schnitt eine Erniedrigung der unteren Zündgrenze um etwa 13 % 
des Wertes der unteren Zündgrenze bei Raumtemperatur 
(20 °C) ermittelt. Bei fast allen Lösemitteln machte sich schon 
bei Temperaturen unterhalb der Zündtemperatur eine thermi
sche Zersetzung bemerkbar, die teilweise wegen des Inertisie
rungseffektes der Verbrennungsprodukte zu einem Wiederan
stieg der Werte für die untere Zündgrenze führte . 

In der Unfallverhütungsvorschrift "Lacktrockner" (VBG 24) 
wird die Erniedrigung der unteren Zündgrenze von Lösemitteln 
mit steigender Temperatur in den Berechnungsgrundlagen für 
die technische Lüftung berücksichtigt. Dadurch ist die 
Betriebssicherheit der Trocknungsanlagen gewährleistet. 
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Inhaltsangabe 

Mit Hilfe der Röntgendiffraktion ist es auf der Basis der Hosemann'schen Parakristall-Theorie möglich, die Gitterstörungen 2. Art von Atom
und Molekül-Anordnungen quantitativ durch den g-Wert zu erfassen. Vor allem nichtkristalline Stoffe enthalten solche Gitterstörungen. Die in 
moder11en Kompositen vorzugsweise verwendeten Aramid-(Kevlar)- und Kohlefasern zeigen einen Zusammenhang von E-Modul und g-Wert, 
der weitgehend unabhängig von thermischer Vorgeschichte und chemischer Komposition existiert . Damit ist die zerstörungsfreie Prüfung 
dieser mechanischen Fasereigenschaft erstmals auch im Komposit möglich. 

Kevlar (Aramid)- Kohlefaser- E-Modul- Komposite- Röntgendiffraktion-Parakristalle- Gitterstörungen 2. Art- Kristallitgröße
Zerstörungsfreie Prüfung 

Mechanische und atomistische Eigenschaften 

Über die mechanischen Eigenschaften der Festkörper existiert 
ein umfangreiches Wissen einerseits, und über ihren atomisti
schen Aufbau liegen zuverlässige Erkenntnisse andererseits vor. 
Der Zusammenhang zwischen den makroskopischen und den 
(sub )mikroskopischen Materialkenngrößen ist jedoch nur 
unbefriedigend geklärt . Zwar sind mechanische Spannungen 
kristalliner Stoffe durch Röntgendiffraktion in Abstandsände
rungen der Atome erkennbar, viele andere rheologische und 
tribologische Eigenschaften jedoch nicht auf atomistischer 
Ebene zu erklären. Besonders gering ist die Kenntnis der 
strukturellen Ursachen des mechanischen Verhaltens nichtkri
stalliner Substanzen, da über deren dreidimensionale Atomar
struktur erhebliche Unklarheiten bestehen. Zu diesen Substan
zen gehören vor allem Gläser, Polymere, Kolloide und alle 
Stoffe biologischen Ursprungs , die wir nach Hosemann [I] als 
parakristallin bezeichnen. Die Parakristallforschung hat die 
grundlegende Strukturanalyse solcher Stoffklassen über die 
traditionellen Möglichkeiten der Kristallographie hinaus 
erweitert und durch die Analyse von sog. Gitterstörungen 
2. Art, mit Hilfe eines neuen Parameters g, die "Kristallartig
keit'' quantitativ meßbar gemacht. Die mittlere Netzebenen
Abstandsschwankung g muß neuerdings in Verbindung zu 
einem der wichtigsten mechanischen Parameter, dem Deh
nungsmodul E, gesehen werden. Im Falle von Kohlefasern und 
Kevlar konnte dieser Zusammenhang eindeutig gefunden 
werden. Die Korrelation von Dehnungsmodul und parakristal
linem g-Wert besteht bei Kevlar-Fasern (--) über den 
gesamten bekannten Variationsbereich unter Einschluß von 
Unterschieden in der thermischen Vorgeschichte und der 
chemischen Zusammensetzung (Abb. 1). 
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Eine neue Korrelation von Elastizitätsmodul E und parakristalliner 
Gitterstörung g 
Lineare Funktion E = f(g) von Kevlar (--) und E' = f(g) von 
Kohlefasern (- - - - -) 

An Kohlefasern (-----)ist dieser Zusammenhang bisher nur bei 
zwei typischen , in der CFK-Produktion benutzten Materialien 
untersucht worden, wobei die lineare Regression erstaunlicher
weise sogar die relative Steigung von Kevlar aufweist. 

Die Bedeutung dieses neuen Zusammenhangs weist zugleich in 
zwei Richtungen: 

I. Ein neues Forschungsgebiet könnte als Bindeglied zwischen 
Ingenieurwissenschaften und einer "Verallgemeinerten Kri
stallographie" tieferen Einblick in die submikroskopischen 
Ursachen der Festkörpereigenschaften gewinnen. 

2. In der Materialprüfung ist es möglich geworden, zumindest 
Kevlar- und Kohlefasern verschiedener mechanischer 



Qualitäten zu unterscheiden, ohne rheologische Verfahren 
einzusetzen, was für die zerstörungsfreie Prüfung von 
modernen Kompositen enorme Vorteile bringt. 

Eine BellügeJung der Grundlagenforschung wie auch der 
anwendungsbezogenen Materialprüfungstechniken scheint sich 
gleichermaßen abzuzeichnen. 

Was sind Parakristalle? 

Vor allem in anorganischen Festkörpern befinden sich die 
Atome oder Moleküle in einer streng periodischen, dreidimen
sionalen Ordnung, dem Kristallgitter. Im Vergleich zu 
Kristallen ist in Gläsern bisher keine solche dreidimensionale 
Ordnung gefunden worden; lediglich die Abstände direkt 
benachbarter Gitterbausteine (Atome, Moleküle) bleiben 
praktisch erhalten. Durch die Parakristalle lassen sich nicht nur 
die (in bezug auf die dreidimensionale Ordnung) extremen 
Zustände "kristallin" oder "amorph" (flüssig) beschreiben, 
sondern auch die Zwischenzustände, in denen mehr oder 
weniger Ordnung herrscht. Die mathematische Formulierung 
solcher gestörter Ordnungszustände wurde von R. Hosemann 
bereits 1950 geleistet. Sie führte bald zur Meßbarkeit der 
Gitterstörungen mit Hilfe der Röntgenbeugung. Die im Kristall 
verschwindenden relativen Abstandsschwankungen g der 
Netzebenen erreichen z. B. in Glas, Graphit oder Metallschmel
zen Werte bis zu 12 %, in Polymeren 3% und in Katalysatoren 
nur I %. Nach den Regeln der Statistik werden die lateralen 
gegenseitigen Verschiebungen benachbarter Gitterbausteine 
dabei zur Oberfläche des Parakristalls hin immer größer. Sie 
machen, wie die Erfahrung lehrt, ein weiteres Wachstum des 
Parakristalls unmöglich, wenn sie Werte von etwa 15 % 
erreichen. Diese Rauhigkeit der Oberflächennetzebenen ist von 
fundamentaler, bisher kaum beachteter Bedeutung für die 
physikalischen Eigenschaften nichtkristalliner Stoffe. 

Veranschaulicht werden diese VerhältniSse in zweidimensiona
ler Darstellung als Punktgittermodell durch Abb. 2. 

l\ll\lllllllllllll\\l\11 

a b c 
Abb. 2 
Drei zweidimensionale Punktgittermodelle 
a) Einkristall mit horizontalen Wärmeschwingungen und unbegrenzten 

Wachstumsmöglichkeiten 
b) Ein ausgewachsener Parakristall wie in Polyäthylen mit g = 2 %. Der 

Pfeil kennzeichnet den Abbruch des Wachstums 
c) Momentaufnahme eines nichtkristallinenflüssigen oder festen Stoffes. 

Er besteht aus Mikroparakristallen mit g = 10 %, die aus im Mittel 
25 Atomen aufgebaut sind 

Je größer der Wert g, desto kleiner ist die Zahl N der 
Netzebenen. Durch eine Vielzahl von Versuchen wurde die für 
nichtkristalline Substanzen gültige Beziehung 

VN g = a* (I) 

ermittelt, wobei a* Werte zwischen O,I und 0,2 annimmt. Abb. 3 
zeigt diesen Zusammenhang anschaulich, indem Gleichung (I) 
umgeformt wird zu 

I VN = a*-
g 
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Mittlere Netzebenenzahl V N der Parakristalle als Funktion des 
reziprokeng-Werteseiner Vielzahl von Materialien: 

v'ii = a* 1/g (a*-Gesetz) 

und a* die Steigung dieser Funktion darstellt. Diese Gleichung 
ist von fundamentaler Bedeutung für die Festkörperphysik. Wir 
sprechen vom a*-Gesetz. Physikalisch-thermodynamisch be
sagt dieses, daß durch die Deformation der Valenzwinkel 
zwischen den Gitterbausteinen eine bisher unbeachtet gebliebe
ne Energie im Mikroparakristall verbraucht wird, die im 
Gegensatz zu der bekannten Volumenenthalpie stärker als mit 
dem Volumen des Mikroparakristalls anwächst und so zu einem 
Energieminimum führt, dessen Lage durch das a*-Gesetz 
definiert ist. 

Die Bestimmung des Gitterstörungs-Parameters g 

Der Gitterstörungs-Parameter g, der die relativen statistischen 
Netzebenen-Abstandsschwankungen angibt, ist nach der 
Parakristall-Theorie von R. Hosemann [2] definiert als 

(2) 

also jie Standardabweichung des mittleren Netzebenenabstan
des d. Eine hier nicht ausführbare Rechnung ergibt, daß sich aus 
einem Diffraktionsdiagramm, das den Fourierraum im 
Gegensatz zum physikalischen Raum wiedergibt, der so 
definierte g-Wert an der integralen Breite ob der Reflexprofile 
der 1-ten Ordnung auf leichte Weise messen läßt: 

I 2 2 
ob = = + rr _g J2 

D d 
(3) 

Dabei ist D die mittlere Partikelgröße des Parakristalls. Die 
darin enthaltene Anzahl der Netzebenenabstände ist trivaler
weise 

D N== 
d 

(4) 

Das Röntgenstreuexperiment an einer Kevlar-Faser liefert bei 
der Verwendung einer einfachen Punkt-Kollimation orientierte 
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Abb. 4 
Röntgenweitwinkelaufnahme einer Kevlar-Faser mit senkrecht stehender 
Faser 

Reflexe, wie in Abb. 4 zu sehen ist . Die Faser verläuft in 
meridionaler (senkrechter) Richtung, in der ein scharfer und ein 
verbreiterter Reflex zu erkennen sind. Das sind die (002)- und 
(004)-Reflexe, deren Breiten ob quantitativ durch Photometrie
rung der Röntgenfilme bestimmbar sind. Der (006)-Reflex ist zu 
schwach für die photographische Wiedergabe. Eine graphische 
Darstellung ob= f(F) ermöglicht die Bestimmung von g, wenn 
es sich um einen linearen Graphen handelt . Abweichungen 
weisen auf das Vorhandensein von inneren Spannungen hin, die 
einen anderen Gitterstörungstyp (Gitterstörungen I. Art) 
darstellen . Liege n, wie hier, drei Reflexordnungen vor, so ist der 
quadratische Zusammenhang nach Gleichung (3) eindeutig 
überprüfbar. Sind nur zwei Reflexordnungen einer Raumrich
tung beobachtbar, so ist die Analyse nach B. E. Warren und 
B. L. Averbach [3 , 4) anzuwenden . Außerdem steckt in der 
relativen Oberflächenrauhigkeit a* eine weitere Meßgröße . An 
den vorliegenden Kevlar- und Kohle-Fasern wurden die 
integralen Breiten ob der Reflexe (001) mit I = 2, 4, 6 auf 
folgende Weise gewonnen: 

Nach geeigneter Wahl des Untergrundes wird die Fläche des 
Reflexprofils bestimmt und durch die Höhe an der Stelle des 
Intensitätsmax imums geteilt. Um die integrale Breite ob aus der 
im 0-Maßstab aufgezeichneten Registrierkurve zu erhalten, 
wurde die Reflexlage entsprechend der graphisch ermittelten 
integralen Breite nach beiden Seiten um die Hälfte dieser Breite 
vergrößert und die so gewonnenen Punkte in den b-Maßstab 
umgerechnet auf die Werte br und b1• So ergab sich die integrale 
Breite ob im b-Maßstab zu 

2 sin 0 
b=-A.-

(5) 

(6) 

Dabei ist b der reziproke Netzebenenabstand in Ä- 1, A. die 
Wellenlänge (I ,54 Ä), 0 der Braggwinkel (= 0,5 · Streu winke!). 
Abb. 5 gibt den Graphen nach Gleichung (3) für Kevlar 49 
wieder, das in idealer Weise der quadratischen Abhängigkeit der 
integralen Breiten von der Reflexordnung folgt. 

Im Falle von Kevlar wird der g-Wert aus der Analyse der 
Meridianreflexe gewonnen. Die Röntgenaufnahme zeigt jedoch 
auf dem Äquator noch breitere (überbelichtete) Reflexe, die auf 
glasartige Gitterstörungen um ca. 10 % hinweisen. Da sich 
äquatorial jedoch keine höheren Reflexordnungen zeigen, 
wurde zunächst auf die Reflexanalyse dieser Richtung und ihre 
Relevanz für das mechanische Verhalten verzichtet. Anders in 
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bezug auf das Vorkommen der höheren Reflexordnungen 
verhalten sich Kohlefasern. Diese zeigen drei auswertbare 
Reflexordnungen auf dem Äquator, also senkrecht zum Verlauf 
der Faser, was in der lamellaren, in Faserrichtung verlaufenden 
Struktur des Kohlenstoffgitters begründet ist. Grundsätzlich 
sind neun unterschiedliche Gitterstörungs-Parameter der drei 
Raumrichtungen mit jeweils drei Orientierungen möglich. In 
der Praxis sind allerdings nur einige wenige meßbar und von 
Interesse. 

Abb. 5 

6b l 15 r,0-3,&.-1 
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Integrale Reflexbreiten der Aramid-Faser PRD 49(~Kevlar) in Meridian
(Faser-)Richtung als quadratische Funktion der Beugungsordnung [2 zur 
Bestimmung der Giuerstörung 2. Art aus der Steigung 

Gitterstörung und E-Modul 

In Tabelle 1 geben wir die g-Werte von Kevlar- und Kohle
Fasern wieder, wie sie von A. M. Hindeleh et al. [5] gemessen 
wurden . Daneben sind die Dehnungsmodule E, die Parakristal
litgrößen D und der a*-Wert angegeben. Die Probenbehand
lung bzw. -bezeichnung ist ebenso der Tabelle zu entnehmen. 
Der stark von seinem Erwartungswert abweichende a*-Wert 
von unbehandeltem Kevlar 29 wird darauf zurückgeführt, daß 
sich bei diesem Material ein sehr großes thermodynamisches 
Ungleichgewicht auswirkt, das allerdings bereits nach Tempe
rung von 15 min bei l00°C beseitigt ist. Die noch verbleibende, 
relativ hohe Oberflächenrauhigkeit der Parakristalle im Kevlar, 
die durch a* angegeben wird, kann mit der von J. S. Lee et al [6] 
berichteten hydrolytischen Degration und der kleinen Poisson '
sehen Zahl begründet werden. Die g- und E-Werte der Tabelle 
wurden für Abb. 1 verwendet, in der eine überzeugende 
Korrelation zwischen parakristalliner Gitterstörung und 
Dehnungsmodul erstmalig aufgezeigt wird. Für die lineare 
Regression von Kevlar (---)errechnet sich ein Korrelations
koeffizient von r = -0,97, wie er im Rahmen der 
Meßgenauigkeit nicht besser zu erwarten ist. 

Tabelle I 

Material E 0 g a . 
(GPa) (nm) (%) 

Kevlar 49, unbehandelt 113 40 2,0 0,15 
Kev~r2~unbehandeH 64 50 5,9 0,51 

K 29, 1QQDC, 15 min 67 14,3 4,7 0,22 
K 29, 3QQDC , 15 min 79 14,9 4,6 0,22 
K 29, 35QDC, 15 min 73 15,2 5,0 0,24 
K 29, 4QQDC, 15 min 70 14,7 5,2 0,25 

K 29, 3QQDC, 2h 74 16,1 4,6 0,23 
K 29, 3QQDC, 4h 74 16,1 4,9 0,25 
K 29, 3QQDC, 46 h 68 17,0 5,4 0,28 

KohlefaserT 300 235 1,7 7,0 0,15 
Kohlefaser M 40 392 6,0 3,3 0,17 

Obwohl im Falle zweier völlig unterschiedlicher Kohlefasern 
(-----)der E-Modul dreifach höher liegt als bei Kevlar, ist die 
Steigung in Abb. 1 dennoch fast gleich, wenn die Maßstäbe für E 



aufeinander normiert werden. Dies ist um so erstaunlicher, als 
die Molekular- bzw. Atomar-Struktur beider Fasern extrem 
unterschiedlichen Typs sind: Kevlar besteht aus quervernetzten 
p-Phenylen-Terephthalamid-Ketten, während die Kohlefasern 
aus smektischen "Diamantgittern" aufgebaut sind. 

Die Meßbarkeit mechanischer Eigenschaften durch parakristal
line g-Werte der verschiedensten Materialien ist im allgemeinen 
immer erst nach entsprechenden Vergleichsuntersuchungen 
("Eichung") möglich, solange noch keine tabellierten Datensy
steme existieren. Grenzen sind dem Verfahren beim Übergang 
zu klassischen Kristallen von mehr als 100 nm Größe nur durch 
apparative Gründe gesetzt. Auch an Werkstücken, die aus 
topalogischen Gründen keine Röntgendurchstrahlung genü
gend großer Wellenlängen (A. ~ 0,5 A) erlauben, ist die 
Parakristallanalyse mit Hilfe der Rückstrahlung prinzipiell 
möglich. Hier bedarf es noch weiterer apparativer Entwicklun
gen. 

Weitere Untersuchungen über den Zusammenhang submikro
skopischer Strukturen und mechanischer Eigenschaften werden 
mit Interesse verfolgt. 

Wir danken der Freien Universität Berlin und der Bundesanstalt 
für Materialprüfung (BAM) für ihre Unterstützung. Herrn Prof. 
Dr. R. Hosemann danken wir für seine freundliche Ermutigung 
zu diesem Artikel. 
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Inhaltsangabe 

ln der Arbeit wird über ein in der BAM hergestelltes, elektronisches Druckmeßgerät berichtet , das für besonders niedrige Druckbereiche 
konzipiert ist und ein bisher verwendetes U-Rohr-Wassermanometer ersetzen soll. Es wird der Aufbau und die Arbeitsweise des Gerätes 
beschrieben und eine ausführliche Fehlerbetrachtung vorgenommen . Das Druckmeßgerät erreicht Genauigkeiten, die unter denen eines 
Rohrfedermanometers der Güteklasse 0,3 liegen. 

Digitale Druckmessung - Niederdruckbereich - Wirkungsweise - Fehlerbetrachtung 

Summary 

Scrutinies in connection with the build up of an electronic instrument for pressure measurements have shown that it is possible, to make this 
measuring instrument under the supposition !hat its application is confined to an approximative constant temperature of its elements and the 
mediumtobe used. II was easily possible to build an accurate instrument only with Iew known electronic elements, so that this instrument is 
also verg economy-priced. 

The per cent measuring fault which was determined, is much more lower then the error of an comparable manometer of the class 0.3. 

Einleitung 

Im Laboratorium 4.43 "Sicherheitseinrichtungen für technische 
Gase" der BAM ergibt sich immer wieder die Notwendigkeit, im 
Druckbereich zwischen Atmosphärendruck und etwa 200 mbar 
Überdruck Druckmessungen in Luft vorzunehmen. Die 
Messungen werden im Rahmen von Bauartprüfungen von 
Sicherheitseinrichtungen für brennbare Gase durchgeführt. 
Dabei muß häufig die Arbeitsweise von kleinen Gasrücktritts
ventilen überprüft werden, wobei es besonders darauf 
ankommt, die sehr geringen Öffnungs- und Schließdrücke der 
Ventile genau zu messen. 

Für diese Messungen wurden bisher U-Rohr-Wassermanometer 
und Rohrfedermanometer verwendet. 

Obwohl U-Rohr-Wassermanometer nach einem einfachen und 
zuverlässigen Wirkungsprinzip arbeiten, haben sie doch auch 
erhebliche Nachteile. Ein wesentlicher Nachteilliegt darin , daß 
bei schwankenden Drücken Messungen praktisch nicht möglich 

sind bzw. nur fehlerhaft vorgenommen werden können , weil zur 
Bestimmung eines Druckwertes immer zwei Ablesungen 
notwendig sind, die im Idealfall gleichzeitig vorgenommen 
werden müßten. 

Auch eine Umstellung auf Rohrfedermanometer erscheint 
unzweckmäßig, weil hier die Meßunsicherheit im unteren 
Anzeigebereich sehr groß ist. Die Anzeige von Rohrfeder
manometern beruht ja auf Ausbildung eines Gleichgewichtes 
zwischen Gasüberdruck und Federspannung. Bei kleinem 
Gasdruck stellt sich somit der Gleichgewichtszustand - die 
Anzeige- nur mit geringer Richtkraft ein, wobei die Reibung 
der Mechanik des Zeigerwerkes den größeren Teil der 
Richtkraft aufzehrt. Diese Instrumente haben deshalb aufgrund 
des Meßprinzips unvermeidbar am Skalenanfang eine beträcht
liche Meßunsicherheit. Ihre Anzeigegenauigkeit wird daher, wie 
das in DIN 16005 [I] vo rgesehen ist, immer auf den 
Skalenendwert bezogen. 
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Aus den genannten Gründen sollen die bisher verwendeten 
Meßgeräte nicht mehr eingesetzt werden. Als Ersatz dafür boten 
sich elektronische Druckmeßgeräte an, weil die Entwicklung 
von kleinen und empfindlichen Drucksensoren große Fort
schritte gemacht hat, so daß der Handel jetzt auch preiswerte 
und sehr kleine Sensoren anbietet, die außerdem in dem hier 
benötigten Druckbereich mit großer Genauigkeit arbeiten. 

Im Handel sind elektronische digital anzeigende Druckmeß
geräte zu Preisen zwischen 1700,- und 3000,- DM erhältlich. 
Diese Geräte sind aber für einen wesentlich größeren Druck
und Temperaturbereich einsetzbar als dies für unseren Fall 
nötig ist. 

Aus diesen Gründen erschien der Einsatz solcher sehr 
universeller Druckmeßgeräte für die vorliegenden speziellen 
Bedingungen unwirtschaftlich . Hinzu kommt , daß es erforder
lich war, die Druckwerte auch von einer gewissen Entfernung 
aus einwandfrei ablesen zu können und Geräte mit großen 
LED-Anzeigen und kleinen Gesamtabmessungen nicht zu 
bekommen waren . 

Aus diesem Grunde wurden Überlegungen angestellt, ob das 
spezielle Meßproblem mit Hilfe von in der BAM selbst 
hergestellter einfacher elektronischer Geräte abgedeckt werden 
kann . Erleichtert wurde die Aufgabe, weil bestimmte 
Parameter, z. B. die Gas- und Umgebungstemperatur, bedingt 
durch den stationären Einbau der Geräte, als konstant 
betrachtet werden konnten, so daß auch der Aufwand für die 
Schaltung gering war. Das im folgenden als BAM-Meßgerät 
bezeichnete Gerät konnte daher aus bekannten Grund
schaltungen und Bauelementen angefertigt werden. Es stellte 
sich heraus, daß dieses für diesen besonderen Anwendungsfall 
konzipierte BAM-Gerät einschließlich Gehäuse und Netzteil 
pro Stück lediglich Kosten in Höhe von 260,- DM verursachte. 

Aufbau und Arbeitsweise 

Der zu messende Druck wird einem Drucksensor [2] zugeführt , 
der eine dem Druck proportionale Spannung abgibt. Das Signal 
wird anschließend verstärkt, z. T. temperaturstabilisiert und 
über eine Potentialverschiebung (Pegelverschiebung) einem 
integrierten A/D-Wandler zugeführt. Anschließend wird der 
Druckwert mit Hilfe einer vierstelligen 18 mm hohen LED
Segmentanzeige angezeigt. Den prinzipiellen Aufbau zeigt das 
Blockschaltbild auf der Abb. 1. 

Gasdruck 

Abb. I 
LED- Anzeige 

Blockschaltbild des Druckmeßgerätes 

Als Drucksensor wird ein Geber eingesetzt, der aus einer 
Brückenschaltung von vier Widerständen besteht, die auf eine 
dünne Siliziummembran aufgebracht sind. Infolge des piezo
resistiven Effektes ändern sich bei der Durchbiegung der 
Membran die Widerstände. Die der Druckänderung propor
tionale Spannungsänderung liegt bei etwa 100 J.l V /mbar. Nach 
Angaben des Herstellers liegt der verwendbare Meßbereich 
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zwischen -1 barund +2 bar. Der Sensor befindetsich in einem 
Metallgehäuse, das am vorderen Teil zu einem Rohrstück 
reduziert ist, so daß ein Schlauch mit einem Innendurchmesser 
von 5 mm leicht darüber geschoben werden kann. 

Die Abmessungen des Sensors sind so gering, daß er leicht auf 
Europa-Steckkarten befestigt werden kann. Der druckführende 
Schlauch wird dann durch eine Öffnung im Gehäuse des 
Meßgerätes geschoben und mit dem Sensor verbunden. 

Es sei auch erwähnt, daß ein Differenzverstärker verwendet 
wird und die Schaltung einen Temperatursensor enthält, dessen 
Temperaturkoeffizient dem negativen Temperaturkoeffizienten 
des Drucksensors entgegenwirkt, so daß eine Abweichung von 
einigen Graden von der Raumtemperatur keinen Einfluß hat. 
Außerdem wird durch Pegelverschiebung nach Verstärkung 
(Abb. 2) der für den jeweiligen Meßbereich erforderliche Wert 
angezeigt. Die Umwandlung des analogen Signals in ein 
digitales wird mit einem A/D-Wandler durchgeführt [3). Dem 
Wandler folgt die Digitalanzeige mit 18 mm hohen Ziffern. Das 
BAM-Gerät, das die Abmessungen von 170 x 120 x 60 mm hat, 
wird durch ein separates Netzteil versorgt. 

• Uav LED-
( m V) Anzeige Pegel positiv 

(=mbarJ 

2000 

Pegel negativ 

M~bereich 1I 
-9JO bis 2000 mbar 

•I 

Unterd 
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0~--~--~-------~~~------~~00~--------
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Druck / 
(mbar) -500 - - - - - - - -

Abb. 2 

abSt:Jiuter Druck 
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Ausgangsspannung des Verstärkers U
0
v in Abhängigkeit vom Gasdruck p 

Meßbereich, Abgleich und Aufbau 

In der Abb. 2 ist die Abhängigkeit zwischen Ausgangsspan
nung und des Verstärkers und dem tatsächlichen Druck 
dargestellt. Auf der Ordinate ist zusätzlich noch die 
Zifferanzeige (LED-Anzeige) aufgetragen. Damit der gesamte 
Meßbereich von -1 bar bis +2 bar angezeigt werden kann, ist 
die Aufspaltung in zwei Meßbereiche erforderlich, denn der 
verwendete A/D-Wandler kann nur Zahlenwerte bis 2000 
anzeigen. 

Bei Atmosphärendruck ergibt sich eine mit A bezeichnete 
Kennlinie, die von Geber zu Geber etwas unterschiedlich ist. 
Die Abweichung zwischen den Werten bei steigendem und 
fallendem Druck werden in der später folgenden Genauigkeits
betrachtung behandelt. 

Für die Meßbereiche I und II entsprechend den Kennlinien C 
und B werden durch Addition einer positiven oder negativen 
konstanten Spannung die Kennlinien verschoben. Dies 
geschieht durch Verstellung des Pegels oder mittels Offset
abgleich am Verstärker. 



Mehrere Tests bei 8stündigem Betrieb des neuen Meßgerätes 
zeigten eine gute Nullpunktstabilität. 

Das Meßgerät ist so aufgebaut, daß der Nullpunkt und der 
Verstärkungsfehler jederzeit von außen korrigiert werden 
können. Dies ist auch in den Fällen von Langzeitänderungen 
infolge von Materialalterungen, besonders beim Druckgeber, 
sehr wichtig. 

Kalibrierung und Fehlerbetrachtung 

Zur Feststellung der Abweichung des am BAM-Gerät 
angezeigten Druckwertes vom tatsächlichen Druck wurde das 
Meßgerät mit einem Drucknormal (Fehler ± 0,01 % vom 
Endwert) im Bereich von +200 bis +2000 bar verglichen. Der 
relative Fehler des Normals bei200mbar betrug± 0,1 % oder 
0,2 mbar. 

Der Bereich unter 200mbar mußte mit Hilfe eines Wasser
manometers verglichen werden, weil andere genauere Meß
geräte nicht zur Verfügung standen. Der Fehler eines 
Wassermanometers liegt im Druckbereich von 100 bis200mbar 
erfahrungsgemäß bei etwa± 0,2 mbar oder± 0,2 % bis 0,1 %. 
Unter 100mbar ist mit größeren relativen Fehlern zu rechnen, 
und bei noch geringeren Drücken ist ein Wassermanometer als 
Vergleich ungeeignet. 

Da die Kennlinie im Bereich zwischen 200 mbar bis 2000 mbar 
einen verhältnismäßig geraden Verlauf zeigt und die Abwei
chung vom tatsächlichen Druck gering ist, kann ohne weiteres 
angenommen werden, daß die im folgenden ermittelten 
maximalen Fehler auch für den Druckbereich gelten, der nicht 
genau kontrolliert werden kann. 

Im folgenden werden die in Abb. 3 dargestellten Fehlerkurven 
näher erläutert. Das Diagramm auf der Abb. 3 zeigt den 
prozentualen Fehler des neugebauten Meßgerätes an, der sich 
für den Meßbereich I ergibt, wenn die angezeigten , absoluten 
Druckwerte mit dem Drucknormal bzw. mit dem Wasser
manometer verglichen werden. Es ist jeweils der Fehler 
angegeben, der sich aus der Abweichung der einzelnen 
Momentanwerte vom Drucknormal ergab. 

Somit ergeben sich für steigenden und fallenden Druck eine 
Hysteresekurve. Der Fehler des Linienzuges für fallenden 
Druck ist etwas größer, jedoch liegen alle Werte unter bzw. 
höchstens bei +0,5 % vom Momentanwert. 

•2 

Fehler 

in% 

•I 

QS 

Die geringen prozentualen Abweichungen des neuen Gerätes 
werden in Abb. 3 denen eines Rohrfedermanometers der 
Güteklasse 0,3 gegenübergestellt. Da nach DIN 16005 der 
zulässige Fehler von Rohrfedermanom~tern immer auf den 
Skalenendwert bezogen wird, ergibt sich also bei einem Endwert 
von 2000 mbar ein zulässiger Fehler von ±6 mbar. Bezieht man 
die Abweichung wieder auf den jew,eiligen Skalenendwert, so 
ergibt sich dadurch bei niedrigem· Druck (nach DIN 16005 
gleich 10 % vom Skalenendwert), also bei 200 mbar, ein 
zulässiger Fehler, der in diesem Fall ±3 % betragen kann. Trägt 
man diese Fehler in Abhängigkeit vom Druck auf, so ergeben 
sich zwei Kurvenä_ste (Hyperbeln) , die die Verhältnisse gut 
verdeutlichen. Zu diesen Fehlern des Rohrfedermanometers 
kommt noch die Unsicherheit der Ablesung, so daß die hier 
dargestellten Werte noch ungünstiger liegen können. 

Kontrolle der Anzeige 

Wegen der schon erwähnten möglichen Abweichung des 
Nullpunktes aufgrund von Materialveränderungen und da das 
BAM-Gerät selbst nicht eichfahig ist, ist eine Kontrolle der 
angezeigten Druckwerte mit einem hochgenauen und geeichten 
Drucknormal erforderlich. 

Im Einvernehmen mit der für Meßaufgaben zuständigen 
Fachgruppe der BAM kann das BAM-Meßgerät jedoch auch 
bisher verwendete und geeichte Rohrfedermanometer der 
Klasse 0,6 ersetzen, wenn eine ständige Überprüfung des 
Anzeigewertes mit dem Drucknormal gegeben ist. Dazu werden 
die eingesetzten BAM-Geräte gaseingangsseitig nicht nur mit 
der Meßstelle, sondern gleichzeitig mit dem zentral angeord
neten Drucknormal (z. B. ein geeichtes Rohrfedermanometer 
hoher Genauigkeit) verbunden, so daß vor jeder Messung die 
Anzeige des BAM-Gerätes mit dem des Drucknormals 
verglichen und bei Bedarf das BAM-Gerät entsprechendjustiert 
werden kann. 

Dadurch entfallen auch die sonst notwendigen jährlichen 
Eichkosten. 

Zusammenfassung 

Die Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Aufbau eines 
elektronischen Druckmeßgerätes haben gezeigt, daß es unter 
Voraussetzung einer gewissen Beschränkung des Einsatz
gebietes , nämlich bei Einhaltung einer annähernd konstanten 
Temperatur der Bauelemente und des Prüfmediums, ohne 
weiteres möglich ist, mit wenigen Baulernenten ein genaues 
Druckmeßgerät zu erstellen, das außerdem noch äußerst 
preisgünstig ist. 

Der prozentuale Fehler, der ermittelt wurde, liegt weitaus 
niedriger als der eines vergleichbaren Rohrfedermanometers der 
Klasse 0,3. 
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Inhaltsangabe 

Schäden an Flachdächern waren Ursache, die Auswirkungen von Klimabeanspruchungen auf bituminösen Dachabdichtungen zu 
untersuchen. Es wurden umfangreiche Stoff- und Systemuntersuchungen vorgenommen. Die Systemuntersuchungen erfolgten in einem neu 
entwickelten Flachdachprüfstand an unterschiedlich aufgebauten Abdichtungssystemen unter Simulation extremer Klimabeanspruchungen . 
Es wurden Bewegungen und Kräfte in der Dachhaut in Abhängigkeit der unterschiedlichen Beanspruchungen gemessen. Abschließend 
wurden die geprüften Systeme untereinander verglichen und Kriterien für den Aufbau von Dachabdichtungssystemen unter dem 
Gesichtspunkt möglichst langer Lebensdauer erarbeitet . 

Schäden - Flachdach - Dachabdichtung- Klimabeanspruchung - Flachdachprüfstand- Temperaturbeanspruchung -Alterung -
Freibewitterung - Gebrauchstauglichkeit- Dauerhaftigkeit- Bitumen-Dachbahnen - Dämmstoff- Verklebung 

1. Beanspruchungen und Schäden von bituminösen Dach
abdichtungen 

Dachabdichtungen zählen zu den am höchsten beanspruchten 
Bauteilen, woraus sich die grundsätzliche Forderung nach einer 
detaillierten konstruktiven und stofflichen Planung sowie 
sorgfältigster Ausführung und Wartung ergibt. Daß es gerade 
hierbei an vielem mangelt und Improvisationskunst bei 
möglichst geringem Kostenaufwand gegenüber einer sargfalti
ger Planung unter Verwendung von optimalen Baustoffen und 
Verarbeitungsverfahren im allgemeinen immer noch der Vorzug 
gegeben wird, ist ein weithin beklagter Zustand. Die Folge 
davon ist, daß Schäden an Dachabdichtungen mit 15 % aller 
Bauschäden den zweiten Platz in der Bauschadensstatistik 
einnehmen. 

Umfangreiche Analysen von Flachdachschäden haben gezeigt, 
daß die Schadensgruppe "Risse in der Dachhaut" mit 71 % den 
größten Anteil aller auf bituminös abgedichteten Flachdächern 
festgestellten Schäden ausmacht. Sie sind die Folge von 
Dauerbeanspruchungen, verursacht durch die ständig wech
selnden Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse. Gleichzei
tig spielt in fast allen Fällen eine zeitabhängige negative 
Veränderung der Stoffeigenschaften, die sog. Alterung, eine 
wichtige Rolle. Dabei ist die Dachhaut nicht als isoliertes 
Bauteil zu betrachten, sondern ihre Belastung erfolgt stets im 
und auch durch den Systemverbund mit den angrenzenden 
Baustoffen und Bauteilen. Eine wesentliche Rolle spielt in 
diesem Zusammenhang die Dämmstoffunterlage, die seit 1969 
ständig dicker ausgeführt wird und die mit derzeit ca. 12,0 cm 
eine zusätzliche Beanspruchung der Dachhäute darstellt . 

Vielfach sind die sich gegenseitig mehrfach überlagernden · 
Vorgänge im System Dachabdichtung, die schließlich zu der 
maßgebenden Belastung der Dachhaut führen, nicht ausrei
chend bekannt. Von Interesse sind hierbei vor allem folgende 
Fragen: 

I. Welche Belastungen ergeben sich für die Dachhaut infolge 
der gegebenen äußeren klimatischen Beanspruchungen aus 
dem Verbund mit anderen Baustoffen? 

2. Welche klimatischen Beanspruchungen führen zu den 
extremsten Belastungen? 

* Kurzfassung des Forschungsberichts BIS-80 0180-56, BAM Berlin 
vom Dezember 1985; der Originalbericht umfaßt 277 Seiten sowie 
einen zusätzlichen Bildtei l mit 72 Fotos 

316 

3. Wie werden diese Belastungen durch Veränderung des 
Verbundsystems beeinflußt? 

4. Welche Konsequenzen ergeben sich schließlich aus der 
Beantwortung der Fragen I bis 3 für die Konstruktion und 
Ausführung von Dachabdichtungen? 

2. Forschungskonzeption und Zielsetzung 

Die Zielsetzung der 1981 bis 1985 in der Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM) in Berlin durchgeführten Untersu
chungen war es, durch praktische Versuche und Systemanalysen 
diesen Fragen nachzugehen. Die Untersuchungen bezogen sich 
ausschließlich auf Abdichtungssysteme mit Dachhäuten aus 
bituminösen Baustoffen, die auf 10 cm dicken Hartschaum
dämmstaffen verklebt sind. Die maximalen Beanspruchungen 
der Dachhaut entstehen dort, wo verschiedene Bauteile 
aneinander stoßen und es zu unterschiedlichen Bewegungen 
kommt, die von der Dachhaut überbrückt werden müssen. 
Einen derartigen Bereich stellen auch die Fugen von 
Dämmstoffplatten dar, die sich durch äußere Temperaturbean
spruchung ständig bewegen. An diesem Beispiel ließen sich 
daher die Auswirkungen der maßgebenden äußeren Beanspru
chungen auf die Belastung der Dachhaut grundsätzlich und 
weitgehend allgemeingültig untersuchen. Im Vordergrund 
stand dabei, die weitgehend unbekannten tatsächlichen 
Belastungen von Bitumen-Dachhahnen innerhalb eines Ab
dichtungssystems unter realistischen klimatischen Beanspru
chungsbedingungen zu ermitteln. Es sollte insbesondere das 
Zusammenwirken von Dachhaut und Wärmedämmung über 
den Dämmstoffugen untersucht werden, da hier die größten 
Beanspruchungen zu erwarten waren. Als Zielsetzung wurden 
im einzelnen folgende Punkte gesehen: 

- Messung von Kräften und Dehnungen m den einzelnen 
Lagen der Dachhaut 

- Einfluß von tages- und jahreszeitlichen Temperaturzyklen 
auf die Belastung der Dachhaut 

- Auswirkung der verschiedenen Systemparameter: Verkle
bung, Aufbau der Dachhaut, Art des Dämmstoffes 

- Entwicklung und Erprobung eines sog. Flachdachprüfstan
des mit Steuer- und Meßeinrichtung zur Durchführung der 
genannten Untersuchungen 

- Erarbeitung einer Grundlage für die praxisgerechte 



Tabelle 1 
Untersuchte Bitumen-Bahnen 

Nr. Kurzzeichen Bezeichnung 

V 13 Glasvliesbitumen-Oachbahn 

2 GG 200 00 Bitumen-Oachdichtungsbahn mit 
Glasgewebeeinlage 

3 J 300 00 Bitumen-Oachdichtungsbahn mit 
Jutegewebeeinlage 

4 PV 200 00 Bitumen-Oachdichtungsbahn mit 
Polyestervlieseinlage 

5 PYE Polymerbitumen-Oachdichtungs-
G 200 00 bahn mit Glasgewebeeinlage 

6 PYE Polymerbitumen-Oachdichtungs-
PV 200 00 bahn mit Polyestervlieseinlage 

7 V 60 S4 Bitumen-Schweißbahn mit 
Glasvlieseinlage 

8 G 200 S4 Bitumen-Schweißbahn mit 
Glasgewebeein Iage 

9 PYE Polymerbitumen-Schweißbahn mit 
G 200S5 Glasgewebeeinlage 

10 PYE Polymerbitumen-Schweißbahn mit 
PV 200 S5 Polyestervlieseinlage 

Tabelle 2 
Untersuchte Dämmstoffe 

Kurzzeichen Bezeichnung 

PS 30 Extrudierter Polystyrol-Hartschaum 
unkaschiert 

PS 20 Expandierter Polystyrol-Partikel
Hartschaum- unkaschiert 

PS 20 Polystyrol-Partikel-Hartschaum mit 
Kaschierung aus Glasvliesbitumenbahn 

PUR 30 Polyurethan-Hartschaum - unkaschiert 

Tabelle 3 
Untersuchte Abdichtungssysteme 

System Aufbau Bemerkungen 

Norm 

OIN52143 

OIN52130 

OIN52130 

OIN52130 

OIN52132 

OIN52132 

OIN52131 

OIN52131 

OIN52133 

OIN52133 

Norm 

OIN18164 

OIN 18164 

OIN18164 

OIN 18164 

V 13 
G 200 S4 

extr. PS 30 

Temperierung über 4 Umläufe 
Versagen der Endeinspannung 
durch Bruch der Einlage 

2 

3 

5 

6 

8 

12 

13 

14 

G 20000 Temperierung über 4 Umläufe 
G 200 S4 

extr. PS 30 

PV200 00 Temperierung über 4 Umläufe 
G 200 S4 

extr. PS 30 

PYEPV200 00 Temperierung über 7 Umläufe 
G 200 S4 

extr. PS 30 

PYEPV 200 S5 Temperierung über 4 Umläufe 
V 60S4 

extr. PS 30 

V 13 Temperierung über 5 Umläufe 
J 300 00 Bruch der oberen Einlage im 

extr. PS 30 Fugenbereich 

PYEPV 200 S5 
G 200 S4 

unkaschiert PS 20 

PYEPV 200 S5 
G 200 S4 

kaschiert PS 20 

PYEPV 200 S5 
G 200 S4 

unkaschiert PUR 30 

Temperierung über 4 Umläufe 

Temperierung über 5 Umläufe 

Temperierung über 4 Umläufe 

Beurteilung der Eigenschaften von Bitumen-Dachhahnen 
und Dämmstoffen 

- Empfehlungen für die praktische Konstruktion und die 
Verarbeitung von Dachabdichtungen 

Die Untersuchungen gliederten sich in: 

- Systemuntersuchungen in fü nf Vorversuchs- und neun 
Hauptversuchsreihen 

- Stoffuntersuchungen an Abdichtungsstoffen und Dämm
stoffen im Anlieferungszustand und nach Beanspruchung im 
Flachdachprüfstand 

- Langfristig angelegte Freibewitterungsversuche an gleichen 
Abdichtungssystemen 

Die Tabellen 1 und 2 zeigen die in die Untersuchungen 
einbezogenen Stoffe. In Tabelle 3 sind die untersuchten 
Abdichtungssysteme zusammengestellt. 

3. Versuchsdurchftihrung 

3.1 S toffuntersuchungen 

Die Stoffuntersuchungen an Dachbahnen und Dämmstoffen 
gliedern sich in Untersuchungen zur Identifizierung und zur 
Gebrauchstauglichkeit, wobei weitgehend mit genormten 
Prüfve rfahren oder in Anlehnung daran gearbeitet wurde. 
Darüber hinaus wurde auch auf Prüfmethoden anderer 
nationaler bzw. internationaler Vorschriften zurückgegriffen. 
Weiterhin erfolgten Prüfungen zur Dauerhaftigkeit sowie eine 
Kennzeichnung des Einflusses der Versuchsbeanspruchungen 
auf bestimmte Stoffkennwerte. 

3.2 Systemuntersuchungen 

Die Systemuntersuchungen wurden in einem für dieses 
Forschungsvorhaben entwickelten "Flachdachprüfstand" an 
Systemproben mit dem in Abb. 1 gezeigten prinzipiellen Aufbau 
durchgeführt , wobei insbesondere die 10 %ige Verklebung der 
Dachhaut mit einem Polyurethan-Kleber unter Verwendung 
einer Klebeschablone vergleichbare Bedingungen für alle 
Systeme schaffen sollte. 

Abb. 1 
Prinzipieller Probenaufba u 
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Abb. 2 zeigt einen Längsschnitt durch den Flachprüfstand, mit 
dem es möglich ist, Dachabdichtungsproben in den Abmessun
gen 2,50 m x I ,0 m jeder beliebigen äußeren Temperaturbean
spruchung im Bereich von- 20° bis+ 80°C zu unterwerfen und 
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dabei Kräfte und Dehnungen in der Dachhaut über der 
mittleren Dämmstoffuge sowie die Fugenbewegung zu messen. 

Die für die Versuche gewählten Temperaturzyklen sind den 
tatsächlichen täglichen und jahreszeitlichen Temperatur
schwankungen angepaßt, wobei auch gewisse Erholungsphasen 
berücksichtigt wurden (Tabelle 4 und Abb. 3). Jedes 
Abdichtungssystem wurde mit mindestens vier Umläufen von 
jeweils acht Tagen beansprucht und dabei kontinuierlich die 
Messungen durchgeführt. 

Tabelle 4 
Temperaturzyklen 

Zyklus 1: Sommer normal (SN) + 601+ 5°C 
Zyklus 2: Sommer extrem (SE) + 801+ soc mit Schockabkühlung 
Zyklus 3: Winter normal (WN) + 30/ -100C 
Zyklus 4: Winter extrem (WE) + 20/-20°C 
Zyklus 5: Treppentemperierung (TR) + 80/-20°C in 10 K-Schritten 
Zyklus 6: Constantzyklus (CO) + 2ooc 

4. Prüfergebnisse und deren Beurteilung 

4.1 Stoffprüfungen 

Die Stoffuntersuchungen an Bitumen-Bahnen machen deutlich, 
daß die derzeit üblichen DIN-Prüfungen allenfalls geeignet sind, 
identifizierende Kennwerte zu ermitteln. Sie erlauben es nur in 
äußerst eingeschränktem Maße, Aussagen über die Qualität des 
Baustoffes in bezugauf eine Eignung als Dachabdichtungsma
terial zu treffen. Sie können darüber hinaus auch nicht 
sicherstellen, daß nach Norm gleichwertige Bahnen auch gleiche 
Gebrauchstauglichkeits- und Dauerhaftigkeitseigenscharten 
aufweisen. Dies gilt in besonderem Maße auch für Polymerbi
tumen-Bahnen, bei denen diese Eigenschaften vor allem von der 
genau abgestimmten Zusammensetzung der Deckmasse ab
hängt. Es erscheint somit notwendig, die Eignung von Bitumen
Bahnen durch Prüfmethoden nachzuweisen, die das zu 
erwartende Verhalten im Gebrauchszustand deutlicher kenn-

Umlauf---------------------------1 

3 x Sommer normal 

T ( 0(] SN 

.so 

•60 •60 •60 

'

Somtmer I 3 x Sommer normal 
ex rem 

SE SN 
I J x Winter normal I Winter I J x Winter normal 

flXtre""J 
WN WE WN 

•80 
Schockabkühlung durch 8oreg'11![1g_ 

•60 •60 •60 

Tempera furzyklenfolge Flachdachprüfs fand 

Abb. 3 
Temperaturzyklenfolge eines Umlaufs 
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zeichnen. Hierzu gehören insbesondere das Verhalten von 
Bahnen bei niedrigen Temperaturen und bei Beanspruchungs
geschwindigkeiten, die den Verhältnissen auf einem Dach 
angepaßt sind, das auch bei Bitumen-Bahnen anzutreffende 
Schrumpf- und Temperaturverformungsverhalten und deren 
Dauerhaftigkeitseigenschaften. Unumgänglich erscheint auch 
die Prüfung der Alterungsbeständigkeit, da hiervon wesentlich 
die Praxistauglichkeit abhängt. Eine prüf- und anforderungs
gemäße Verbesserung in dieser Richtung läßt sich bereits durch 
eine geeignete Modifizierung derzeitiger Norm-Prüfverlabren 
erreichen. Darüber hinaus existieren z. T. bereits in anderen 
Ländern bewährte Prüfmethoden, die übernommen werden 
könnten. 

Ähnliches gilt für die Prüfungen an Hartschaum-Dämmstoffen, 
die durch Prüfverfahren ergänzt werden sollten, die im 
Zusammenhang mit der Dachhaut von besonderer Bedeutung 
sind, wie das ab ca. 50°C auftretende irreversible Schrumpfver
halten, das Temperaturverformungsverhalten und die Schub
steifigkeit. 

Wegen weiterer Angaben zu den Prüfergebnissen und den 
vorgeschlagenen Prüfmethoden wird auf den ausführlichen 
Forschungsbericht verwiesen. 

4.2 Systemprüfungen 

Die folgenden Abbildungen stellen beispielhaft für das 
Abdichtungssystem 5 (s. Tabelle 3) die im Verlauf mehrfacher 
Temperierumläufe gewonnenen Meßergebnisse dar. Abb. 4 
zeigt, wie sich im Laufe der Zeit durch das Schrumpfen der 
Einlage eine ständige Zugkraft in der Dachbahn aufbaut, die 
das absolute Kraftniveau bei allen anderen Zyklen bestimmt. 
Den Kraftverlauf im gesamten Temperaturspektrum zwischen 
+ 80°C und - 20°C zeigt Abb. 5. 

Bei den Temperaturwechselzyklen pendelt die Kraft entspre
chend den beiden Temperaturstufen zwischen annähernd 
parallel verlaufenden Kraftniveaus hin und her (Abb. 6 bis 9). 

Entsprechende Verläufe ergeben sich auch für die Dehnungs
messungen. Die an der Oberseite der Dämmstoffuge gemessene 
der Abb. 5 entsprechende absolute Fugenbewegung zeigt 
Abb. 10. 

Abb. 11 und 12 zeigen für die Zyklen "Winter-extrem" und 
"Sommer-extrem" für vergleichbare Systeme die Kraft in der 
oberen bzw. unteren Lage der Dachhaut, aufgeteilt in die 
Belastungseinflüsse· aus behindertem Schrumpfen der Einlagen 

' (ts) wie aus Temperaturänderung (a1 + f). 

Zusammengefaßt führt die Auswertung der Meßdaten zu 
folgenden Ergebnissen: 

Die tatsächliche Belastung der Dachbahnen ergibt sich aus dem 
Zusammenwirken der Dachhaut mit der Wärmedämmung, 
wobei es zu sich gegenseitig beeinflussenden Verformungen und 
Belastungen kommt. Auf die Gesamtbelastung der einzelnen 
Lagen einer Dachhaut haben folgende Stoffparameter einen 
Einfluß: 

1. Die thermischen Längenänderungen des Dämmstoffes 

2. Das irreversible Schrumpf- oder Quellverhalten des 
Dämmstoffes 

3. Die Steifigkeit des Dämmstoffes 

4. Die thermische Längenänderung der einzelnen Lagen der 
Dachhaut 

5. Das Schrumpfverhalten der Einlagen der Dachbahnen 

6. Die Steifigkeiten der Dachbahnen 
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Maximale Kraftbelastung in den einzelnen Lagen der Dachhaut 
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Des weiteren wird die Belastung der Dachhaut durch folgende 
Systemparameter beeinflußt: 

1. Die Verklebung der Dämmstoffe auf der Unterlage 
2. Die Dämmstoffabmessungen in Dicke und Länge 
3. Die Verklebung der Dachhaut auf dem Dämmstoff 
4. Die Planlage der Dachbahnen beim Einbau 

Insgesamt wird die effektive Belastung der Dachhaut von der 
äußeren thermischen Wechselbeanspruchung ursächlich be
stimmt. Folgende Einflüsse müssen unterschieden werden: 

1. Die Art der Temperaturzyklen 
2. Die Temperiergeschwindigkeit 
3. Die Anzahl der Umläufe 

Zu den Stoffparametern lassen sich folgende Angaben machen: 

1. Die Ausdehnungskoeffizienten von Hartschaumdämmstof
fen sind temperaturabhängig und liegen zwischen 50 und 
90 · w-6 K- 1• Das dadurch bedingte Verformungsverhalten 
führt infolge einer maximalen Fugenbewegung von 2,8 mm 
über den Dämmstoffugen zu der größten Belastung der 
Dachhaut. Bei PS 30 sind etwa 50 bis 70 % der 
Gesamtbelastung aus Temperaturänderung auf die Bewe
gung des Dämmstoffes zurückzuführen. 

2. Bei Temperaturen > 50°C stellen sich bei den untersuchten 
Dämmstoffen irreversible Schrumpfverformungen ein, die 
zu einer allmählichen Vergrößerung der Fugenweiten 
führen. Bei Polyurethan-Hartschaum kann dies zusätzlich 
von einem irreversiblen Quellvorgang infolge Feuchtigkeit 
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mit gegenteiligem Effekt überlagert werden. Durch untersei
tige Verklebung der Dämmplatten wird dieses Verhalten 
reduziert , so daß maximale Schrumpfwerte von 1,7 mm 
festgestellt werden. Eine Ablagerung der Dämmplatten vor 
dem Einbau verhindert diesen Effekt nicht vollständig. 
Zusätzliche Belastungen für die Dachhaut ergeben sich 
daraus jedoch nicht. 

3. Je größer die Steifigkeit des Dämmstoffes desto größer sind 
die Belastungen der Dachhaut infolge Temperaturverände
rung. Sie sind für PS 30 mit max. 133 N/ 5 cm am größten und 
reduzieren sich bei Verwendung von PS 20 bzw. PUR 30 um 
etwa 38 %. 

4. Der thermische Ausdehnungskoeffizient von Bitumenbah
nen ist temperaturabhängig. Er liegt zwischen 9 und 
38 · 10-6 K- 1• Der sich daraus ergebende Belastungsanteil aus 
Temperaturänderung liegt je nach verwendetem Dämmstoff 
etwa zwischen 30 und 50 o/o 

5. Der Belastungsanteil aus dem Schrumpfverhalten der 
Dachbahnen ist für schrumpfempfindliche Einlagen wie z. B. 
Polyestervlies am größten. Etwa 50 bis 70 o/o der 
Schrumpfverformungen einer Bahn werden durch flächigen 
Ausgleich abgebaut. Maximal wurden als verbleibende 
Kräfte 32 N/ 5 cm in einer Lage gemessen. 

6. Die Gesamtbelastung der Dachhaut ist in großem Maße 
abhängig von der Steifigkeit der Bahnen, die mit tiefen 
Temperaturen stark zunimmt. Die Steifigkeitsverhältnisse 
bestimmen ebenfalls die Verteilung der Belastung auf obere 
und untere Lage der Dachhaut. Je nach System und Zyklen 
übernimmt die untere Lage ca. 50 bis 90 o/o der Belastung 
infolge Temperaturerhöhung. 

Der Einfluß verschiedener Systemparameter stellt sich folgen
dermaßen dar: 

l. Durch die vollflächige Verklebung der Dämmstoffe auf 
der Unterlage werden die irreversiblen Schrumpfwerte 
gegenüber einerunverklebten Dämmplatte auf etwa l/10 
reduziert. Ebenso verringert sich der Wärmeaustauschko
effizient um ca. 60 o/o , was zu einer erheblichen 
Reduzierung der Belastung der Dachhaut führt. 

2./3. Der Einfluß der Dämmstoffabmessungen wurde ebenso 
wie der Einfluß der Verklebung der Dachhaut nicht 
untersucht. Für eine vollflächige Verklebung ergeben sich 
gegenüber einer punktweisen Verklebung oder gar einer 
losen Verlegung die größten Belastungen. 

4. Eine exakte Planlage der Dachhaut beim Einbau ist 
praktisch nicht herstellbar. Das führt zu dem positiven 
Effekt , daß die theoretisch mögliche Schrumpfbelastung 
durch flächigen Ausgleich um 50 bis 70 o/o reduziert wird. 

Aus der äußeren Temperaturbeanspruchung ergeben sich 
folgende belastungswirksame Einflüsse: 

l. Die Gesamtbelastung der Dachhaut wird in erster Linie 
durch die Art der Temperaturzyklen bestimmt. Die größten 
Kräfte wurden im ungünstigsten Fall mit maximal 269 NI 
5 cm im sog. Winter-extrem-Zyklus bestimmt. Von dieser 
Gesamtbelastung entfallen durchschnittlich 60 bis 70 o/o auf 
die untere Lage, wovon wiederum ca. 20 bis 40 o/o aus der 
behinderten Schrumpfverformung der Einlage herrühren . 
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Der Rest ergibt sich aus der Temperaturwechselbeanspru
chung. Bezogen auf die Bruchdehnung ergeben sich 
maximal Belastungsgrade von 25 o/o für Glasvlies, 17 o/o für 
Glasgewebe und 2 o/o für Polyestervlies. Daran wird deutlich, 
daß die Dauerfestigkeitseigenschaften einer Bahn von 
besonderer Bedeutung sind. 

2. Eine Erhöhung der Temperaturgeschwindigkeit (Schockab
kühlung in Sommer-extrem-Zyklen) von 0,5 K/min auf 
7,0 K/ min führt zu etwa 60 o/o größeren Kräften in der 
Dachhaut. Dabei ergibt sich eine Belastungsgeschwindigkeit 
für die untere Lage der Dachhaut von max. 2,2 o/o/h, was 
gegenüber der üblichen Norm-Prüfgeschwindigkeit immer 
noch eine Reduzierung um den Faktor 10-J bedeutet. 

3. Nach zwei bis drei Temperierumläufen stellt sich ein 
eingeschwungener Belastungszustand ein, der im wesentli
chen auf das Abklingen der Schrumpfverformungen 
zurückzuführen ist. 

Innerhalb der Beanspruchungen im Flachdachprüfstand kam es 
nur beim System 1 zum Versagen in der oberen Lage (V 13). 

Die Ergebnisse der Stoff- und Systemuntersuchungen ermögli
chen eine direkte Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse in 
die Praxis in folgenden Punkten: 

l. Durch dauerhafte Trennung der Dachhaut von der 
Dämmung (Trennlage, punktweise Verklebung) kann der 
Einfluß aus Dämmstoffbewegungen verringert werden. 
Überlappende Kaschierungen von Dämmstoffen wirken sich 
günstig aus. Die Überlappungen dürfen sich jedoch auf 
Dauer nicht selbst verkleben. 

2. Hartschaumdämmstoffe aus extrudiertem PS 30 können 
gegenüber expandiertem PS 20 bzw. Polyurethan-PUR 30 zu 
einer ca. 60 o/oigen Erhöhung der Maximalbelastung aus 
Temperaturänderung in der Dachhaut führen. 

3. Eine möglichst vollflächige Verklebung der Dämmstoffe auf 
der Unterlage reduziert die irreversiblen und reversiblen 
Dämmstoffbewegungen um ca. 90 o/o bzw. 60 %. 

4. Polystyrolplatten neigen zum Schrumpfen bei den im 
Gebrauch zu erwartenden Temperaturen. Polyurethanplat
ten können durch Aufnahme von Feuchtigkeit (Luftfeuch
tigkeit) quellen. Die Verlegung sollte bei vollflächiger 
Verklebung mit preßgestoßenen Fugen erfolgen. 

5. Es sollten nur Bitumenbahnen verwendet werden, deren 
Schrumpfwerte deutlich unter 0,5 o/o (für PV-Einlage) bzw. 
unter 0, I o/o (für G- und V-Einlagen) liegen. 

6. Zur Minimierung des Dämmstoffeinflusses auf die Belastung 
der Dachhaut ist von folgenden Dachhahn-Kombinationen 
ein günstiges Verhalten zu erwarten: 

II 

oben - weich } 
unten - weich 

oben -steif 
unten - weich 

(Polyestervlieseinlagen) 

( G lasgewe beei nlage) 
(Polyestervlieseinlage) 

Grundsätzlich erscheinen Bitumendachbahnen mit Glasvlies
einlage für hochtemperaturbeanspruchte Dachabclichtungen 
wegen ihrer geringen Bruchdehnung ungeeignet. 
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Results of elastic~plastic FE calculations on two plane strain 
models ofa CT-100 specimen, a)with a weid in the ligamentand 
b) of base material (BM) only, are compared and discussed 
regarding fracture mechanics aspects. So higher maximum 
crack opening stresses are obtained in the welded specimen, but 
the CTOD is !arger in the BM specimen. The J integral 
calculated by virtual crack extension as weil as from the Ioad
displacement curve gives nearly the same results for both 
specimens and procedures up to about 90 per cent ofthe generat 
yield Ioad . A higher maximum of the equivalent strain on the 
HAZ/BM side than on the weid material side may explain why 
cracks tend to run into the BM side of the weid. 

Der Einfluß des Salzgehaltes auf die Korrosion von Eisen 
und niedriglegiertem Stahl in belüfteten Lösungen 
W. Höpfner und W. J. Plieth 
Werkstoffe und Korrosion 35 (1984) S. 366-370 

Es wurde der Einfluß von Borat und Carbonat auf die 
Korrosion von Eisen und niedriglegiertem Stahl in belüfteten, 
neutralen Lösungen untersucht. Für beide Salze wurde eine 
inhibierende Wirkung beobachtet. Allerdings war nur Borat in 
höherer Dosierung in der Lage , die Korrosion durch Chlorid 
wirksam zu inhibieren. Von nur geringem ,Einfluß war die 
Konvektion des Elektrolyten. 
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Technologische Eigenschaften galvanisch abgeschiedener 
Schichten 
W. Paatsch 
Galvanotechnik 75 (1984) H. 10, S. 1234-1241 

Durch die galvanische Beschichtung von Bauteilen wird ein 
Verbundwerkstoff geschaffen, der dadurch gekennzeichnet ist, 
daß der Grundwerkstoff i. a. die Form und Festigkeit liefert 
und die funktionellen Eigenschaften der Bauteiloberfläche für 
deren beabsichtigte Lebensdauer durch den Überzug erzielt 
werden. Hierbei ist zu beachten, daß zwischen den Eigenschaf
ten des Überzuges, denen des Grundwerkstoffes und schließlich 
den Eigenschaften des galvanisch beschichteten Bauteiles ein 
komplexer Zusammenhang besteht. Es werden die Wechsel
wirkungen zwischen der Schicht und dem Grundmaterial im 
Hinblick auf die Systemeigenschaften diskutiert. Für die 
Anwendungen im Bereich des Maschinenbaus wird auf die 
wichtigsten Anforderungen und Eigenschaften funktioneller 
Schichten eingegangen. Für Schichten aus Zink, Kadmium, 
Zinn sowie für Kupfer-Nickel-Chrom-Überzüge werden die 
Möglichkeiten des Korrosionsschutzes aufgezeigt. Zur Thema
tik des kombinierten Verschleiß-Korrosionsschutzes wird der 
Stand der Technik auf dem Gebiet der Hartverchromung sowie 
der galvanischen und chemischen Abscheidung von Nickel
sowie Nickeldispersionsüberzügen behandelt. 

Bedeutung der dynamischen Systemanalyse ftir Korrosi
onsuntersuchungen in Forschung und Praxis 
K. Jüttner, W. J. Lorenz, W. Paatsch, M. Kendig und F Mansfeld 
Werkstoffe und Korrosion 36 (1985) S. 120- 130 

Voraussetzung für einen optimalen Werkstoffeinsatz in der 
Technik ist die Kenntnis des dynamischen Korrosionsverhal
tens des Systems. Im ersten Teil der Arbeit werden die 
Grundlagen der dynamischen Systemanalyse und ihre charakte
ristischen Kenngrößen dargestellt. Die verschiedenen Meßme
thoden und prinzipielle Probleme bei der Interpretation der 
Meßergebnisse werden diskutiert. Im zweiten Teil werden für 
einfache Korrosionssysteme verschiedene Ausw~rteverfahren 
behandelt. Im dritten Teil werden charakteristische experimen
telle Ergebnisse für verschiedene Korrosionsinhibitoren und 
beschichtete Metalle, die von Bedeutung für Korrosionsunter
suchungen in Forschung und Praxis sind, vorgestellt. 

Theoretische Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizien
ten von Fensterkonstruktionen unter besonderer Berück
sichtigung der Rahmenproblematik 
F.-J. Kasper, R. Müller, R. Rudolphi und A. Wagner 
e SAM-Forschungsbericht 116, Oktober 1985, 55 Seiten 

Zur wärmeschutztechnischen Beurteilung von Fenster- und 
Fassadenkonstruktionen hinsichtlich von Transmissionswär
meverlusten (k-Wert-Berechnung), Tauwasserbildung und 
Wärmebrückenwirkungen im Anschlußbereich Fenster-Wand 
wurde ein eigenentwickeltes Rechenprogramm zur Berechnung 
dreidimensionaler Temperatur- und Wärmestromverteilungen 
eingesetzt, das quaderförmige Volumenelemente, finite Diffe
renzen und ein sehr leistungsfähiges, direktes Blockeliminati
onsverfahren benutzt. Damit können auch die bei Fensterrah
men auftretenden komplizierten Hohlräume berücksichtigt 
werden. Die · Rechenergebnisse stimmen überwiegend mit 
Meßergebnissen an typtischen Fensterkonstruktionen gut 
überein. 

Bei Einsatz eines derartigen Rechenverfahrens erhält der 
Fensterkonstrukteur bzw. der ausführende Bauingenieur die 
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Möglichkeit, bereits im Entwurfsstadium an der Fensterkon
struktion unter Berücksichtigung der Einbaubedingungen mit 
geringem Aufwand Parametervariationen und Optimierungen 
der Konstruktion durchführen zu können. Damit können 
Energieverluste verringert und Tauwasserschäden wirkungsvoll 
vermieden werden. 

Langzeitverhalten von biaxial gerecktem Acrylglas 
G. Pastuska, V. Lehmann und U. Just 
Kunststoffe 76 (1986) H. I, S. 59- 60 

Biaxial gereckte Acrylgläser werden vielfach zur Überdachung 
von Sportstätten oder von Einkaufszentren verwendet. Es 
werden Platten untersucht, die bis zu zehn Jahren in der Praxis 
genutzt wurden. Der Einfluß der natürlichen Alterung auf die 
Änderung der mechanischen Eigenschaften und auf die 
molekulare Struktur wird untersucht. 

Langzeitverhalten handelsüblicher PVC-Dachbahnen unter 
Kiesauflast 
R. Schoepe und G. Pastuska 
Kunststoffe im Bau (1986) H. 3, S. 272- 274 

Fünf handelsübliche PVC-Dachbahnen wurden am gleichen 
Ort und unter gleichen Bedingungen verlegt. Nach 75 Monaten 
praktischer Nutzung werden die Eigenschaften der gebrauchten 
Bahnen mit denen des Neumaterials verglichen. Die Zunahme 
des E-Moduls, bzw. die Abnahme der Dehnnachgiebigkeit und 
der Weichmacherverlust werden zur Kennzeichnung des 
Langzeitverhaltens herangezogen. Aus den Ergebnissen werden 
u. a. Schlußfolgerungen für die Auswahl von Weichmachern 
gezogen. 

Einflüsse des Waschprogramms auf Waschmittel mit 
Bleichaktivatoren 
U. Sommer und H. Mi/ster 
Tenside Detergents 23 (1986) H. 2, S. 76- 79 

Bleichaktivierte Waschmittel gewinnen auf dem deutschen 
Markt zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung wurde 
eingeleitet durch Bestrebungen, beim Waschen Energie 
einzusparen und durch die deutliche Tendenz, bei der 
Textilpflege verstärkt Waschtemperaturen von 60°C bzw. 
40 °C/30 °C zu empfehlen. 

Da bei niedrigeren Waschtemperaturen der Aufbau von 
Waschprogrammen stärkere Bedeutung bekommt, wurde der 
Einfluß unterschiedlicher Programm-Parameter auf die Bleich
wirkung von bleichaktivierten Waschmitteln untersucht. Es 
handelte sich um Waschmittel mit unterschiedlichen Aktivator
Systemen und auch unterschiedlichen Bleichmittelgehalten. 

Aus den Untersuchungen lassen sich folgende Aussagen 
ableiten: 

Günstig für die Erzielung deutlicher Bleichwirkungen bei 
niedrigeren Temperaturen sind Waschprogramme mit Tempe
raturen über 60 °C. Im Bereich von 60 °C bis 70 °C nimmt die 
Bleichwirkung bleichaktivierter Produkte stärker zu als 
zwischen 50 °C und 60 °C. Bei 40 °C ist die Bleichwirkung mit 
diesen Waschmitteln im normalen Waschprogramm gering. Sie 
kann durch starke Verlängerung der Waschzeit verbessert 
werden, erreicht aber nicht die Bleichwirkung von 60 °C
Programmen. 



Eine Temperatur-Erhöhung im Waschprogramm um z. B. 10 °C 
hat allgemein stärkeren Einfluß auf die Bleichwirkung als eine 
Verlängerung des Programms z. B. auf die Länge des 
Kochwaschprogramms. 

Die Bleichwirkung hängt vom Bleichmittel-Gehaltund von der 
Dosierung der Produkte ab. Bei der niedrigen Dosierung im 
Härtebereich I ist die Bleichwirkung z. B. gegenüber dem 
Härtebereich 3 deshalb deutlich gemindert. Einbad-Verfahren 
mit einer um 20 % gegenüber der Gesamtmenge verringerten 
Dosierung haben kaum geringere Bleichwirkung als entspre
chende Waschverfahren mit Vorwäsche und der höheren 
Dosierung. 

Die Bleichwirkung bleichaktivierter Waschmittel ist in der 
Regel bei Waschtemperaturen bis 70°C höher als bei anderen 
Vollwaschmitteln. Bei höheren Waschtemperaturen kann die 
Bleichwirkung bei einem Waschmittel ohne Bleichaktivator 
aber höher liegen als bei zur Zeit erhältlichen bleichaktivierten 
Produkten. 

Holzindustrielle Fertigung und Formaldehydemission 
H.-1. Deppe 
Holz- u. Kunststoffverarbeitung 20 (1985) H. 7/8, S. 12- 15 

Im "Formaldehyd-Bericht" der Bundesregierung (Schriftenrei
he des BMJFG 1984, Bd. 148) wird entsprechend einer 
Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes (BGA) die Forde
rung erhoben, daß auch unter ungünstigen Bedingungen ein 
Immissionswert von 0,1 ppm HCHO nicht überschritten 
werden soll. Die Nichtüberschreitung dieses Wertes muß auch 
bei einem Vorhandensein mehrerer emittierender Materialien in 
einem Raum (Holzwerkstoffe, Möbel, Heimtextilien u. a. m.) 
gewährleistet bleiben. Die praktische Umsetzung dies~r 

Summenformel" bereitet Schwierigkeiten, da sie die Kenntms 
;toffspezifischer Materialkennwerte zur Voraussetzung hat, 
woran es gegenwärtig noch fehlt . Durch Untersuchungen wird 
belegt, daß neben Holzwerkstoffen bestimmte Holzleime und 
Beschichtungsmaterialien erheblich zur Formaldehydbelastung 
beitragen können. Für die Belange der mittelständisch 
orientierten Möbelindustrie wird ein Vorschlag zur Umsetzung 
der Forderungen der Gefahrstoffverordnung hinsichtlich 
Beurteilung und Überwachung vorgestellt. 

Schadstoffemissionen aus Holzwerkstoffen 
H.-1. Deppe 
Teil I: Bauen mit Holz 2 (1985) S. 106- 109; Teil II: 3 (1985) 
s. 162- 165 

Drei Bestandteile von Holzwerkstoffen können zu Gefahren
quellen werden. Es sind dies Holzfeinstäube aus Hartlaubhöl
zern einschließlich Schleifstaub, gasförmige Bestandteile aus 
Klebstoffen und aus Holzschutzmitteln. Bei Hartlaubhölzern 
sind es vor allem die Holzarten Eiche und Buche, die in den 
Vordergrund des Interesses getreten sind. Hier sind besonders 
die Vorschriften über Absauganlagen zu überprüfen. Bei den 
Klebstoffen sind die Aminoplaste von besonderer Bedeutung. 
Es ist vor allem die nachträgliche Abspaltung von Formalde
hyd, die immer wieder zu Beanstandungen Anlaß gibt. Bei 
Holzschutzmitteln ist durch den inzwischen angewandten 
umfangreichen Anforderungskatalog seitens des Bundesge
sundheitsamtes bei der Zulassung die Gewähr einer sorgfältigen 
Überprüfung gegeben. Bei Holz- und Holzwerkstoffprodukten 
werden durch den Gesetzgeber Maßnahmen vorbereitet, um bei 
Möbeln und anderen Inneneinrichtungsgegenständen Beein
trächtigungen durch nachträgliche Formaldehydabspaltungen 
zu verhindern. Diese Regelungen sollen im Rahmen der 
Gefahrenstoffverordnung erfolgen. 

Aktuelle Umweltprobleme der deutschen Holzspanplatten
industrie 

H.-1. Deppe 
Beitrag in: e Symposiumsband Mobil Oil, Harnburg 1985, 
S. 1-27 und 
Holz als Roh- und Werkstoff 43 (1985) H. 10, S. 409- 413 

Die deutsche Spanplattenindustrie durchläuft gegenwärtig eine 
Phase der Anpassung an die sich veränderten Marktverhältnis
se, die durch Kapazitätsabbau und Spezialisierung gekenn
zeichnet ist. Gleichzeitig ändern sich die Randbedingungen der 
Fertigung durch dit; sich verschärfende Umweltschutzdiskus
sion. Die Tragweite sich abzeichnender neuer Regelungen 
erfordert es, die anstehenden Probleme möglichst schnell 
einzukreisen und klar darzustellen. Drei Schwerpunkte werden 
für die nahe Zukunft in diesem Zusammenhang als gravierend 
angesehen: Holzstaub, Holzschutzmittel und Schadstoffemissi
onen. Die bislang veröffentlichten Untersuchungsergebnisse der 
arbeitsmedizinischen Forschung lassen erkennen, daß zumin
dest bei Hartholzstaub eine Veränderung der Einstufungskrite
rien erfolgen wird. Hiervon wäre die Spanplattenindustrie 
direkt betroffen. Bei Holzschutzmitteln kann durch die 
nunmehr im Gefolge der Prüfzeichenerteilung vorgeschaltete 
toxikologische Unbedenklichkeitsprüfung durch das BGA eine 
Umweltgefährdung weitestgehend als ausgeschlossen angese
hen werden. Bei den Schadstoffemissionen stehen die 
Formaldehydabspaltung bei Aminoplastharzen und das 
Vorhandensein reaktiver NCO-Gruppen bzw. das Entstehen 
von MDA bei der Isocyanatverleimung im Vordergrund. Bei 
Aminoplastverleimungen zeichnen sich nunmehr Lösungen ab, 
das Emissionsniveau deutlich unter den sogenannten E I
Grenzwert absenken zu können. Die bislang vorliegenden 
Untersuchungsergebnisse bei Isocyanatverleimung lassen er
kennen, daß bei Einhaltung der entsprechenden Arbeitsschutz
vorschriften kein Gefährdungspotential durch MDIIMDA
Emissionen vorliegt. 

Zur Beständigkeit imprägnierter Brettschichtholzverlei
mungen 

H.-J. Deppe und Af. Gersonde 
Holz als Roh- und Werkstoff 43 (1985) H. 1, S. 33- 37 

Die Anwendung der Nadel-Perforation bei Massivholzlamellen 
aus Fichte hat die Effizienz bei der Imprägnierung mit 
Schutzmitteln wesentlich gesteigert. Durch besondere Alte
rungsuntersuchungen war zu ermitteln, ob bei Verwendung 
verschiedener Klebstoffe Unterschiede bestehen zwischen 
perforierten und nichtperforierten Proben, zwischen nichtim
prägnierten und imprägnierten Proben und zwischen den 
eingesetzten Schutzmitteln (Schutzsalz und Schutzöl). Die 
Alterungen wurden in einem in der BAM entwickelten 
Kurzzeitbewitterungsverfahren (XENOTEST) und bei Wech
selklimalagerungen (8 und 22 % Holzfeuchte) unter Last 
vorgenommen. Als Ergebnis war feststellbar, daß zwischen 
Proben mit und ohne Perforation keine signifikanten 
Festigkeitsunterschiede auftraten, daß Verleimungen auf der 
Basis Polyurethan und Phenol-Resorcin-Formaldehydharz 
hohe Beständigkeiten aufwiesen und daß die bei nichtimpräg
nierten Proben festgestellten Befunde sich in der Tendenz auch 
bei den imprägnierten Proben zeigten. Allerdings wird diese 
Feststellung durch die geringe Probenzahl je Kollektiv 
eingeschränkt, die durch die Kapazitäten der Prüfausrichtungen 
bedingt war. Weitere Untersuchungen zu dieser Thematik sind 
daher erforderlich. 
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Zur Verwendung von MDF-Platten im Bauwesen 
H.-J. Deppe und K. Schmidt 
Holz- und Kunststoffverarbeitung (HK) 1984, H. 10, S. 34-38 

Mittelharte Faserplatten (MDF = Medium Density Fiber
board) sind ein relativ neuer Holzwerkstoff. Durch seine 
homogene Ausbildung basierend auf der Holzfaser findet er 
zunehmend Verwendung im Möbel- und Innenausbau. Infolge 
der Zunahme der Produktion mehren sich die Stimmen, die eine 
Anwendung dieses Werkstoffes im Bauwesen empfehlen. 
Anhand eines aktuellen Beispieles aus der Praxis werden die 
Risiken eines derartigen Schrittes diskutiert. Das Problem wird 
in der Verwendung nicht ausreichend modifizierter Amino
plastmischharze gesehen, die nur über eine begrenzte 
Feuchtebeständigkeit verfügen. Die hiermit zusammenhängen
den Prüfverfahren und Beurteilungsmaßstäbe werden erörtert. 

Mikrobiologische Prüfung von Kunststoffen 
K. J. Seal, M. Pantke und D. Al/sopp 
Kunststoffe 76 (1986) H. 1, S. 61- 62 

Die International Biodeterioration Research Group (IBRG) hat 
mit dem Ziel, Normverfahren zur mikrobiologischen Prüfung 
von Kunststoffen zu untersuchen, eine neue Arbeitsgruppe 
gegründet. Die Arbeit dieser Gruppe und ihre Ziele werden 
beschrieben. 

Farbempfindungsmerkmal Elementarbuntton und Bunt
heitsahstände als Funktion von Farbart und Leuchtdichte 
von In- und Umfeld 
K. Richter 
e SAM-Forschungsbericht Nr. 115, Juli 1985, 119 Seiten 

Psychophysikalische Experimente zur Ermittlung von Eigen
schaften des visuellen Farbsehsystems werden durchgeführt, 
beschrieben und diskutiert. Insbesondere werden Experimente 
über die Farbempfindungsmerkmale Buntton und Buntheit von 
insgesamt sieben Beobachtern in In- und Umfeldern verschie
dener Farbart und Leuchtdichte behandelt. 

Die Farben der Elementarbunttöne Gelb-Blau mischen sich 
additiv bei allen Umfeldern angenähert zu ,.Unbunt" und sind 
damit kompensativ. Die Elementarbunttöne Rot-Grün zeigen 
einen immer stärkeren Knick bei ,.unbunten Farben" mit 
zunehmender Farbartverschiebung des Umfeldes in Richtung 
Blau und mischen sich additiv nicht zu ,. U nbunt". Eine Deutung 
dieser experimentellen Ergebnisse ist noch weitgehend unbe
kannt. 

Die Buntheit und Helligkeit wurde in elf gleichabständige 
Stufen mit einer Intervallmethode in den Richtungen Gelb
Blau, Rot-Grün und Weiß-Schwarz skaliert. Im Farbenraum 
LABHNU2 1979 werden die Ergebnisse besser beschrieben als 
in den Farbenräumen CIELAB 1976 und CIELUV 1976 der 
Internationalen Beleuchtungskommission (CIE). 

Die experimentellen Ergebnisse über Buntheits- und Hellig
keitsschwellen sind weitgehend unerwartet und führen zu einem 
neuen Farbenraum für Farbschwellen, der LABJND 1985 
(JND = Just Noticeable color Differences) genannt wird. Mit 
diesem Farbenraum lassen sich viele bisher unvereinbare 
experimentelle Ergebnisse (MacAdam-Farbschwellen-EIIipsen, 
Farben gleicher Helligkeit und Schwarzheit sowie Evans
Buntschwellen) in ein neues farbmetrisches Gebäude einordnen 
und die Zusammenhänge mit der Farbskalierung aufzeigen. 

Farbenräume, welche visuell gleichabständige ,.Farbskalen" 
definieren und visuell gerade erkennbare ,.Farbschwellen" 
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beschreiben, haben besondere Bedeutung einerseits für die 
Kennzeichnung der Farbwiedergabe in den Bereichen Farbpho
tographie, Farbfernsehen, Mehrfarbendruck, Bildschirmfarb
grafik und in Kombinationsprozessen sowie andererseits für die 
Festlegung von Farbtoleranzen, die in der Regel auf einem 
Vielfachen der gerade erkennbaren Farbunterschiede beruhen. 

Color Tolerances in Automotive Paints 
H. Terstiege 
Journal of Coatings Technology, Vol. 58, No. 735 (1986) 
S. 37-41 

Bestehende Farbtoleranzen in der deutschen Automobilindu
strie wurden untersucht, um einen Kompromiß über Farbtole
ranzbereiche in der Normfarbtafel für Unilacke zu erreichen. 
Wenn die Lacke am Auto auf dem Fließband appliziert oder 
Ausbesserungen vorgenommen werden, können diese Toleran
zen um einen entsprechenden Faktor vergrößert werden. Dieses 
Konzept setzt die Möglichkeit der Farbmessung am Automobil 
in der Produktion voraus, was nunmehr mit neuen Meßgeräten 
möglich geworden ist. 

The Inservice Inspection of Austenitic Pipe W elds, with 
Special Emphasis on the Sizing ofNear Surface Defects by 
Acoustic Holography 
A. Erhard, H. Wüstenberg, E. Schutz und W. Möhrle 
Metais/Materials Technology Series, Jan. 85, 8310-013, 
S. 249 - 255 und 
Beitrag in: e Proceedings 6th ASM Int. Conf. on NDE in 
Nuclear Industry, 28. 11. - 2. 12. 83, Zürich/Schweiz 

The manual inservice inspection on pipe welds requires a good 
reproducability ofthe inspection conditions and a possibility to 
classify the results from cracks generated at the inside of a tube 
with simple means for instance using the amplitude of an echo. 
During the development of a specialized system one has to 
regard strong fluctuations of the sensivity due to variations of 
the attenuation in the base material. In order to reduce this 
influence on the detectability of cracks a 1 MHz 45° shear wave 
with about 39° angle of incidence had been used. This kind of 
probe in a transmitter /receiver arrangement is guarantying also 
due to the creeping wave generation the surveillance ofthe OD
surface. Unfortunately such a probe has only a small amplitude 
range for cracks, e. g. cracks with a depth of about 2 mm will 
produce an echo indication nearly as !arge as a through-wall 
crack. The distinction between crack and through-wall darnage 
is no more possible. Therefore we decided to apply a second 
probe with an improved dynamic ninge in order to classify the 
indications according to their amplitude after correction of the 
specific attenuation around the area of the indication to be 
analyzed. The contribution will describe the developed probes 
and the procedure. Special attention had been paid to the 
analysis of cracks detected and classified by the amplitude. It 
seems that the acoustic holography can contribute to the sizing 
of such defects. The paper will describe a tandem arrangement 
of an acoustic holography for sizing inner wall defects using a 
modified corner effect. The reliability of the holographic defect 
sizing has been improved by the application of a model for the 
interaction between crack-Iike defect and acoustic waves with 
the help of artificial holograms. The modelling can be used to 
prove the holographic flaw sizing by an interative procedure. 

Gedanken zur vergleichenden Bewertung von Widerstands
schweißmaschinen 
H.-J. Krause und H. Preß 
DVS-Bericht, Bd. 96 (1985) S. 23- 34 



Das Merkblatt DVS 2907 "Empfehlungen für die Auswahl und 
das Vergleichen von Punkt-, Buckel- und Nahtschweißmaschi
nen" wurde 1975 veröffentlicht. Seit dieser Zeit hat sich die 
Marktsituation für Widerstandsschweißeinrichtungen verän
dert. Die damals dominierenden Standardmaschinen wurden 
durch Standardmaschinen mit zusätzlichen Mechanisierungs
elementen, Sondermaschinen und Robotern verdrängt. Die 
Gleichstromschweißmaschinen und -zangen haben sich inzwi
schen nicht nur für große Netzanschlußleistungen, sondern 
auch für mittlere und kleinere Leistungen wegen ihrer 
geringeren und gleichmäßigen Netzbelastungen und schweiß
technischen Vorteilen für bestimmte Anwendungen durchset
zen können. 

Ausgehend von einem kurzen Überblick zum Aufbau des 
Merkblattes DVS 2907 werden Überlegungen zur notwendigen 
Ergänzung des Blattes vorgestellt. Insbesondere werden 
Vorschläge erarbeitet, die die Lücke für das Bestimmen und 
Beurteilen der statischen und dynamischen mechanischen 
Maschineneigenschaften schließen. 

Aus Gegenüberstellungen der elektrischen Maschineneigen
schaften von Einphasen-Wechselstrom- und Gleichstrom
schweißmaschinen sowie Gleichrichter- und Frequenzwand
lermaschinen werden ergänzende Vorschläge und Hinweise für 
das Auswählen und Vergleichen von Punkt-, Buckel- und 
Nahtschweißmaschinen abgeleitet. 

Die kritische Auseinandersetzung mit den mechanischen und 
elektrischen Maschineneigenschaften und ihrem Einfluß auf das 
Schweißen und die Qualität der Schweißungen sollen 
Anwendern und Herstellern helfen, eine technisch optimale und 
trotzdem kostengünstige Lösung zu bestimmen. Dabei ist zu 
beachten, daß nicht die billigste Maschine generell auch die 
wirtschaftlichste ist, sondern die Maschine, die unter 
Berücksichtigung aller Zielkriterien die günstigste Lösung eines 
Aufgabenbereichs darstellt. 

Amtliche Bekanntmachungen 

Mechanische Maschineneigenschaften und ihr Einfluß auf 
die Qualität von Punktschweißungen 
H.-J. Krause, H. Preß und M. Römer 
DVS-Bericht, Bd. 96 (1985) S. 98- 106 

Vorschriften für Bewertungsmerkmale der elektrischen Kenn
größen und der statischen mechanischen Maschineneigenschaf
ten sind seit langem bekannt. Meßverfahren für die 
dynamischen mechanischen Maschineneigenschaften sind da
gegen bisher weder in einem DVS-Merkblatt noch in einer 
Norm festgelegt und dies, obwohl neueste Untersuchungser
gebnisse zeigen, daß sie eine wesentlich größere Bedeutung für 
die Qualität von Widerstandspunktschweißverbindungen ha
ben als die elektrischen Maschineneigenschaften. Ziel dieses 
Beitrages ist es deshalb, den Stand der Kenntnisse über die 
Bedeutung der dynamischen Maschineneigenschaften darzule
gen, einzelne Kenngrößen zu ermitteln und Wege zu ihrer 
Optimierung zu suchen. Im einzelnen werden folgende Themen 
behandelt: 

l. Definition der mechanischen Maschineneigenschaften 

2. Erläuterung des Zusammenhanges zwischen Qualität der 
Punktschweißverbindung und den mechanischen Maschi
neneigenschaften 

3. Versuch der theoretischen Erfassung der Einflußgrößen 

4. Messung der mechanischen Größen. 

Der versuchstechnische Aufwand für das Erfassen und 
Verarbeiten der Meßdaten einer Schweißmaschine ist durch die 
zahlreichen Einflußgrößen sehr groß . Durch Einsatz eines 
Prozeßrechners gelingt es, die zeitabhängigen Verläufe von acht 
charakteristischen Meßkurven gleichzeitig zu erfassen und 
darzustellen. Über die ersten Meßergebnisse wird berichtet. 

Zulassungen, Neufassungen, Änderungen und Nachträge zu Baumustern von Tank
containern (TC) zur Beförderung gefährlicher Güter 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG- den internationalen Schienenverkehr nach der ·Verordnung uoer die 
innerstaatliche und grenziiberschreitende· Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahro;utverordnung 1Üsenbahn - GGVE) in 
der Fassuno; der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 
1560) - insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Raumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassun~snummer 
D/70 376/TC 

1. Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und ~renzüberschreitende BeförderunS~ · gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sun~ der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGB1. I, S. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher 
Güter mit &isenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - . GGVE) in 
der Fassuno; der Bekanntmachun~ vom 30. Juli 1985 (BGBl.. I, s. 
1560) - insbesondere § 6 und Anhanll: X -, . 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatlich~ und ~renzüberschreitende Beförderung gefanrlicher 
Güter auf Straßen (Gefahr~utverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sun~ der Bekanntmachunll vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) -
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhan~ B.1b des ADR -, 

- den Seeverkehr nach der Verordnuno; uoer die Beförderung o;efanrli
cher Güter mit Seeschiffen (Gefahro;utVSee) vom OS. Juli 1978 
(BGBl. I, S. 1017) in der Fassunl! der 1. See-Gefahrgut-Änderungs
verordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I, s. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlall:e zur Verordnung) -

und nach 

- dem Geset z zu dem i~ereinkommen vom 02. Dez~mber 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 ( BGBl. II, s. 253) i n der 
B~kanntmachung der Neufassung vom 02. Au~ust 1985 (BGBl. II, S.1009 ) 

der Firma Royer GmbR, 2000 Rambur~ 26 

fiir das in der An1aS~e (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
04.06.1986, (FC-Nr. 2R39/10) beschriebene Baumuster eines Tankcon
tainers. 

- Hersteller: 

Westerwälrler F.isenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld / Sieg 

- Typenbezeichnung des Hers tellers: TCLZEBihd 4,0/2430/26 

- Tankcont ainerdaten: ( 20' - Binnencontainer) 
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- Län~e: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Hone: 2600 mm, 
Tankvolumen ca. 26000 1, Ei~en~ewicht ca. 4400 kg, 
zul. Gesamt~ewicht: 304~0 kg, 
max. ~etriebsdruck GGVS/ ADR/GGVE/RIO: 3 bar (iiberdruck), 
max. Betriebsdruck Gefahrgut V See (IMDG-Code): 2, 66 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: Z6 CNDT 17.12/1.4571 

- Zeichnungen des Herstellers: 

CE-969-la vom 18.02.1986 (IMO 1 Land-Tankcontainer) bzw. 
CE-969-1.1 vom 21.02.191!6 (IMO 1 Land-Tankcontainer) 
CE-q69-3a vom 17 .02.!986 (Tank und Dampfheizung) 
CE-969-4.la vom 1~.02.191!6 (Mannloch, Scheitelanschlüsse 

und !Iaube) l)zw. 
CE-969-4.1.1 vom 21.02.1986 (Mannloch, Scheitelanschliisse 

und Raube) 
CE-q69-4. 2 vom 16.01.1986 (Untenentleerun~ und Ventilkammer) 

die Zulassun~ zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassun~ 
auf~eflmrten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,25 kg/dm' 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheini~t, daß das nach dem o. g. Priifbericht 
einschließlich Anhän~en (Anlagen) geferti~te Baumuster eines Tank
containers fiir die Beförderun~~; der im Anhang aufgeführten gefähr
lichen Giiter Sieeignet ist und den Ausriistungsvorschrtften ent
spricht. 

Oas Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßg~ben des UIC-Merkblattes 592-2 erfüllt. 

3. ~ebenbestimmun~en 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-janri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur henutzt werden, wenn der für die Prüfung zust~ndi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrijstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu funren und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE-969-
7.la vom 11!.02.191!6 zu versehen. Oarüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den uorigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in l!one der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

0/70 376/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthone muß mindestens 50 IIIIl1 betragen. ilber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben B A M an
zuhrtngen. 

3.6 Die Inbetriebnahme der ijeizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tankwerkstoffen nach TRTC 007 ge
wanrleistet ist. · 

3.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zugelas
sen, wenn die Tanks mit flammendurchschlagsicheren Armaturen nach 
Zeichnung Nr. CE-969-4.1.1 ausgerüstet sind. 

3.R Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.9 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 02.07.1996. 

4. Festle~ung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-192/376/86 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

TCLZEBihd 4,0/2430/26 
zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 03.07.1986 
Unter den Eichen R7 

BUNDESANSTALT FilR MATERIALPRilFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

~7 Auft~g~ 

!ftol.-lf!..'V. Ludwi~ 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Priifbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbeh~lter 

für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie eine~ 
Stoffanhang) 

Ordnungsnummer: 172 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 376/TC 

Antragsteller :WEW 
Antragsnummer :1.5/11186 

Teil 1: zugelassene Stoffe fuer den nationalen (innerstaatlichen) Verkehr nach GGVS - GGVE 

Stoffbezeichnung 

Ameisensaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
Propionsaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeurem~thylester 
Ae thyl benzoat 
Benzaldehyd 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butyltoluole 
Cyclohexylacetat 
Dehydrolinalool 
Diaethylbenzole 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Furfural (Furfuraldehyd) 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Reizoel L DIN 51603 
Heizoel M DIN 51603 
Rexanole 
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Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 

Auflage 

R2 

B 
B 

B 
M 
c 
c 
E 
A,B 

8 



Kiefernoel 
Kohlenwasserstoffe und deren Gemische, fluessig mit Flammpunkt)55 Grad C, n.a.g. 
Methyl benzoat 
N,N-Dimethylformam~d 

Octanol 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - C10-Ar 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Undecan 
n-Butylglykolacetat 
n-Tetradecan 
Naphthalin, geschmolzen 
Natriumchlorit, waessr. Lsg. mit akt. Chlor)5%, max. Dichte gemaess Zulassung 
2,4-Toluylendiamin, fluessig 
2,4-Toluylendiisocyanat und Isomere 
4-Thiapentanal 
8oluidine 
Acrylamid, waessr. Lsg. 
Anilin 
Anisidine 
Benzylchlorid, stabilisiert 
Butylphenole, fluessig 
Cyanamid, waessr. Lsg. mit hoechstens 50% Cyanamid 
Diaethylsulfat 
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
Glutardialdehyd, waessr. Lsg. mit Flammpunkt von mehr als 61 Grad C 
Rexamethylendiisocyanat 
Isophorondiisocyanat (3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat) 
Kresole 
Monochloraniline, fluessig 
Mononitrobenzol 
Mononitrotoluole 
Phenol, (nicht alkalische) Loesungen 
Phenol, geschmolzen 
Xylenole 
Xylidine 
alpha-Naphthylamin 
beta-Naphthylamin 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
3-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 
Aethanolamin und seine Loesungen 
Ameiseusaeure mit 50% bis 70% reiner Saeure 
Ameiseusaeure mit mehr als 97% reiner Saeure 
Ammoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 35% Ammoniak 
Amyltrichlorsilan 
Benzoylchlorid 
Buttersaeureanhydrid 
Diaethylentriamin 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Formaldehyd, waessr. Lsg. mit RCR0)=5% und Methanol<=35%; Flammpunkt>61 Grad C 
Rexamethylendiamin, fest 
Rexamethylendiamin, waessrige Loesungen 
Isobuttersaeure 
Isobuttersaeureanhydrid 
Isophorondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Kresole, waessr. alkalische Loesung mit max. Dichte gemaess Zulassungsschein 
Methacrylsaeure, stabilisiert 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aminoaethylpiperazin 
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenol, waessr. alkalische Loesung mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Triaethylentetramin 
n-Buttersaeure 
n-Propylaethanolamin 

3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 

4. 1 - 11c 
5. 1 - 4c 
6.1 - 12c 
6. 1 - 19b 
6. 1 - 20c 
6.1 12b 
6. 1 - 12c 
6. 1 - 11b 
6. 1 - 12c 
6. 1 - 15b 
6. 1 - 14c 
6. 1 - 12b 
6. 1 - 14 b 
6.1 - 19c 
6. 1 - 13c 
6.1 - 19b 
6. 1 - 19c 
6.1 - 14 b 
6. 1 - 12b 
6. 1 - 12b 
6. 1 - 12 b 
6.1 - Hb 
6.1 - 13 b 
6. 1 - 14 b 
6. 1 - 12b 
6. 1 - 12c 
6. 1 - 12b 

8 - 54 c 
8 - 53b 
8 - 54c 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 43c 
8 - 37 b 
8 - 36b 
8 - 32c 
8 - 53b 
8 - 34b 
8 - 63c 
8 - 52c 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 53c 
8 - 41b 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - 54c 
8 - 53c 
8 - 42b 
8 - 42b 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 54 c 

*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

B1 

B 

C2 

B,C,T 

R 

M 

C4,M 
A 
B,C,T 
c 
B,C,T 
B,C,T 

E 

D 
D 

R2 

E,T 
E,R1,T 

D 

B 
C3 

D 

M 

D 

D 

:ofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
LU der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
labe! beruecksichtigt. 

Iassstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e in e n Stoffe, wie sie im Handel 
'rhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
l ie die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

;rundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

' : 
I : 
11: 

; 1: 
:2: 
;3: 
;4: 

? : 

wasserfrei 
bromid- und chloridfrei 
nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 
oder deren Gemische 
saeurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
frei von Schwefelaseure 
alkalisch (pR-Wert groesser als 8,5) 
pR-Wert hoechstens 7 
pR-Wert zwischen 3 und 6 
Chloridgehalt kleiner als 0,5%, pR-Wert mindestens 5 
frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
fluoridfrei 
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Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

H5: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und anschliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungstei l e duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

Ordnungsnummer: 172 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 376/TC 

Antragsteller :WEW 
Antragsnummer :1.5/11186 

Teil 2: zugelassene Stoffe fuer den internationalen (grenzueberschreitenden) Verkehr nach ADR- RID und nach GefahrgutVSee 
sowie fuer den nationalen (innerstaatlichen) Verkehr nach GGVS - GGVE fuer Tanks mit flammendurchschlagsicheren 
Armaturen nach Zeichnung Nr. CE-969 -4.1.1 

Stoffbezeichnung 

1,1-Dimethoxyaethan (Dimethylacetal), Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
1,2,4-Trimethylbenzol 
1,2-Dimethoxyaethan 
1,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) 
1-Brom-3-methylbutan 
1-Heptanal 
2,4-Pentandion (Acetylaceton) 
2-Aethyl-n-butylacetat 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbutyraldehyd 
2-Aethylhexaldehyd (2-Aethylhexanal) 
2 -Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
2 -Br ompentan 
4-Methoxy-4-methylpentan-2-on 
5-Methylhexan-2-on 
Acetessigsaeure ae thylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aceton 
Acetonitril (Methylcyanid) 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Aethanol und seine waessr. Lsg. mit mehr als 70% Aethanol 
Aethanol, waessr. Lsg. mit Konz. von 24% bis 70%, auch alkoholische Getraenke 
Aethylacetat 
Aethylacrylat, stabilisiert 
Aethylamin, waessr. Lsg. mit einem Siedepunkt von mehr als 35 Grad C 
Aethylamylketon 
Aethylbenzoat 
Aethylbenzol, technisch 
Aethylbutylaether 
Aethylbutyrat 
Aethylcrotonat 
Aethylendichlorid (1,2-Dichloraethan) 
Aethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 
Aethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
Aethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
Aethylenglykolmonomethylaether (Methoxyaethanol) 
Aethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
Aethylformiat 
Aethylisobutyrat 
Aethyllactat 
Aethylmethacrylat, stabilisiert 
Aethylorthoformiat (Triaethylorthoformiat) 
Aethylpropionat 
Amylacetate 
Amylchlorid (1 -Chl orpentan) 
Amylformiat 
Amylmercaptan 
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Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 11 b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 16b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 

3.2 
3.3 
3.3 

3. 1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 2 
3.3 

3.2 
3.2 
3.3 
3. 2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 

2 37 7 
2498 
1993 
2 252 
2325 
2 341 
1989 
2310 
1177 
227 5 
117 8 
1191 
0000 
0000 
2 343 
2 293 
2302 
0000 
0000 
1090 
1648 
1091 
1091 
1 170 
1170 
1 17 3 
1917 
2 270 
2271 
0000 
1 17 5 
1179 
1180 
1862 
1184 
115 3 
1171 
117 2 
1188 
1189 
1190 
2 385 
1192 
2 277 
2524 
1195 
1104 
1107 
1109 
1 11 1 

B 

A 

B 

B 
M 
A 

c 
c 

B 
B 

H 
B 

E 

A,C 

M 
B 

A,C 



Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID Klasse nach 
't of fbeze ichnung GGVS I GGVE Gefahrgut VS ee UN-Nr. Auflage 
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lmylmethylketon 
lmylnitrat 
lnisol (Phenylmethylaether) 
Ienzaldehyd 
lenzo 1 
lenzotrifluorid 
lremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
lremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
lutandion (Diacetyl) 
lutoxyl (Methoxybutylacetat) 
lutylbenzole 
lutylchlorid 
lutylpropionat 
lutyltoluole 
lutyraldehyd 
~hlorbenzol (Phenylchlorid) 
~hlortoluole 

~rotonaldehyd, stabilisiert 
~ycloheptan 

~yclohexan 

~yclohexanon 

~yclohexylacetat 

~yclooctadiene 
~yclopentan 

~yclopentanol 

~yclopentanon 

~ecahydronaphthalin (Decalin) 
Dehydrolinalool 
Diacetonalkohol, techn. 
Diaethylamin 
Diaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
Diaethylbenzole 
Diaethylcarbonat (Aethylcarbonat) 
Diaethylketon 
Dichtorpentane 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Diisobutylamin 
Diisobutylene 
Diisobutylketon 
Diisopropylaether 
Diisopropylamin 
Dimethylamin, waessr. Lag. mit hoechstens 40% Olmethylamin 
Olmethylcarbonat 
Dimethylcyclohexane 
Olmethylsulfid 
Dioxan (1,4-Diaethylendioxid) 
Dipenten 
Dipropylaether 
Dipropylamin 
Dipropylketon 
Erdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g. 
FAM-Normalbenzin DIN 51635 - A 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt weniger als 0 Grad C 
Fluorbenzol 
Furfural (Furfuraldehyd) 
Fuseloel (Fermentationsamylalkohol) 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 51603 
Heizoel M DIN 51603 
Heptane 
Hexaldehyd 
Hexane 
Hexanole 
Isobutylacetat 
Isobutylamin 
Isobutylchlorid 
Isobutylformiat 
Isobutylisobutyrat 
Isobutylmethacrylat, stabilisiert 
Isobutylpropionat 
Isopropenylacetat 
Isopropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
Is opropylace tat 
Isopropylbenzol (Cumol) 
Isopropyl butyrat 
Isopropylformiat 
Isopropylisobutyrat 
Isopropylpropionat 
Kampferoel 
Kiefernoel 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. -18 bis 0 oC,Dampfdr.(50 oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasse~stoff-Gemische, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr.(50 oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.(-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)>1,75 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.<-18 oC,Dampfdr.(50 oC)1,1 bis 1,75 bar;n.a.g 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe mit Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe und deren Gemische, fluessig mit Flammpunkt>55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. -18 bis 0 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp.(-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)1,1 bis 1,75 bar, n.a.g. 

3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 1a 
3 - 2a 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 

3. 3 
3.3 
3.3 

3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
6. 1 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 2 
3.3 
3. 1 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.3 
3. 1 
3.2 
3.3 
3.2 
3.1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 

3.2 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 2 
3. 2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3. 3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3. 2 
3. 2 
3.1 
3. 1 
3. 1 
3. 3 
3. 3 
3.3 
3.2 
3. 2 
3.1 

1110 
1112 
2 22 2 
0000 
1114 
2338 
1 118 
1 118 
2346 
2708 
2709 
1 12 7 
1914 
2667 
1 12 9 
1134 
2238 
1143 
2 241 
1145 
1915 
2 24 3 
2520 
1146 
2244 
2245 
1147 
0000 
1 148 
1 154 
2686 
2049 
2 36 6 
1156 
1152 
1202 
2 361 
2050 
115 7 
115 9 
1158 
1160 
1161 
2 263 
1164 
1 16 5 
2 052 
2384 
2383 
2710 
1268 
1271 
1863 
1863 
2 387 
1199 
1201 
1202 
1202 
0000 
1206 
1207 
1208 
2 282 
1 21 3 
1 214 
1127 
2393 
2528 
2 28 3 
2 394 
2403 
2303 
1220 
1918 
2405 
1 281 
2406 
2409 
1 130 
1272 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 

A,B 

A 

A,C 

A,C 
A,C 

B 

D 

A,C 

D 

D 
D 

D 

A,C 

B 

B 

A,C 

M 

M 

B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
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Stoffbezeichnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

Kohlenwasserstoffe, Flammpunkt(-18 Grad C, Dampfdruek(bei SO oC)>1,7S bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammpunkt(-18 Grad C,Dampfdruek(bei SO oC)(•1,1 bar, n.a.g. 
Leichtael 
Loesungsxylol DIN S1633 - C8H10 
Mesityloxid 
Methanol (Methylalkohol) 
Methylacetat 
Methylaceton (Gemisch aus Aceton, Methylacetat und Methanol, wasserfrei) 
Methylaerylat, stabilisiert 
Methylaethylketon (Butanon) 
Methylamin, waessr. Lsg. mit max. Konz. 40%, Siedepunkt groesser als 3S Grad C 
Methylamylacetat 
Methylbenzoat 
Methylbutyrat 
Methyleyelohexan 
Methyleyelohexanon 
Methyleyelopentan 
Methylisobutylketon 
Methylisovalerat 
Methylmethaerylat, monomer, stabilisiert 
Methylorthoformiat 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Morpholin 
N,N-Dimethylformamid 
Nonane 
Octane 
Oetanol 
Ottokraftstoff Normal DIN S1600 - N 
Ottokraftstoff Super DIN S1600 - S 
Paraldehyd 
Pentamethylheptan (Isododeean) 
Petrolether DIN S1630 - A 
Petroleum DIN S1636 - A 
Piperidin 
Propylehlorid (1-Chlorpropan) 
Propylendiehlorid 
Propylformiat 
Pyridin 
Pyrrolidin 
Sehieferoel mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Sehieferoel mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Siedegrenzenbenzin DIN S1631 - 1 
Siedegrenzenbenzin DIN S1631 - 2 
Siedegrenzenbenzin DIN S1631 - 3 
Solvent Naphtha leicht DIN S1633 - C9-Ar 
Solvent Naphtha schwer DIN S1633 - C10-Ar 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Styrol(Vinylbenzol), monomer, stabilisiert 
Teere (Asphalt, Bitumen), fluessig 
Terpentin 
Terpentineeiersatz 
Testbenzin DIN S1632 - 1 
Testbenzin DIN S1632 - 2 
Testbenzin DIN S1632 - 3 
Testbenzin DIN S1632 - 4 
Testbenzin DIN S1632 - S 
Tetraaethylsilikat (Aethylsilikat) 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Thiophen 
Toluol 
Triaethylamin 
Trimethylamin, waessr.Lsg. mit max. Konz. 30%, Siedepunkt groesser als 3S Grad C 
Trimethylphosphit 
Tripropylen (Propylentrimer) 
Undecan 
Valeraldehyd 
Vinylaeetat, stabilisiert 
Wetterlampenbenzin DIN S1634 - A 
Xylole 
alpha-Methylvaleraldehyd 
alpha-Pinen 
is o-Amylformiat 
iso-Butanol 
iso-Butyraldehyd 
iso-Decane 
iso-Oeten 
iso-Propanol 
n-Amylalkohol, primaer 
n-Amylamin 
n-Butanole (prim- Butylalkohol und see-Butylalkohol) 
n-Butylaeetat 
n-Butylaerylat, stabilisiert 
n-Butylamin 
n-Butylformiat 
n-Butylglykolaeetat 
n-Butylmethaerylat, stabilisiert 
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3 - 1a 
3 - 3b 
3 - 31e 
3 - 31e 
3 - 31e 
3 - 17b 
3 - 3b 
3 - 20b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31e 
3 - 32e 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31e 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31e 
3 - 32e 
3 - 31e 
3 - 3b 
3 - 32e 
3 - 2b 
3 - 2b 
3 - 31e 
3 - 31e 
3 - 1a 
3 - 31e 
3 - 22b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 1Sb 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31e 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31e 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31e 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32e 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 31e 
3 - 31e 
3 - 32e 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 31e 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31e 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3.1 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.3 
6. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 

3. 1 
3. 1 
3.3 
3.3 
3. 1 
3. 3 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 1 

3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 

3.3 

1993 
1993 
1223 
12S6 
1229 
1 230 
1231 
1232 
1919 
1193 
1 23S 
1233 
2938 
1 237 
2 296 
2 297 
2298 
1 24 s 
2400 
1247 
1993 
1248 
1249 
20S4 
226 s 
19 20 
1 262 
0000 
1203 
1203 
1264 
2 286 
1271 
1223 
2401 
1278 
1279 
1 281 
1 282 
1922 
1 288 
1 288 
1271 
1 271 
1271 
12S6 
12S6 
1136 
1136 
2SS3 
2 ss 3 
20SS 
1999 
1299 
1300 
1271 
1271 
1271 
1271 
1271 
1292 
20S6 
0000 
28SO 
2414 
1 294 
1 296 
1297 
2329 
20S7 
2 330 
20S8 
1301 
1 2 7 1 
1307 
2 367 
2 368 
1109 
1212 
204S 
1993 
1216 
1219 
llOS 
1106 
1120 
112 3 
2348 
112 s 
112 8 
0000 
2 227 

B1 
B1 

B 

B 

B 

A,C 
A,C 

D 

M 

B 

B 
B 

B 

M 

M 



toffbezeichnung 

-Decan 
-Dibutylaether (n-Butylaether) 
-Propanol 
-Propylacetat 
-Propylamin (1-Aminopropan) 
-Propylbenzol 
-Tetradecan 
ec-Amylalkohole 
ec-Butylacetat 
ec-Butylchlorid 
ert-Amylalkohol 
ert-Butylacetat 
ert-Butylchlorid 
aphthalin, geschmolzen 
atriumchlorit, waessr. Lsg. mit akt. Chlor)5%, max. Dichte gemaess Zulassung 
,2'-Dichloraethylaether 
,4-Toluylendiamin, fluessig 
,4-Toluylendiisocyanat und Isomere 
-Thiapentanal 
oluidine 
crylamid, waessr. 
•thylchloracetat 
llylisothiocyanat, 
nilin 
.nisidine 

Lsg. 

stabilisiert 

utylphenole, fluessig 
yanamid, waessr. Lsg. mit hoechstens 50% Cyanamid 
yclohexylisocyanat 
•iaethylsulf a t 
•iphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
.p ichlorhyd ri n 
:lutardialdehyd, waessr. Lsg. mit Flammpunkt von mehr als 61 Grad C 
sophorondiisocyanat (3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat) 
~resole 

le t hyl chl orac e tat 
lonochloraniline, fluessig 
lononitrobenzol 
lononitroto'luole 
Ii troxylole 
'henol, (nicht alkalische) Loesungen 
1 henol, geschmolzen 
'henylisocyanat 
:ylenole 
:yl idi ne 
llpha-Naphthylamin 
:-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
:-Aethylhexylamin 
1-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 
•crylsaeure, stabilisiert 
•ethanolamin und seine Loesungen 
•e thyl chlort hiof o rmi a t 
lethylendiamin 
lmeisensaeure mit 50% bis 70% reiner Saeure 
lmeisensaeure mit 70% bis 85% reiner Saeure 
lmeisensaeure mit 85% bis 97% reiner Saeure 
lmeisensaeure mit mehr als 97% reiner Saeure 
lmmoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 35% Ammoniak 
lmyltrichlorsilan 
!uttersaeureanhydrid 
!utyltrichlorsilan 
;yc lohexylami n 
liaethylentriamin 
liaethylthiophosphorylchlorid 
lodecylbenzolsulfonsaeure 
~ssigsaeure(Eisessig) und ihre waessr. Lag. mit mehr als 80% reiner Saeure 
~ssigsaeure, waessr. Lsg. mit mehr als 50% und hoechstens 80% reiner Saeure 
~ssigsaeureanhydrid 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 3b 
3 3b 

4.1 llc 
5.1 4c 
6.1 16b 
6.1 12c 
6. 1 19b 
6. 1 20 c 
6.1 12b 
6.1 12c 
6.1 - 16b 
6. 1 20 b 
6.1 11b 
6.1 12c 
6.1 14c 
6.1 12b 
6. 1 18b 
6.1 14b 
6.1 19c 
6.1 16b 
6.1 13c 
6.1 19c 
6.1 14b 
6.1 16b 
6.1 12b 
6.1 12b 
6.1 12b 
6.1 12b 
6.1 13b 
6.1 13b 
6.1 18b 
6.1 14b 
6.1 12b 
6.1 12c 

'ormaldehyd, waessr. Lsg. mit HCH0)=5% und Methanol<=35%; Flammpunkt<=61 Grad C 
'ormaldehyd, waessr. Lsg . mit HCH0)=5% und Methanol<=35%; Flammpunkt)61 Grad C 
?urfurylamin 

8 54c 
8 53c 
8 - 53b 
8 - 32b 
8 - 54c 
8 64b 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 32b 
8 32b 
8 43c 
8 37b 
8 32c 
8 - 37b 
8 - 53b 
8 53b 
8 36b 
8 - 34b 
8 - 32b 
8 32c 
8 32b 
8 63c 
8 63c 
8 - 53c 
8 53b 
8 32c 
8 32c 
8 - 53c 
8 - 41 b 
8 - 42b 
8 32c 
8 53b 
8 53b 
8 - 54c 
8 53b 
8 - 53c 

iexamethylendiamin, waessrige Loesungen 
[sobuttersaeure 
[sobuttersaeureanhydrid 
[s op horondiami n 
{aliumhydroxid, waessr. ~sg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
{resole, waessr. alkalische Loesung mit max. Dichte gemaess Zulassungsschein 
~ethacrylsaeure, stabilisiert 
~.N-Dimethylcyclohexylamin 

~.N-Dimethyltrimethylendiamin (N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan) 
~-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
~-Aethylcyclohexylamin 

~-Aminoaethylpiperazin 

Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenol, waessr . alkalische Loesung mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Propionsaeure mit mindestens 50% reiner Saeure 
rriaethylentetramin 
n-Buttersaeure 

8 - 42b 
8 - 42b 
8 32c 
8 53b 
8 - 32c 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3 . 1 
3.3 

3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
4. 1 
8.0 
6. 1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6 . 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6 . 1 
6.1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
3.3 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8 . 0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
3.2 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.(} 
3.3 
9.0 
3.3 
8.0 
3.3 
3.3 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 

2247 
1149 
1274 
1276 
1277 
2 364 
0000 
1105 
112 3 
112 7 
110 5 
11 23 
1 12 7 
2304 
1908 
1916 
1709 
2078 
2785 
1708 
2074 
1181 
1545 
1547 
24 31 
2228 
2810 
2488 
1594 
2489 
2023 
2810 
2290 
207 6 
2 295 
2019 
1662 
1664 
1665 
2821 
2312 
2487 
2261 
17 11 
2077 
3055 
2 276 
2735 
2218 
2491 
2826 
160 4 
1779 
1779 
177 9 
177 9 
2672 
1728 
2739 
1747 
2 35 7 
2079 
2751 
2586 
2789 
2790 
1715 
119 8 
2209 
2526 
1783 
2529 
2530 
2289 
1814 
2922 
25 31 
2 264 
2734 
2735 
2734 
2815 
1824 
2922 
184 8 
2259 
2820 

B 

B 

A,C 
B 

A,C 

C2 
E,T 

B,C,T 

H 
A,C 
B,C 

C4,M 
B,C,T 
A 
B,C,T 
E 
c 
B,C,T 

A,G 
E 

B,C,T 

D 
D 
D 

E,N,T 
D 
H2 
H2 

E,T 

E,T 

D 

E,H1,T 
B 
B 
B 

C3 
C3 

D 

M 

D 

D 

H3 
D 

*)n.a.g. • soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 
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Verzeichnis der Auflagen: 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 

an der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
dabei beruecksichtigt. 

Massatab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Handel 
erhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
die die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundssetzlieh duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : aseurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelaseure 
C2: alkalisch (pR-Wert groesser als 8,5) 
C3: pR-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
D Chloridgehalt kleiner als 0,5%, pR-Wert mindestens 5 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

HS: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur volletaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur volletaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 37 5/TC 

(BGBl. I, s. 1017) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Änderungs
verordnung vom 27. Juli l9R2 (BGBl. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

und nach 

1. Hiermit wird für dem Gesetz zu dem i~ereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung uöer die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 
1560) - insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher 
GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) -
- inshesondere §§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung Hber die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher 
Gölter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 
1560) - insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO-, 

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 
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re Container -csc- vom 10. Fehruar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, 5.1009) 

der Firma Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
14.05.1986, FC-Nr. 877/07) beschriebenen Baumuster eines Tank
containers 

- Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TWB 30,6 

- Tankcontainerdaten: 

- L~nge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Hone: 2600 mm, 
Tankvolumen ca.30600 1, Eigengewicht ca. 3800 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 32 000 kg, 
max. Betriehsdruck: 3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (i~erdruck), 
Tankwerkstoff: 1,4571 nach DIN 17441 (Mantel) 

1,4571 nach DIN 17440 (Böden) 

- Zeichnungen des Herstellers: 



11161! vom 
11161!-0lA vom 
11168-02 vom 
11161!-03 vom 
10806-04 vom 

16.01.1986 (Tank-Wechselbehälter-Zusammenstellung) 
14.03.1986 (Tank-Wechselbehälter 30600 1) 
05.02.191!6 (Armaturen)-Obenentleerung-
OS.02:1986 (Armaturen)-Untenentleerung 
03.02.1986 (Bodenheizung) 

die Zulassung zur ßefnrderung der im Anhang zu dieser Zulassun~ 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens l,lS kg/1 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufge
führten ~ef~hrlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die A~forderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ .1; 

1. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Priifungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jilhri
gen PrHfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverstilndigen auf 
Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstun~ dieser Zulassung entsprechen bzw. daß d-ie vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben . 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 11168-0lA 
vom 14.03.1986 zu versehen. Darüber hinaus ist .jeder Tankcontainer 
mit den Hbrigen Angaben nach den unter l. ·genannten Rechtsvorschrif
ten zu kennzeichnen. 

3.4 Die Inbetriebnahme der Reizung ist nur gestattet, wenn die Ver
trilglichkeit des FHllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 ~ewährleistet ist. 

3.S Die Tanks sind nach einer UmrHstung von TTntenentleerun~ auf Oben
entleerung (Ausfiihrun11 nach Zeichnung Nr. 11168-2 vom OS.02.1986) 
einer Druck- und Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umriis
tung von Obenentleerung auf Untenentleerung (Ausführung nach Zeich-

nung Nr. 11168-03 vom OS.02.1986) ist eine Dichtheitsprüfung 
vorzunehmen. In jedem Fall sind diese Umrüstungen durch einen in 
den Rechtsvorschriften genannten Sachverstlindigen zu priifen und zu 
bescheinigen. 

3.6 Abdrucke rler Bescheinigungen nach 3.2 sind der SAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen . ilber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.7 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Lilngsseiten in Rbne der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 37S/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthone muß mindestens SO mm betragen. iiber dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben B A M anzu
brignen. 

3.8 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen s-ind zu 
beachten. 

3.9 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 01.07.1996. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-l91/37S/86 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

TWB 30,6 

zu versehen. 

1000 Berlin 4S, den 02.07.1986 
Unter den Eichen 1!7 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
Fachgruppe l.S 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. ß. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. TJlrich 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium l.Sl 
Transportbehillter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Ordnungsnummer: 171 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 37S/TC 

Antragste l ler :Gofa 
Antragsnummer :1.S/ll18S 

Teil 1: zugelassene Stoffe fuer den nationalen (innerstaatlichen) Verkehr nach GGVS- GGVF. fuer Tanks mit Untenentleerung 

Stoffbezeichnung 

Ameisensaeure mit weniger als SO% reiner Saeure 
Propionsaeure mit weniger als SO % reiner Saeure 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
2-Aethy lbutanol 
2-Aethylbuttersa e ure 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
Ac etessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Ae thyl benzoa t 
Benzaldehyd 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butyltoluole 
Cyclohexylacetat 
De hydrolinalool 
Dia e th ylb e nz o le 
Dieselkraftstoff DIN S1601 - DK 
Reizoel DIN S1603-EL-01 
Reizoel L DIN S1603 
Hexanale 
Kiefernoel 
Methylbenzoat 
N,N - Dimethylformamid 
Octanol 
Solvent Naphtha schwer DIN S1633 - ClO-Ar 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Undecan 
n-Butvlglykolacetat 

Klasse-Ziffer nach 
GCVS/GGVE 

3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 

Auflage 

R2 

B 
B 

ll 
M 
c 
c 
F. 
A,B 

ß 

ß 
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Stoffbezeichnung 

n -Te tradecan 
Natriumchlorit, wa ess r. Lsg. mit akt. Chlor>S%, max. Dichte gemaess Zulassung 
2,4 - Toluyl endiam in, fluessig 
4 -Thiapen t ana l 
8oluidine 
Acrylamid, waessr. Lsg . 
Anilin 
Anisid in e 
Benzylchlo r id, stabilisiert 
Butylph e nol e , fluessig 
Cyanamid , waessr . Lsg . mit hoechstens 50% Cyanamid 
Dip h eny l me than-4,4 ' -diiso cya nat 
Gl ut ardialdehyd , waessr. Lsg . mit Flammpunkt von mehr als 61 Grad C 
Hexam~thylendiisocyanat 
Isophoro ndi isocy an a t (3-lsocyanatomethyl-3,5,5 -trimethylcyclohexylisocyanat) 
Kreso l e 
Mononitroto luole 
Phenol, (nicht alkalisch e) Loesun ge n 
Phenol, gesc hmolzen 
Xyleno l e 
Xylidine 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
3 -(2- Am inoa e thylamino) - propylamin 
Ae th ano l a min und seine Loesungen 
Ammoniakloes un g mit mindestens 10% und hoechstens 35 % Ammoniak 
Amyltrichlorsilan 
Buttersaeureanhydrid 
Diaethylentriamin 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Hexa me thylendiamin, fest 
Hexamethylendiamin, waessrige Loesungen 
Isobuttersaeure 
Isobutt e rsaeu reanhyd rid 
Isophorondiamin 
Kaliumhy dr ox id, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Kresole, wa ess r. alkalische Loesung mit max. Di c hte gemaess Zulassungsschein 
Me thacry ls aeure , stabilisiert 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aminoae thylpi perazin 
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phe nol, waessr. alk a lisch e Loesung mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Triaethylentetramin 
n-Buttersaeure 
n-Propylaethanolamin 

Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

3 - 32c 
5. 1 - 4 c 
6. 1 - 12c 
6. 1 - 20c 
6. 1 - 12h 
Ii. 1 - 12c 
6. 1 - llb 
6. 1 - 12c 
6 . 1 - !Sb 
6. 1 - 14c 
6. 1 - 12b 
6. 1 - 19c 
6. 1 - 13c 
6. 1 - 19b 
6. 1 - 19c 
6. 1 - 14 b 
6. 1 - 12h 
6. 1 - 13b 
6. 1 - 13b 
6. 1 - 14b 
6 . 1 - 12h 

8 - 54c 
8 - 53b 
8 - 54c 
8 - 43c 
8 - 37b 
8 - 32c 
8 - 53b 
8 - 34 b 
8 - 52c 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 53c 
8 - 4lh 
8 - 42b 
8 - 32c 
R - 54c 
8 - 53c 
8 - 42b 
R - 42b 
8 - 53b 
R - 32c 
8 - 54c 

Auflage 

C2 

H 

M 

C4,M 
R,C,T 
c 
B,C,T 
R,C,T 

n 
D 

E,T 

n 
B 

D 

n 

D 

*)n . a.g. = soweit in dies e r Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

Sofern nicht a nd ers ang eg e ben, wird di e Fuellgut-Werkstoff -V e rtra eg lichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temper a tur 
an d er Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen . Kurzzeiti g e Erwaermung e n his hoechstens 50 Grad C sind 
dabei beruecksichtigt. 

Masssta b fuer die s t offbezoge nen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e in e n St of fe, wi e sie im Hand el 
erha eltlic h sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dag ege n fuer Produktionsrueckstaende, Ahfaelle und Mischungen 
die die unt en ge nannt en r e inen Stoffe enthalten, n i c h t beschei nigt werden, sofern sie ni c ht konkret genannt sind! 
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Grundsaetzlich du e r fe n alle St offe di e mit Wasser nicht b e liebig mischbar sind, kein e waessrige Phase ausscheid e n! 

A : wasserf rei 
B : bromid - und chlo ridfr ei 
Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefin e und a romatische Kohlenwasserstoffe 

oder d eren Gemisc he 
C : saeurefrei (pH- Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei vo n Schwefelsaeure 
C2: a lkali sch (pH-Wert g roesser a ls 8,5) 
C3 : pH-Wer t hoechstens 7 
C4 : pH -We rt zwischen 3 und 6 
D Chlo rid geh alt kleiner als 0 ,5 %, pR-Wert mindestens 5 
E frei von Beimengungen, ausg e nommen notwendige Stabilisatoren 
F fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C), 

HS: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht uebers ch reiten. 

H6: Die Betri e bst empe ratur, insb es ond e r e beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nich t ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren d e s Tanks, darf 200 Grad C 
n ic ht ueber schrei ten. 

M Die Tanks sind so zu befoerd e rn bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
t em peratur h oec h s tens 30 Grad C b e traegt. 



N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueb~rdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sitherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extre~e Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

Ordnungsnummer: 171 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 375/TC 

Antragsteller :Gofa 
Antragsnummer :1.5/11185 

Teil 2: zugelassene Stoffe fuer den nationalen (innerstaatlichen) Verkehr nach GGVS - GGVE fuer Tanks mit Obenentleerung 

Stoffbezeichnung 

Ameisensaeure mit weniger als SO% reiner Saeure 
Propionsaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aethylbenzoat 
Benzaldehyd 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butyltoluole 
Cyclohexylacetat 
Dehydrolinalool 
Diaethylbenzole 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 51603 
Hexanale 
Kiefernoel 
Methylbenzoat 
N,N-Dimethylformamid 
Octanol 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - C10-Ar 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Undecan 
n-Butylglykolacetat 
n-Tetradecan 
Natriumchlorit, waessr. Lsg. mit akt. Chlor)S%, max. Dichte gemaess Zulassung 
2,4-Toluylendiamin, fluessig 
4-Thiapentanal 
8oluidine 
Acrylamid, waessr. Lsg. 
Anilin 
Anisidine 
Benzylchlorid, stabilisiert 
Butylphenole, flueisig 
Cyanamid, waessr. Lsg. mit hoechstens 50% Cyanamid 
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
Glutardialdehyd, waessr. Lsg. mit Flammpunkt von mehr als 61 Grad C 
Hexamethylendiisocyanat 
Isophorondiisocyanat (3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat) 
Kresole 
Mononitrotoluole 
Phenol, (nicht alkalische) Loesungen 
Phenol, geschmolzen 
Xylenole 
Xylidine 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
3-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 
Aethanolamin und seine Loesungen 
Ammoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 35% Ammoniak 
Amyltrichlorsilan 
Buttersaeureanhydrid 
Diaethylentriamin 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Hexamethylendiamin, fest 
Hexamethylendiamin, waessrige Loesungen 
Isobutte rs aeure 
Isobuttersaeureanhydrid 
Isophorondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Kresole, waessr. alkalische Loesung mit max. Dichte gemaess Zulassungsschein 
Methacrylsaeure, stabilisiert 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aminoaethylpiperazin 

Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32t: 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 

5. 1 - 4c 
6. 1 - 12c 
6. 1 - 20c 
6. 1 - 12b 
6. 1 - 12c 
6. 1 - 11b 
6. 1 - 12c 
6. 1 - 15h 
6. 1 - 14c 
6. 1 - 12b 
6. 1 - 19c 
6. 1 - 13c 
6. 1 - 19b 
6. 1 - 19c 
6. 1 - 14 b 
6.1 - 12b 
6. 1 - 13b 
6. 1 - 13b 
6. 1 - 14b 
6. 1 - 12b 

8 - 54c 
8 - 53b 
8 - 54c 
8 - 43c 
8 - 37b 
8 - 32c 
8 - 53b 
8 - 34b 
8 - 52c 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 53c 
8 - 41b 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - 54c 
8 - 53c 

Auflage 

H2 

B 
R 

Jl 
M 
c 
c 
E 
A,B 

B 

B 

C2 

H 

M 

C4,M 
R,C,T 
c 
R,C,T 
R, C, T 

n 
n 

E,T 

n 
B 

n 

M 

D 
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Stoffbezeichnung 
Klasse-Ziffer nach 

GGVS/GGVE Auflage 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenol, waessr. alkalische Loesung mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Triaethylentetramin 
n-Buttersaeure 
n-Propylaethanolamin 

8 - 42b 
8 - 42b 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 54c 

*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

D 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut -Werkstoff-Vertrae glichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
an der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegebe n angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
dabei beruecksichtigt. 

Massstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Handel 
erhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
die die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pH-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pH-Wert groesser als 8,5) 
C3: pH-Wert hoechstens 7 
C4: pH-Wert zwischen 3 und 6 
D Chloridgehalt kleiner als 0,5%, pH-Wert mindestens 5 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 

F fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

HS: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grarl C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen nnd Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueher dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein lieberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und anschliessend dicht 
verschlossen lVerden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein lieberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzul~gern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

Ordnungsnummer: 171 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 375/TC 

Antragsteller :Gofa 
Antragsnummer :l.S/11185 

Teil 3: zugelassene Stoffe fuer den internationalen (grenzueberschreitenden) Verkehr nach ADR- RID und nach GefahrgutVSee 
fuer Tanks mit Untenentleerung 

Stoffbezeichnung 

Ameisensaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
Propionsaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
1,1-Dimethoxyaethan (Dimethylacetal), Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
1,2,4-Trimethylbenzol 
1,2-Dimethoxyaethan 
1,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) 

338 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 

3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 

Klasse nach 
Gefahrgu t VSee UN-Nr. 

8.0 177 9 
8.0 184 8 
3. 2 2 377 
3 . 1 24911 
3. 3 1993 
3. 2 2252 
3. 3 2 3 25 

Auflag< 

H2 

B 



;toffbezeichnung 

-Heptanal 
.,4-Pentandion (Acetylaceton) 
.-Aethyl-n-butylacetat 
:-Ae thyl bu tanol 
:~Aethylbutyraldehyd 

:-Aethylhexaldehyd (2-Aethylhexanal) 
:-Aethylhexanol 
:-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
.-Methoxy-4-methylpentan-2-on 
·-Methylhexan-2-on 
.cetessigsaeureaethylester 
.cetessigsaeuremethylester 
•C e t o n 
.cetonitril (Methylcyanid) 
.cetonoele mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
.cetonoele mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
.ethanol und seine waessr. Lsg. mit mehr als 70% Aethanol 
.ethanol, waessr. Lsg. mit Konz. von 24% bis 70%, auch alkoholische Getraenke 
.ethylacetat 
.ethylacrylat, stabilisiert 
.ethylamin, waessr. Lsg. mit einem Siedepunkt von mehr als 35 Grad C 
.ethylamylketon 
.ethylbenzoat 
.e thyl benzo 1, technisch 
.e thyl bu tyl ae t her 
.ethylbutyrat 
.e thyl c rotonat 
.e thylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 
.ethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
.ethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
.ethylenglykolmonomethylaether (Methoxyaethanol) 
.ethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
.ethylformiat 
.e thylisobutyrat 
.e thyllac tat 
.e thylmethacrylat, stabilisiert 
.ethylorthoformiat (Triaethylorthoformiat) 
.e thylpropionat 
.mylaceta te 
.my lchlorid (1-Chlorpentan) 
.myl f ormi a t 
.my l me r c a p t an 
.my l me t hyl ke t o n 
.mylnitrat 
nisol (Phenylmethylaether) 
enzaldehyd 
enzol 
remsflu essig keit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
remsfluessi g keit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
utandion (Diacetyl) 
utoxyl (Methoxybutylacetat) 
utylbenzole 
ut y l chlorid 
utylpropionat 
utyltoluole 
utyraldehyd 
hlorb e nzol (Phenylchlorid) 
hlortoluole 
rotonaldehyd, stabilisiert 
ycloheptan 
yclohexan 
yclohexanon 
yclohexylacetat 
yclooctadiene 
yclopentan 
yclopentanol 
yclopentanon 
ecahydronaphthalin (Decalin) 
ehydrolinalool 

'iacetonalkohol, t ec hn. 
iaethylamin 
iaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
iaethylbenzole 
iaethylcarbonat (Aethylcarbonat) 
iaethylketon 
ichlorpentane 
ieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
iisobutylamin 

'iisobutylene 
iisobutylketon 
iisopropylaether 
iisoprop y lamin 
imethylamin, waessr. Lsg. mit hoechstens 40% Dirnethylamin 
imethylcarbonat 
imethylcyclohexane 
ime thylsulf id 
ioxan (1,4-Diaethylendioxid) 
ipenten 
ipropylaether 
i propylami n 
ipropylketon 
rdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g. 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 

3 - 3lc 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 11 b 
3 - 3b 
3 - 3h 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 1b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31 c 
3 - 31c 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 3b 
3 - 31c 
3 - 31 c 
3 - 1b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 1b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 1b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3lc 
3 - 3b 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3.3 
3. 3 
3. 3 
3.3 
3.2 
3. 3 

3.3 
3. 3 

3.1 
1.2 
3.2 
3. 2 
3. 2 
3.3 
3. 2 
3.2 
3. 2 
3. 3 

3. 2 
3. 2 
3.3 
3. 2 
3. 3 
3. 3 
3. 3 
3. 3 
3.3 
3. 1 
3. 2 
3. 3 
3.2 
3. 3 
3. 2 
3.2 
3. 2 
3. 3 
3. 2 
3. 1 
3. 3 
3.3 

3. 2 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.1 
3. 3 
3. 2 
3.3 
li.1 
3. 2 
3. 3 
3.3 
3. 2 
3. 2 
3. l 
3.1 
3. 3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3. 3 
3.3 

3. 2 
3. 1 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.2 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.2 
3. 3 
3. 1 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3. 2 
3. 3 
3. 1 
3.2 
3.3 
3. 2 

1989 
2 310 
1177 
2 27 5 
1178 
11 91 
0000 
0000 
2293 
2302 
0000 
0000 
1090 
1648 
1091 
1091 
1170 
1170 
1173 
1917 
2 270 
2271 
0000 
117 .~ 

1 17 9 
1180 
1862 
1153 
1 17 1 
1172 
1188 
1189 
1190 
2385 
1192 
2 277 
2524 
1195 
1104 
1107 
110 9 
1 111 
1110 
1 112 
2 2 22 
0000 
1 1 14 
1118 
1118 
2 346 
2708 
2709 
1 12 7 
1914 
2 6 6 7 
1 12 9 
113 4 
2238 
114 3 
2 24 1 
1145 
1915 
2 24 3 
2520 
1146 
2 24 4 
2 245 
1147 
0000 
1 14 8 
1 154 
2686 
2049 
2 361i 
1156 
115 2 
1202 
2 361 
2050 
1 1.~ 7 
1159 
115R 
1160 
1 161 
2 263 
1164 
1165 
2052 
2 384 
2383 
2710 
1 26R 

B 

B 
M 

c 
c 

ß 
ß 

H 
B 

E 

M 
ß 

A,r. 

A,ß 

A,r. 

A,C 
A,r. 

B 

D 

A,C 

D 

D 
D 

n 
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Stoffbezeichnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

---------------------------------.-----------------------------.------.:::--------------------------------------------------------
FAM-Normalbenzin DIN 51635 - A 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt weniger als 0 Grad C 
Fluorbenzol 
Fuseloel (Fermentationsamylalkohol) 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 5 16 03 
Heptane 
Hexaldehyd 
Hexane 
Hexanale 
Isobutylacetat 
Isobutylamin 
Isobutylchlorid 
Isobutylformiat 
Isobutylisobutyrat 
Isobutylmethacrylat, stabilisiert 
Isobutylpropionat 
lsopropenylacetat 
lsopropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
Isopropylacetat 
lsopropylbenzol (Cumol) 
Isopropylbutyrat 
Isopropylformiat 
Isopropylisobutyrat 
Isopropylpropionat 
Kampferoe l 
Kiefernoe l 
Kohlenwasse rst o ff-G em ische, Flammp. -18 bis 0 oC,Dampfdr.(SO oC)<~l,l bar,n.a. g . 
Kohlenwassersto ff-G e misch e, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr.(SO oC) (= l,l bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff- Gemisc he, Flammp.(-18 Grad C,Dampfdruck(SO oC)<~l,l bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.(-18 Grad C,Dampfdruck(SO oC) ) l,75 bar,n.a.g. 
Ko hl enwa ss e r s t of f-Ge mische, Flammp.(-18 oC,Dampfdr.(SO oC)l,l bis 1,75 bar;n.a. g 
Kohlenwasse r s t off -Gemisch e , Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe mi t Flammpunkt von 21 bis max . 55 Grad C, n.a.g. 
Ko hl enwasse r s toffe, Flammp. -18 bis 0 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<=l,l bar, n.a. g . 
Kohlenwassers toff e , Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)(=l,l bar, n.a.g. 
Koh l enwassersto ff e , Flammp.(-18 Grad C,Dampfdruck(SO oC )l,l bis 1,75 bar , n.a.g. 
Koh l enwassersto ff e , Flammpunkt(-18 Grad C , Dampfdruck(bei 50 oC)>l,75 bar,n.a. g. 
Koh l enwassers t offe , Flammpunkt(-18 Grad C,Dampfdruck(bei 50 oC)<=l,l bar, n.a.g. 
Leich t ae l 
Loesungsxylol DIN 51633 - C8H l 0 
Mesity l oxid 
Methanol (Methylalkohol) 
Me thy l ace tat 
Met h ylace ton (Gemisch aus Aceton, Methylacetat und Methanol, wasserfrei) 
Methy la cryla t, stabilisiert 
Methylaethylketon (Butanon) 
Me th y l ami n, waessr. Lsg. mit max. Konz. 40%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
Met h ylamyla ce tat 
Me th ylbe nz oa t 
Methyl but yrat 
Methy l cyclohexan 
Methylcyclo h exa n on 
Me th ylcyc l open ta n 
Methylisobutylketon 
Methylisovalerat 
Methylmethacry l at , monomer, stabilisiert 
Methylorthoformiat 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Morpholin 
N , N-Dimet h ylfo rmamid 
Nonane 
Octane 
Octanol 
Ott ok r af t s t off Normal DIN 51600 - N 
Ott okraf tst off Super DIN 51600 - S 
Pa r alde hyd 
Pentamethylh ep tan (Isododecan) 
Petrolet her DIN 51630 - A 
Pe tr oleum DIN 51636 - A 
Picoline 
Piperidin 
Propylchlorid (1-Chlorpropan) 
Propylformiat 
Pyridin 
Pyrrolidin 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Schieferoel mi t einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Sied egre nzenbenzin DIN 51631 - 1 
Siedegrenz enbenzin DIN 51631 - 2 
Siedegre nzenbenzin DIN 51631 - 3 
So lven t Naph th a l eic ht DIN 51633 - C9-Ar 
Solven t Naphtha schwer DIN 51633 - ClO-Ar 
S t einkohlentee rde s tillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkoh lenteerdesti llat mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Ste inkoh lent ee rnaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Stei nko hlente ernaphtha mit einem Flammpunkt von wenig e r als 0 Grad C 
Sty r ol(Viny lbenzol), monomer, stabilisiert 
Teere (Aspha lt, Bitumen), fluessig 
Terp enti n 
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3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - Ia 
3 - 2a 
3 - 3lc 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - Ia 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 17b 
3 - 3b 
3 - 20b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3 lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3 lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3 b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3 lc 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 2b 
3 - 2b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - Ia 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 22b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - !Sb 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3lc 

3. 1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3. 1 
3. 3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3. 3 
3.2 
3. 2 
3. 2 
3.3 
3 .3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3. 1 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3. 1 
3. I 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.3 
6. 1 
3.2 
3. 2 
3.3 
3.2 
3.2 
3 .2 
3 .2 
3.2 
3. 2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 

3. 1 
3. I 
3 .3 
3.3 
3. I 
3.3 
3.3 
3 .2 
3. 1 
3.2 
3. 2 
3 .2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 3 
3.3 
3.3 

1271 
1863 
1863 
2 387 
1 201 
1202 
1202 
120 6 
1207 
1208 
2282 
1213 
1214 
1 12 7 
2 393 
2528 
2283 
2394 
2403 
2 303 
1220 
1918 
2405 
1281 
240 6 
2409 
1130 
1272 
1993 
199 3 
199 3 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
199 3 
199 3 
199 3 
12 23 
1 256 
1229 
1 230 
1231 
1232 
1919 
119 3 
1235 
123 3 
2938 
1237 
2296 
2297 
2298 
1245 
2400 
124 7 
1993 
1248 
I 249 
2054 
2265 
1920 
1262 
0000 
1203 
1 203 
1264 
2 286 
1271 
1223 
2 313 
2401 
1278 
1281 
1282 
1922 
1 288 
12 88 
1271 
1271 
1271 
12 5 6 
1256 
1136 
1136 
2553 
2553 
2055 
1999 
1299 

A,C 
B 

B 

A,C 

M 

M 

BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 

ß 

B 

B 

A,G 

D 

M 



Stoffbezeichnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:erpentinoelersatz 
:estbenzin DIN 51632 - 1 
:estbenzin DIN 51632 - 2 
:estbenzin DIN 51632 - 3 
:estbenzin DIN 51632 - 4 
:estbenzin DIN 51632 - 5 
:etraaethylsilikat (Aethylsilikat) 
:etrahydrofuran 
:etrahydronaphthalin (Tetralin) 
:etrapropylen (Propylentetramer) 
:hiophen 
:oluol 
:riaethylamin 
:rimethylamin, waessr.Lsg. mit max. Konz. 30%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
:rimethylphosphie 
:ripropylen (Propylentrimer) 
Jndecan 
1aleraldehyd 
1inylacetat, stabilisiert 
Ietterlampenbenzin DIN 51634 - A 
(yl ole 
tlpha-Methylvaleraldehyd 
tlpha-Pinen 
_so-Amylformiat 
_ so-Bu tanol 
l so-Butyraldehyd 
Lso-Decane 
_so-Octen 
Lso-Propanol 
•-Amylalkohol, primaer 
t-Amylamin 
•-Butanole (prim- Butylalkohol und sec-Butylalkohol) 
•-Butylacetat 
t-Butylacrylat, stabilisiert 
•-Butylamin 
•-Bu tylf ormia t 
•-Butylglykolacetat 
t-Butylmethacrylat, stabilisiert 
L-Decan 
•-Dibutylaether (n-Butylaether) 
•-Propanol 
t-Propylacetat 
•-Propylamin (1-Aminopropan) 
t-Propyl benzol 
L-Tetradecan 
:ec-Amylalkohole 
:ec-Butylacetat 
:ec-Butylchlorid 
:ert-Amylalkohol 
:ert-Butylacetat 
:ert-Butylchlorid 
latriumchlorit, waessr. Lsg. mit akt. Chlor)5%, max. Dichte gemaess Zulassung 
!,4-Toluylendiamin, fluessig 
•-Thiapentanal 
lo lu idi ne 
lcrylamid, waessr. Lsg. 
lethylchloracetat 
•llylisothiocyanat, stabilisiert 
milin 
misidine 
lutylphenole, fluessig 
:yanamid, waessr. Lsg. mit hoechstens 50% Cyanamid 
:yclohexylisocyanat 
liphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
;lutardialdehyd, waessr. Lsg. mit Flammpunkt von mehr als 61 Grad C 
[sophorondiisocyanat (3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat) 
~resole 

lo noni t rot oluo le 
Ii troxylole 
'henol, (nicht alkalische) Loesungen 
'henol, geschmolzen 
'henylisocyanat 
(ylenole 
lylidine 
!-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
!-Aethylhexylamin 
1-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 
•crylsaeure, stabilisiert 
~ethanolamin und seine Loesungen 
lethylendiamin 
lmmoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 35% Ammoniak 
lmyltrichlorsilan 
luttersaeureanhydrid 
:yclohexylamin 
>iaethylentriamin 
>odecylbenzolsulfonsaeure 
:ssigsaeure(Eisessig) und ihre waessr. Lsg. mit mehr als 80% reiner Saeure 
:ssigsaeure, waessr. Lsg. mit mehr als 50% und hoechstens 80% reiner Saeure 
:ssigsaeureanhydrid 
'urfurylamin 
lexamethylendiamin, waessrige Loesungen 
:sobuttersaeure 

3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 

3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 

5.1 - 4c 
6.1 - 12c 
6.1 - 20c 
6.1 - 12b 
6. 1 - 12c 
6.1- 16b 
6.1- 20b 
6. 1 - 11 b 
6.1- 12c 
6.1- 14c 
6. 1 - 12b 
6. 1 - 1 Rb 
6.1 - 19c 
6.1- 13c 
6.1- 19c 
6. 1 - 14 b 
6.1- 12b 
6.1 - 12b 
6.1 - 13b 
6. 1 - 13b 
6.1 - 18b 
6.1 - 14b 
6.1 - 12b 

8 - 54c 
8 - 53c 
8 - 53b 
8 - 32b 
8 - 54c 
R - 53b 
8 - 43c 
8 - 37b 
8 - 32c 
8 - 53b 
8 - 53 b 
R - 34b 
8 - 32h 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 53c 
8 - 53b 
8 - 32c 

3.2 
3. 3 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.1 
3. 1 

3.3 
3. 2 
3. 2 
3. 2 
3.2 
3.3 
3. 2 
3. 3 
3. 2 
3. 2 
3. 1 
3. 2 
3.2 
3.3 
3.3 
3. 3 

3. 1 
3. 3 
3. 2 
3. 2 
3. 2 
3.2 
3. 2 
3. 2 
3. 3 
3.2 
3. 2 

3.3 
3. 3 
3. 2 
3. 2 
3.2 
3. 1 
3. 3 

3.3 
3.2 
3. 2 
3.2 
3.2 
3. 2 
8.0 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
R.O 
8.0 
8.0 
3.2 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
R.O 
3.3 
8.0 
3. 3 

1 300 
1271 
1271 
1271 
1271 
1271 
1292 
2056 
0000 
2850 
2414 
1294 
12 96 
12q] 
2329 
2057 
2330 
2058 
1101 
1271 
1 307 
2 36 7 
2 368 
1109 
1212 

2045 
19q3 
1216 
1219 
1105 
110 6 
1120 
1 1 23 
2348 
1 125 
1128 
0000 
2 2 27 
2 24 7 
1 14 9 
1274 
1276 
1277 
2164 
00 00 
1 10 5 
1 123 
1 12 7 
1 10 5 
1123 
1 1 2 7 
1908 
1709 
2785 
1708 
2074 
1 181 
1545 
1547 
2431 
2228 
2810 
2488 
2489 
2810 
2 290 
2076 
1664 
1665 
2821 
2312 
2487 
2261 
1711 
3055 
2 2 7 6 
2735 
2218 
2491 
1 60 4 
2672 
1728 
2739 
2 35 7 
2079 
2586 
2789 
2790 
1715 
2526 
1 78 3 
2529 

B 

B 
B 

B 

M 

M 

R 

B 

A,C 
B 

A,C 
C2 

H 
A,r. 
B,C 

C4, M 
ß,C,T 
B,C,T 
c 
B,C::,T 

B,C,'!.' 

D 
D 
D 

D 

E,T 

D 
R 

B 
B 
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Klasse-Ziffer 
nach 

Klasse nach 
Stoffbezeichnung ADR/RID GefahrgutVSee DN-Nr. Auflage 

Isobuttersaeureanhydrid 
Isophorondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Kresole, waessr. alkalische Loesung mit max. Dichte gemaess Zulassungsschein 
Methacrylsaeure, stabilisiert 
N,N-Dimethy l cyclohexylamin 
N,N -Dimethyltrimethylendiamin (N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan) 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aethylcyclohexylamin 
N-Aminoaethylpiperazin 
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenol, waessr. alkalische Loesung mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Propionsaeure mit mindestens 50% reiner Saeure 
Triaethylentetramin 
n-Buttersaeure 
n-Propylaethanolamin 

8 - 32c 
8 - 53c 
8 - 4lb 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - 53b 
8 - 53b 
8 - 54c 
8 - 53b 
8 - 53c 
8 - 42b 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 54c 

3.3 
8.0 
8.0 
8.n 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.n 
8.0 
8.0 
8.0 

*)n.a.g. =soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t an d er w e i t i g namentlich g e n an n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

2530 
2289 
1814 
2922 
2531 
2264 
2734 
2735 
2734 
2815 
1824 
2922 
1848 
2259 
2820 
2734 

D 

M 

D 

D 

H3 
D 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
an der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
dabei beruecksichtigt. 

Massstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e in e n Stoffe, wie sie im Handel 
erhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
die die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 
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Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pR-Wert groesser als 8,5) 
C3: pR-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
D Chloridgehalt kleiner als 0,5%, pR-Wert mindestens 5 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

H5: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, ßefuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten . 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (lieherdruck) 
zu beaufschlagen. Ein lieberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (lieherdruck) zu beaufschlagen. Ein lieberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 



Ordnungsnummer: 171 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 375/TC 

Antragsteller :Gofa 
Antragsnummer :1.5/11185 

Teil 4: zugelassene Stoffe fuer den internationalen (grenzueberschreitenden) Verkehr nach ADR- RID und nach GefahrgutVSee 
fuer Tanks mit Obenentleerung 

Stoffbezeichnung 

Ameisensaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
Propionsaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
1,1-Dimethoxyaethan (Dimethylacetal), Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
1,2,4-Trimethylbenzol 
1,2-Dimethoxyaethan 
1,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) 
1-Heptanal 
2,4-Pentandion (Acetylaceton) 
2-Aethyl-n-butylacetat 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbutyraldehyd 
2-Aethylhexaldehyd (2-Aethylhexanal) 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
4-Methoxy-4-methylpentan-2-on 
5-Methylhexan-2-on 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aceton 
Acetonitril (Methylcyanid) 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Acetylchlorid 
Aethanol und seine waessr. Lsg. mit mehr als 70% Aethanol 
Aethanol, waessr. Lsg. mit Konz. von 24% bis 70%, auch alkoholische Getraenke 
Aethylacetat 
Aethylacrylat, stabilisiert 
Aethylamin, waessr. Lsg. mit einem Siedepunkt von mehr als 35 Grad C 
Aethylamylketon 
Aethylbenzoat 
Aethylbenzol, technisch 
Aethylbutylaether 
Aethylbutyrat 
Aethylcrotonat 
Aethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 
Aethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
Aethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
Aethylenglykolmonomethylaether (Methoxyaethanol) 
Aethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
Aethylformiat 
Aethylisobutyrat 
Aethyllactat 
Aethylmethacrylat, stabilisiert 
Aethylorthoformiat (Triaethylorthoformiat) 
Aethylpropionat 
Amylacetate 
Amylchlorid (1-Chlorpentan) 
Amylfarmist 
Amylmercaptan 
Amylmethylketon 
Amylnitrat 
Anisol (Phenylmethylaether) 
Benzaldehyd 
Benzol 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Butandion (Diacetyl) 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butylbenzole 
Butylchlorid 
Butylpropionat 
Butyltoluole 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol (Phenylchlorid) 
Chlortoluole 
Crotonaldehyd, stabilisiert 
Cycloheptan 
Cyclohexan 
Cyclohexanon 
Cyclohexylacetat 
Cyclooctadiene 
Cyclopentan 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin (Decalin) 
Dehydrolinalool 
Diacetonalkohol, techn. 
Diaethylamin 
Diaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
Diaethylbenzole 
Diaethylcarbonat (Aethylcarbonat) 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 

3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 11 b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 25b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

8.0 
8.0 
3. 2 
3.3 
3.3 
3.2 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 

3.3 
3.3 

3. 1 
3.2 
3. 2 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 2 
3.3 

3. 2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3.2 
3. 2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
6. 1 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 

1779 
1848 
2 377 
2498 
199 3 
2 252 
2 325 
19119 
2 310 
1177 
2 27 5 
1178 
1191 
0000 
0000 
2 293 
2302 
0000 
0000 
1090 
1648 
1091 
1091 
1717 
1170 
1170 
117 3 
1917 
2 270 
2 271 
0000 
1 17 5 
1179 
1180 
1862 
1153 
1 171 
1172 
118R 
1189 
1190 
2 385 
1192 
2 277 
2524 
1 1 q 5 
1104 
1107 
1109 
111 1 
1110 
1112 
2 2 22 
0000 
1 114 
1118 
1 118 
2 346 
2708 
2709 
1127 
1914 
2667 
112 9 
11 34 
2238 
1143 
2241 
1145 
1915 
2 24 3 
2520 
1 141i 
2244 
2 245 
1147 
0000 
1148 
1154 
21i86 
2049 
231i6 

H2 

II 

B 

B 
M 

c 
c 

E,H,T 
II 
B 

H 
B 

E 

M 
B 

A,C 

A,B 

A,C 

A,C:: 
A,C 

B 

n 
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Klasse-Ziffer 
nach 

Stoffbezeichnung 

Diaethylketon 
Dichlorpentane 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Diisobutylamin 
Diisobutylene 
Diisobutylketon 
Diisopropylaether 
Diisopropylami n 
Dimethylamin, waessr. Lsg. mit hoechstens 40 % Dirnethylamin 
Dirnethylcarbonat 
Dimethylcyclohexane 
Dime t hyl s ulf id. 
Dioxan (1,4-Diaethylendioxid) 
Dipenten 
Dipropylaether 
Dipropylamin 
Dipropylketon 
Erdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g. 
FAM-Normalbenzin DIN 51635 - A 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt weniger als 0 Grad C 
Fluorbenzo l 
Fuseloel (Fermentationsamylalkohol) 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 51603 
Heptane 
Hexaldehyd 
Hexane 
Hexa noi e 
Isobutylacetat 
Isobutylamin 
Isobutylchlorid 
Isobutylformiat 
Isobutylisobutyrat 
Isobutylmethacrylat, stabilisiert 
Isobutylpropionat 
Isopropenylacetat 
Isopropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
Isopropylacetat 
Isopropylbenzol (Cumol) 
Isopropylbutyrat 
Isopropylformiat 
Isopropylisobutyrat 
Isopropylpropionat 
Kampferoel 
Kiefernoel 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. -18 bis 0 oC,Dampfdr.(50 oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff -Gemische, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr.(50 oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwassers toff-G emische , Flammp. ( -18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC))1,75 bar,n.a.g. 
Kohlenwassers toff-Gemische, Flammp.<-18 oC,Dampfdr.(50 oC)1,1 bis 1,75 bar;n.a.g 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwassers toffe mit Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. -18 bis 0 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
Kohlenwassers tof fe, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
Kohlenwassers toffe, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)1,1 bis 1,75 bar, n.a.g. 
Kohlenwassers toff e, Flammpunkt<-18 Grad C, Dampfdruck(bei 50 oC))1,75 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammpunkt<-18 Grad C,Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
Leichtael 
Loesungsxylol DIN 51633 - C8H10 
Mesityloxid 
Methanol (Methylalkohol) 
Methylacetat 
Methylaceton (Gemisch aus Aceton, Methylacetat und Methanol, wasserfrei) 
Methylacrylat, stabilisiert 
Methylsethylketon (Butanon) 
Methylamin, waessr. Lsg. mit max. Konz. 40%, Siedepunkt groeBser als 35 Grad C 
Methylamylacetat 
Methylbenzoat 
Methylbutyrat 
Methy l cyc l ohexan 
Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylisobutylketon 
Methylisovale rat 
Methylmethac r y lat, monomer, stabilisiert 
Methylorthoformiat 
Methylpropiona t 
Methylpropy lketon 
Morpholin 
N,N -Dimethylformamid 
Nonane 
Octane 
Octanol 
Ottokraftstoff Normal DIN 51600 - N 
Ottokraftstoff Super DIN 51600 - S 
Paraldehyd 
Pentamethylheptan (Isododecan) 
Petrolether DIN 51630 - A 
Petroleum DIN 51636 - A 
Picoline 
Piperidin 
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ADR/RID 

3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 1a 
3 - 2a 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 1a 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 17b 
3 - 3b 
3 - 20b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 2b 
3 - 2b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 1a 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 22h 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3. 2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3. 2 
3.3 
3. 1 
3.2 
3.3 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3. 3 
3.2 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3. 2 
3.3 
3.3 
3.2 
3. 2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3. 1 
3. 1 
3.3 
3. 3 
3.2 
3.2 
3.1 
3. 1 
3. 1 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 2 
3. 1 
3.3 
6. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 

3. 1 
3. 1 
3. 3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.3 
3. 2 

1 15 6 
1152 
1202 
2361 
2050 
1 15 7 
1159 
1158 
1160 
1161 
2263 
116 4 
1165 
2052 
2384 
2 383 
2710 
1268 
1271 
1863 
1863 
2387 
1201 
1202 
1202 
1206 
1207 
1 208 
2282 
1213 
1214 
1 12 7 
2393 
2528 
2 283 
2 394 
2403 
2303 
1 220 
1918 
2405 
1281 
2406 
2409 
1130 
1272 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
199 3 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1223 
1256 
1229 
1 230 
1 23 1 
1232 
1919 
1 19 3 
1235 
1233 
2938 
1237 
2296 
2297 
2298 
1245 
2400 
1 24 7 
1993 
1248 
1 249 
2054 
2 265 
1920 
1 262 
0000 
1203 
1203 
1264 
2286 
1 2 71 
1223 
2 313 
2401 

A,C 

D 

D 
D 

D 

A,r. 
B 

B 

A,r. 

M 

M 

B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
111 

B 

B 

ß 



:offbezeichnung 

ropylchlorid (1-Chlorpropan) 
ropylformiat 
fridin 
frrolidin 
ohieferoel mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
ohieferoel mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Ledegrenzenbenzin DIN 51631 - 1 
Ledegrenzenbenzin DIN 51631 - 2 
Ledegrenzenbenzin DIN 51631 - 3 
>lvent Naphtha leicht DIN 51633 - C9-Ar 
>lvent Naphtha schwer DIN 51633 - C10-Ar 
teinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
teinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
teinkoh1enteernaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
teinkohlenteerna-phtha mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
tyrol(Vinylbenzol), monomer, stabilisiert 
eere (Asphalt, Bitumen), fluessig 
erpentin 
erpentinoelersatz 
estbenzin DIN 51632 - 1 
estbenzin DIN 51632 - 2 
estbenzin DIN 51632 - 3 
estbenzin DIN 51632 - 4 
estbenzin DIN 51632 - 5 
etraaethylsilikat (Aethylsilikat) 
etrahydrofuran 
etrahydronaphthalin (Tetralin) 
etrapropylen (Propylentetramer) 
hiophen 
oluol 
riaethylamin 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 

rimethylamin, waessr.Lsg. mit max. Konz. 30%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
rimeth y lphos phit 

3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 15b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 

ripropylen (Propylentrimer) 
ndecan 
aleraldehyd 
inylacetat, stabilisiert 
etterlampenbenzin DIN 51634 - A 
ylole 
lpha-Methylvaleraldehyd 
lpha-Pinen 
s o-Am ylf o rmiat 
so-Butanol 
so-Butyraldehyd 
so-Decane 
so-Octen 
so-Propanol 
-Amylalkohol, primaer 
-Amylamin 
-Butanole (prim- Butylalkohol und sec-Butylalkohol) 
-Butylacetat 
-Butylacryl a t, stabilisiert 
-Butylamin 
-Butylformiat 
-Butylglykolacetat 
-Butylmetha cry lat, stabilisiert 
-Decan 
-Dibutylaet h e r (n-Buty1aether) 
-Propanol 
-Prop y la ce tat 
-Prop ylamin (1-Aminopropan) 
-Propyl benzol 
-Tetrade can 
ec-Amyl a l ko h ole 
ec-Butylacetat 
ec-Butylchlorid 
ert-Amylalkohol 
ert-Butyl ace tat 
ert-Butylchlorid 
atrium c h1orit, wa ess r. Lsg. mit akt. Chlor)5%, max. nichte gemaess Zulassung 
,4-Toluylendiamin, fluessig 
-Thiapent ana l 
oluidine 
crylamid, waessr. Lsg. 
ethy1chloracetat 
lly1isothiocyana t, stabilisiert 
nilin 
nisidine 
enzylchlorid, stabilisiert 
utylphenole, fluessig 
yanamid, waessr. Lsg. mit hoechstens 50% Cyanamid 
yclohexylisocyanat 
iphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
lutardialdehyd, waessr. Lsg. mit Flammpunkt von mehr als 61 Grad C 
examethylendiisocyanat 
sophorondiisocyanat (3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat) 
resole 
ononitrotoluole 
itroxylole 
henol, (nicht alkalische) Loesungen 
henol, geschmolzen 
henylisocyanat 

5. 1 - 4c 
6.1 - 12c 
6.1 - 20c 
6.1 - 12b 
6.1- 12c 
6.1- 16b 
6.1 - 20b 
6.1- 11b 
6.1- 12c 
6.1 - 15b 
6.1 - 14c 
6.1 - 12b 
6.1 - 18b 
6.1- 19c 
6.1- 13c 
6.1 - 19b 
6.1 - 19c 
6.1 - 14b 
6.1 - 12b 
6.1 - 12b 
6. 1 - 13b 
6.1 - 13b 
6.1 - L8b 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3.1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3·. 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 1 

3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3. 2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3. 3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 

3.3 
3.3 
3. 2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.3 

3.3 
3.2 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.2 
8.0 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 

1 278 
1 281 
1282 
19 22 
128R 
1288 
1271 
1271 
1271 
1256 
1256 
1136 
1136 
2553 
2553 
2055 
1999 
1299 
1300 
1271 
1271 
1271 
1271 
1271 
1292 
2056 
0000 
21!50 
2 414 
1294 
12 96 
12 97 
2 329 
20 57 
2330 
2058 
13 01 
1271 
1307 
2367 
2368 
1109 

1212 
2045 
199 3 
1216 
1 219 
1 10 5 
1106 
1120 
11 23 
2348 
11 25 
1128 
0000 
2 227 
2 24 7 
1149 
1 2 74 
1276 
1277 
2364 
0000 
1 10 5 
1 1 23 
112 7 
1 10 s 
1 123 
1 1 2 7 
1908 
1709 
271!5 
1708 
2074 
1181 
1545 
1547 
2431 
1731! 
2 228 
2810 
2488 
2489 
2fl10 
2281 
2290 
2076 
1664 
1665 
2821 
2312 
2487 

A,C 

D 

M 

!I 

B 
II 

B 

M 

M 

B 

!I 

A,C 
II 

A,C 
C2 

H 
A,C 
B,C 

M 

C4,M 
B,C,T 
8,C,T 
c 
B,C,T 
B,C,T 

II,C,T 
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Klasse-Ziffer 
nach 

Klasse nach 
Stoffbezeichnung ADR/RID GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xylenole 
Xylidine 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
2-Aethylhexylamin 
3-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 
Acrylsaeure, stabilisiert 
Aethanolamin und seine Loesungen 
Aethylendiamin 
Ammoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 3S% Ammoniak 
Amyltrichlorsilan 
Buttersaeureanhydrid 
Cyclohexylamin 
Diaethylentriamin 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Essigsaeure(Eisessig) und ihre waessr. Lsg. mit mehr als 80% reiner Saeure 
Essigsaeure, waessr. Lsg. mit mehr als SO% •und hoechstens 80% reiner Saeure 
Essigsaeureanhydrid 
Furfurylamin 
Hexamethylendiamin, waessrige Loesungen 
Isobuttersaeure 
Isobuttersaeureanhydrid 
Isoph o rondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Kresole, waessr. alkalische Loesung mit max. Dichte gemaess Zulassungsschein 
Methacrylsaeure, stabilisiert 
N,N-Dimethylcyclohexylamin 
N,N-Dimethyltrimethylendiamin (N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan) 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aethylcyclohexylamin 
N-Aminoaethylpiperazin 
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenol, waessr. alkalische Loesung mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Propionsaeure mit mindestens SO% reiner Saeure 
Triaethylentetramin 
n-Buttersaeure 
n-Propylaethanolamin 

6.1 - 14b 
6.1- l2b 

8 - S4c 
8 - S3c 
8 - S3b 
8 - 32b 
8 - S4c 
8 - S3b 
8 - 43c 
8 - 37)> 
8 - 32c 
8 - S3b 
8 - S3b 
8 - 34 b 
8 - 32b 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - S3c 
8 - S3b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - S3c 
8 - 4lb 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - S3b 
8 - S3b 
8 - S4c 
8 - S3b 
8 - S3c 
8 - 42b 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - S3b 
8 - 32c 
8 - S4c 

6.1 
6. 1 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
3.2 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
3.3 
8.0 
3.3 
3.3 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.n 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 

*)n.a.g. =soweit in dieser Stoffaufzaehlung n ich t an d er w e i t i g namentlich g e n an n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

2261 
1 711 
30SS 
2276 
273S 
2 218 
2491 

1604 
2672 
1728 
2739 
23S7 
2079 
2S86 
278q 
2790 
171S 
2526 
1783 
2S2q 
2S30 
2289 
1814 
i922 
2S31 
2264 
2734 
273S 
2 734 
281S 
1824 
2922 
184 8 
2 2S9 
2820 
2734 

D 
D 
D 

D 

E,T 

D 
B 
B 
B 

D 

M 

D 

D 

H3 
D 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
an der Tankwa nd von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens SO Grad C sind 
dabei beruecksichtigt. 

Massstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e in e n Stoffe, wie sie im Handel 
erhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen 
die die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 
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Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : was serfrei 
B : br omid - und chloridfrei 
B1: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pR-Wert 6,S - 8,S) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pH-Wert groesser als 8,S) 
C3: pH-Wert hoechstens 7 
C4: pH-Wert zwischen 3 und 6 
D Chloridgehalt kleiner als O,S%, pH-Wert mindestens S 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Siabilisatoren 
F fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermiede n wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

HS: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 6S Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbes ondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu bef oe rdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von O,S bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein lieberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 



verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein lieberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 37 4/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung Hber die inner
staatliche und grenziiberschreitende Beförderung gefanrlicher Gti
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher 
Giiter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnun~>; Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 
1560) - insbesondere § 6 und Anhang X-, 

und nach 

dem Gesetz zu dem ifuereinkommen vom 02. Dezember 1972 über sichere 
Container -csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der Be
kanntmachung rler Neufassung vom 02. Au~>;ust 19RS (BGBl. II, S.l009) 

der Firma Holvrieka GmbH, 4240 Emmerich 1 

fiir das in der Anlage ('PrHfbericht des Germanischen Lloyd vom 
17.02.19R6, FC-Nr. 2R64/01) beschriebene Baumuster eines Tankcontai
ners 

- Hersteller: Holvrieka Nirota B.V. Sneek, NL (Tank) 

- Typenbezeichnung des Herstellers: C20R 6121 S 

- Tankcontainerdaten: (20' - lCC) 

Länge: 605ß mm, Breite: 2438 mm, Hone: 2591 mm 
Tankvolumen: 21000 1 
zul. Gesamtgewicht: 30480 kg, Eigengewicht: 4400 kg 
max. Betriebsdruck: 2, 65 bar (iiberdruck) 
'Prüfdruck: 4 bar (ifuerdruck) 
Tankwerkstoff: X 2 CrNiMo lß 10 (1.4404) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

7122 - 2723 III vom 03.09.1985 (Royertainer) 
7122 - 2725 IV vom 02.12.1985 (Innentank) 
7122 - 2735 I vom 02.08.1985 (3-45° Bodenventil) 
7122 - 2726 III vom 07.11.1985 (Armaturen) 
7122 - 2763 I vom 12.08.1985 (Rahmen) 
7122 - 2764 vom 11.07.1985 (Kopfrahmen) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgefunrten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1.55 kg/dm3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anh~ngen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers ftir die Beförderung der im Anha~g aufgefiihrten S!ef~hr
lichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des 
GGVS/GGVE/CSC entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 . 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vor~>;e

schriebenen 'Prtifungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-j"-nri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
~orrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer diirfen fiir den Verwendun~szweck nach dieser. Baumu
sterzulassung nur henutzt werden, wenn der fiir die Priifung zustRndi
~e Sachverständi~e bescheini~t hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassun~ entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Priifungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.4 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 7322-1162/5 
vom 07.11.1985 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.5 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks, bestimmte Bleche, müssen Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN 
50049-3.1A oder C vorliegen. 

Die Werte für Zugfestigkeit (Rm) und Bruchdehnung (AS) dürfen dabei 
die am Eaumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten. 

3.6 Die Tanks sind gut sichtbar an bei den Längsseiten in Hone der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

0/22 374/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthone muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.7 Oie Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tankwerkstoffen nach TRTC 007 ge
w~hrleistet ist. 

3.8 Oie im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind 
zu beachten. 

3.9 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt l~ngstens bis zum 07.07.1986. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Oie Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-190/374/86 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

C 20 R 6121 S 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 08.07.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
im Auftrag/! 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

z~.t~udwig Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Oiese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 
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Stoffbezeichnung 

Ordnungsnummer: 179 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/22 374/TC 

Antragsteller :Holvrieka 
Antragsnummer :1.5/10927 

Ameiseusaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
Propionsaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
1,1-Dimethoxyaethan (Dimethylacetal), Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
1,2,4-Trimethylbenzol 
1,2-Dichloraethylen 
1,2-Dimethoxyaethan 
1,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) 
1-Brom-3-methylbutan 
1-Heptanal 
2,4-Pentandion (Acetylaceton) 
2-Aethyl-n-butylacetat 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2-Aethylbutyraldehyd 
2-Aethylhexaldehyd (2-Aethylhexanal) 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
2-Brombutan 
2-Brompentan 
4-Methoxy-4-methylpentan-2-on 
5-Methylhexan-2-on 
Acetaldehyd (Aethanal) 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aceton 
Acetonitril (Methylcyanid) 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Acetylchlorid 
Aethanol und seine waessr. Lsg. mit mehr als 70% Aethanol 
Aethanol, waessr. Lsg. mit Konz. von 24% bis 70%, auch alkoholische Getraenke 
Aethylacetat 
Aethylacrylat, stabilisiert 
Aethylaether (Diaethylaether) 
Aethylamin, waessr. Lsg. mit einem Siedepunkt von mehr als 35 Grad C 
Aethylamylketon 
Aethylbenzoat 
Aethylbenzol, technisch 
Aethylbutylaether 
Aethylbutyrat 
Aethylcrotonat 
Aethylendichlorid (1,2-Dichloraethan) 
Aethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 
Aethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
Aethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
Aethylenglykolmonomethylaether (Methoxyaethanol) 
Aethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
Aethylformiat 
Aethylisobutyrat 
Aethyllactat 
Aethylmercaptan 
Aethylmethacrylat, stabilisiert 
Aethylorthoformiat (Triaethylorthoformiat) 
Aethylpropionat 
Amylacetate 
Amylchlorid (1-Chlorpentan) 
Amylformiat 
Amylmercaptan 
Amylmethylketon 
Amylnitrat 
Anisol (Phenylmethylaether) 
Benzaldehyd 
Benzol 
Benzetrifluorid 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Butandien (Diacetyl) 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butyl benze le 
Butylchlorid 
Butylpropionat 
Butyltoluole 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol (Phenylchlorid) 
Chlorbenzotrifluoride 
Chlortoluole 
Crotonaldehyd, stabilisiert 
Cycloheptan 
Cyc lohexa n 
Cyclohexanon 
Cyclohexylacetat 
Cyclooctadiene 
Cyclopentan 
Cyclopentanol 
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Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 1a 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - ll b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 25b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 16b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 18b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 

Auflage 

H2 

B 

A,C 

A 

B 

B 
M 
A 
A 

N 
c 
c 

E,H,T 
B 
B 

H 

B 

E 

A,C 

M 
B 

A,C 

A,B 

A 

A,C 

A,C 
A 
A,C 

B 



Stoffbezeichnung 
Klasse-Ziffer nach 

GGVS/GGVE 

Cyclopentanon . 
Decahydronaphthalin (Decalin) 
Dehydrolinalool 
Diacetonalkohol, techn. 
Diaethylamin 
Diaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanol&min) 
Diaethylbenzole 
Diaethylcarbonat (Aethylcarbonat) 
Diaethylketon 
Dichlorpentane 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Diisobutylamin 
Diisobutylene 
Diisobutylketon 
Diisopropylaether 
Diisopropylamin 
Dimethylamin, waessr. Lag. mit einem Siedepunkt von mehr als 
Dimethylamin, waessr. Lsg. mit hoechstens 40% Dirnethylamin 
Dirnethylcarbonat 
Dimethylcyclohexane 
Dirnethylsulfid 
Dioxan (1,4-Diaethylendioxid) 
Dipenten 
Dipropylaether 
Dipropylamin 
Dipropylketon 

35 Grad c 

Erdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g. 
FAM-Normalbenzin DIN 51635 - A 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt weniger als 0 Grad C 
Fluorbenzol 
Furfural (Furfuraldehyd) 
Fuseloel (Fermentationsamylalkohol) 
Gasoel 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 51603 
Heizoel M DIN 51603 
Heizoel S DIN 51603 
Heptane 
Hexaldehyd 
Hexane 
Hexanale 
Isobutylacetat 
Isobutylamin 
Isobutylchlorid 
Isobutylformiat 
Isobutylisobutyrat 
Isobut ylmetha cry lat, stabilisiert 
Isobutylpropionat 
Isopentan 
Isopren, stabilisiert 
Isopropenylacetat 
Isopropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
Isopropylacetat 
Isopropylbenzol (Cumol) 
Isopropylbutyrat 
Isopropylf ormiat 
Isopropylisobutyrat 
Isopropylnitrat 
Isopropylpropionat 
Kampferoel 
Kiefernoel 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. -18 bis 0 oC,Dampfdr.(50 oC)<a1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr.(50 oC)<-1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)<a1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC))1,75 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.<-18 oC,Dampfdr.(50 oC)1,1 bis 1,75 bar;n.a.g 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe mit Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe und deren Gemische, fluessig mit Flammpunkt)55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. -18 bis 0 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<a1,1 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei SO oC)<•1,1 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)1,1 bis 1,75 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammpunkt<-18 Grad C, Dampfdruck(bei 50 oC))1,75 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammpunkt<-18 Grad C,Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
Leichtael 
Loesungsxylol DIN 51633 - C8Hl0 
Mesityloxid 
Methanol (Methylalkohol) 
Methyl-tert-butylketon 
Methylacetat 
Methylaceton (Gemisch aus Aceton, Methylacetat und Methanol, wasserfrei) 
Methylacrylat, stabilisiert 
Methylaethylketon (Butanon) 
Methylamin, waessr. Lsg. mit max. Konz. 40%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
Methylamylacetat 
Methylbenzoat 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylformiat 
Methylisobutylketon 
Methylisopropylaether 

3 - 31c 
3 - 32 c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32 c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32 c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 1a 
3 - 2a 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - la 
3 - 2a 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - la 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 17b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 20b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - la 
3 - 3b 
3 - la 

Auflage 

D 

A,C 

D 

D 
D 

D 

D 

A,C 

B 

B 

A,C 

M 

A 

M 

B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 

B 
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Stoffbezeichnung 
Klasse-Ziffer nach 

GGVS/GGVE Auflage 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Methylisovalerat 
Methylmethacrylat, monomer, stabilisiert 
Methylorthoformiat 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Morpholin 
N,N-Dimethylformamid 
N-Aethylbutylamin 
N ona ne 
Octane 
Octanol 
Ottokraftstoff Normal DIN 51600 - N 
Ottokraftstoff Super DIN 51600 - S 
Paraldehyd 
Pentamethylheptan (Isododecan) 
Petrolether DIN 51630 - A 
Petroleum DIN 51636 - A 
Piperidin 
Propylchlorid (1-Chlorpropan) 
Propylendichlorid 
Propylenoxid, stabilisiert 
Propylformiat 
Pyridin 
Pyrrolidin 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 1 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 2 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 3 
Solvent Naphtha leicht DIN 51633 - C9-Ar 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - C10-Ar 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Styrol(Vinylbenzol), monomer, stabilisiert 
Teere (Asphalt, Bitumen), fluessig 
Terpentin 
Terpentinoelersatz 
Testbenzin DIN 51632 - 1 
Testbenzin DIN 51632 - 2 
Testbenzin DIN 51632 - 3 
Testbenzin DIN 51632 - 4 
Testbenzin DIN 51632 - 5 
Tetraaethylsilikat (Aethylsilikat) 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetramethylsilan 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Thiophen 
Toluol 
Triaethylamin 
Trimethylamin, waessr.Lsg. mit max. Konz. 30%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
Trimethylphosphit 
Tripropylen (Propylentrimer) 
Undecan 
Valeraldehyd 
Vinylacetat, stabilisiert 
Wetterlampenbenzin DIN 51634 - A 
Xylole 
alpha-Methylvaleraldehyd 
a lpha-Pi nen 
iso-Amylformiat 
iso-Butanol 
iso-Butyraldehyd 
iso-Decane 
i so-Octen 
iso-Propanol 
n-Amylalkohol, primaer 
n-Amylamin 
n-Butanole (prim- Butylalkohol und Sec-Butylalkohol) 
n-Butylacetat 
n-Butylacrylat, stabilisiert 
n-Butylamin 
n-Butylbromid (1-Brombutan) 
n-Butylformiat 
n-Butylglykolacetat 
n-Butylmethacrylat, stabilisiert 
n-Decan 
n-Dibutylaether (n-Butylaether) 
n-Pentan 
n-Propanol 
n-Propylacetat 
n-Propylamin (1-Aminopropan) 
n-Propyl benzol 
n-Tetradecan 
Sec-Amylalkohole 
sec-Butylseetat 
sec-Butylchlorid 
tert-Amylalkohol 
tert-Butylacetat 
tert-Butylchlorid 
2,2'-Dichloraethylaether 
2,4 -Toluylendiamin, fluessig 
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3 -
3 -
3 -
3 -
:, -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -

6. 1 
6. 1 

3b 
3b 
3b 
3b 
3b 

31c 
32c 

3b 
31c 

3b 
32c 

2b 
2b 

31c 
31c 

1a 
31c 
22b 

2b 
3b 
2a 
3b 

15b 
22 b 

3b 
3b 
3b 
3b 
3b 

31c 
32c 

3b 
3b 
3b 
3b 

31c 
32c 
31c 

3b 
31c 
31c 
31c 
32c 
31c 
31c 

3b 
32c 

1a 
32c 

3b 
3b 

22b 
22b 
31c 
31c 
32c 

3b 
3b 
3b 

31c 
3b 

31c 
31c 
31c 

3b 
31c 

3b 
3b 

31c 
22b 
31c 
31c 
31c 
22b 

3b 
3b 

32c 
31c 
31c 
31c 

2b 
3b 
3b 

22b 
31c 
32c 
31c 

3b 
3b 
3b 
3b 
3b 

16b 
12c 

B 

B 

A,C 
A,C 
M,N 

D 

M 

B 

B 
B 

B 

M 

A 

M 

A 
B 

B 

A,C 
B 

A,C 
E,T 



Stoffbezeichnung 
Klasse-Ziffer nach 

GGVS/GGVE Auflage 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2,4-Toluylendiiaocyanat und Isomere 
2-Chlorphenol 
3-Chlorphenol, flueasig 
4-Chlorphenol, flueasig 
4-Thiapentanal 
Acrylamid, waessr, Lsg. 
A~thylchloracetat 

Aethylenchlorhydrin (2-Chloraethanol) 
Allyliaothiocyanat, stabilisiert 
Anilin 
Aniaidine 
Benzylchlorid, stabilisiert 
Butylphenole, flueaaig 
Chloral (Trichloracetaldehyd), waaserfrei, stabilisiert 
Chloroform 
Cyanamid, waeaar. Lsg. mit hoechatena 50% Cyanamid 
Cyclohexylisocyanat 
Diaethylsulfat 
Dichlormethan (Methylenchlorid) 
Dinitrotoluole, fest 
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
Epichlorhydrin 
Glutardialdehyd, waessr. Lsg. mit Flammpunkt von mehr als 61 Grad C 
Hexamethylendiisocyanat 
Iaophorondiiaocyanat (3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat) 
Kresole 
Methylchloracetat 
Monochloraniline, flueaaig 
Mononitroaniline, flueaaig 
Mononitrobenzol 
Mononitrotoluole 
Nitrophenole 
Nitroxylole 
Phenol, (nicht alkalische) Loesungen 
Phenol, geschmolzen 
Phenylisocyanat 
Toluidine 
Trichlorsethylen 
Xylenole 
Xylidine 
alpha-Naphthylamin 
beta-Naphthylamin 
ortho-Dichlorbenzol (1,2-Dichlorbenzol) 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
2-Aethylhexylamin 
3-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 
3-Chlorpropyltrichlorsilan 
Acrylsaeure, stabilisiert 
Aethanolamin und seine Loeaungen 
Aethylchlorthioformiat 
Aethylendiamin 
Ameisensaeure mit 50% bis 70% reiner Saeure 
Ameisensaeure mit 70% bis 85% reiner Saeure 
Ameiseusaeure mit 85% bis 97% reiner Saeure 
Ameisensaeure mit mehr als 97% reiner Saeure 
Ammoniakloeaung mit mindestens 10% und hoechatena 35% Ammoniak 
Ammoniumhydrogenfluorid(Ammoniumbifluorid), waesar. Lsg. 
Amyltrichlorsilan 
Benzotrichlorid (Trichlormethylbenzol) 
Benzoylchlorid 
Buttersaeureanhydrid 
Butyltrichlorailan 
Cyclohexylamin 
Diaethylentriamin 
Diaethylthiophoaphorylchlorid 
Dimethylthiophoaphorylchlorid 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Essigaaeure(Eisessig) und ihre waessr. Lsg. mit mehr als 80% reiner Saeure 
Essigsaeure, waessr. Lsg. mit mehr als 50% und hoechatens 80% reiner Saeure 
Eaaigaaeureanhydrid 
Formaldehyd, waessr. Lsg . mit HCH0)=5% und Methanol<a35%; Flammpunkt<a61 Grad C 
Formaldehyd, waessr. Lsg. mit HCH0)•5% und Methanol<a35%; Flammpunkt)61 Grad C 
Furfurylamin 
Hexamethylendiamin, fest 
Hexamethylendiamin, waeasrige Loesungen 
lsobuttersaeure 
Iaobuttersaeureanhydrid 
Iaophorondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaesa Zulassungsschein 
Kresole, waeasr. alkalische Loeaung mit max. Dichte gemaesa Zulassungaschein 
Methacrylaaeure, stabilisiert 
N,N-Dimethylcyclohexylamin 
N,N-Dimethyltrimethylendiamin (N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan) 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aethylcyclohexylamin 
N-Aminoaethylpiperazin 
Natriumhydroxid, Loeaungen mit maximaler Dichte gemaesa Zulassungaschein 
Phenol, waessr. alkalische Loeaung mit maximaler Dichte gemaesa Zulassungaschein 
Phenyltrichlorsilan 
Propionsaeure mit mindestens 50% reiner Saeure 
Salpeteraseure mit hoechatena 65% reiner Saeure 
Siliciumtetrachlorid (SiC14) 
Thioglykolaaeure 
Triaethylentetramin 

6.1 - 19b 
6.1 - 16c 
6,1 - 17c 
6.1 - 17c 
6.1 - 20c 
6.1 - 12c 
6.1 - 16b 
6.1 - 16b 
6. 1 - 20b 
6.1 - 11b 
6.1 - 12c 
6.1 - 15b 
6.1 - 14c 
6.1 - 16b 
6.1 - 15b 
6.1 - 12b 
6.1 - 18b 
6.1 - 14b 
6.1- 15c 
6.1 - 12b 
6. 1 19c 
6.1- 16b 
6.1 - 13c 
6.1 - 19b 
6.1- 19c 
6.1 - 14b 
6.1- 16b 
6.1- 12b 
6.1- 12b 
6.1 - 12b 
6.1 - 12b 
6.1 - 12c 
6.1 - 12b 
6.1 - 13b 
6.1 - 13b 
6.1 - 18b 
6.1- 12b 
6.1 - 15c 
6.1 - 14b 
6.1 - 12b 
6.1 - 12c 
6.1- 12b 
6.1- 15c 

8 - 54c 
8 - 53c 
R - 53b 
8 - 37b 
8 - 32b 
8 - 54 c 
8 - 64 b 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 32 b 
8 - 32 b 
8 - 43c 
8 - 26b 
8 - 37b 
8 - 66b 
8 - 36b 
8 - 32c 
8 - 37b 
R - 53b 
8 - 53b 
8 - 36b 
8 - 36c 
8 - 34b 
8 - 32b 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 63c 
R - 63c 
8 - 53c 
8 - 52c 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 53c 
8 - 4lb 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - 53b 
8 - 53b 
8 - 54c 
8 - 53b 
8 - 53c 
8 - 42b 
8 - 42b 
8 - 37b 
8 - 32c 
8 - 2b 
8 - 2lb 
8 - 32b 
R - 53b 

B,C,T 
A 
A,H5 
A,H5 

H 
A,C 
A,C 
B,C 

M 

E,H2 
E 
C4,M 
B,C,T 
A 
A,C,H 

B,C,T 
E 
c 
B,C,T 
B,C,T 

A,C 
E 
H6 

B,C,T 

A,C 

A,C 
D 
D 
n 
E,H3,T 

E,N,T 
D 
H2 
H2 

1{3 
E,T 
C,E,T 
E,H1,T 

E,T 

D 

E, H1, T 
E, H1 ,T 
B 
B 
ll 

C3 
C3 

n 

M 

D 

D 

E,T 
H3 
E 
E,N,T 

D 

351 



Stoffbezeichnung 
Klasse-Ziffer nach 

GGVS/GGVE Auflage 

alpha-Chlorpropionsaeure 
n-Buttersaeure 
n-Propylaethanolamin 

8 - 32c 
8 - 32c 
I! - 54c 

E, Hl, T 

*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
an der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
dabei beruecksichtigt. 

Hassstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Hanrlel 
erhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen 
die die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und allcyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pR-Wert groesser als 8,5) 
C3: pR-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
D Chloridgehalt kleiner als 0,5%, pR-Wert mindestens 5 
E : frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 
F1: Fluoridgehalt kleiner als 0,5% und Chloridgehalt kleiner als 350 ppm 

Betriebliche Auflagen: 

H,H1,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

H5: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben, 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und anschliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das -Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/10 373/TC 

dem Gesetz zu dem iibereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1q35 (BGBl. II, S.1009) 

der Firma 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

1. Hiermit wird für 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) -
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher 
Giiter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fass ung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 
1560) - in~hesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID-

und nach 
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für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
18.04.1986, FC-Nr. 877/08) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 

- Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TWB 29,5/2 

- Tankcontainerdaten: 

Länge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Hone: 2600 mm, 



Tankvolumen ca. 29 500 1, Eigengewicht ca. 3520 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 1, 7 4 bar (iiberdruck), 
Prüf druck: 2, 65 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17440 bzw. DIN 17441 

- Zeichnungen des Herstellers: 

lll56A 

11156-01-02 
10806-03 
lll56-06A 

vom 

vom 
vom 
vom 

07.01.1986 

17.04.1986 
09.12.1985 
17.04.1986 

(Tank-Wechselbehälter 
29,5 m3

) 

(Tank-TWB 29,5/2) 
(Bodenheizung) 
(Armaturen RID/ADR) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,12 kg/1 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufge
führten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor-
schriften des ADR/RID/CSC entspricht. . 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Priifvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-janri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht he
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
11156-01-02 vom 17.04.1986 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die Inbetriebnahme der Reizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit de.s Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gew~hrleistet ist. 

3.5 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.6 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. ijber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.7 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/10 373/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthone muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu-
, lassungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben B AM an

zubringen. 

3.8 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 11. Juni 1996. 

4. Festlegung der ~ennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-181/355/85 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

TWll 29,5/2 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 12.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, E. Reeck 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

~aboratorium 1.51 
:ransportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Ordnungsnummer: 140 

Stoffbezeichnung 

Anhang zum Zulassungsschein 
D/10 373/TC 

Antragsteller :Gofa 
Antragsnummer :1.5/11252 

1,1-Dimethoxyaethan (Dimethylacetal), Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
1,2,4-Trimethylbenzol 
1,2-Dimethoxyaethan 
1,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) 
1-Heptanal 
2,4-Pentandion (Acetylaceton) 
2-Aethyl-n-butylacetat 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2-Aethylbutyraldehyd 
2-Aethylhexaldehyd (2-Aethylhexanal) 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
4-Methoxy-4-methylpentan-2-on 
5-Methylhexan-2-on 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aceton 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Aethanol und seine waessr. Lsg. mit mehr als 70% Aethanol 
Aethanol, waessr. Lsg. mit Konz. von 24% bis 70%, auch alkoholische Getraenke 
Aethylacet:at 
Aet:hylacrylat, stabilisiert 
Aethylamylketon 
Aethylbenzoat 
Aethylbenzol, technisch 

Klasse-Ziffer nach 
ADR/RID 

3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3h 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 

Auflage 

II 

ll 

Jl 
M 

c 
c 

B 
II 

H 

E 
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Stoffbezeichnung 

Aethylbutylaether 
Aethylbutyrat 
Aethylcrotonat 
Aethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 
Aethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
Aethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
Aethylenglykolmonomethylaether (Methoxyaethanol) 
Aethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
Aethylformiat 
Aethylisobutyrat 
Aethyllactat 
Aethylmethacrylat, stabilisiert 
Aethylpropionat 
Amylacetate 
Amylchiarid (1-Chlorpentan) 
Amylformiat 
Amylmercaptan 
Amylmeth y lket on 
Amylnitrat 
Anisol (Phenylmethylaether) 
Benzaldehyd 
Benzol 
Bremsfluessigkeit, hydr aulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Butandien (Diacetyl) 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butylbenzole 
Butylchiarid 
Butylpropionat 
Butyltoluole 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol (Phenylchlorid) 
Chlortaluale 
Crotonaldehyd, stabilisiert 
Cycloheptan 
Cyclohexan 
Cyclohexanon 
Cyclohexylacetat 
Cyclooctadiene 
Cyclopentan 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin (Decalin) 
Dehydrolinalool 
Diacetonalkohol, techn. 
Diaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
Diaethylbenzole 
Diaethylcarbonat (Aethylcarbonat) 
Diaethylketon 
Dichtorpentane 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Diisobutylamin 
Diisobutylene 
Diisobutylketon 
Diisopropylaether 
Dirnethylcarbonat 
Dimethylcyclohexane 
Dirnethylsulfid 
Dioxan (1,4-Diaethylendioxid) 
Dipenten 
Dipropylaether 
Dipropylketon 
Erdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g. 
FAM-Normalbenzin DIN 51635 - A 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
Flugze ugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt weniger als 0 Grad C 
Fluorbenzol 
Fuseloel (Fermentationsamylalkohol) 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 51603 
Heptane 
Hexaldehyd 
Hexane 
Hexanale 
Isobutylacetat 
Isobutylchlorid 
Isobutylformiat 
Isobutylisobutyrat 
Isobutylmethacrylat, stabilisiert 
Isobutylpropionat 
Isopren, stabilisiert 
Isopropenylacetat 
Is opropenylbenzo l (Methylstyrol), stabilisiert 
Isopropylacetat 
Isopropylbenzol (Cumol) 
Isopropyl butyrat 
Isopropylformiat 
Isopropylisobutyrat 
Isoprop ylnitrat 
Isopropylpropionat 
Kampferoel 
Kiefernoel 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. -18 bis 0 oC,Dampfdr.(50 oC)<•1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr.(50 oC)<•1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)(:1,1 bar,n.a.g. 
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Klasse-Ziffer nach 
ADR/RID 

3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3lc 
3 - 2a 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 

Auflage 

M 

A,C 

A,B 

A,C 

A,C 
A,C 

II 

D 

A,C 

D 

A,C 
B 

II 

A,C 

M 

M 

Bl 
Bl 
111 



Stoffbezeichnung 
Klasse-Ziffer nach 

ADR/RID Auflage 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kohlenwasserstoff~Gemische, Flammp.<-18 oC,Dampfdr.(SO oC)1,1 bis 1,75 bar;n.a.g 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe mit Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. -18 bis 0 oC, Dampfdruck(bei SO oC)(•1,1 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei SO oC)<•1,1 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(SO oC)1,1 bis 1,75 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammpunkt(-18 Grad C,Dampfdruck(bei SO oC)(•1,1 bar, n.a.g. 
Leichtael 
Loesungsxylol DIN 51633 - C8H10 
Mesityloxid 
Methyl-tert-butylketon 
Methylacetat 
Methylacrylat, stabilisiert 
Methylaethylketon (Butanon) 
Methylamylacetat 
Methylbenzoat 
Methylbutyrat . 
Methylcyclohexan 
Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylisobutylketon 
Methylisovalerat 
Methylmethacrylat, monomer, stabilisiert 
Methylorthoformiat 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Morpholin 
N,N-Dimethylformamid 
N-Aethylbutylamin 
Nonane 
Octane 
Octanol 
Ottokraftstoff Normal DIN 51600 - N 
Ottokraftstoff Super DIN 51600 - S 
Paraldehyd 
Pentamethylheptan (Isododecan) 
Petroleum DIN 51636 - A 
Picoline 
Propylchlorid (1-Chlorpropan) 
Propylformiat 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 1 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 2 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 3 
Solvent Naphtha leicht DIN 51633 - C9-Ar 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - C10-Ar 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Styrol(Vinylbenzol), monomer, stabilisiert 
Teere (Asphalt, Bitumen), fluessig 
Terpentin 
Terpentinoelersatz 
Testbenzin DIN 51632 - 1 
Testbenzin DIN 51632 - 2 
Testbenzin DIN 51632 - 3 
Testbenzin DIN 51632 - 4 
Testbenzin DIN 51632 - S 
Tetraaethylsilikat (Aethylsilikat) 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Thiophen 
Toluol 
Trimethylphosphit 
Tripropylen (Propylentrimer) 
Undecan 
Vateraldehyd 
Vinylacetat, stabilisiert 
Wetterlampenbenzin DIN 51634 - A 
Xylole 
alpha-Methylvaleraldehyd 
alpha-Pinen 
iso-Amylformiat 
iso-Butanol 
iso-Butyraldehyd 
iso-Decane 
iso-Octen 
iso-Propanol 
n-Amylalkohol, primaer 
n-Butanole (prim- Butylalkohol und Sec-Butylalkohol) 
n-Butylacetat 
n-Butylacrylat, stabilisiert 
n-Butylformiat 
n-Butylglykolacetat 
n-Butylmethacrylat, stabilisiert 
n-Decan 
n-Dibutylaether (n-Butylaether) 
n-Pentan 
n-Propanol 
n-Propylacetat 

3 - 2a 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3h 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3.1.c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 2b 
3 - 2b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 2 b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3h 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32 c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3 b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 3b 

B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 

B 

ll 

A,C 

M 

ll 

B 
ll 
B 

M 

M 

A 
B 
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Stoffbezeichnung 
Klasse - Ziffer nach 

ADR/RID Auflage 

n-Propyl benzol 3 - 3Ic 
n-Tetradecan 3 - 32c 
sec-Amylalkohole 3 - 3Ic B 
sec-Butylacetat 3 - 3b 
sec-Butylchlorid 3 - 3b A,C 
tert-Amylalkohol 3 - 3b B 
tert-Butylacetat 3 - 3b 
tert - Butylchlorid 3 - 3b A,C 

*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

>ofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
•n der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
labei beruecksichtigt. 

1assstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Handel 
!rhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
lie die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheirlen! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
BI: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pR-Wert groesser als 8,5) 
C3: pR-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

H5: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grarl C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten . 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 

zu beaufschlagen. Ein lieberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,rlass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein lieberdruck muss dann bis 
zur volls~aendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 372/TC 

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung uöer die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) -
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

1. Hiermit wird für den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn ..: GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom · 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 
1560) - insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung uöer die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 
1560) - insbesondere § 6 und Anhang X -
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den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefanrli
cher Güter mit Seeschiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 
(BGBl. I, S. 1017) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Änderungs
verordnungvom 27. Juli 1982 (BGBl. I, s. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -



und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über siche-
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.l009) 

der Firma 
Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
18.04.1986, FC-Nr. 877/06) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 

- Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TWB 29,5/2 

- Tankcontainerdaten: 

Länge: 7150 mm, Breite: 2500. mm, Hone: 2600 mm, 
Tankvolumen ca. 29 500 1, Eigengewicht ca. 3520 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 OOOkg, 
max. lletriebsdruck: 1, 7 4 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 2,65 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17440 bzw. DIN 17441 

- Zeichnung:en des Herstellers: 

11156A vom 13.12.1985 (Tank-Wechselbehälter 
29,5 m3

) 

11156-01A vom 13.12.1985 (Tank-TWB 29,5/2) 
10806-03 vom 09.12.1985 (Bodenheizung) 
11156-02-A vom 13.01.1986 (Armaturen-Flammpunkt 

55 •c-) 
11156-03-A vom 13.01.1986 (Armaturen-Flammpunkt 

55 •c-) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von. höchstens 1; 12 kg/1 
erteilt. 

über 

unter 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufge
führten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 2. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach ·dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung. entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften .entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
11156-0lA vom 13.12.1985 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, . wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tankwerkstoffen nach TRTC 007 ge
wi>nrleistet ist. 

3.5 Die im Anhang genannten Stoffe und Stoffgemische mit einem 
Flammpunktbereich sind nur dann zur Beförderung zugelassen, wenn ihr 
Flammpunkt größer oder gleich 0 •c beträgt. Die Stoffe mit einem 
Flammpunkt bis 55 •c sind zur Beförderung im nationalen Schienen
und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zugelassen, wenn die Tanks mit 
flammendurchschlagsicheren Armaturen nach Zeichnung Nr. 11156-03-A 
ausgerüstet sind. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAH innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

3.8 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Hone der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 372/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.9 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 11.06.1996. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-181/355/85 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

TWB 29,5/2 
zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 12.06,1986 
Unter den Eichen 87 
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(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Ordnungsnummer: 152 
Anhang zum Zu lassungsschein 

D/70 372/TC 

Antragsteller :Gofa 
Ant ragsnummer :1.5/11189 

Teil 1: zugelassene Stoffe fuer den nationa len (innerstaatlichen) Verkehr nach GGVS- GGVE 

Stoffbezeichnung 

1,2,3,6-Te trahydrobenzaldehyd 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aethylbenzoat 

Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 

Auflage 

1l 

Jl 

1l 
M 
c 
c 
E 
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Stoffbezeichnung 
Klasse-Ziffer nach 

GGVS/GGVE Auflage 

Benzaldehyd 3 - 32c A,B 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 3 - 3lc 
Butyltoluole 3 - 32c 
Cyclohexylacetat 3 - 32c 
Dehydr oli nalool 3 - 32c 
Diaethylbenzole 3 - 32c 
Heizoel DIN 51603-EL-01 3 - 32c 
Hexanale 3 - 32c ß 
Kiefernoel 3 - 32c 
Methylbenzoat 3 - 32c 
N,N-Dimethylformamid 3 - 32c 
Octanol 3 - 32c B 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 3 - 32c 
Undecan 3 - 32c 
n-Butylglykolacetat 3 - 32c 
n-Tetradecan 3 - 32c 

*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

>ofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
•n der Tankwand von h oechs tens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
labei beruecksichtigt. 

1assstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Handel 
•rhael tlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckst ae nde, Abfaelle und Mischunge 1 
lie die unten gena nnten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie ni c ht konkret genannt sind! 
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Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und a li cyclisc he gesae ttigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoff 

oder deren Gemische 

C : saeurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pR-Wert groesser als 8,5) 
C3: pR-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendi ge Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

H5: Die ßetriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren d e s Tanks, darf 100 Grad C 
nich t ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
ni ch t ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C b e tra eg t. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten tr ocke nen Gas vo n 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein lieberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzuste llen,d ass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und anschliesse nd dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feu cht igkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschl agen . Ein lieberdruck muss dann bis 
zur vo llstaendi ge n Entleerung des Tanks erhalten bl e iben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tank s sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxirl
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Di e Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine ex treme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 



Ordnungsnummer: 152 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 372/TC 

Antragsteller :Gofa 
Antragsnummer : 1.5/11189 

reil 2: zugelassene Stoffe fuer den internationalen (grenzueherschreitenden) Verkehr nach ADR- RID und nach GefahrgutVSee 
sowie fuer den nationalen (innerstaatlichen) Verkehr nach GGVS - GGVE fuer Tanks mit flammendurchschlagsicheren 
Armaturen nach Zeichnung Nr. 11156-03-A 

ltof fbezeichnung 

L,I-Dimethoxyae than (Dimethylacetal), Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
L,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
L,2,4-Trimethylbenzol 
L,2-Dimethoxyaethan 
L,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) 
L-Heptanal 
2,4-Pentandion (Acetylaceton) 
2-Aethyl-n-butylacetat 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbutyraldehyd 
2-Aethylhexaldehyd (2-Aethylhexanal) 
2-Aethylhexanol 
2-Aeth y lhexylacrylat, stabilisiert 
~-Methoxy-4-methylpentan-2-on 

5-Methylhexan-2-on 
~cetessigsaeureaethylester 

~cetessigsaeuremethylester 

~cetonoele mit e inem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
~ethanol und seine waessr. Lsg. mit mehr als 70% Aethanol 
~ethanol, waessr. Lsg. mit Konz, von 24% bis 70%, auch alkoholische Getraenke 
1\ethylacetat 
1\ethylamylketon 
1\ethylbenzoat 
1\ethylbenzol, t echnisch 
1\ethylbutylaether 
1\ethylbutyrat 
1\ethylcrotonat 
1\ethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 
1\ethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
1\ethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
1\ethylenglyko lmon omethylaether (Methoxyaethanol) 
Aethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
1\e thyliso butyrat 
1\ethyllactat 
1\ethylmethacrylat, stabilisiert 
1\ethylpropionat 
1\mylacetate 
1\mylchlorid (1-Chlorpentan) 
Amylformiat 
Amylmethylketon 
Amylnitrat 
Anisol (Phenylmethylaether) 
Benzaldehyd 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Butandien (Diacetyl) 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butylbenzole 
Butylpropionat 
Buty lt o luole 
Chlorbenzol (Phenylchlorid) 
Chlortoluole 
Cycloheptan 
Cyclohexanon 
Cyclohexylacetat 
Cyclooctadiene 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
De cahydronap hthalin (Decalin) 
Dehydrolinalool 
Diacetonalkohol, techn. 
Diaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
Di aet hylb e nzol e 
Di aet h y l ca rbonat (Aethylcarbonat) 
Diaethylketon 
Dichl orpentane 
Di ese l k raftstoff DIN 51601 - DK 
Diis o butylene 
Diisobutylketon 
Dimethylcyclohexane 
Dipenten 
Dipropylaether 
Dipropylketon 
Erdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a. g . 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbin enaggrega te, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
Fuseloel (Ferment ationsamylalkohol) 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 51603 
Heptane 
Hexaldehyd 
Hexanale 
Isobutylacetat 
Isobut yl formiat 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31 c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3h 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3. 2 
3.3 
3.3 
3.2 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 

3.3 
3.3 

3.2 
3.2 
3. 3 
3.2 
3.3 

3.2 
3. 2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3. 2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3. 2 
3.3 
3.3 
3.1 
6.1 
3.3 
3.3 
3. 2 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

3. 2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3. 3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3. I 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3. 2 
3.2 

2 37 7 
2498 
1993 
2 252 
2 325 
19R 9 
2 310 
1177 
2 27 5 
II 7 R 
1191 
0000 
0000 
2293 
2302 
0000 
0000 
1091 
1170 
I I 70 
II 7 3 
2 27 I 
0000 
1175 
117 9 
1180 
1862 
I 15 3 
1171 
I I 7 2 
118R 
I IR 9 
2 385 
1192 
2 277 
I 19 5 
110 4 
1107 
1109 
1110 
I 112 
2 22 2 
0000 
1118 
2 346 
2708 
2709 
1914 
2667 
I 114 
2238 
2 241 
1915 
2243 
2520 
2244 
2 24 5 
1147 
0000 
1148 
2686 
2049 
2366 
I 15 6 
115 2 
1202 
2050 
1157 
2263 
2052 
2384 
2710 
1268 
1863 
120 I 
1202 
120 2 
1206 
1207 
2282 
1213 
2393 

R 

B 

B 
M 

c 
c 

R 
B 

E 

M 

A,C 

1\,R 

A,C 
1\,C 

B 

D 

1\,C 

B 
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Stoffbezeichnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

I so but ylisobu t y rat 
I so but ylme thacrylat, stabilisiert 
Is opro p e ny la ce tat 
I sop ropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
I sop rop ylaceta t 
I sopro p ylbenzo l (Cumo l) 
Isopropylbutyrat 
Is o prop ylis o butyr at 
Isopropylpr opionat 
Kampferoel 
Kiefernoel 
Ko hl enwasse rstoff-Ge mis che, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr.(SO oC) ( =I,I bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe mit Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohle nwa ssers toffe, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)(=I,I bar, n.a.g. 
Leichtael 
Loesungsxylol DIN 51633 - C8HIO 
Methylamylacetat 
Methylbenzoat 
Methylbutyrat 
Me thy lcyc l ohexan 
Met hy l cyclohexanon 
Methylis obu t y lket on 
Methylisovalerat 
Methylpropionat 
Methylpropylke t on 
No n a ne 
Octa ne 
Octanol 
P a raldehyd 
P e ntameth y lheptan (Isododecan) 
Petroleum DI N 5163 6 - A 
Schieferoel mi t ei nem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Solvent Naph tha l eicht DIN 51633 - C9 - Ar 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - CIO-Ar 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Stei nkohl e nteernaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Styrol(Vinylbenzol), monomer, stabilisiert 
Teere (Asphalt, Bitumen), f lu ess ig 
Terpentin 
Terpe ntin ee iersatz 
Test benzin DIN 51632 - I 
Testbenzin DIN 51632 - 2 
Testbenzin DIN 51632 - 3 
Test benzin DIN 516 32 - 4 
Test benzin DIN 5163 2 - 5 
Tetraaethylsilikat (Aethylsilikat) 
Tetrahydr onap hthalin (Tetralin) 
Tetraprop y l en (Propylentetramer) 
Thi op h en 
Toluol 
Trimethylphosphit 
Triprop ylen (Prop ylen trimer) 
Undecan 
Vale raldeh y d 
Xylole 
alpha- Methylvaleraldehyd 
alpha- Pinen 
iso-Amylformiat 
iso-Butanol 
iso-Decane 
iso-Propanol 
n-Amy lalkohol, prima e r 
n-Butanol e (prim- Butylalkohol und sec -Butyl alkohol) 
n-But y l ace t a t 
n-Butylformiat 
n- Bu tylglykolacet a t 
n-Butylmethac rylat, stabilisiert 
n - Decan 
n - Dibutylaether (n-Butylaether) 
n-Propanol 
n-Propylacetat 
n-Propylbenzol 
n- Te trad eca n 
sec - Amylalkohole 
See - But y l ace tat 
tert-Amylalkohol 
tert-But ylace tat 

3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32 c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32 c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31 c 
3 - 31c 
3 - 31 c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 

3 - 3b 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3.3 
3.3 
3.2 
3. 3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3 . 3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3 . 3 
3.3 
3.3 
6.1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3 . 2 

3. 3 
3. 3 
3. 3 
3.2 
3 .3 
3.3 
3 . 2 
3.2 
3.3 
3 .3 
3 . 3 
3 .2 
3.3 
3.1 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

3 . 3 
3.2 
3 . 2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3 . 2 

3.3 
3.3 
3. 2 
3.2 
3.2 
3. 3 

3.3 
3.2 
3.2 

3.2 

2528 
2?.83 
2403 
2 303 
I ?.2 0 
1918 
2405 
2406 
2409 
II 30 
1272 
1993 
1993 
1993 
1993 
1223 
1256 
1233 
2938 
1237 
2296 
2 2 97 
1245 
24 00 
1248 
1249 
1920 
1262 
0000 
1264 
2 286 
1223 
1288 
1256 
1256 
1136 
2553 
2055 
199 9 
1299 
1300 
1271 
1271 
I 2 7 I 
1271 
1271 
1292 
0000 
2850 
2 414 
I 294 
2329 
2057 
2330 
2058 
1307 
2 36 7 
2 368 
I I 09 
I 21 2 
1993 
1219 
I 105 
1120 
1123 
1128 
0000 
2 2 27 
2 24 7 
I 14 9 
I 274 
1276 
2364 
0000 
1105 
1123 
I 10 5 

II 2 3 

M 

M 

BI 
Bl 
Rl 
BI 

B 

M 

R 

B 
B 
R 

M 

B 

B 

B 

*)n .a. g . = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
an der Tankwand von hoechst e ns 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
d a bei beruecksichtigt. 

Massstab fuer die s t offbez oge nen Reinhe i tsforderungen sind die t e c h n i s c h r e in e n Stoffe, wie sie im Ha ndel 
erhae ltli c h sind. Die Fuellgut -Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen 
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ie die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pH-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pH-Wert groesser als 8,5) 
C3: pH-Wert hoechstens 7 
C4: pH-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

H5: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad c 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad c 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 

anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werd en. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 371/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn ~ GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 
1560) - insbesondere § 6 und Anhang X -, 

den internationalen Straßenverke~r nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) -
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 
1560) - insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefanrli
cher Güter mit Seeschiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 
(BGBl. I, S. 1017) in der Fassung der 1. Se~Gefahrgut-Änderungs
verordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I, s. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

und nach 

dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über sich~ 
re Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, S.l009) 

der Firma 
VTG-Vereinigte Tanklager- u. Transportmittel GmbH, 2000 Hamburg 36 
für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
21.04.1986, FC-Nr. 2R02/39) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers · 

- Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 2086 ZS 6,0/2000/17,3 

- Tankcontainerdaten: (20' lCC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Hone: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 17300 1, Eigengewicht ca. 6700 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck: 4 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 6 bar (iiberdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: Kesselblech HII (1.0425) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

(Hauptzeichnung) 
(Rahmen) 
(Tank) 

CS-958-la 
CS-958-2 
CS-958-3a 
CS-95R-4.2a 

vom 
vom 
vom · 

vom 

06.11.1985 
15.08.1985 
06.11.198-5 
06;11.1985 (Ventil- u. Stutzena~ 

ordnung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,72 kg/1 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank-
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Containers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufge
führten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee/CSC entspricht. 

2.1 Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Priifungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Re chtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
l(orrosion zu prüfen. Bei der Beförderung von Flußsäure sind darHber 
hinaus Wanddickenmessungen vorzunehmen. 
Die Tankconta iner dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
s terzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausriistung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß· dfe vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jede r Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
CS-95R-7.1 vom 15. 0R. l985 zu versehen. Da rüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 . genannten 
Rech t svorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zu
l as sung ge f ertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsse iten in Hone der 
Mi ttellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 371/TC 

zu kennzeichnen. 

Oie Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben B A H an
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 11.06.1996. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-189/371/86 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 zs 6,0/2000/17,3 

zu versehen .. 

1000 Berlin 45, den -12.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmi ttelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Ordnungsnummer : 134 

Stoffbez e i c hnun g 

Anha n g zum Zu lassungss ch ein 
D/70 371/TC 

Ant r agsteller :WEW 
Antragsn um mer :1. 5/10862 

1,1-Dimethoxya et han (D i methylace t al), Flammpunkt mindestens 0 Gr a d c 
1,1-Dimethylhydrazin, un symmet risch 
1, 2,3,6 -T e trahydrob enzalde hyd 
1, 2,4 -Tr ime th ylbenzol 
1 ,2 - Dichlo r aethy l en 
1, 2- Dimethoxyaethan 
1, 3,5 - Trimethylbenzol (Mesitylen) 
1-Br om - 3- methylhutan 
1-Heptana l 
2,4 - Pentandion (Acetylaceton) 
2 - Aethyl-n-b ut y l acetat 
2-Aethylbutanol 
2-Ae thylbutyr al dehyd 
2-Aet h y lh exaldehyd (2-Aethylhexanal) 
2 - Aethylhexanol 
2 - Brombutan 
2 - Brompentan 
4-M e thox y - 4-methylpentan-2-on 
5-Met hylh exa n-2-on 
Acetaldehyd (Aethanal) 
Acet e ssigsaeur eae thylest e r 
Acetessigsaeuremethylester 
Aceton 
Acetonitril (Methylcyanid) 
Acetylchlorid 
Acrolein, stabilisiert 
Acrylnitril(Vinylcyanid), stabilisiert 
Aethanol und seine waessr .. Lsg. mit me hr als 70% Aethanol 
Aethanol, waessr . Lsg . mit Ko n z .. von 24% bis 70 %' auch alkoholische Ge traenke 
Aethylacetat 
Aethylacrylat , stabilisiert 
Aethylaeth er (Diaethylaether) 
Aethylamylketon 
Aethylbenzoat 
Aethylbenzol, tec hn isch 
Aethylbutylaether 
Aethylbutyrat 
Aethylendi ch lorid (1,2 - Dichloraethan) 
Aethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyae than) 
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Klasse - Ziffer 
nac h 

AllR/RID 
GGVS/GGVE 

3 - 3b 
3 - 23a 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3l c 
3 - 3 l c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3 1c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3lc 
3 - Ia 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - I I b 
3 - 25b 
3 - l7a 
3 - ll a 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 3 lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - l6b 
3 - 3lc 

Kl as se na c h 
Gefah r g ut VSee UN - Nr. Auflage 

3 . 2 2177 A 
3 . 2 1163 
3 . 1 249R A, C 
3 . 3 1 993 A 
3 . 2 1150 A,C 
3. 2 2252 A 
3. 3 2125 A 
3. 2 2141 A,C 
3 . 3 19 89 A,C 
3 . 3 21 10 c 
3.3 11 77 A, C 
3 . 1 2275 H,C 
3 . 2 11 7 R A,C 
3 . 3 11 9 1 A,C , N 

0000 ß' c 
3 . 2 2139 A, C 
3.2 2343 A,C 
3. 3 2291 A,C 
3 . 3 2302 A,C 
3. 1 10A9 E , N 

0000 C,H 
0000 C,H 

3 . 1 1090 c 
3.2 1 648 
3. 2 I 7 I 7 E,T 
3 . I 1092 C,N 
3. 2 I 09 3 H 
3. 2 1 170 B,C 
3 . 3 1170 B,C 
3.2 ll 7 3 A,r. 
3. 2 l 917 C,H 
3. 1 11 5 ') A 
3 . 3 2 271 A,C 

0000 E 
3 . 2 1 175 A,F 
3 . 2 1179 A 
3.3 1180 c 
3 . 2 1184 A,C 
1. 3 II 53 



toffbezeichnung 

ethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
ethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
ethylenglykolmonomethylaether (Methoxyaethanol) 
ethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
ethylformiat 
ethylisobutyrat 
ethyllactat 
ethylmercaptan 
ethylorthoformiat (Triaethylorthoformiat) 
ethylpropionat 
ethyltrichlorsilan 
llylamin 
llylbromid 
llylchlorid 
mylacetate 
mylchlorid (1-Chlorpentan) 
mylformiat 
mylmercaptan 
mylmethylketon 
mylnitrat 
nisol (Phenylmethylaether) 
enzaldehyd 
enzol 
utoxyl (Methoxybutylacetat) 
utylbenzole 
utylchlorid 
utylpropionat 
utyltoluole 
utyraldehyd 
hlorbenzol (Phenylchlorid) 
hlorbenzotrifluoride 
hlortoluole 
rotonaldehyd, stabilisiert 
ycloheptan 
yclohexan 
yclohexanon 
yclohexylacetat 
yclopentan 
yclopentanol 
yclopentanon 

ecahydronaphthalin (Decalin) 
iaethylamin 
iaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
iaethylbenzole 
iaethylcarbonat (Aethylcarbonat) 
iaethylketon 
ichlorpentane 
ieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
iisobutylamin 
iisobutylene 
iisobutylketon 
iisopropylaether 
iisopropylamin 
imethylamin, waessr. Lsg. mit hoechstens 40% Dirnethylamin 
imethylcarbonat 
imethylcyclohexane 
imethyldichlorsilan 
imethylsulfid 
ioxan (1,4-Diaethylendioxid) 
ipenten 
ipropylaethe r 
ipropylamin 
ipropylketon 
rdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g. 
AM-Normalbenzin DIN 51635 - A 
luorbenzol 
urfural (Furfuraldehyd) 
useloel (Fermentationsamylalkohol) 
asoel 
eizoel DIN 51603-EL-01 
eizoel L DIN 51603 
eizoel M DIN 51603 
eizoel S DIN 51603 
eptane 
exaldehyd 
exane 
exanole 
sobutylacetat 
sobutylamin 
sobutylchlorid 
sobutylformiat 
sobutylisobutyrat 
sobutylmethacrylat, stabilisiert 
sobutylpropionat 
sopentan 
sopren, stabilisiert 
sopropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
sopropylacetat 
sopropylbenzol (Cumol) 
sopropyl butyrat 
sopropylformiat 
sopropylisobutyrat 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3h 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 18b 
3 - 31c 
3 - 3h 
3 - 21a 
3 - 15a 
3 - 16a 
3 - 16a 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3h 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31 "c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 22b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 21a 
3 - 2h 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3h 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3h 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22h 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 1a 
3 - 2a 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3h 
3 - 3b 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflap,e 

3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.2 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
6. 1 
3.2 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.3 
3. 3 
3. 2 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 2 
3. 3 
3. 1 
3.2 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3. 3 
3. 1 
3.2 
3.3 
3.2 
3. 1 
3.2 
3. 3 
3.2 
3.3 
3.3 
3. 3 

3. 2 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3. 3 
3.2 
3. 1 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 

11 71 
1172 
1188 
1189 
1190 
2 385 
1192 
2363 
2524 
1195 
1196 
2334 
1099 
1100 
1104 
1107 
1109 
1111 
1110 
11 12 
2222 
0000 
11 14 
2708 
2709 
11 2 7 
1914 
2667 
1129 
1134 
2 234 
22 3R 
1143 
2241 
1145 
1915 
2 24 3 
1146 
2244 
2245 
1147 
1154 
26!16 
2049 
2366 
1156 
1152 
1202 
2361 
2050 
1157 
1159 
115R 
1160 
116 1 
2263 
1162 
1164 
1165 
2052 
2 384 
2 3R3 
2710 
1268 
1271 
2 387 
1199 
1201 
1202 
1202 
1202 
0000 
0000 
1206 
1207 
1208 
22!12 
1213 
1214 
1127 
2393 
2528 
2283 
2194 
1265 
1218 
2303 
1220 
1918 
2405 
1281 
2406 

A 

A 
A,r. 
c 
c 
A,R 

c 
E,T 
G,R 
A,r. 
A3,R2 
A,r. 
A,C,lt 
A,r. 
A,R3 
A,r. 
r. 

A,C 
A,C,S 
A,C 
E,r. 
A,r. 
A,r. 
A,r. 
c 
A,r. 
A 
A,r. 
A,N 
A 

A,C 
A,C 

B,r. 
A,r. 
A 
R,G 

A,r. 
A,C 
A,r. 
A,r. 

N 
A,C 
A 

G 

A,C 
A 
E,T 
c 
E 
C,N 
A 

A,C 

A,C 
C2,N 
A,R,C: 
A,C 

A 
A,C 
A 
B,C 
A,r. 
B,G 
A,C 
A,C 
A,C 
C,"' 
A,r. 
A 
A 
C,M 
A,r. 
A 
A,r. 
A,r. 
A,C 
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Stoffbezeichnung 

Isopropylpropionat 
Leichtael 
Loesungsxylol DIN 51633 - C8H10 
Mesityloxid 
Methanol (Methylalkohol) 
Methylace tat 
Methylaceton (Gemisch aus Aceton, Methylacetat und Methanol, wasserfrei) 
Methylacrylat, stabilisiert 
Methylaethylketon (Butanon) 
Methylamin, waessr. Lsg. mit max. Konz. 40%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
Methylamylacetat 
Methylbenzoat 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylformiat 
Methylisobutylketon 
Methylisopropylaether 
Methylisovalerat 
Methylmethacrylat, monomer, stabilisiert 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Methyltrichlorsilan 
Morpholin 
N,N-Dimethylformamid 
Nonaue 
Getane 
Octanol 
Ottokraftstoff Normal DIN 51600 - N 
Ottokraftstoff Super DIN 51600 - S 
Paraldehyd 
Pen tamethylheptan (Isododecan) 
Petrolether DIN 51630 - A 
Petroleum DIN 51636 - A 
Piperidin 
Propylchlorid (1-Chlorpropan) 
Propylendichlorid 
Propylenoxid, stabilisiert 
Propylformiat 
Pyridin 
Schwefelkohlens t off 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 1 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 2 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 3 
Solvent Naphtha leicht DIN 51633 - C9-Ar 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - C10-Ar 
Styrol(Vinylbenzol), monomer, stabilisiert 
Teere (Asphalt, Bitumen), fluessig 
Terpentin 
Testbenzin DIN 51632 - 1 
Testbenzin DIN 51632 - 2 
Testbenzin DIN 51632 - 3 
Testbenzin DIN 51632 - 4 
Testbenzin DIN 51632 - 5 
Tetraaethylsilikat (Aethylsilikat) 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetramethylsilan 
Thiophen 
Toluol 
Triaethylamin 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

Trimethylamin, waessr.Lsg. mit max. Konz. 30%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
Trimethylchlorsilan 

3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 1 7b 
3 - 3b 
3 - 20b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - la 
3 - 3b 
3 - la 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 21a 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 2b 
3 - 2b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - la 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 3b 
3 - 15b 
3 - 18a 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31 c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - la 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 21a 
3 - 3 1c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 21a 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 3b 

Trimethylphosphit 
Undecan 
Valeraldehyd 
Vinylacetat, stabilisiert 
Vinyltrichlorsilan, stabilisiert 
Wetterlampenbenzin DIN 51634 - A 
Xylole 
alpha-Methylvaleraldehyd 
iso-Amylformiat 
iso-Butanol 
iso-Butyraldehyd 
iso-Decane 
iso-Octen 
iso-Pr opanol 
n-Amylalkohol, primaer 
n-Amylamin 
n-Butanole (prim- Butylalkohol und sec-Butylalkohol) 
n-Butylacetat 
n-Butylacrylat, stabilisiert 
n-Butylamin 
n-Butylbromid (1-Brombutan) 
n-Butylformiat 
n-Butylglykolacetat 
n-Decan 
n-Dibutylaether (n-Butylaether) 
n-Pentan 
n-Propanol 
n-Propylacetat 
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Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 2 
3.2 
3. 1 
3.3 
fi. 1 
3. 2 
3.2 
3.3 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 

3. 1 
3. 1 
3 .3 
3. 3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3. 1 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3. 1 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.3 
3. 1 

3. 1 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3. 3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.~ 

3.2 
3.3 
3. 2 

3.3 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 

2409 
1223 
1256 
1229 
1?.30 
1231 
1232 
1919 
1193 
1235 
123 3 
2938 
12 3 7 
2296 
2 2 97 
229R 
1243 
1245 
115 5 
2400 
1247 
1248 
1249 
1250 
2054 
2 26 5 
1920 
1262 
0000 
1 203 
1 203 
1264 
2286 
1271 
1223 
24 01 
12 7R 
1279 
1280 
1281 
1282 
1131 
1 2 7 1 
1 2 7 1 
1271 
1256 
1256 
2055 
1999 
1299 
1271 
1271 
1271 
1271 
1271 
1 292 
2056 
0000 
2 7 4 9 
2414 
1294 
1296 
12 97 
12 911 
2329 
2330 
2058 
1 301 
1305 
1 2 71 
13 07 
2367 
1109 
1212 
204.5 
199 3 
1216 
1219 
1105 
1106 
1120 
1123 
2348 
1125 
11 26 
1128 
0000 
2247 
1149 
1265 
1274 
127 6 

A,C 
A 
A,C 

N 
c 
c 
H 

B,r. 
A,C 
E 
c 
A 

A 
c 
c 
A 
A,C 
A 
c 

E,T 

Al, G 
A 
A 
B,C 

c 
A 

B,r. 
A,C 
A,r. 
K1,M,N 
A,C 
A 
E,H,N 

A,r. 
A,C 
R,C,M 
A 
A 

A 
A 
A 
c 
A,r. 
B,G 
B,r. 
E,T 
A 
A 
c 
c 
E,M,T 

A,r. 
A,C 
A,C 
B,C 
c 
A 
N 
R,C 
A,R,C 
G 
R,C 
A,C 
C,M 
B,G 
A,C 
A,r. 
A,C 
A 
A 
A 
R,C 
A,r. 



Stoffbezeichnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

Klasse nach 
GefahrgntVSee UN-Nr. Auflage 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
n-Propylamin (1-Aminopropan) 
n-Propylbenzol 
n-Tetradecan 
sec-Amylalkehole 
sec-Butylacetat 
sec-Butylchlorid 
tert-Amylalkohol 
tert-Butylacetat 
tert-Butylchlorid 
Trichlorsilan (Siliciumchloroform) 
2,2'-Dichloraethylaether 
2-Chlorphenol 
3-Chlorphenol, fluessig 
4-Chlorphenol, fluessig 
Acetoncyanhydrin 
Aethylenchlorhydrin (2-Chloraethanol) 
Allylalkohol 
Anilin 
Anisidine 
Benzalchlorid 
Butylphenole, fluessig 
Chloral (Trichloracetaldehyd), wasserfrei, stabilisiert 
Chloroform 
Cyanamid, waessr. Lsg. mit hoechstens 50 % Cyanamid 
Cyclohexylisocyanat 
Diaethylsulfat 
Dichloraniline 
Dichlormethan (Methylenchlorid) 
Dirnethylsulfat 
Epichlorhydrin 
Kresole 
Monochloraniline, fluessig 
Mononitrobenzol 
Mononitrotoluole 
Nitroxylole 
Tetrachloraethylen (Perchloraethylen) 
Tetrachlorkohlenstoff 
Toluidine 
Trichloraethylen 
Xylidine 
ortho-Dichlorbenzol (1,2-Dichlorbenzol) 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
2-Aethylhexylamin 
3-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 
3-Chlorpropyltrichlorsilan 
Aethanolamin und seine Loesungen 
Aethylchlorthioformiat 
Ammoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 35% Ammoniak 
Amyltrichlorsilan 
Benzolsulfonylchlorid 
Benzotrichlorid (Trichlormethylbenzol) 
Benzoylchlorid 
Butyltrichlorsilan 
Cyclohexylamin 
Diaethylentriamin 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Furfurylamin 
Flusssaeure mit mehr als 70% und hoechtens 85% Fluorwasserstoff 
Kaliumhydroxid, Loesungen kleiner als 20 % 
Methacrylsaeure, stabilisiert 
Mischungen von Salpetersaeure(30 bis 80%), Schwefelsaeure)=lS% und Wasser <=S% 
Mischungen von Salpetersaeure(30% bis 60 %) , Schwefelsaeure ) =25% und Wasser<=lS% 
Mischungen von Salpetersaeure(max. 10%) mit Schwefelsaeure>=6S% und Wasser<=25% 
N,N-Dimethylcyclohexylamin 
N,N-Dimethyltrimethylendiamin (N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan) 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aethylcyclohexylamin 
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenyltrichlorsilan 
Phosphortrichlorid (PC13) 
Schwefelchlorid(Chlorschwefel), stabilisiert 
Siliciumtetrachlorid (SiC14) 
Sulfurylchlorid (S02Cl2) 
rhioglykolsaeure 
fhionylchlorid (SOC12) 
rriaethylentetramin 

3 - 22b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 

4.3 - 4 
6.1 - 16b 
6. 1 - 16c 
6.1 - 17c 
6.1-17c 
6.1 - lla 
6. 1 - 16b 
6,1 - 13a 
6.1 - llb 
6.1- 12c 
o.l- t7b 
6. 1 - 14c 
6.1 - 16b 
6. 1 - !Sb 
6.1- 12b 
6. 1 - 1 Rb 
6.1 - 14b 
6. 1 - 12b 
6.1- !Sc 
6. 1 - 13a 
6.1- 16b 
6.1 - 14b 
6. 1 - 12b 
6.1- 12b 
6.1 - 12b 
6.1- 12b 
6.1- !Sc 
6.1 - !Sb 
6.1 - 12b 
6. 1 - !Sc 
6. 1 - 12b 
6.1- !Sc 

8 - 54c 
8 - S3c 
8 - S3b 
8 - 37b 
8 - 54c 
8 - 64b 
8 - 43c 
R - 37b 
8 - 36c 
8 - 66b 
8 - 36b 
8 - 37b 
8 - 53b 
8 - 53b 
8 - 34 b 
8 - 53c 
8 - 7a 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - 3a 
8 - 3a 
8 - 3b 
8 - S3b 
8 - S3b 
8 - 54c 
8 - S3b 
8 - 42b 
8 - 37b 
8 - 2lb 
8 - 2la 
8 - 2lh 
8 - 2la 
8 - 32b 
8 - 2la 
8 - 53b 

3. 1 
3.3 

3.3 
3.2 
3. 2 
3.7. 
3.2 
3.2 
4.3 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
3.2 
6. 1 
6. 1 
6.1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6 . 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
0. 1 
6. 1 
6. 1 
6.1 
6. 1 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
R.O 
8.1} 
8.0 
R .n 
3.2 
R.O 
8,0 
3. 3 
R.O 
R.O 
R.O 
R.O 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8 .0 
8.0 
R. O 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 

•)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzei c hnis der Auflagen: 

1277 
2364 
0000 
l!OS 
1 1 2 3 
l 12 7 
110 5 
11 2 3 
112 7 
12 95 
1910 
2021 
2021 
2021 
1S41 
1 115 
1098 
1S47 
24 31 
1886 
2 2 28 
2075 
1888 
21110 
248R 
1594 
1590 
1593 
1595 
2023 
2076 
2019 
1662 
1664 
1665 
1897 
1846 
170 8 
1710 
1 7 11 
1 59 1 
3015 
2276 
2735 
2987 
2491 
21126 
2o72 
1728 
2 2 25 
2226 
1736 
1747 
2 35 7 
2079 
2586 
2526 
1790 
1814 
2531 
1 79 6 
1796 
179 6 
2264 
2734 
2735 
2734 
1824 
1 804 
1R09 
1R 2R 
1 R 1R 
1834 
19 40 
11!36 
2259 

B,G 
A 
A 
A,R,C 
A,C 
A,C 
A,:A,C 
A,C 
A,C 
E,N,T 
E,T 
A 
A 
A 

A,C 
E,C 
K3 

C,E,~ 

A 
E,T 
A2,C 
C4,M 
C,T 
C,T 
E, H3, K: 
A,C 
C,T 
A,C 
A 
E,H3,K3 
A 
c 
c 
A,C,ll 
A,C,lf 

A,C:,l-l 

A,C 

E,I13,T 

E,N,T 

E,'l' 
I,T 
C,E,T 
E,113,T 
E,T 

E,H3,T 

A,M 
H2 
H2 
H2 
ß,G 

~,T 

E,T 
E,R3,T 
E,N,T 
E,H3,T 
A,H3 
E,112,T 

5of e rn nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
•n der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gege ben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
iabei beruecksichtigt. 

1assstab fuer die s toffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e in e n Stoffe, wie sie im Handel 
•rhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
iie die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret ge n annt sind! 
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Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
Al: Wassergehalt hoechstens 10% 
A2: Wassergehalt weniger als 0,05%, stabilisiert 
A3: Wassergehalt weniger als 0,08% und frei von Aminen 
B : bromid- und chloridfrei 
C : saeurefrei (pH-Wert 6,5- 8,5) 
C2: alkalisch (pH-Wert groesser als 8,5) 
C6: Schwefeltrioxidgehalt mehr als 25% 
D Chloridgehalt kleiner als 0,5%, pH-Wert mindestens 5 
E frei von Beim eng ungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F fluoridfrei 
G frei von Ammoniumsalzen 
I nur mit Korrosionsinhibitor, z.B. Ammoniak 
S schwefelfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung rlurch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

· H4: Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand kleiner als 40 Grad C 

H5: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Gran r. 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbes o ndere beim Heizen, Befuellen und En tleeren des Tanks, rlarf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H7: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, nass eine Aufheizung durch klimatische Einfluesse 
vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 25 Grad C!) 

H8: Di e Retriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwisc henzulagern, dass die ueher dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betra egt . 

Kl: vollkommen rostfrei e Tankinnenwand 

K3: Die Tanks sind bei ei n em Ladegutwechsel vor dem Befuellen mit einer Oxalsaeureloesung zu passivieren. 

N : Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaennigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankc on tainer nur vollkommen tro cken befuellt unn ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen vo n Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 370/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenztiberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 
1560) - insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 

Chemetall GmbH, 3394 Langeisheim 1 

für das im Prilfbericht Nr. 2185 vom 23.10.1981 der SNCF (RID/ADR
Zulassung F/2273 vom l5.ll.l9R5) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 

- Hersteller: 

~ Biemont, 37008 Tours, Frankreich 

- Typenbezeichnung des Herstellers: C I 60 
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- Tankcontainerdaten: 

Länge: 3290 mm, Rreite: 1650 mm, Höhe: 2200 mm, 
Tankdurchmesser: 1600 mm, 
Tankvolumen ca. 6000 l, Eigengewicht ca. 1450 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 12 600 kg, 
max. Retriebsdruck: 3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (iiberdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: Z6 CNDT 17-12 (1.4571) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

6043 B 
6044 A 

vom 
vom 

05.11.19ß5 
26.09.1985 

die Zulassung zur Beförderung von 

(Conteneur Type C160) 
(Mannloch mit Armaturen) 

Rostschutzbonder-Lösung, bestehend aus o-Phosphorsäure (ca. 85 %), 
Zink- und Nickelsalzen; GGVS/GGVEKlasse 8 Ziffer l1c 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung des unter 1. aufgeführten gefähr
lichen Gutes geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVS/GGVE entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

1.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. 



Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 6043.B.l 
vom 04.04 . 1986 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.4 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzei=hnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.5 Die Tanks s ind gut sichtbar an bei den L~ngs se iten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 370/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 11. Juni 1996. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt. 

1000 Berlin 45, den 12.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Meta llen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fiir das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 366/TC 

l.Hiermit wird für 

- den nationa len Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1560) 
- insbesondere § 6 und Anhang X-, 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) 
- insbe sondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende B.eförderung gefährlicher 
Giiter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - ·GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1560) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO-

- den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GefahrgutVSee) vom OS. Juli 1978 
(BGBl. I, s. 1017) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Anderungs
verordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I, s. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

und nach 

- dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02. Dezember 1972 über sichere 
Container -csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, s. 1009) 

der Firma 
Holvrieka GmbH, Postfach 15 25, 4240 Emmerich 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
17.02.1986, FC-Nr. 2847/08) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 

- Hersteller: 

Holvrieka GmbH, Postfach 15 25, 4240 Emmerich 1 

- Typenbezeichnung des Herstellers: C 20 P-6122E 

- Tankcontainerdaten: (20' lCC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Hone: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 23050 1, Eigengewicht ca. 4660 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, · · · 
max. Betriebsdruck: 2,65 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 4 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: Wahlweise 1.4401, 1.4404, 1.4435 und 1.4571 

- Zeichnungen des Herstellers: 

7122-2738/II vom 24.06.1985 (Hauptzeichung) 
7122-2740/IV vom 25.06.1985 (Innen tank) 
7122-2781 vom 22.08.1985 (Rahmen 20'X8'X8'6") 
7122-2778/II vom 05.11.1985 (Top-Entleerung) 
712 2-2 7 7 8/ I II vom 26.1)8.1985 (3" 45"-Bodenventil) 
7122-2741/IV vom 05.11.1985 (Armaturen) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,40 kg/1 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anh~ngen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang auf
geführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee/CSC entspricht. 

2.1 Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Ne benbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Priifungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen Wr den Verwendungszweck nach dieser Bau
musterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustän
dige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 7322-1121 · 
vom 30.08.1985 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den iibrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks 
bestimmte Bleche, miissen AbnahmeprUfzeugnisse nach DIN 50049-3.1A 
oder C vorliegen. 

Die Werte fiir Zugfestigkeit (Rm) und Bruchdehnung (As) dürfen dabei 
die am Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten. 
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3.5 Bei der Beförderung von Stoffen mit einem Flammpunkt bis 55 •c 
ist die Elektroheizung außer Betrieb zu setzen. 

vorsehr1ft (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-188/366/86 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

3.6 Die Inbetriebnahme der Reizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Fiillgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.8 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.q Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Hone der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

fJ/70 366/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthone muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben B A M 
anzubringen. 

3.10 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 29.05.1996. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

C 20 P - 6122 E 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 30.05.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. Vaidyanathan 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

(ft .. : c..r-. 
Oipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

Oie Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts-
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Ordnungsnummer: 75 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 366/TC 

Antragsteller :Rolvrieka-Emmerich 
Antragsnummer :1.5/10926 

Stoffbezeichnung 

1,1-Dimethoxyaethan (Dimethylacetal), Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
1,2,4-Trimethylbenzol 
1,2-Dichloraethylen 
1,2-Dimethoxyaethan 
1,3,5-Trimethylbenzol (Mesity1en) 
1-Brom-3-methylbutan 
1-Heptanal 
2,4-Pentandion (Acetylaceton) 
2-Aethyl-n-butylacetat 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbutyraldehyd 
2-Aethylhexaldehyd (2-Aethy1hexanal) 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
2-Brombutan 
2-Brompentan 
4-Methoxy-4-methylpentan-2-on 
5-M•thylhexan-2-on 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aceton 
Acetonitril (Methy1cyanid) 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Aethanol und seine waessr. Lag. mit mehr als 70% Aethanol 
Aethanol, waessr. Lsg. mit Konz. von 247. bis 70%, auch alkoholische 
Aethylacetat 
Aethylacrylat, stabilisiert 
Aethylamin, waessr. Lsg. mit einem Siedepunkt von mehr als 35 Grad C 
Aethylamylketon 
Aethylbenzoat 
Aethylbenzol, technisch 
Aethylbutylaether 
Aethylbutyrat 
Aethylcrotonat 
Aethylendichlorid (1,2-Dichloraethan) 
Aethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 
Aethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
Aethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
Aethylenglykolmonomethylaether (Methoxyaethanol) 
Aethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
Aethylformiat 
Aethylisobutyrat 
Aethyllactat 
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Getraenke 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - llb 
3 - 3b 
3 - 3h 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 16b 
3 - 31c 

· 3 - 3lc 
3 - 31c 
3 - 3lc 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3. 2 2 377 
3.3 2498 
3.3 1993 
3.2 1150 
3.2 2252 
3.3 2325 
3.2 2 341 
3.3 1989 
3.3 2310 
3.3 1177 
3.3 2275 
3.2 1 178 
3.3 11 91 

0000 
0000 

3.2 2339 
3.2 2 34 3 
3.3 2293 
3.3 2302 

0000 
0000 

3. 1 1090 
3.2 1648 
3.2 1091 
3.2 1091 
3.2 1170 
3.3 1170 
3.2 1173 
3.2 1917 
3.2 2270 
3.3 2 271 

0000 
3.2 1175 
3.2 1179 
3.3 1180 
3.2 1862 
3.2 1184 
3.3 1153 
3.3 11 7 1 
3.3 1172 
3.3 1188 
3.3 1189 
3. 1 1190 
3.2 2 385 
3.3 1192 

B 

A,C 

A 

B 

B 
M 
A 
A 

c 
c 

B 
B 

H 
B 

E 

A,C 



Stoffbezeichnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflap,e 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aethylmethacrylat, stabilisiert 
Aethylorthoformiat (Triaethylorthoformiat) 
Aethylpropionat 
Amylacetate 
Amylchlorid (1-Chlorpentan) 
Amylformiat 
Amylmercaptan 
Amylmethylketon 
Amylnitrat 
Anisol (Phenylmethylaether) 
Benzaldehyd 
Benzol 
Benzotrifluorid 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Butandion (Diacetyl) 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butylbenzole 
Butylchlorid 
Butylpropionat 
Butyltoluole 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol (Phenylchlorid) 
Chlorbenzotrifluoride 
Chlortaluale 
Crotonaldehyd, stabilisiert 
Cycloheptan 
Cyclohexan 
Cyclohexanon 
Cyclohexylacetat 
Cyelooctadiene 
Cyc lopentan 
Cyelopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin (Decalin) 
Dehydrolinalool 
Diacetonalkohol, techn. 
Diaethylamin 
Diaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
Diaethylbenzole 
Diaethylcarbonat (Aethylcarbonat) 
Diaethylketon 
Dichlorpentane 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Diisobutylamin 
Diisobutylene 
Diisobutylketon 
Diisopropylaether 
Diisopropylamin 
Dimethylamin, waessr. Lsg. mit hoechstens 40% Dirnethylamin 
Dirnethylcarbonat 
Dimethylcyclohexane 
Dirnethylsulfid 
Dioxan (1,4-Diaethylendioxid) 
Dipenten 
Dipropylaether 
Dipropylamin 
Dipropylketon 
Erdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g. 
FAM-Normalbenzin DIN 51635 - A 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinensggregate, Flammpunkt weniger als 0 Grad C 
Fluorbenzol 
Furfural (Furfuraldehyd) 
Fuseloel (Fermentationsamylalkohol) 
Gasoel 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 51603 
Heizoel M DIN 51603 
Heizoel S DIN 51603 
Heptane 
Hexaldehyd 
Hexane 
Hexanale 
Isobutylacetat 
Isobutylamin 
Isobutylchlorid 
Isobutylformiat 
Iaobutylisobutyrat 
Isobutylmethaerylat, stabilisiert 
Isobutylpropionat 
Isopropenylaeetat 
Isopropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
Isopropylacetat 
Isopropylbenzol (Cumol) 
Isopropylbutyrat 
Iaopropylformiat 
Iaopropylisobutyrat 
Iaopropylpropionat 
Kampferoel 
Kiefernoel 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. -18 bis 0 oC,Dampfdr.(50 oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr.(50 oC)<=1,1 bar,n.a.g. 

3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31e 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32e 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31e 
3 - 32e 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32e 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 31e 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32e 
3 - 32e 
3 - 32e 
3 - 3b 
3 - 31 c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 

3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3. 2 
3.3 
3.3 
3. 3 

3.2 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3. 3 
6. 1 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 2 
3.2 
3. 1 
3.3 
3. 3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 2 
3. 3 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.3 
3. 1 
3.2 
3.3 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3. 3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3. 2 
3.3 
3. 2 
3. 3 
3. 3 
3.2 
3.2 
3. 2 
3.3 
3. 3 
3.2 
3. 2 

2 277 
2524 
1195 
1104 
1107 
1109 
1111 
1110 
1112 
2222 
0000 
1114 
2338 
1118 
1118 
2346 
2708 
2709 
11 2 7 
1914 
2667 
1129 
1134 
2 2 34 
2238 
114 3 
2 241 
1145 
1915 
2243 
2520 
1146 
2244 
2 24 5 
1147 
0000 
1148 
1154 
2686 
2049 
2366 
1 15 6 
1152 
1202 
2361 
2050 
1157 
1 159 
1 158 
1160 
1161 
2263 
1 164 
1 16 5 
2052 
2384 
2 383 
2710 
1268 
1271 
1863 
1863 
2 387 
1199 
1201 
1202 
1202 
1202 
0000 
0000 
1206 
1207 
1208 
2 28 2 
1213 
1214 
112 7 
2393 
2528 
2283 
2394 
2403 
2303 
12 20 
1918 
2405 
1281 
2406 
2409 
1130 
1272 
1993 
1993 

M 
B 

A,C 

A,R 

A 

A,C 

A,C 
A 
A,C 

B 

D 

A,C 

D 

n 
D 

D 

A,C 

B 

B 

A,C.: 

M 

M 

B1 
B1 
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Stoffbezeichnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE 

~ohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.(-18 Grad C,Dampfdruck(SO oC)(=1,1 bar,n.a.g. 
<ohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. ( -18 Grad C,Dampfdruck(SO oC)>1,75 bar,n.a.g. 
{ohlenwasserstoff-Gemiscbe, Flammp.(-18 oC,Dampfdr.(SO oC)1,1 bis 1,75 bar;n.a.g 
<ohlenwasserstoff-Gemische, Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
~o hlenwasserstoffe mit Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
~ ohlenwasserstoffe und deren Gemische, fluessig mit Flammpunkt)SS Grad C, n.a.g. 
Coh lenwasserstoffe, Flammp. -18 bis 0 oC, Dampfdruck(hei 50 oC)(=1,1 bar, n.a.g. 
(o hlenwasserstoffe, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
Cohlenwasserstoffe, Flammp.(-18 Grad C,Dampfdruck(SO oC)1,1 bis 1,75 bar, n.a.g. 
(o hlenwasserstoffe, Flammpunkt(-18 Grad C, Dampfdruck(bei 50 oC))1,75 bar,n.a.g. 
(ohlenwasserstoffe, Flammpunkt(-18 Grad C,Dampfdruck(bei 50 oC)(=1,1 bar, n.a.g. 
Leich tael 
~oes ungsxylol DIN 51633 - C8H10 
~esityloxid 

~ethanol (Methylalkohol) 
~ethylacetat 

~ethylaceton (Gemisch aus Aceton, Methylacetat und Methanol, wasserfrei) 
~ethylacrylat, stabilisiert 
~ethylaethylketon (Butanon) 
Methylamin, waessr. Lsg. mit max. Konz. 40%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
Methylamylacetat 
Methylbenzoat 
Me thylbutyrat 
~ethylcyclohexan 

Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylisobutylketon 
Methylisovalerat 
Methylmethacrylat, monomer, stabilisiert 
Methylorthoformiat 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Morpholin 
N,N-Dimethylformamid 
Nonaue 
Octane 
Octanol 
Ottokraftstoff Normal DIN 51600 - N 
Ottokraftstoff Sup er DIN 51600 - S 
Paraldehyd 
Pentamethylheptan (Isododecan) 
Petrolether DIN 51630 - A 
Petroleum DIN 51636 - A 
Piperidin 
Propylchlorid (1-Chlorpropan) 
Propylendi ch lorid 
Propylformiat 
Pyridin 
Pyrrolidin 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 1 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 2 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 3 
Solvent Naphtha leicht DIN 51633 - C9-Ar 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - C10-Ar 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Styrol(Vinylbenzol), monomer, stabilisiert 
Teere (Asphalt, Bitumen), fluessig 
Terpentin 
Terpentino ele rsatz 
Testbenzin DIN 51632 - 1 
Testbenzin DIN 51632 - 2 
Testbenzin DIN 51632 - 3 
Testbenzin DIN 51632 - 4 
Testbenzin DIN 51632 - 5 
Tetrasethyl silikat (Aethylsilikat) 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydr onap hthalin (Tetralin) 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Thiophen 
Toluol 
Triaethylamin 
Trimethylamin, waessr.Lsg. mit max. Konz. 30%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
Trimethylphosphit 
Tripropylen (Propylentrimer) 
Undecan 
Valeraldehyd 
Vinylacetat, stabilisiert 
Wetterlampenbenzin DIN 51634 - A 
Xylole 
alpha-Methylvaleraldehyd 
alpha-Pinen 
iso-Amylformiat 
iso-Butanol 
iso-Butyraldehyd 
iso-Decane 
iso-Octen 
iso-Propan o l 
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3 - 3b 
3 - la 
3 - 2a 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 1a 
3 - 3·b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 17b 
3 - 3b 
3 - 20b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3l c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 2b 
3 - 2b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - la 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - !Sb 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32 c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3h 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3. 1 
3. 1 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3. 1 
3. 1 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.3 
6. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 2 
3.2 
3. 2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 

3. 1 
3. 1 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.2 
3 .2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3. 2 
3. 2 
3. 3 
3.3 
3. 2 
3 . 2 
3. 2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 1 

3.3 
3. 2 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3. 3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.2 

1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1223 
1256 
1229 
1230 
1231 
1232 
1919 
1193 
1235 
1233 
2938 
1237 
2296 
2297 
2298 
1245 
2400 
1247 
1993 
1248 
1249 
2054 
2265 
1920 
1262 
0000 
1 20 3 
1203 
1264 
22Rn 
1 2 7 1 
1223 
2401 
127R 
1279 
1 28 1 
1282 
1922 
12R8 
1288 
1271 
1 2 7 1 
1271 
1256 
1256 
1136 
1136 
2553 
25 53 
2055 
1999 
1299 
1300 
1271 
12 71 
1271 
1271 
1271 
1292 
2056 
0000 
2850 
2414 
1294 
1296 
1297 
2329 
2057 
2 330 
2058 
1 301 
1271 
1307 
2 36 7 
2368 
1109 
1212 
2045 
1993 
1 216 
1219 

B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 

B 

B 

ß 

A,C 
A,C 

0 

B 

ß 



Stoffbezeichnung 

n-Amylalkohol, primaer 
n-Amylamin 
n-Butanole (prim- Butylalkohol und sec-Butylalkohol) 
n-Butylacetat 
n-Butylacrylat, stabilisiert 
n-Butylamin 
n-Butylbromid (1-Brombutan) 
n-Butylformiat 
n-Butylglykolacetat 
n-Butylmethacrylat, stabilisiert 
n-Decan 
n-Dibutylaether (n-Butylaether) 
n-Propanol 
n-Propylacetat 
n-Propylamin (1-Aminopropan) 
n-Propyl benzo 1 
n-Tetradecan 
sec-Amylalkehole 
sec-Butylacetat 
sec-Butylchlorid 
tert-Amylalkohol 
tert-Butylacetat 
tert-Butylchlorid 
2,2'-Dichloraethylaether 
2,4-Toluylendiamin, fluessig 
2,4-Toluylendiisocyanat und Isomere 
2-Chlorphenol 
3-Chlorphenol, fluessig 
4-Chlorphenol, fluessig 
4-Thiapentanal 
8oluidine 
Acrylamid, waessr. Lsg. 
Aethylchloracetat 
Allylisothiocyanat, stabilisiert 
Anilin 
Anisidine 
Butylphenole, fluessig 
Cyanamid, waessr. Lsg. mit hoechstens 50% Cyanamid 
Cyclohexylisocyanat 
Diaethylsulfat 
Dichlormethan (Methylenchlorid) 
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
Epichlorhydrin 
Glutardialdehyd, waessr. Lsg. mit Flammpunkt von mehr als 61 Grad C 
Isophorondiisocyanat (3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat) 
Kresole 
Methylchloracetat 
Monochloraniline, fluessig 
Mononitrobenzol 
Mononitrotoluole 
Nitroxylole 
Phenol, (nicht alkalische) Loesungen 
Phenol, geschmolzen 
Phenylisocyanat 
Xylenole 
Xylidine 
alpha-Naphthylamin 
ortho-Dichlorbenzol (1,2-Dichlorbenzol) 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
2-Aethylhexylamin 
3-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 
3-Chlorpropyltrichlorsilan 
Acrylsaeure, stabilisiert 
Aethanolamin und seine Loesungen 
Aethylchlorthioformiat 
Aethylendiamin 
Ameiseusaeure mit 50% bis 70% reiner Saeure 
Ameiseusaeure mit 70% bis 85% reiner Saeure 
Ameiseusaeure mit 85% bis 97% reiner Saeure 
Ameiseusaeure mit mehr als 97% reiner Saeure 
Ammoniakloesung mit mindestens 10% und .hoechstens 35% Ammoniak 
Amyltrichlorsilan 
Buttersaeureanhydrid 
Butyltrichlorsilan 
Cyclohexylamin 
Diaethylentriamin 
Diaethylthiophosphorylchlorid 
Dimethylthiophosphorylchlorid 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Essigsaeure(Eisessig) und ihre waessr. Lsg. mit mehr als 80% reiner Saeure 
Essigsaeure, waessr. Lsg. mit mehr als 50% und hoechstens 80% reiner Saeure 
Essigsaeureanhydrid 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/Rin 
GGVS/GGVE 

3 - 3lc 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31 c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 

6.1- 16b 
6.1 - 12c 
6.1 - 21a 
6.1- 16c 
6.1 - 17c 
6.1 - 17c 
6.1 - 20c 
6.1 - l2b 
6.l-12c 
6.1 - 16b 
6. 1 - 20b 
6.1 - 11b 
6.1 - 12c 
6.1 - 14c 
6.1 - 12b 
6.1- 18b 
6.1 - 14b 
6. 1 - !Sc 
6.1- 19c 
6.1 - l6b 
6.1- 13c 
6.1- 19c 
6.1- 14b 
6.1 - 16b 
6.1 - 12b 
6.1-12b 
6.1- 12b 
6.1- l2b 
6.1- 13b 
6.1-13b 
6.1 - 18b 
6.1- 14b 
6.1 - l2b 
6.1-12c 
6.1-lSc 

Formaldehyd, waessr. Lsg. mit HCHO)=S% und Methanol(=35%; Flammpunkt(=61 Grad C 
Formaldehyd, waessr. Lsg. mit HCHO)=S% und Methanol<=35%; Flammpunkt>61 Grad C 
Furfurylamin 

8 - 54c 
8 - 53c 
8 - 53b 
8 - 37b 
8 - 32b 
8 - 54c 
8 - 64 b 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 32b 
8 - 32b 
8 - 43c 
8 - 37b 
8 - 32c 
8 - 37b 
8 - 53b 
8 - 53b 
8 - 36b 
8 - 36c 
8 - 34b 
8 - 32b 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 63c 
8 - 63c 
8 - 53c 
8 - 53 b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 53c 
8 - 4lb 
8 - 42b 
8 - 32c 

Hexamethylendiamin, waessrige Loesungen 
Isobuttersaeure 
Isobuttersaeureanhydrid 
Isophorondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Kresole, waessr. alkalische Loesung mit max. Dichte gemaess Zulassungsschein 
Methacrylsaeure, stabilisiert 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3. 2 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.3 
3. 2 
3.3 
3.2 

3.3 
3. 3 
3.2 
3.2 
3. 2 
3. 1 
3. 3 

3.3 
3. 2 
3. 2 
3. 2 
3.2 
3.2 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6.1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
3.3 
6. 1 
6.1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
3.2 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
3.3 
9.0 
3.3 
8.0 
3.3 
3.3 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 

1105 
1106 
1120 
1 12 3 
2 348 
1125 
1126 
1128 
0000 
2 22 7 
2 24 7 
1149 
1 274 
1276 
1277 
2364 
0000 
1105 
1123 
11 27 
1 10 5 
1123 
1127 
1916 
170 9 
2078 
2021 
2021 
2021 
2785 
1708 
2074 
1181 
1545 
1547 
2431 
2228 
2810 
2488 
1594 
1593 
2489 
2023 
2810 
2290 
2076 
2295 
2019 
1662 
1664 
166 5 
2821 
2312 
248 7 
2 261 
1 7 11 
2077 
1591 
3055 
2 2 7 6 
2735 
2987 
2218 
2491 
2826 
160 4 
1779 
177 9 
1779 
1779 
2672 
1728 
2739 
1747 
2357 
2079 
2751 
2267 
2586 
2789 
2790 
1715 
1198 
2209 
2526 
1783 
2529 
2530 
2289 
1814 
2922 
2531 

B 

B 

M 

A 

M 

B 

B 

A,C 
B 

A,C 
E,T 

B,C,T 
A 
A,HS 
A,HS 

H 
A,C 
B,C 

C4,M 
B,C,T 
A 
A,C,H 
B,C,T 
E 
c 
B,r.,T 

A,C 
E 

B,C,T 

A,C 
D 
D 
D 

E,H3,T 

E,N,T 
D 
H2 
H2 

E,T 

E,T 

D 
E, H1, T 
E,Hl,T 
B 
B 
B 

C3 
C3 

D 

M 
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Klasse nach 
)toffbezeichnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
GGVS/GGVE GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

I,N-Dimethylcyclohexylamin 8 - 53b 8.0 2264 
I,N-Dimethyltrimethylendiamin (N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan) 8 - 53b 8.0 2734 D 
1-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 8 - 54c 8.0 2735 
1-Aethylcyclohexylamin 8 - 53b 8.0 2734 
1-Aminoaethylpiperazin 8 - 53c 8.0 2815 D 
latriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 8 - 42b 8.0 1824 
1henol, waessr. alkalische Loesung mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 8 - 42b 8.0 2922 
'henyltrichlorsilan 8 - 37b 8.0 1804 E,T 
•ropionsaeure mit mindestens 50% reiner Saeure 8 - 32c 8.0 1848 H3 
:hioglykolsaeure 8 - 32b 8.0 1940 
'riaethylentetramin 8 - 53~ 8.0 2259 D 
•lpha-Chlorpropionsaeure 8 - 32c 8.0 2511 E,Hl,T 
1-Buttersaeure 8 - 32c 8.0 2820 

•)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n 1 c h t an der w e 1 t i g namentlich g e n an n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

lofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m 1 t t 1 e r e n Temperatur 
•n der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
Iabel beruecksichtigt. 

Iassstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n 1 s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Handel 
• rhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
!ie die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 
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Grundssetzlieh duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pH-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pH-Wert groesser als 8,5) 
C3: pH-Wert hoechstens 7 
C4: pH-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

H5: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur - vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 



ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 352/TC 

l.Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzuöerschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, · 

- den nationalen Schienenverkehr nach d~r Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1560) 
- insbesondere § 6 und Anhang X-, 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenziiberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang R.lb des ADR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Giiter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1560) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

- den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefanrli
cher Güter mit Seeschiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 
(BGBl. I, S. 1017) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Änderungs
verordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I, s. 1113) 
- insbesondere IMOG-Code (Anlage zur Verordnung) 

der Firma 

Tank- u. Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

für das in der Anlage {Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
28.11.1985, FC-Nr. 5800/01) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 

- Hersteller: 

Tank- u. Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: WAB 30/85 

- Tankcontainerdaten: (3-Kammer-Tank) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm, 
Tankvolumen ca. 28800 1 (Kammer 1: 12000 1 

Kammer 2: 4800 1 
Kammer 3: 12000 1) 

Eigengewicht ca. 4800 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 32 000 kg, 
max. Betriebsdruck ADR/GGVS/RID/GGVE: 2,0 bar, 
max. Betriebsdruck GefahrgutVSee/IMDG-Code: 1,74 bar, 
Prüf druck: 4 bar {iiberdruck), 
Tankwerkstoff: Z6 CND 17.11 (1.4401) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

1l lR22/l vom 19.08.1985 {Wechselaufbau) 
1l lRlO/lb vom 10.07.1985 (Transporttank) 
H 1786/0a vom 23.07.1985 (Rahmen für Wechselauf-

bau) 
D 6942/2 vom 05.09.1985 (Bodenventil DW 80) 
D 6460/3 vom 29.11.1982 (Sicherheitsventil) 
D 6958/4 vom 10.12.1985 (Armaturenliste mit Ar-

maturenbeschreibung) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten flüssigen Stoffe erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. aufgeführten gefähr
lichen Güter geeignet ist und den Ausriistungsvorschriften der/des 
GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee entspricht. 

Das Raumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 2. 

3. Nebenbestimmun~en 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Raumusterzulassun~ hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1. ~enannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen i•t das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten SachverstRndt~en 
auf Korrosion zu prüfen. 

nte Tankcontainer rlHrfen fiir clen Verwendungszweck nach dieser ßau
musterzulassung nur benutzt werden, wenn der fiir die Prüfung zustl:in
dige Sachverst<ndige hescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
AusrHstung dieser Zulassun~ entsprechen bzw. daß die vorReschriebe
neo Priifungen den Vorschriften entsprechende Er~ebnisse erbracht ha
ben. 

3.1 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 1832/3 a 
vom OR.lO.lQRS zu versehen. Dariiber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den iihrigen Angaben nach den unter 1. genan~ten Rechtsvorschrif
ten zu kennzeichnen. 

3.4 Oie im Anhang genannten Stoffe und Stoffgemische mit einem Flamm
punkthereich sind nur dann zur Beförderun~ zugelassen wenn ihr Fla~ 
ounkt gr~Aer oder gleich o• heträgt. Oie Stoffe mit efnem Flammpunkt 
bis 55 •c sind zur ßeförderung im nAtionalen Schienen- und Straßen
verkehr (GGVF./GGVS) nicht zugelassen. 

3.S Wenn die ~ammern l und 3 des Tankcontainers nicht leer sind, 
miissen diese zu mt.nrlestens ~0 i. ~efiillt sein. 

1.fi Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
trö~~:lichkeit des Fiillgutes mit den Tankwerkstoffen nach T'lTC 007 ge
w~hrleistet ist. 

1.7 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu be
achten. 

3.R Abdrucke der RescheiniP.ungen nach 3.2 sind der ßAM innerhalb ei
nes Jahres einzureichen. ifber Reparaturen an den nach dieser Zu las
sun~ geferti~ten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu f;ihren und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. · 

3.Q Oie Tanks sind ~ut sichtbar an beiden Län~sseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

0/70 352/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zulas
sungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben R A M anzu
bringen. 

3.9 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt lHngstens bis zum 30.05.1996. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entf~llt. 

1000 Rerlin 45, den 29.05.19R6 
Unter den Eichen R7 

RUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruope l.S 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Or.-Ing. R. Schulz-Forberg 
Oirektor unrl Professor 

Sachhearheiter: Dipl.-Ing . Vaidyanathan 

Lahoratorium 1.51 
Transportbehälter 
föir Gefahrgut 
Ln Vertretung 

Oipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelhelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf ~latt l und 2 sowie einem 
S toffanhan~) 
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Ordnungsnummer: 156 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 352/TC 

Antragsteller :Schwietert 
Antragsnummer :1.5/10786 

Teil 1: zugelassene Stoffe fuer den nationalen (innerstaatlichen) Verkehr nach GGVS- GGVE 

Stoffbezeichnung 

1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aethylbenzoat 
Benzaldehyd 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butyltoluole 
Cyclohexylacetat 
Dehydrolinalool 
Diaethylbenzole 
Furfural (Furfuraldehyd) 
Gasoel 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Hexanole 
Kiefernoel 
Methylbenzoat 
N,N-Dimethylformamid 
Octanol 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Undecan 
n-Butylglykolacetat 
n-Tetradecan 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
3-(2-Aminoaethylamino)-propy1amin 
3-Chlorpropyltrichlorsi1an 
Aethanolamin und seine Loesungen 
Ameisensaeure mit 50% bis 70% reiner Saeure 
Ameiseusaeure mit mehr als 97% reiner Saeure 
Ammoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 35% Ammoniak 
Ammoniumhydrogenfluorid(Ammoniumbifluorid), waessr. Lsg. 
Amyltrichlorsllan 
Antimonpentachlorid, fluessig (rein) 
Antimonpentafluorid 
Benzotrichlorid (Trichlormethylbenzol) 
Benzoylchlorid 
Buttersaeureanhydrid 
Diaethylentriamin 
Dimethylthiophosphorylchlorid 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Hexamethylendiamin, fest 
Isobuttersaeure 
Isobuttersaeureanhydrid 
Isophorondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Methacrylsaeure, stabilisiert 
Mischungen von Salpetersaeure(5% bis max. 8%) mit Schwefelsaeure 
Mischungen von Salpetersaeure(8% bis max . 30%) mit Schwefelsaeure 
Mischungen von Salpetersaeure(8% bis max. 30%) mit Schwefelsaeure(max. 80%) 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aminoaethylpiperazin 
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenyltrichlorsilan 
Phosphoroxychlorid (Phosphorylchlorid) (POC13) 
Phosphorsaeure 
Phosphortrichlorid (PC13) 
Salpetersaeure mit hoechstens 65% reiner Saeure 
Schwefelsaeure mit mehr als 90% und hoechstens 92% reiner Saeure 
Schwefelsaeure mit mehr als 98 % reiner Saeure 
Schwefelsaeure mit mindestens 92% und hoechstens 98% reiner Saeure 
Siliciumtetrachlorid (SiC14) 
Thioglykolsaeure 
Titantetrachlorid 
Triaethylentetramin 
alpha-Chlorpropionsaeure 
n-Buttersaeure 
n-Propylaethanolamin 

Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
8 - 54c 
8 - 53b 
8 - 37b 
8 - 54c 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 43c 
8 - 26b 
8 - 37b 
8 - 21b 
8 - 26b 
8 - 66b 
8 - 36b 
8 - 32c 
8 - 53b 
8 - 36c 
8 - 34b 
8 - 52c 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 53c 
8 - 41h 
8 - 32c 
8 - 3b 
8 - 3b 
8 - 3b 
8 - 54c 
8 - 53c 
8 - 42b 
8 - 37b 
8 - 21b 
B - 11c 
8 - 21b 
8 - 2b 
8 - 1b 
8 - 1b 
8 - 1b 
8 - 21b 
8 - 32b 
8 - 21b 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 54c 

Auflage 

B 
B 

B 
M 
c 
c 
E 
A,ll 

B 

R 

D 

D 
E,H3,T 

H2 

H3 
E,T 
E,T 
E,T 
C,E,T 
E,H1,T 

D 
E, H1, T 
B 

D 

M 
H2 

D 

E,T 
E,T 
B,F 
E,T 
E 

E,N,T 

F.,H3,T 
D 
E,H1,T 

*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
an der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
dabei beruecksichtigt. 

Massstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Rande 
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!rhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
lie die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und allcyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pR-Wert groesser als 8,5) 
C3: pR-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

H5: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad c 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

Ordnungsnummer: 156 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 352/TC 

Antragsteller :Schwietert 
Antragsnummer :1.5/10786 

Teil 2: zugelassene Stoffe fuer den internationalen (grenzueberschreitenden) Verkehr nach ADR- RID 

Stoffbezeichnung 

Ameiseusaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
Propionsaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
1,1-Dimethoxyaethan (Dimethylacetal), Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
1,2,4-Trimethylbenzol 
1,2-Dichloraethylen 
1,2-Dimethoxyaethan 
1,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) 
1-Brom-3-methylbutan 
1-Heptanal 
2,4-Pentandion (Acetylaceton) 
2-Aethyl-n-butylacetat 
2 -Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2-Aethylbutyraldehyd 
2-Aethylhexaldehyd (2-Aethylhexanal) 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
2-Brombutan 
2-Brompentan 
4-Methoxy-4-methylpentan-2-on 
5-Methylhexan-2-on 
Acetaldehyd (Aethanal) 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aceton 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Aethanol und seine waessr. Lsg. mit mehr als 70% Aethanol 
Aethanol, waessr . Lsg. mit Konz. von 24% bis 70%, auch alkoholische 
Aethylacetat 

Getraenke 

Klasse-Ziffer nach 
ADR/RID 

3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3. - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - la 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 

Auflage 

H2 

B 

A,C 

A 

B 

B 
M 
A 
A 

N 
c 
c 

B 
B 
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Stoffbezeichnung 

Aethylacrylat, stabilisiert 
Aethylaether (Diaethylaether) 
Aethylamylketon 
Aethylbenzoat 
Aethylbenzol, technisch 
Aethylbutylaether 
Aethylbutyrat 
Aethylcrotonat 
Aethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 
Aethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
Aethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
Aethylenglykolmonomethylaether (Methoxyaethanol) 
Aethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
Aethylformiat 
Aethylisobutyrat 
Aethyllactat 
Aethylmethacrylat, stabilisiert 
Aethylpropionat 
Amylacetate 
Amylchlorid (1-Chlorpentan) 
Amylformiat 
Amylmercaptan 
Amylmethylketon 
Amylnitrat 
Anisol (Phenylmethylaether) 
Benzaldehyd 
Benzol 
Benzotrifluorid 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Butandion (Diacetyl) 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butylbenzole 
Butylchlorid 
Butylpropionat 
Butyltoluole 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol (Phenylchlorid) 
Chlorbenzotrifluoride 
Chlortoluole 
Crotonaldehyd, stabilisiert 
Cycloheptan 
Cyclohexan 
Cyclohexanon 
Cyclohexylacetat 
Cyclooctadiene 
Cyclopentan 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin (Decalin) 
Dehydrolinalool 
Diacetonalkohol, techn. 
Diaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
Diaethylbenzole 
Diaethylcarbonat (Aethylcarbonat) 
Diaethylketon 
Dichlorpentane 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Diisobutylamin 
Diisobutylene 
Diisobutylketon 
Diisopropylaether 
Dirnethylcarbonat 
Dimethylcyclohexane 
Dirnethylsulfid 
Dioxan (1,4-Diaethylendioxid) 
Dipenten 
Dipropylaether 
Dipropylketon 
Erdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g. 
FAM-Normalbenzin DIN 51635 - A 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt weniger als 0 Grad C 
Fluorbenzol 
Furfural (Furfuraldehyd) 
Fuseloel (Fermentationsamylalkohol) 
Gasoel 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 51603 
Heizoel M DIN 51603 
Heizoel S DIN 51603 
Heptane 
Hexaldehyd 
Hexane 
Hexa nole 
Isobutylacetat 
Isobutylchlorid 
Isobutylformiat 
Isobutylisobutyrat 
Isobutylmethacrylat, stabilisiert 
Isobutylpropionat 
Isopentan 
Isopren, stabilisiert 
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Klasse-Ziffer nach 
ADR/RID 

3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 1a 
3 - 2a 

Auflage 

H 

E 

M 

A,C 

A,B 

A 

A,C 

A,C 
A 
A,C 

R 

D 

A,C 

D 

A,C 

B 

B 

A,C 

M 

A 



Stoffbezeichnung 

Isopropenylacetat 
Isopropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
Isopropylacetat 
Isopropylbenzol (Cumol) 
Isopropylbutyrat 
Isopropylformiat 
Isopropylisobutyrat 
Isopropylnitrat 
Isopropylpropionat 
Kampferoel 
Kiefernoel 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. -18 bis 0 oC,Dampfdr.(50 oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr.(50 oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flam~p.(-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)>1,75 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.<-18 oC,Dampfdr.(50 oC)1,1 bis 1,75 bar;n.a.g 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammpunkt von 21 bis max. ~5 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe mit Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe und deren Gemische, fluessig mit Flammpunkt)55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. -18 bis 0 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)1,1 bis 1,75 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammpunkt(-18 Grad C, Dampfdruck(bei 50 oC)>1,75 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammpunkt(-18 Grad C,Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
Leichtael 
Loesungsxylol DIN 51633 - C8H10 
Mesityloxid 
Methyl-tert-butylketon 
Methylacetat 
Methylacrylat, stabilisiert 
Methylsethylketon (Butanon) 
Methylamin, waessr. Lsg. mit max. Konz. 40%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
Methylamylacetat 
Methylbenzoat 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylformiat 
Methylisobutylketon 
Methylisopropylaether 
Methylisovalerat 
Methylmethacrylat, monomer, stabilisiert 
Methylorthoformiat 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Morpholin 
N,N-Dimethylformamid 
N-Aethylbutylamin 
Nonane 
Octane 
Octanol 
Ottokraftstoff Normal DIN 51600 - N 
Ottokraftstoff Super DIN 51600 - S 
Paraldehyd 
Pentamethylheptan (Isododecan) 
Petrolether DIN 51630 A 
Petroleum DIN 51636 - A 
Picoline 
Propylchlorid (1-Chlorpropan) 
Propylendichlorid 
Propylenoxid, stabilisiert 
Propylformiat 
Pyrrolidin 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 1 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 2 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 3 
Solvent Naphtha leicht DIN 51633 - C9-Ar 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - C10-Ar 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Styrol(Vinylbenzol), monomer, stabilisiert 
Teere (Asphalt, Bitumen), fluessig 
Terpentin 
Terpentinoelersatz 
Testbenzin DIN 51632 - 1 
Testbenzin DIN 51632 - 2 
Testbenzin DIN 51632 - 3 
Testbenzin DIN 51632 - 4 
Testbenzin DIN 51632 - 5 
Tetrasethylsilikat (Aethylsilikat) 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetramethylsilan 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Thiophen 
Toluol 

Klasse-Ziffer nach 
ADR/RID 

3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 1a 
3 - 2a 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 1a 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32 c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 1a 
3 - 3b 
3 - 1a 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 2b 
3 - 2b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 1a 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32 c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 1a 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 

Trimethylamin, waessr.Lsg. mit max. Konz. 30%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 3 - 22b 

Auflage 

M 

B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 
B1 

B 

B 

B 

A,C 
A,C 
M,N 

D 

M 
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Stoffbezeichnung 

Trimethyl phosphit 
Tripropylen (Propylentrimer) 
Undecan 
Valeraldehyd 
Vinylacetat, stabilisie r t 
Wetterlampenbenzin DIN 51634 - A 
Xylole 
alpha- Methylvaleraldehyd 
a lpha-Pi nen 
iso-Amylformiat 
iso - Butanol 
iso-Butyraldehyd 
iso- Decane 
iso-Octen 
iso-Propanol 
n - Amylalkohol, primaer 
n - Butanole (prim- Butylalkohol und Sec-Butylalkohol) 
n-Butylacetat 
n-Butylacrylat, stabilisiert 
n-Butylbromid (1-Brombutan) 
n - Butylformiat 
n - Butylglykolacetat 
n-Butylmethacry l at, stabilisiert 
n-Decan 
n-Dibutylaether (n- Butylaether) 
n-Pentan 
n-Propanol 
n-Propylacetat 
n-Propyl benzo 1 
n-Tetradecan 
s ec-Amyla lko hole 
sec-Butylseetat 
sec-Butylchlorid 
tert - Amylalkohol 
tert-Butylacetat 
tert-Butylchlorid 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
2 - Aethylhexylamin 
3 - (2 - Aminoaethylamino)-propylamin 
3-Chlorpropyltrichlorsilan 
Acrylsaeure, stabilisiert 
Aethanolamin und seine Loesungen 
Aethylchlorthioformiat 
Aethylendiamin 
Ameisensaeure mit 50% bis 70% reiner Saeure 
Ameisensaeure mit 70% bis 85% reiner Saeure 
Ameisensaeure mit 85% bis 97% reiner Saeure 
Ameisensaeure mit mehr als 97% reiner Saeure 
Ammoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 35% Ammoniak 
Ammoniumhydrogenfluorid(Ammoniumbifluorid), waessr. Lsg. 
Amyltrichlorsilan 
Antimonpentachlorid, fluessig (rein) 
Antimonpentafluorid 
Benzotrichlorid (Trichlormethylbenzol) 
Benzoylchlorid 
Buttersaeureanhydrid 
Butyltrichlorsilan 
Cyclohexylamin 
Diaethylentriamin 
Diaethylthiophosphorylchlorid 
Dimethylthiophosphorylchlorid 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Essigsaeure(Eisessig) und ihre waessr. Lsg. mit mehr als 80% reiner Saeure 
Essigsaeure, waessr. Lsg. mit mehr als 50% und hoechstens 80% reiner Saeure 
Essigsaeureanhydrid 
Formaldehyd, waessr. Lsg. mit HCH0>=5% und Methanol(-35%; Flammpunkt<-61 Grad C 
Formaldehyd, waessr. Lsg. mit HCH0>=5% und Methanol<=35%; Flammpunkt)61 Grad C 
Furfurylamin 
Hexamethylendiamin, fest 
Hexamethylendiamin, waessrige Loesungen 
Isobuttersaeure 
Isobuttersaeureanhydrid 
Isophorondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Kresole, waessr. alkalische Loesung mit max. Dichte gemaess Zulassungsschein 
Methac>ylsaeure, stabilisiert 
Mischungen von Salpetersaeure(5% bis max. 8%) mit Schwefelsaeure 
Mischungen von Salpetersaeure(8% bis max. 30%) mit Schwefelsaeure 
Mischungen von Salpetersaeure(8% bis max. 30%) mit Schwefelsaeure(max. 80%) 
N,N-Dimethylcyclohexylamin 
N,N-Dimethyltrimethylendiamin (N,N- Dimethyl-1,3-diaminopropan) 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aethylcyclohexylamin 
N-Aminoaethylpiperazin 
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenol, waessr. alkalische Loesung mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenyltrichlorsilan 
Phosphoroxychlorid (Phosphorylchlorid) (POC13) 
Phosphoraseure 
Phosphortrichlorid (PC13) 
Propionsaeu r e mit mindestens 50% reiner Saeure 
Salpetersaeure mit hoechstens 65% reiner Saeure 
Schwefelaseure mit mehr als 90% und hoechstens 92% reiner Saeure 
Schwefelaseure mit mehr als 9 8% reiner Saeure 
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Klasse-Ziffer nach 
ADR/RI D 

3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3 1c 
3 - 31c 
3 - 3 1 c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
8 - 54c 
8 - 53c 
8 - 53b 
8 - 37b 
8 - 32b 
8 - 54c 
8 - 64b 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 32b 
8 - 32b 
8 - 43c 
8 - 26b 
8 - 37b 
8 - 21b 
8 - 26b 
8 - 66b 
8 - 36b 
8 - 32c 
8 - 37b 
8 - 53b 
8 - 53b 
8 - 36b 
8 - 36c 
8 - 34 b 
8 - 32b 
8 - 32c 
8 - 32 b 
8 - 63c 
8 - 63c 
8 - 53c 
8 - 52c 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 53c 
8 - 41b 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - 3b 
8 - 3b 
8 - 3b 
8 - 53b 
8 - 53b 
8 - 54c 
8 - 53b 
8 - 53c 
8 - 42b 
8 - 42b 
8 - 37b 
8 - 21b 
8 - llc 
8 - 21b 
8 - 32c 
8 - 2b 
8 - 1b 
8 - 1b 

Auflage 

B 

B 
B 
ll 

M 
A 

M 

A 
ll 

B 

A,C 
ll 

A,C 
D 
D 
D 
E,ll3,T 

E,N,T 
D 

H2 
H2 

H3 
E,T 
E,T 
E,T 
C,E,T 
E, H1, T 

E,T 

D 
E,H 1 ,T 
E, H1, T 
B 
B 
B 

C3 
C3 

D 

M 
H2 

D 

D 

E,T 
E,T 
B,F 
E,T 
H3 
E 



Stoffbezeichnung 

Schwefelaseure mit.mindestens 92% und hoechstens 98% reiner Saeure 
Siliciumtetrachlorid (SiC14) 
Thioglykolsaeure 
Titantetrachlorid 
Triaethylentetramin 
alpha-Chlorpropionsaeure 
n-Buttersaeure 
n-Propylaethanolamin 

Klasse-Ziffer nach 
ADR/RID 

8 - lb 
8 - 21b 
8 - 32b 
8 - 21b 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 54c 

Auflage 

E,N,T 

E,qJ,T 
D 
E,Hl,T 

*)n.a.g. a soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

:ofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m 1 t t 1 e r e n Temperatur 
ln der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
labe! beruecksichtigt. 

Iassstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n 1 s c h r e 1 n e n Stoffe, wie sie im Handel 
•rhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
ie die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n 1 c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundssetzlieh duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und allcyclische gesaettigte Kohlenwa sserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pH-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pH-Wert groesser als 8,5) 
C3: pH-Wert hoechstens 7 
C4: pH-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C), 

HS: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur volletaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein E~ndringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

Ordnungsnummer: 156 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 352/TC 

Antragsteller :Schwietert 
Antragsnummer :1 .5/10786 

Teil 3: zugelassene Stoffe fuer den Seeverkehr nach GefahrgutVSee 

Stoffbezeichnung 
Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aethylbenzoat 
Benzaldehyd 
Dehydrolinalool 

0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

B 
M 
c 
c 
E 
A,B 
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Stoffbezeichnung 
Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Heizoel M DIN 51603 
Heizoel S DIN 51603 
Octanol 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
n-Butylglykolacetat 
n-Tetradecan 
Dipropylaether 
1,1-Dimethoxyaethan (Dimethylacetal), Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
1,2 -Dimethoxyaethan 
1-Brom-3-methylbutan 
2-Aethylbutyrald ehyd 
2-Brombutan 
2-Brompentan 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Aethanol und seine waessr. Lsg. mit mehr als 70% Aethanol 
Aethylacetat 
Aethylbenzol, technisch 
Aethylbutylaether 
Aethylcrotonat 
Aethylisobutyrat 
Aethylmethacrylat, stabilisiert 
Aethylpropionat 
Amylacetate 
Amylchlorid (1-Chlorpentan) 
Benzotrifluorid 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Butandion (Diacetyl) 
Cycloheptan 
Diacetonalkohol, techn. 
Diaethylketon 
Diisobutylene 
Dimethylcyclohexane 
Erdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g. 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
Fuseloel (Fermentationsamylalkohol) 
Heptane 
Isobutylacetat 
Isobutylformiat 
Is op ropenylacetat 
Isopropylacetat 
Isopropylisobutyrat 
Isopropylpropionat 
Kohlenwasserstoff -Gemis che, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr.(50 oC)<•1,1 bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)(=1,1 bar, n.a.g. 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Methylisobutylketon 
Methylisovalerat 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Octane 
Piperidin 
Propionaldehyd 
Propylendichlorid 
Pyrrolidin 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Terpentinoelersatz 
Thiophen 
Toluol 
Tripropylen (Propylentrimer) 
Valeraldehyd 
Xylole 
alpha-Methylvaleraldehyd 
i so-Propanol 
n-Amylalkohol, primaer 
n-Amylamin 
n-Butanole (prim- But y lalkohol und sec-Butylalkohol) 
n-Butylacetat 
n-Butylformiat 
n-Dibutylaether (n-But ylaether) 
n-Propanol 
n-Propylacetat 
See-Butylacetat 
tert-Amylalkohol 
tert-Butylacetat 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
1,2,4-Trimethylbenzol 
1,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) 
1-Heptanal 
2,4-Pentandion (Acetylaceton) 
2-Aethyl-n-butylacetat 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylhexaldehyd (2-Aethylhexanal) 
4-Methoxy-4-methylpentan-2-on 
5-Methylhexan-2-on 
Aethanol, waessr. Lsg. mit Konz. von 24% bis 70%, auch alkoholische Getraenke 
Aethylamylketon 
Aethylbutyrat 
Aethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 
Aethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
Aethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
Aethylenglykolmonomethylaether (Methoxyaethanol) 
Aethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
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0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

3. 1 2384 
3.2 2377 
3.2 2252 
3.2 2 341 
3.2 1178 
.3. 2 2 339 
3.2 2343 
3.2 1091 
3.2 1170 
3.2 1173 
3.2 117 5 
3.2 1179 
3.2 1862 
3.2 2385 
3.2 2277 
3.2 1195 
3.2 1104 
3.2 1107 
3.2 2338 
3.2 1 118 
3.2 2346 
3.2 2241 
3.2 1148 
3.2 1156 
3.2 2050 
3.2 2263 
3.2 1268 
3.2 1863 
3.2 1201 
3.2 1206 
3.2 1213 
3.2 2393 
3.2 2403 
3.2 1220 
3.2 2406 
3.2 2409 
3.2 199 3 
3.2 1993 
3.2 "1237 
3.2 2296 
3.2 124 5 
3.2 2400 
3.2 1248 
3.2 1249 
3.2 1262 
3.2 2401 
3.2 1275 
3.2 1279 
3.2 1922 
3.2 1288 
3.2 1136 
3.2 2553 
3.2 1300 
3.2 2414 
3.2 1294 
3.2 2057 
3.2 2058 
3.2 1307 
3.2 2367 
3.2 1219 
3.2 1105 
3.2 1106 
3.2 1120 
3.2 1123 
3.2 1128 
3.2 114 9 
3.2 1274 
3.2 1276 
3.2 1123 
3.2 1105 
3.2 1123 
3.3 2498 
3.3 1993 
3.3 2325 
3.3 198 9 
3.3 2310 
3.3 1177 
3.3 2275 
3.3 119 1 
3.3 2 293 
3. 3 2302 
3.3 1170 
3.3 2271 
3.3 1180 
3.3 1153 
3.3 11 71 
3.3 1172 
3.3 1188 
3.3 1189 

B 

A 

A 
A 

B 

M 

A,C 
A 

B 

B1 
B1 

A,C 
D 

B 
B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 



Stoffbezeichnung 

Aethyllactat 
Amylformiat 
Amylmethylketon 
Amylnitrat 
Anisol (Phenylmethylaether) 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butylbenzole 
Butylpropionat 
Chlorbenzol (Phenylchlorid) 
Chlorbenzotrifluoride 
Chlortoluole 
Cyclohexanon 
Cyclohexylacetat 
Cyclooctadiene 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin (Decalin) 
Diaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
Diaethylbenzole 
Diaethylcarbonat (Aethylcarbonat) 
Dichlorpentane 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Diisobutylketon 
Dipenten 
Dipropylketon 
Gasoel 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 51603 
Hexaldehyd 
Hexanale 
Isobuttersaeure 
Isobuttersaeureanhydrid 
Isobutylisobutyrat 
Isobutylmethacrylat, stabilisiert 
Isopropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
Isopropylbenzol (Cumol) 
Isopropylbutyrat 
Kampferoel 
Kiefernoel 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe mit Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe und deren Gemische, fluessig mit Flammpunkt)55 Grad C, 
Leichtael 
Loesungsxylol DIN 51633 - C8H10 
Methylamylacetat 
Methylcyclohexanon 
Nonaue 
Paraldehyd 
Pentamethylheptan (Isododecan) 
Petroleum DIN 51636 - A 
Solvent Naphtha leicht DIN 51633 - C9-Ar 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - C10-Ar 
Styrol(Vinylbenzol), monomer, stabilisiert 
Teere (Asphalt, Bitumen), fluessig 
Terpentin 
Testbenzin DIN 51632 - 1 
Testbenzin DIN 51632 - 2 
Testbenzin DIN 51632 - 3 
Testbenzin DIN 51632 - 4 
Testbenzin DIN 51632 - 5 
Tetraaethylsilikat (Aethylsilikat) 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Trimethylphosphit 
Undecan 
alpha-Pinen 
iso-Amylformiat 
iso-Butanol 
iso-Decane 
n-Butylbromid (1-Brombutan) 
n-Butylmethacrylat, stabilisiert 
n-Decan 
n-Propyl benzol 
Sec-Amylalkohole 
Anisidine 
Butyltoluole 
Methylbenzoat 
Tetrachloraethylen (Perchloraethylen) 
Trichloraethylen 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
2-Aethylhexylamin 
Buttersaeureanhydrid 
n-Buttersaeure 

n.a.g. 

Klasse nach 
GefahrgutVSee 

3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3. 3 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3. 3 
3. 3 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 

UN-Nr. 

1192 
1109 
1110 
1112 
2222 
2708 
2709 
1914 
1134 
2234 
2238 
1915 
2243 
2520 
2244 
2245 
1147 
2686 
2049 
2366 
1152 
1202 
1157 
2052 
2710 
1202 
1202 
1202 
1207 
2282 
2529 
2530 
2528 
2283 
2303 
1918 
2405 
1130 
1272 
1993 
1993 
199 3 
1223 
1256 
1233 
2297 
1920 
1264 
2286 
1223 
1256 
1256 
2055 
1999 
1299 
1271 
1271 
1271 
1271 
1271 
1292 
2850 
2329 
2330 
2368 
1109 
1212 
1993 
1126 
2227 
2247 
2364 
1105 
2431 
2667 
2938 
1897 
1710 
3055 
2276 
273 9 
2820 

Auflage 

A,C 
A 
A,C 

B 

D 

A,C 

B 

M 
M 

B1 
B1 
B1 

M 

B 

A 
M 

B 

A,C 
A,C 
D 
D 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temper a tur 
an der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad c sind 
dabei beruecksichtigt . 
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Hassstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Handel 
erhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischun~en, 
die die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid - und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und allcyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pH-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pH-Wert groesser als 8,5) 
C3 : pH-Wert hoech s tens 7 
C4 : pH-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betri e bliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse verm ieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

H5: Die Betriebstemperatur, insbesond e re beim Heizen, Befuellen 11nd Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8 : Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Flue ss igkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tank s sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufs c hla gen . Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Ei ndringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 351/TC 

l.Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Befi)rderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) iri der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1650) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1560) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beforderung gefährli
cher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) 
- insbesondere§§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beforderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Jul i 1985 (BGBl. I, S. 1560) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang X des RIO -, 

- den Seeverkehr nach der Verordnung über die Befi)rderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GefahrgutVSee) vom 05. Juli 1978 
(BGBl. I, s. 1017) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut- Änderungs
verordnungvom 27. Juli 1982 (BGBl. I, s. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

und nach 

dem Gesetz zu dem Obereinkarmen vom 02. Dezember 1972 über sichere 
Container -csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 15. April 1985 (BGBl. II, s. 626) 
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der Firma 
westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 weitefeld/Sieg 

für das in der Anlage (Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 
04.12.1985, FC-Nr. 2843/13) beschriebene Baumuster eines 
Tankcontainers 

Hersteller: 

Westerwälder Ei senwerk Gerhard GmbH, 5241 weitefeld/Sieg 

Typenbezeichnung des ~ Herstellers: 2086 ZEBiihd 2,65/2370/25 

Tankcontainerdaten: (20' lCC) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 25000 1, Eigengewicht ca. 3520 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, 
max. Betriebsdruck: 1,74 bar (Uberdruck), 
Prüfdruck: 2,65 bar (Uberdruck), 
Tankwerkstoff: Z 6 CNDT 17- 12/1.4571 

Zeichnungen des Herstellers: 

CE-941-lb vom 14.08.1985 

CE-941-2.lb vom 03.10.1985 

CE-941-3b vom 30.09.1985 

CE-941-4.2b van 24.10.1985 
CE-94l-6.lb vom 14.10.1985 

(Hauptzeichnung IMO 2 
. Tankcontainer) 
( Stirnrahmen und Bode er-
gruppe) 

(Tank, Mannloch, Arr-
schlüsse u. Laufsteg) 

(Untenentleerung) 
(Heizung) 

die Zulassung zur Befi)rderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten Stoffe mit einer Dichte von höchstens 1,35 kg/1 
erteilt. 



2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter l. bzw. im Anhang auf
geführten gefährlichen· Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee/CSC entspricht. 

2.1 Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des 
IMDG-Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 2. Weiterhin sind die 
Maßgaben der ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 l/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Bau
musterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustän
dige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
CE-491-7.1 vom 01.07.1985 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter l. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.5 Die im Anhang genannten Stoffe und Stoffgemische mit einem 
Flammpunktbereich sind nur dann zur Beförderung zugelassen, wenn ihr 
Flammpunkt größer oder gleich 0 •c beträgt. Die Stoffe mit einem 
Flammpunkt bis 55 •c sind zur Befdrderung im nationalen Schienen
und Straßenverkehr (GGVE/ GGVS) nicht zugelassen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. über Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.8 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 351/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mrn betragen. über dieser zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 

3.9 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 15.02.1996. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-179/351/85 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

2086 ZEBiihd 2,65/2370/25 
zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 14.02.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRi.JFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
, Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, E. Reeck 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt l und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Ordnungsnummer: 56 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 351/TC 

Antragsteller :WEW 
Antragsnummer :1.5/10667 

Teil 1: zugelassene Stoffe fuer den nationalen (innerstaatlichen) Verkehr nach GGVS - GGVE 

Stoffbezeichnung 
Klasse-Ziffer nach 

GGVS/GGVE Auflage 

1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 3 - 32c 
2-Aethylbutanol 3 - 32c 
2-Aethylbuttersaeure 3 - 32c 
2-Aethylhexanol 3 - 32c 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 3 - 32c: 
Acetessigsaeureaethylester 3 - 32c: 
Ac:etessigsaeuremethylester 3 - 32c: 
Aethylbenzoat 3 - 32c: 
Benzaldehyd 3 - 32c: 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 3 - 31c: 
Butyltoluole 3 - 32c: 
Cy clohexylacetat 3 - 32c: 
Dehydrolinalool 3 - 32c: 
Diaethylbenzole 3 - 32c: 
Furfural (Furfuraldehyd) 3 - 32c: 
Gasoel 3 - 32c: 
Heizoel DIN 51603-EL-01 3 - 32c: 
Hexanale 3 - 32c: 
Kiefernoel 3 - 32c: 
Methylbenzoat 3 - 32c: 
N,N-Dimethylformamid 3 - 32c: 
Octanol 3 - 32c: 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 3 - 32c: 
Undec:an 3 - 32c: 
n-Butylglykolacetat 3 - 32c: 
n-Tetradec.an 3 - 32c: 

*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

B 
B 

II 
M 
c 
c 
E 
A,ll 

B 

ll 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglic:hkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Te~peratur 
an der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
dabei beruec:ksichtigt. 
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Massatab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Handel 
erhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
die die unten genannten reinen Stoffe enthalten, nicht bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 

Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 
oder deren Gemische 

C : saeurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pR-Wert groesser als 8,5) 
C3: pR-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

HS: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und anschliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

Ordnungsnummer: 56 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 351/TC 

Antragsteller :WEW 
Antragsnummer :1.5/10667 

Teil 2: zugelassene Stoffe fuer den internationalen (grenzueberschreitenden) Verkehr nach ADR - RID und nach GefahrgutVSee 

Stoffbezeichnung 

1,1-Dimethoxyaethan (Dimethylacetal), Flammpunkt 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
1,2,4-Trimethylbenzol 
1,2-Dimethoxyaethan 
1,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) 
1-Brom-3-methylbutan 
1-Heptanal 
2,4-Pentandion (Acetylaceton) 
2-Aethyl-n-butylacetat 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbutyraldehyd 
2-Aethylhexaldehyd (2-Aethylhexanal) 
2-Aethylhexanal (Aethylhexaldehyd) 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
2-Brombutan 
2-Brompentan 
4-Methoxy-4-methylpentan-2-on 
5-Methylhexan-2-on 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von mindestens 0 
Aethanol und seine waessr. Lsg. mit mehr als 70% 
Aethanol, waessr. Lsg. mit Konz. von 24% bis 70%, 
Aethylacetat 
Aethylamylketon 
Aethylbenzoat 
Aethylbenzol, technisch 
Aethylbutyla e ther 

384 

mindestens 0 Grad c 

Grad c 
Aethanol 

auch alkoholische Getraenke 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 

3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3.2 2 377 
3.3 2498 B 
3.3 1993 
3.2 2 25 2 
3.3 2325 
3.2 2341 A 
3.3 1989 
3.3 2310 
3.3 1177 
3.3 2275 B 
3.2 1178 
3.3 1 19 1 
3.3 11 91 

0000 B 
0000 M 

3.2 2339 A 
3.2 2 343 A 
3.3 2293 
3.3 2302 

0000 c 
0000 c 

3.2 1091 
3.2 1 17 0 B 
3.3 1170 B 
3.2 117 3 
3.3 2 271 

0000 E 
3.2 1175 
3.2 1 17 9 



Klasse-Ziffer 
nach 

:toffbezeichnung 

.e thyl bu tyr a t 

.e thyl c ro tona t 

.ethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 

.ethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 

.ethylenglykolmonoaethylaetheracetat 

.ethylenglykolmonomethylaether (Methoxyaethanol) 

.ethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 

.ethylisobutyrat 

.e thyllac tat 

.ethylmethacrylat, stabilisiert 

.ethylpropionat 
~mylacetate 

.mylchlorid (1-Chlorpentan) 

.mylformiat 

.mylmethylketon 

.mylnitrat 
lnisol (Ph e nylmethylaether) 
Ienzaldehyd 
lenzotrifluorid 
lremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
lutandion (Diacetyl) 
lutoxyl (Methoxybutylacetat) 
lutyl benzole 
lutylpropionat 
lutyl toluole 
:hlorbenzol (Phenylchlorid) 
:hlor toluo le 
:ycloheptan 
:yclohexanon 
:yc lohexylacetat 
:yc looc tadi ene 
:yclopentanol 
:yclopentanon 
lecahydronaphthalin (Decalin) 
>ehydrolinalool 
liacetonalkohol, techn. 
liaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
>iaethyl benzole 
liaethylcarbonat (Aethylcarbonat) 
liaethylketon 
lichlorpentane 
lieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
liisobutylene 
>i isobu tylke ton 
limethylcyclohexane 
>ipenten 
>ipropylaether 
lipropylketon 
' rdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g . 
'lugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
1useloel (Fermentationsamylalkohol) 
;asoel 
leizoel DIN 51603-EL-01 
leizoel L DIN 51603 
leizoel M DIN 51603 
leizoel S DIN 51603 
leptane 
Iexaldehyd 
lexanale 
[sobutylacetat 
[sobutylformiat 
[sobutylisobut yrat 
[sobutylmethacrylat, stabilisiert 
[sopropenylac e tat 
[sopropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
Csopropylacetat 
[sopropylbenzol (Cumol) 
Csopropylbutyrat 
Csopropylisobutyrat 
Csopropylpropionat 
:ampferoel 
:iefernoel 
:ohlenwasserstoff - Gemische, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr.(50 oC)(z1,1 bar,n.a.g. 
Cohlenwasserstoff-Gemische, Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
(ohlenwasserstoffe mit Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
( ohlenwasserstoffe und deren Gemische, fluessig mit Flammpunkt ) 55 Grad C, n.a.g. 
( ohlenwasserstoffe, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)(=1,1 bar, n.a.g. 
~eichtoel 

"oesungsxyl o l DIN 51633 - C8H10 
1e t hylamyl a ce tat 
1e thyl benzoa t 
1e thyl bu tyra t 
{ethylcyclohexan 
iethylcyclohexanon 
ie thyli sobu tylke ton 
1ethylisovalerat 
1e thylprop iona t 
ie t hylp r op y l ke t on 
~onane 

lctane 
Je tanol 
~araldehyd 

ADR/RID 

3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 

Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
6. 1 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3. 3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
6. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 

3.3 

1180 
1862 
1153 
1171 
1172 
1188 
1189 
2 385 
1192 
2 277 
1 19 5 
1104 
1107 
1109 
11 10 
11 12 
2222 
0000 
2 338 
1 118 
2 346 
2708 
2709 
1'114 
2667 
1134 
2238 
2 241 
1915 
2 243 
2520 
2 244 
2245 
1 14 7 
0000 
1148 
2686 
2049 
2 366 
115 6 
1 15 2 
1202 
2050 
1157 
2 263 
2052 
2 384 
2710 
1268 
1863 
1 201 
1202 
1202 
1202 
0000 
0000 
1206 
1 207 
2282 
1213 
2393 
2528 
2 283 
2403 
2303 
1220 
1918 
2405 
2406 
2 409 
11 30 
1272 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1223 
1256 
1233 
2938 
1237 
2 296 
2 29 7 
1245 
2400 
1248 
1 249 
1920 
1 262 
0000 
1264 

M 

A,C 

A,ß 
A 

A,C 
A,C: 

B 

D 

A,C 

B 

B 

M 

M 

B1 
B1 
B1 
B1 
B1 

B 

385 



Stoffbezeichnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentamethylheptan (Isododecan) 
Petroleum DIN 51636 - A 
Propylendichlorid 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Solvent Naphtha leicht DIN 51633 C9-Ar 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - ClO-Ar 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Styrol(Vinylbenzol), monomer, stabilisiert 
Teere (Asphalt, Bitumen), fluessig 
Terpentin 
Terpentinoelersatz 
Testbenzin DIN 51632 1 
Testbenzin DIN 51632 2 
Testbenzin DIN 51632 - 3 
Testbenzin DIN 51632 - 4 
Testbenzin DIN Slp32 5 
Tetraaethylsilikat (Aethylsilikat) 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Thiophen 
Toluol 
Trimethylphosphit 
Tripropylen (Propylentrimer) 
Undecan 
Valeraldehyd 
Xylole 
alpha-Methylvaleraldehyd 
alpha-Pinen 
iso-Amylformiat 
iso-Butanol 
iso-Decane 
1 so-Propanol 
n-Amylalkohol, primaer 
n-Butanole (prim- Butylalkohol und sec-Butylalkohol) 
n-Butylacetat 
n-Butylbromid (1-Brombutan) 
n-Butylformiat 
n-Butylglykolacetat 
n-Butylmethacrylat, stabilisiert 
n-Decan 
n-Dibutylaether (n-Butylaether) 
n-Propanol 
n-Propylacetat 
n-Propyl benzol 
n-Tetradecan 
s e c-Amyl a lko hole 
sec-Butylacetat 
tert-Amylalkohol 
tert-Butylacetat 

3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 

3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 

3.3 
3.2 
3. 2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 

3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 

3.3 
3.2 
3.2 
3. 2 

*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n 1 c h t a n d e r w e 1 t 1 g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

2286 
1223 
1279 
1 288 
1256 
1256 
1136 
2553 
2055 
1999 
1299 
1300 
1271 
1271 
1271 
1271 
1271 
1292 
0000 
2850 
2414 
1294 
2329 
2057 
2330 
2058 
1307 
2367 
2368 
1109 
1212 
19 93 
1 219 
1105 
1120 
1123 
1126 
112 8 
0000 
2 227 
2247 
114 9 
1274 
1 27 6 
2364 
0000 
1105 
1 12 3 
110 5 
1123 

A,C 

M 

B 

B 
B 
B 

A 

M 

B 

B 

II 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m 1 t t 1 e r e n Temperatur 
an der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
dabei beruecksichtigt. 

Massstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n 1 s c h r e 1 n e n Stoffe, wie sie im Handel 
erhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen 
die die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n 1 c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 
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Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und allcyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pH-Wert groesser als 8,5) 
C3: pR-Wert hoechstens 7 
C4: pH-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

HS: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 



H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 

nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks ·sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur volletaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

1. Änderung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 323/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende· Beförcjerung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße·- GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli ·1985 (BGBl. I, S. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenztiberschreitende Beförderung gefährlicher 
Giiter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 
1560) - insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum-Vellern 

fHr das in der Anla~e (Priifbericht des Germanischen Lloyd vom 
16.03.1985, FC-Nr. 881/03) beschriebene Baumuster eines Tankcon
tainers 

- Hersteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum-Vellern 

- Typenbezeichnung des Herstellers: CS/St/6.1 

- Tankcontainerdaten: 

Länge: 3040 mm, Breite: 1930 mm, Hone 2150 mm, 
Tankvolumen ca. 5000 1, Eigengewicht ca. 1800 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 10 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 2,5 bar (iiberdruck), 
Priifdruck: 4 bar (iiberdruck), 
Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck), 
Tankwerkstoff: R St 37-2 (1.0038) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

H-1727/la vom 14.02.1985 (Container 5000 1 Inh.) 
H-1728/l.a vom 14.02.1985 (Container Tank) 
H-1712/1 vom 14.11.1984 (Mannlochdeckel NW 500 

mit Fiillöffnung rJ 180) 
H-1510/1 vom 17.05.1984 (Unterstützung) 
D/6863/4 vom 03.02.19RS (Armaturenliste mit 

Armaturenbeschreibung) 

die Zulassung zur ~eförderung von 

polychlorierten Biphenylen (PCB-0le) 

Stoff der GGVS/GGVE-Klasse 6.1, Ziffer 17b (assimiliert); frei von 
2,3,7,8-Tetrachloridbenzo-1 , 4-dioxin (2,3,7,8-TCDD) 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach dem o. g. Prüfbericht 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung des unter 1. aufgeführten gefähr
lichen Gutes geeignet ist und den Ausrüstungsvorschriften der 
GGVS/GGVE entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen PrHfungen zu unterziehen. Darüber hinaus sind die fol
genden Auflagen zu beachten: 

a. Vor der erstmaligen Verwendung sind an den Tankcontainern von 
einem behördlich anerkannten Sachverständigen Wanddickenmessungen 
vorzunehmen (Nullmessungen). 

b. Oie Meßstellen sind dauerhaft zu kennzeichnen. 

c. ner ~eßstellenplan sowie die Ergebnisse der Nullmessungen sind 
der BAM umgehend einzureichen. 

d. Die Wanddickenmessungen sind jährlich von einem behördlich aner
kannten Sachverständigen zu wiederholen. Die Ergebnisse sind der 
BAM umgehend einzureichen. 

Oie Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Bau
musterzulassung nur benutzt werden. wenn der für die Prüfung zust~n
dige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen 
Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 
D/5719/4a vom 15.09.19R3 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontiliner mit den iibrigen Angaben nach den unter 1. genann
ten Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.5 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Hone der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 323/TC 
zu Kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens SO mm betra~en. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B AM an
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung mit der lfd. Nr. 323 (1. Änderung) ersetzt den 
Zulassun~sschein Nr. D/05 323/TC vom 20.12.1985 und wird unter dem 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens 
bis zum 19.12.1995. 

1000 Berlin 45, den 30.06.1986 
Unter den Eichen R7 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPR.iiFUNG 
Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
flir Gefahrgut 
in Vertretung 

nr . -Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Oipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. ~. Vaidyanathan 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten auf Blatt 1 und 2) 
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1. Nachtrag 

ZULAS~,~~~~SCHEIN 

Die Tankcontainer - ISO 1 CC, IMO Typ 1 - dHrfen auch nach folgenden 
Zeichnungen der Fa. Westerwälder Eisenwerk GmbH gefertigt werden 
(Aufbau flammendurchschlagsicherer Armaturen) 

CE-891-1.1 vom 28.01.1986 
CE-891-4.1.1 vom 28.01.1986 

(IMO 1 Tankcontainer) 
(Mannloch, Scheitelanschlüsse und 
Raube) 

Für die nach den o.a.Zeichnungen hergestellten Tankcontainer wird 
die Stoffaufzählung (Anhang zum Zulassungsschein) um folgende Stoffe 
ergänzt: 

-Harze mit ca. 25 r. Äthylace tat- GGVS/GGVE Klasse 3 Ziffer Sb-
-Harze mit ca. 50 r. Butylacetat- GGVS/GGVE Klasse 3 Ziffer 3lc-
-Harze mit ca. 33 r. Äthylglykolacetat und Xylol-

GGVS/GGVE Klasse Ziffer Sc-
Gefahr!'lutVSee (IMDG-KCode) Klasse 3.2/3.3 U.N.-Nr. 1866. 

Diesem Nachtrag liegt die Zeichnungs- und Berechnungsp~jfung 
(Tgb.-Nr. 09546/86) des Germanischen Lloyd vom 20.02.1986 zugrunde. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/70 319/TC vom 04.04.1985. 

1000 Berlin 45, den 11.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATER.IALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

1. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/30 311/TC 

Die Tankcontainer - 20 Wechselbehälter, IMO Typ 2 - dürfen auch nach 
folgenden Zeichnungen der Fa. Westerwälder Eisenwerk GmbH gefertigt 
werden 
(zusätzliche Dampfplattenheizung) 

CE-977-1 
CE-977-3 

CE-977-4.2 
CE-977-6.1a 

vom 23. 01.1986 
vom 23.01.1986 

vom 23.01.1986 
vom 06.03.1986 

(Rauptzeichnung) 
(Tank, Druck/Vakuumventil, Reserve
anschluß und Mannloch) 

(Untenentleerung und Ventilkammer) 
(Dampfheizung) 

Diesem Nachtrag liegt die Zeichnungsprüfung (Tgb.-Nr. 07211/86) des 
Germanischen Lloyd - FC 2839/11 - vom 30.04.1986 zugrunde. 

Die Inbetriebnahme der Reizung ist nur gestattet, wen die Verträg
lichkeit des FHllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/30 311/TC vom 08.02.1985. 

1000 Berlin 45, den 11.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATF.RIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

388 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
fHr Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

D/70 294/TC - 1. ~nderung 

Die Tankcontainer - ISO 1 CC, IMO Typ 1 - dürfen auch nach folgender 
Zeichnung der Fa. Westerwälder Eisenwerk GmbH gefertigt werden 
(wahlweise TJnten-/Obenentleerung) 

CE-82R-4.2.2 vom 04.02.1986 (Bodensumpf und Ventilkammer) 
Phase 1: siehe Zeichnung CE-828-4 •. 2 .1 (Obenentleerung) 
Phase 2: Untenentleerung (3 Verschlüsse) 
Phase 3: Obenentleerun!'l (eingeschweißte Scheibe) 
Phase 4: Reinigungsöffnung 

iiber die im Zulassungsschein genannten Nebenbestimmungen hinaus, 
sind die Tanks nach einer Umrüstung von Untenentleerung/Reinigungs
öffnung auf Obenentleerung einer Druck- und Dichtheitsp~ifung zu 
unterziehen. Nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenent
leerung/Reinigungsöffnung ist eine Dichtheitsprüfung vorzunehmen. 

In jedem Fall sind diese TJmrüstungen durch einen in den Rechtsvor
schriften genannten Sachverständigen zu prüfen und zu bescheinigen. 

Diesem Nachtrag liegt die Zeichnungsp~fung (Tgb. Nr. 08168/86 vom 
11.04.86) des Germanischen Lloyd zugrunde. 

Die im Anhang zur o.a. Zulassung genannten Auflagen sind zu beachten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/70 294/TC - 1. ~nderung - vom 08.03.1985. 

1000 Berlin 45, den 23. Juni 1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATTlRIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter für 
Gefahrgut 
in Vertretung: 

tft-· 0-._ ~~ 
Dr. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. TJlrich, E. Reeck 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/70 277/TC 

Die Tankcontainer - ISO 1 CC, IMO Typ 2 - dürfen auch nach folgenden 
Zeichnungen der Fa. Weisterwälder Eisenwerk GmbH gefertigt werden 
(Aufbau flammendurchschlagsicherer Armaturen) 

CE-814-1.1 vOm 2f!.Ol.1986 (flauptzeichnung 2086 ZEBihel) bzw. 
CE-815-1.1 vom 28.01.1986 (Hauptzeichnung 2086 ZEBihd) 
CE-814-4.1.1 vom 28.01.1986 (Mannloch, ScheitelanschlUsse und 

Haube) bzw. 
CE-815-4.1.1 vom 28.01.1986 (Mannloch, ScheitelanschlUsse und 

Raube) 

Für die nach den o.a.Zeichnungen hergestellten Tankcontainer wird 
die Stoffaufz~hlung (Anhang zum Zulassungsschein) um folgende Stoffe 
ergänzt: 
-Harze mit ca. 25 % 
-Harze mit ca. 50 % 
-Harze mit ca. 33 % 

Äthylacetat- GGVS/GGVE Klasse 
Butylacetat- GGVS/GGVE Klasse 
Äthylglykolacetat und Xylol

GGVS/GGVE Klasse 
GefahrgutVSee (IMDG-Code) Klasse 3.2/3.3 U.N.-Nr. 

3 Ziffer Sb-
3 Ziffer 31c-

3 Ziffer Sc-
1866. 

Diesem Nachtrag liegt die Zeichnungsp~fung (Tgb.-Nr. 09546/86) des 
Germanischen Lloyd vom 02.02.1986 zugrunde. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/70 277/TC vom 07.03.1984. 

1000 Berlin 45, den 11.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-~~z~ 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

t&_-c.~ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 



2. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 167/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung i!ber die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 198S (BGBl. I, S. lSSO) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 198S (BGBl. I, S.lS60) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

für das nachfolgend beschriebene · Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Containersand Pressure Vessels Ltd., Clones, Co. Monaghan 
Republic of Ireland 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 14000 1 Haz. Container 

- Tankcontainerdaten: (20' - 1 C) 

Länge: 60S8 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 14 000 1, Eigengewicht ca. 322S kg, 
zul. Gesamtgewicht: 28 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 4,S bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: X S CrNiMo lR 10 (1.4401) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

2/1177 B 
2/1172 B 

vom 
vom 

01.06.1978 
3l.OS.l978 

(Zusammenstellung) 
(Tank) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgeführten flüssigen Stoffe der GGVS/GGVE mit einer Dichte 
von höchstens 2,21 kg/dm3 erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
Nr. D/22 167/TC-1. Neufassung vom 23.08.1982 aufgeführten Prüfbe
richten (Bericht iiber durchgeführte Rahmenwerk-Priifung durch Con
tainer Testing Station Wallasey Nr. TRM.331 vom Mai 1978; Tankcon
tainer Type-Approval Certificate Nr. 660 vom 22.07.1978 ausgestellt 
durch Lloyd's Register Industrial Services sowie Einzelabnahmebe
scheinigung des Lloyd's Register of Shipping) einschließlich An
hängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tankcontainers für 
die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufgefijhr.ten gefähr
lichen Güter geeignet ist und deh Ausriistungsvorschriften der 
GGVS/GGVE entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Haßgaben der ISo
Empfehlung 1496/3. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erst~lig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge: 
sehrtebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jahri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 28337 
vom 04.06.1986 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.S Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.~ Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. fiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.7 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Hone der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 167/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthone muß mindestens SO mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben B AM an
zubringen. Die Tainkcontainer sind im Dombereich wie folgt dauerhaft 
zu kennzeichnen: 

"Mannlochdurchmesser 4SO mm". 

3.R Diese Zulassung gilt zunächst nur für 4 Tankcontainer mit den 
CPV-Fahrikations-Nrn. 1173, 11S4 bis 11S6 (Hoy~ 10680, 010684 bis 
010686). 

Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/22 167/TC 1. Neu
fassung vom 23.08.1982 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 26.10.199S. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

1000 Berlin 4S, den 30.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR. MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

~~-~ 
Dr.-Ing. B. Schulz-Forber& 
Direktor und ~rofessor 

Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie elnem 
Stoffanhang) 

Ordnungsnummer: 131 

Stoffbezeichnung 

Anhang zum Zulassungsschein 
D/22 167/TC 

Antrageteller :Hoyer 
Antragsnummer :1.S/10915 

Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE Auflage 

~:~;::~:~::~:-:~~-~~~~;:~-~~:-~~~-~:;::~-;:::~~-----------------------------------------------------------~;---
Propionaaeure mit weniger als SO% reiner Saeure 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 

3 
3 
3 
3 
3 

- 32c B 
- 32c B 
- 32c 
- 32c B 
- 32c M 
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Stoffbezeichnung 

Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aethylbenzoat 
Benzaldehyd 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butyltoluole 
Cyclohexylacetat 
Dehydrolinalool 
Diaethylbenzole 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Furfural (Furfuraldehyd) 
Gasoel 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 51603 
Heizoel M DIN 51603 
Heizoel S DIN 51603 
Hexanale 
Kiefernoel 
Kohlenwasserstoffe und deren Gemische, fluessig mit Flammpunkt)SS Grad C, n.a.g. 
Methylbenzoat 
N,N-Dimethylformamid 
Octanol 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - C10-Ar 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Undecan 
n-Butylglykolacetat 
n-Tetradecan 
2,4-Toluylendiamin, fluessig 
2,4-Toluylendiisocyanat und Isomere 
2-Chlorphenol 
3-Chlorphenol, fluessig 
4-Chlorphenol, fluessig 
4-Thiapentanal 
Acrylamid, waessr. Lsg. 
Aethylendibromid (1,2-Dibromaethan) 
Anilin 
Anisidine 
Benzylchlorid, stabilisiert 
Butylphenole, fluessig 
Chloral (Trichloracetaldehyd), wasserfrei, stabilisiert 
Chloroform 
Cyanamid, waessr. Lsg. mit hoechstens 50% Cyanamid 
Diaethylsulfat 
Dichloraniline 
Dichlormethan (Methylenchlorid) 
Dinitrotoluole, fest 
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
Glutardialdehyd, waessr. Lsg. mit Flammpunkt von mehr als 61 Grad C 
Hexamethylendiisocyanat 
Isophorondiisocyanat (3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat) 
Kresole 
Monochloraniline, fest 
Monochloraniline, fluessig 
Mononitroaniline, fluessig 
Mononitrobenzol 
Mononitrotoluole 
Nitrophenole 
Phenol, (nicht alkalische) Loesungen 
Phenol, geschmolzen 
Tetrachloraethylen (Perchloraethylen) 
Tetrachlorkohlenstoff 
To lu idi ne 
Trichloraethylen 
Xylenole 
Xylidine 
alpha-Naphthylamin 
beta-Naphthylamin 
ortho-Dichlorbenzol (1,2-Dichlorbenzol) 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
3-(2-Amin oaethylamino)-pr opylamin 
3-Chlorpropyltrichlorsilan 
Aethanolamin und seine Loesungen 
Ameisensaeure mit 50% bis 70% reiner Saeure 
Ameisensaeure mit mehr als 97% reiner Saeure 
Ammoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 35% Ammoniak 
Ammoniumhydrogenfluorid(Ammoniumbifluorid), waessr. Lsg. 
Amyltrichlorsilan 
Benzotrichlorid (Trichlormethylbenzol) 
Benzoylchlorid 
Buttersaeureanhydrid 
Diaethylentriamin 
Dimethylthiophosphorylchlorid 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Formaldehyd, waessr. Lsg. mit HCHO>=S% und Methanol(=3S%; Flammpunkt)61 Grad C 
Hexamethylendiamin, fest 
Hexamethylendiamin, waessrige Loesungen 
Isobuttersaeure 
Isobuttersaeureanhydrid 
Isophorondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Kresole, waessr . alkalische Loesung mit max. Dichte gemaess Zulassungsschein 
Methacrylsaeure, stabilisiert 
Mischungen von Salpetersaeure(S% bis max. 8%) mit Schwefelsaeure 
Mischungen von Salpetersaeure(8% bis max. 30%) mit Schwefelsaeure 
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Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 

6. 1 - 12c 
6. 1 - 19b 
6. 1 - 16c 
6.1 - 17c 
6. I - 17c 
6. I - 20c 
6. I - 12c 
6. I - !Sb 
6. I - 11 b 
6. I - 12c 
6. I - !Sb 
6. I - 14c 
6. I - 16b 
6. I - !Sb 
6. I - 12b 
6. I - 14 b 
6. I - 12b 
6. I - !Sc 
6. I - 12b 
6. I - 19c 
6. I - 13c 
6. I - 19b 
6. I - 19c 
6. I - 14b 
6. I - 12b 
6. I - 12b 
6. I - 12b 
6. I - 12b 
6. I - 12b 
6. I - 12c 
6. I - 13b 
6. I - 13b 
6. I - !Sc 
6. I - !Sb 
6. I - 12b 
6. I - !Sc 
6. I - 14b 
6. I - 12b 
6. I - 12c 
6. I - 12b 
6. I - !Sc 

8 - S4c 
8 - 53b 
8 - 37b 
8 - S4c 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 43c 
8 - 26b 
8 - 37b 
8 - 66b 
8 - 36b 
8 - 32c 
8 - S3b 
8 - 36c 
8 - 34b 
8 - 63c 
8 - S2c 
8 - S3b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - S3c 
8 - 4Ib 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - 3b 
8 - 3b 

Auflage 

c 
c 
E 
A,B 

B 

BI 

B 

B,C,T 
A 
A,HS 
A,HS 

H 
C,T 

M 

E,H2 
E 
C4,M 
A 
E 
A,C,H 

B,C,T 
c 
B,C,T 
B,C,T 

E 
E 
H6 

A,C 
A,C 

A,C 

A,C 
D 
D 
E,H3,T 

H2 

H3 
E,T 
C,E,T 
E,Hl,T 

D 
E,Hl,T 
B 
C3 

D 

M 
H2 



Stoffbezeichnung 

Mischungen von Salpetersaeure(8% bis max. 30%) mit Schwefelsaeure(max . 80%) 
N-(2-Aminoaethyl}-äethanolamin 
N-Aminoaethylpiperazin 
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenol, waessr. alkalische Loesung mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenyltrichlorsilan 
Phosphoroxychlorid (Phosphorylchlorid) (POC13) 
Phosphoraseure 
Phosphortrichlorid (PC13) 
Salpetersaeure mit hoechstens 65% reiner Saeure 
Schwefelsaeure mit mehr als 90% und hoechstens 92% reiner Saeure 
Schwefelsaeure mit mehr als 98% reiner Saeure 
Schwefelsaeure mit mindestens 92% und hoechstens 98% reiner Saeure 
Siliciumtetrachlorid (SiC14) 
Thioglykolsaeure 
Titantetrachlorid 
Triaethylentetramin 
alpha-Chlorpropionsaeure 
n-Buttersaeure 
n-Propylaethanolamin 

Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

8 - 3b 
8 - 54c 
8 53c 
8 - 42b 
8 42b 
8 - 37b 
8- 2lb 
8 - llc 
8 2lb 
8 - 2b 
8 - 1 b 
8 - 1 b 
8 - 1 b 
8- 2lb 
8 - 32b 
8 - 2lb 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 54c 

Auflage 

D 

E,T 
E,T 
B,F 
E,T 
E 

E,N,T 

E,H3,T 
D 
E, Hl, T 

*)n,a.g , = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

>fern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit ~is zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
n der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
abei beruecksichtigt. 

•ssstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Handel 
rhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
ie die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pH-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pH-Wert groesser als 8,5) 
C3: pH-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen : 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

HS: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad c 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbes o ndere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur volletaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern , dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 
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1. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
0/53 239/TC 

Die Stoffaufzählung wird um folgenden Stoff ergänzt: 

Bezeichnung 

Eisen-11-chlorirl-Lösunq 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse-Ziffer 

B-5c 

Auflagen/ 
Bemerkung 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindunq mit dem Zulassungsschein Nr. 
n/53 239/TC vom 17.01.1983 

1000 Berlin 45, den 23.06.1986 
Unter den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FUq MATERIALPRUFUNG 

F achgruooe 1. 5 
Gefahrgutumschließung 
aus Metallen 

Dr. B. Schulz-Forberg 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. A. Ulrich 

2. Neufassung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung: 

Dipl.-lng. A. Ulrich 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Raumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
0/22 164/TC 

1. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Giiter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S.1560) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

fi.ir das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller : 

Containersand Pressure Vessels Ltd., Clones, Co. Monaghan 
Republic of Ireland 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 16500 Hazardous Container 

- Tankcontainerdaten: (20' - 1 C) 

Länge: 6058 mm, Breite : 2438 mm, Hone: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 16 500 1, Eigengewicht ca. 3365 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 28 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 4,5 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: X 5 CrNiMo 18 10 (1.4401) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

2/1169 B 
2/1170 B 

vom 
vom 

31.05.1978 
31.05.1978 

(Zusammenstellung) 
(Tank) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgefHhrten flüssigen Stoffe der GGVS/GGVE mit einer Dichte 
von höchstens 1,87 kg/dm3 erteilt. 
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2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
Nr. 0/22 164/TC 1. Neufassung vom 1q,o8.1982 ausgeführten Prüfbe
richten (Tankcontainer Type Approval certificate Nr. 657 ausgestellt 
durch Lloyd's Register Industrial Services Nr GB/LR 5843 vom 
13.07.78; Bericht über durchgefHhrte Rahmenwerk-Prüfung des Military 
Vehicles and Engineering Establishment Nr. CW 1132 vom November 1976 
sowie Einzelabnahmebescheinigung des Lloyd's Register of Shipping) 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tank
containers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufge
fiihrten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der GGVS/GGVE entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Maßgaben der ISo
Empfehlung 1496/3. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Oie Tankcontainer sind nach dem mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jede~ nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Priifung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 28337 
vom oq,o6.1986 zu versehen. Oartiber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den iibrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen. 

3.4 Oie Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tankwerkstoffen nach TRTC 007 ge
wanrleistet ist. 

3.5 Oie im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.6 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. ilber Reoaraturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.7 Oie Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Hone der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

0/22 164/TC 

zu kennzeichnen. 

Oie Schrifthone muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben B A M an
zubringen. Die Tankcontainer sind im Dombereich wie folgt dauerhaft 
zu kennzeichnen: 

"Mannlochdurchmesser 450 mm" . 

3.9 Diese Zulassung gilt zunächst nur für 10 Tankcontainer mit den 
CPV-Fabrikations-Nrn. 1141 bis 1150 (Hoyu 010691 bis 010700), 
Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/22 164/TC-1. Neuf. 
vom 1q,oR.19R2 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 22.09.1995. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

1000 Berlin 45, den 30.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPR.iiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Or.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

(k.:C'-<-
Oipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 



Stoffbezeichnung 

1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Ae thyl benzoat 
Benzaldehyd 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butyltoluole 
Cyclohexylacetat 
Dehydrolinalool 
Diaethylbenzole 
Furfural (Furfuraldehyd) 
Gasoel 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Hexanale 
Kiefernoel 
Methylbenzoat 
N,N-Dimethylformamid 
Octanol 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Undecan 
n-Butylglykolacetat 
n-Tetradecan 
2-(2-Aminoaethoxy) - aethanol 
3-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 
3-Chlorpropyltrichlorsilan 
Aethanolamin und seine Loesungen 
Ameisensaeure mit 50% bis 70% reiner Saeure 
Ameisensaeure mit mehr als 97% reiner Saeure 

Ordnungsnummer: 132 
Anhang zum Zulassungssc hein 

D/22 164/TC 

Antragsteller :Hoyer 
Antragsnummer :1.5/10914 

Ammoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 35% Ammoniak 
Ammoniumhydrogenfluorid(Ammoniumbifluorid), waessr. Lsg. 
Amyltrichlorsilan 
Benzotrichlorid (Trichlormethylbenzol) 
Benzoylchlorid 
Butt~rsaeureanhydrid 

Diaethylentriamin 
Dimethylthiophosphorylchlorid 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Hexamethylendiamin, fest 
Isobuttersaeure 
Isobuttersaeureanhydrid 
Isophorondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Methacrylsaeure, stabilisiert 
Mischungen von Salpetersaeure(5% bis max. 8%) mit Schwefelsaeure 
Mischungen von Salpetersaeure(8% bis max. 30%) mit Schwefelsaeure 
Mischungen von Salpetersaeure(8% bis max. 30%) mit Schwefelsaeure(max. 80%) 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aminoaethylpiperazin 
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Phenyltrichlorsilan 
Phosphoroxychlorid (Phosphorylchlorid) (POC13) 
Phosphortrichlorid (PC13) 
Salpetersaeure mit hoechstens 65% reiner Saeure 
Schwefelsaeure mit mehr als 90% und hoechstens 92% reiner Saeure 
Schwefelsaeure mit mehr als 98% reiner Saeure 
Schwefelsaeure mit mindestens 92% und hoechstens 98% reiner Saeure 
Siliciumtetrachlorid (SiC14) 
Thioglykolsaeure 
Titantetrachlorid 
Triaethylentetramin 
alpha-Chlorpropionsaeure 
n-Buttersaeure 
n-Propylaethanolamin 

Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3 2 c· 
3 - 32c 
3 - 32c 
8 - 54c 
8 - 53b 
8 - 37b 
8 - 54 c 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 43c 
8 - 26b 
8 - 37b 
8 - 66b 
8 - 36b 
8 - 32c 
8 - 53b 
8 - 36c 
8 - 34 b 
8 - 52c 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 53c 
8- 41b 
8 - 32c 
8 - 3b 
8 - 3b 
8 - 3b 
8 - 54c 
8 - 53c 
8 - 42b 
8 - 37b 
8 - 21b 
8 - 2lb 
8 - 2b 
8 - l b 
8 - l b 
8 - l b 
8 - 21 b 
8 - 32b 
8 - 2lb 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 54c 

Auflage 

B 
B 

B 
M 
c 
c 
E 
A,ll 

1l 

B 

D 
D 
E,H3,T 

H2 

H3 
E,T 
C,E,T 
E, H1, T 

D 

E, Hl, T 
B 

D 

M 
H2 

D 

E,T 
E,T 
E,T 
E 

R,N,T 

E,H3,T 
D 
E,H1,T 

*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

ofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
n der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad c sind 
abei beruecksichtigt. 

assstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Handel 
rhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
ie die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A wasserfrei 
B bromid- und chloridfrei 
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Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 
oder deren Gemische 

C : saeurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pR-Wert groesser als 8,5) 
C3: pR-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

H5: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur volletaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend rlicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 163/TC 

1. Hiermit wirrl für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung ilber die inner
staatliche und grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1Q85 (BGBl. I, S. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenziiberschreitende Befflrderung gefährlicher 
Giiter mit Eisenhahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1Q~5 (BGBl. I, S. 1560) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

der Firma 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

fiir das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Container & Pressure Vessels 
Ltd., Clones, Co. Monaghan 
Republic of Ireland 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 24000 1 Raz. Container 

- Tankcontainerdaten: (20' - 1 CC) 

Länge : 605R mm, Breite : 243R mm, Hnhe: 2591 mm, 
Tankvolumen ca. 24 000 1, Eigengewicht ca. 3700 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 28 000 kg, 
max. lletriebsdruck: 3 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck : 4, 5 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: X 5 CrNiMoTi 1R 10 (1.4401) 

- Zeichnungen des Herstellers: 
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2/1363 vom 11i.06.1qRo ( Zusammenstellungs-Zeichnung 
mit Dampf + Elektroheizung) 

2/1362 vom 16.oli.1 qRo (Tank) 
2/1241 vom 25.01.1q7q (Rahmen) 
0/1251i vom 16.0Q.l977 (Rahmen) 

die Zulassung zur llefnrderung der im Anhang zu dieser Zulassung 
aufgefiihrten flüssigen Stoffe der GGVS/GGVE mit einer Dichte von 
höchstens 1,27 k~/dm' erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungs
schein Nr. D/22 163/TC vom 25.06.19R1 aufgeführten Prüfberichten 
(TC Type Approval Certificate No GB-LR 6210-6/80 vom 24.07.1980, 
Bericht iiber durchgefiihrte R.ahmenwerk-Priifung Nr. CW 6722 vom 
August 1978 sowie Einzelabnahmebescheinigungen des L1oyd's Register 
of Shipping vom 09.07.19RO einschließlich Anhängen (Anlagen) gefer
tigte Baumuster eines Tankcontainers für die Beförderung der unter 
1. bzw. im Anhang aufgeführten ge fährlichen Güter geeignet ist und 
den Ausrüstungsvorschriften der/des GGVS/GGVE entspricht. 

Das llaumuster des Tankcontainers erfüllt die Maßgaben der ISo
Empfehlung 1496/3. 

3. ~ebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 J ede r nach dieser llaumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inhetriebnahme und· dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Priifungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-j ifhri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen auf 
Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer diirfen fiir den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der fiir die 'Prüfung zust"\indi
ge Sachverständi~e bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen 'Priifungen den Vorsehrt ften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 28337 
vom OQ.06.19R6 zu versehen. Oariiber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den iibrigen Angaben nach den unter l. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 



3.4 Die Inhetriebnahme der ijeizung ist nur ges tattet, wenn die Ver
tr;!glichkeit des Füllgutes mit den Tank- und AusrHstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gew;!hrleistet ist . 

Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/22 163/TC vom 
25.06.19Rl und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes 
erteilt. Sie gilt längstens bis zum 23.06.1996. 

3 • . 5 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
achten. 

3.6 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der 8AM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 J ahre aufzubewahren. 

1.7 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in ijone der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 163/TC 

zu kennzeichnen. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

1000 Berlin 45, den 20.06.1986 
Unter den Eichen R7 

BUNDP-SANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fach~ruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbeh;!lter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthone die Buchstaben B A M an
zubringen. 

Dr.-Ing. 8. Schulz-Forberg 
nirektor und Professor 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, 

3.R niese Zulassung gilt zunächst nur für 5 Tankcontainer mit den 
CPV-Fabrikations-N~n. 1511 bis 1515, (ijOYU 010675 bis 010679). Diese 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Stoffbezeichnung 

1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2 -A e t.hylhexa no l 
2-Ae thylh exyla crylat, stabilisiert 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aethylbenzoat 
Benzaldehyd 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butyltoluole 
Cyclohexylacetat 
Dehydrolinalool 
Dia e thylbenz ole 
Furfural (Furfuraldehyd) 
Heizoel DIN 51603-EL- 01 
Hexanale 
Kiefernoel 
Methylb e nzoat 
N,N-Dimethylformamid 
Octanol 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Undecan 
n-Butyl glyko lacetat 
n-Tetradecan 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
3-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 
Aethanolamin und seine Loesungen 
Ameisensaeure mit 50% bis 70% reiner Saeure 
Ameisensaeure mit mehr als 97 % reiner Saeure 

Ordnungsnummer: 133 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/22 163/TC 

Antragsteller :Hoyer 
Antragsnummer :1.5/10913 

Ammoniakloesung mit mindestens 10% und hoe c hstens 35% Ammoniak 
Amyltrichlorsilan 
Benzoylchlorid 
Buttersaeureanhydrid 
Diaethylentriamin 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Hexamethylendiamin, fest 
Is o butt ersaeure 
Isobuttersaeureanhydrid 
Isophorondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Methacrylsaeure, stabilisiert 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aminoaethylpiperazin 
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Triaethylentetramin 
n-Butt e rsa eure 
n-Propylaethanolamin 

Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32 c 
3 - 32c 
3 - 32c 
8 - 54c 
R - 53b 
8 - 54c 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 43c 
8 - 37b 
8 - 36b 
8 - 32c 
8 - 53 b 
8 - 34b 
8 - 52c 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 53c 
8 - 4lb 
8 - 32c 
8 - 54c 
8 - 53c 
R - 42b 

8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 54c 

Auflage 

11 
11 

B 
M 
c 
c 
E 
A,B 

B 

B 

n 
D 

H2 

E,T 
E, H1, T 

D 
B 

D 

M 

D 

D 

*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 
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Verzeichnis der Auflagen: 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
an der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
dabei beruecksichtigt. 

Massstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsford erungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Handel 
erhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dage gen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
die die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pH-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pH-Wert groesser als 8,5) 
C3: pH-Wert hoechstens 7 
C4: pH-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

HS: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueherdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend nicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 

anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffper oxid 
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/17 132/TC 

l. Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1550) -
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb-

den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl . I, s . 1550) -
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

der Firma 

Messer Griesheim GmbH, 4000 Düsseldorf l 

fiir das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Messer Griesheim GmbH, 6000 Frankfurt/Hain 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TT 20 He 

- Tankcontainerdaten: 

mehrschalig aufgebauter vakuumisolierter Tank mit den 
AußenahiDessungen: 
Durchmesser : 3 800 mm, Länge: 1 500 mm, 
Eigengewicht ca. 2 760 kg 
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LHe-Innenbehälter : 

Länge: 2 300 mm, Durchmesser: l 100 mm, 
Volumen ca. 2 000 1, 
max. Betriebsdruck: 6 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck : 10,5 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiTi 18 10 (1.6903) 

LN2-Kühlschildbeh~lter: 

Volumen ca. 200 1, 
max. Betriebsdruck: l, 5 bar (iiberdruck), 
Prüfdruck: 3, 75 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: X 10 CrNiTi 18 10 (1.6903) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

792.05 101 01 DA vom 12.05.1977 (2000 1 
tank) 

792.05 101 02 BB vom 08.11.1976 (2000 1 
tank) 

792.05 Hll 03 CA vom 08.06.1977 (2000 1 
tank) 

Fl. Helium Transport-

Fl. Helium Transport-

FL Helium Transport-

792.05 128 DA vom 24.03.1977 (Stickstoffkühlschild) 
792.05 140 DA vom 14.02.1978 (Armaturenverlegung) 

die Zulassung zur Beförderung von 
Helium als Fiillgut und Stickstoff als Kühlmedium (tiefgekühlt, ver-
flHssigt) Stoffe der GGVS/ADR Klasse 2, Ziffer 7a 
erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
Nr. D/17 132/TC vom 19.03.1980 aufgeführten Prüfberichten (Bescheini
gung iiber die Bau- und Wasserdruckprüfung gemäß § 10 der Druckgasver
ordnungvom 19.06.1978 sowie Abnahmebescheinigung gem~ß § 10 der 
Druckgasverordnung vom 19.06.1978 des ~iA-Frankfurt) einschließlich 



Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tankcontainers für die 
Beförderung der unter 1. aufgeführten gefährlichen Güter geeignet ist 
ist und den Ausrüstungsvorschriften der/des GGVS/ADR entspricht. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend den unter 1. 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unter
ziehen. 

Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumu
sterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Priifung zuständi
ge Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausriistung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. 79221046 D 
vom 27.04.1978 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften zu kennzeichnen~ 

3.4 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.S Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mit tellinie mit der Zulassungsnummer 

D/17 132/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens SO mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M an
zubringen. 

3.6 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr . D/17 132/TC vom 
1q.o3.1980 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes 
erteilt. Sie gilt längs tens bis zum 19.03.1995. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

1000 Berlin 4S, den 30.06.19R6 
Un ter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe l.S 
Gefah rgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehäl ter 
fiir Gefahrgut 
in Vertret ung 

Dipl . -Ing. A. Ulrich 

(Diese Neufassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2) 

2. Neufa·ssurtg 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 018/TC 

l.Hiermit wird für 

- den nationalen Straßen.verkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und gre~zliberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße ~ GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 198S (BGBl. I, S. 15SO) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fas sung der Bekanntmachung vom 30. Juli 198S (BGBl. I, S. 1560) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 198S (BGBl. I, s. 15SO) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1S60) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID-

- den Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GefahrgutVSee) vom OS. Juli 1978 
(BGBl. I, S. 1017) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-Änderungs
verordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I, S. 1113) 
- insbesondere IMDG-Code (Anlage zur Verordnung) -

und nach 

- dem Gesetz zu dem i~ereinkommen vom 02. Dezember 1972 über sichere 
Container -csc- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, s. 2S3) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02. August 198S (BGBl. II, S.l009) 

der Firma Hoyer GmbH, 2000 Hamburg 26 

für das nachfolgend beschriebene Baumuster eines Tankcontainers 

- Hersteller: 

Tank- u. Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: HT 19,2/IVa/10 

- Tankcontainerdaten: (20' - 1C) 

Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Hone: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 19 200 1, Eigengewicht ca. 4SOO kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24 000 kg, 
max. Betriebsdruck: 6 bar (Überdruck), 
Prüfdruck: 9 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: X CrNiMoTi 1810 (1.4S71) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

H 11A5/le 
B 241.01.00 
H 1349/3 

vom 29.04.1976 
vom 14.03.1973 
vom OS.07.1977 

(Tank) 
(Rahmenwerk-Fa.Graaff KG, Elze) 
(Sicherheitsarmatur) 

die 7.ulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten flüssigen Stoffe der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/GefahrgutVSee 
(IMDG-Code) mit einer Dichte von höchstens 1,27 kg/dm3 

erteilt. 

2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
Nr. D/70 01R/TC - 1. Neufassung aufgeführten Prüfberichten ein
schließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines Tankcon
tainers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang aufgeführten 
gefährlichen Gi.iter geeignet ist und den Ausrijstungsvorschriften 
der/des GGVS/ADR/GGVE/RID/Gefahr gutVSee/CSC entspricht. 

Das Baumuster des Tankcontainers erfüllt die Anforderungen des IMDG
Codes an ortsbewegliche Tanks vom Typ 1. 

Weiterhin sind die Maßgaben des UIC- Merkblattes S92-2 sowie die der 
ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Priifungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere . der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcont~iner dürfen fiir dEm Verwendungszweck nach dieser Rau
musterzulassung rillt benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustän
dige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. H1459/4 
vom 07.12.1978 zu versehen. Oarüber hinaus i s t jeder Tankcontainer 
mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften zu kennzeichnen. 
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3.4 Die Inbetriebnahme der Heizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3.5 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Beförderung 
in nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zuge
lassen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Abdrucke der Bescheinigungen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. iiber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.8 Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der 
Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 018/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 

3.9 Diese Zulassung gilt für Tankcontainer, die bis 28.12.1977 ge
fertigt wurden. Vor Nachbauten aufgrund dieser Zulassung sind der 
RAM die Konstruktionszeichnungen erneut zur Prüfung einzureichen. 

3.10 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/70 018/TC-
1. Neufassung- vom 18.10.1982 und wird unter dem Vorbehalt des je
derzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 
02.06.1996. 

4. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1 . genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-053/018/79 und dem 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen 

l!T 19,2/IVa/10 

zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 19.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT Fiffi. MATERIALPRliFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. R. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
n Vertretung 

Dipl. - Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Ordnungsnummer: 129 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 018/TC 

Antragsteller :lloyer 
Antragsnummer :1.5/10910 

Teil 1: zugelassene Stoffe fuer den nationalen (innerstaatlichen) Verkehr nach GGVS- GGVE 

Stoffbezeichnung 

Ameisensaeure mit weniger als SO% reiner Saeure 
Propionsaeure mit weniger als 50% reiner Saeure 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbutt e rsaeure 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aethylbenzoat 
Benzaldehyd 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butyltoluole 
Cyclohexylacetat 
Dehydrolinalool 
Diaethylbenzole 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Furfural (Furfuraldehyd) 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
lleizoel L DIN 51603 
Heizoel M DIN 51603 
Hexanole 
Kiefernoel 
Kohlenwasserstoffe und deren Gemische, fluessig mit Flammpunkt)SS Grad C, n.a.g. 
Methyl benzoa t 
N,N - Dimethylformamid 
Octanol 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - ClO-Ar 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Undecan 
n-Butylglykolacetat 
n-Tetradecan 
Natriumchl o rit, waessr. Lsg. mit akt. Chlor)S%, max. Dichte gemaess Zulassung 
2,4-Toluylendiamin, f1uessig 
2,4-Toluylendiisocyanat und Isomere 
2-Chlorphenol 
4-Thiapentanal 
Acrylamid, waessr. Lsg, 
Anilin 
Anisidine 
Benzylchlorid, stabilisiert 
Butylphenole, fluessig 
Cyanamid, waessr. Lsg. mit hoechstens 50% Cyanamid 
Diaethylsulfat 
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Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 

5. 1 - 4c 
6. 1 - 12c 
6. 1 - 19b 
6. 1 - 16c 
6.1 - 20c 
6.1 - 12c 
6.1 - llb 
6. 1 - 12c 
6.1 - !Sb 
6. 1 - 14c 
6. 1 - 12b 
6. 1 - 14 b 

Auflage 

H2 

B 
B 

ß 
M 
c 
c 
E 
A,B 

B 

BI 

B 

C2 

B,C,T 
A 

ll 

M 

C4,M 
A 



Stoffbezeichnung 

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
Glutardialdehyd, waessr. Lag. mit Flammpunkt von mehr als 61 Grad C 
Hexamethylendiisocyanat 
Isophorondiisocyanat (3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat) 
Kresole 
Monochloraniline, fluessig 
Mononitrobenzol 
Mononitrotoluole 
Phenol, (nicht alkalische) Loesungen 
Phenol, geschmolzen 
Toluidine 
Xylenole 
Xylidine 
alpha-Naphthylamin 
beta-Naphthylamin 
2-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
3-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 
Aethanolamin und seine Loesungen 
Ameisenaseure mit 50% bis 70% reiner Saeure 
Ameisensaeure mit mehr als 97% reiner Saeure 
Ammoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 35% Ammoniak 
Amyltrichlorsilan 
Benzoylchlorid 
Buttersaeureanhydrid 
Diaethylentriamin 
Dodecylbenzolsulfonsaeure 
Formaldehyd, waessr. Lsg. mit HCH0)=5% und Methanol<=35%; Flammpunkt)61 Grad C 
Hexamethylendiamin, fest 
Hexamethylendiamin, waessrige Loesungen 
Isobuttersaeure 
Isobuttersaeureanhydrid 
Isophorondiamin 
Kaliumhydroxid, waessr. Lag. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Kresole, waessr. alkalische Loesung mit max. Dichte gemaess Zulassungsschein 
Methacrylsaeure, stabilisiert 
N-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
N-Aminoaethylpipe razin 
Natriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 

Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

6.1 - 19c 
6.1 - 13c 
6.1 - 19b 
6.1- 19c 
6.1 - 14b 
6.1 - 12b 
6.1 - 12b 
6.1 12b 
6.1 13b 
6.1- 13b 
6.1 - 12b 
6.1 - 14b 
6.1 - 12b 
6.1 12c 
6.1 - 12b 

Phenol, waessr. alkalische Loesung mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
Triaethylentetramin 

8 - 54c 
8 - 53 b 
8 - 54 c 
8 32c 
8 - 32b 
8 - 43c 
8 - 37b 
8 - 36b 
8 - 32c 
8 - 53b 
8 - 34b 
8 - 63c 
8 - 52c 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 53c 
8 - 4lb 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - 54c 
8 - 53c 
8 - 42b 
8 - 42b 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 54c 

n-Buttersaeure 
n-Propylaethanolamin 

Auflage 

B,C,T 
c 
B,C,T 
B,C,T 

E 

D 
D 

H2 

E,T 
E, Rl, T 

D 
B 
C3 

D 

M 

D 

D 

*)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n 1 c h t a n d e r w e 1 t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

)fern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
n der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
abei beruecksichtigt . 

assstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe, wie sie im Rannel 
rhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
ie die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n 1 c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

rundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und allcyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pH-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisc h {pH-Wert groesser als 8,5) 
C3: pH-Wert hoechstens 7 
C4: pH-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

H5: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und anschliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
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besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollsteendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

Ordnungsnummer: 129 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/70 018/TC 

Antragsteller :Hoyer 
Antragsnummer : 1.5/10910 

Teil 2: zugelassene Stoffe fuer den internationalen (grenzueberschreitenden) Verkehr nach ADR- RID und GefahrgutVSee 

Klasse-Ziffer 
nach 

Klasse nach 
Stoffbezeichnung ADR/RID GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

Ameisenaseure mit weniger als 50% reiner Saeure 
Propionsaeure mit weniger als 507. reiner Saeure 
1,1-Dimethoxyaethan (Dimethylacetal), Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
1,2,4-Trimethylbenzol 
1,2-Dichloraethylen 
1,2-Dimethoxyaethan 
1,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) 
1-Brom-3-methylbutan 
1-Heptanal 
2,4-Pentandion (Acetylaceton) 
2-Aethyl-n-butylacetat 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbutyra ldeh yd 
2 -Aethylhexaldehyd (2-Aethylhexanal) 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
2-Brombutan 
2-Brompentan 
4-Methoxy-4-methylpentan-2-on 
5-Methylhexan-2-on 
Acetaldehyd (Aethanal) 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aceton 
Acetonitril (Methylcyanid) 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Acetylchlorid 
Aethanol und seine waessr. Lsg. mit mehr als 707. Aethanol 
Aethanol, waessr. Lsg. mit Konz. von 24% bis 70%, auch alkoholische Getraenke 
Aethylacetat 
Aethylacrylat, stabilisiert 
Aethylaether (Diaethylaether) 
Aethylamin, waessr. Lsg. mit einem Siedepunkt von mehr als 35 Grad C 
Ae thylamylke ton 
Aethylbenzoat 
Aethylb enzol , technisch 
Aethylbutylaether 
Aethylbutyrat 
Aethylcrotonat 
Aethylendichlorid (1,2-Dichloraethan) 
Aethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 
Aethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
Aethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
Aethylenglykolmonomethylaether (Methoxyae~hanol) 
Aethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
Aethylformiat 
Aethylisobutyrat 
Aethyllactat 
Aethylmercaptan 
Aethylmethacrylat, stabilisiert 
Aethylorthofo rmi at (Triaethylorthoformiat) 
Ae thylpropionat 
Amylacetate 
Amylchlorid (1-Chlorpentan) 
Amylformiat 
Amylmercaptan 
Amylmethylketon 
Amylnitrat 
Anisol (Phenylmethylaether) 
Benzaldehyd 
Be nzo 1 
Benzotrifluorid 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Butandion (Diacetyl) 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butylbenzole 
Butylchlorid 
Butylpropionat 
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3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 1a 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 11b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 25b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 16b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 18b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 

8.0 
8.0 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3. 2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 

3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3. 1 

3. 1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 2 
3. 3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.3 

3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.2 
3.3 
3. 1 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 

3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 

1779 
1848 
2 37 7 
2498 
1993 
115 0 
2 252 
2325 
2 341 
1989 
2310 
1177 
2 27 5 
1178 
11 9 1 
00 00 
0000 
2 339 
2 343 
2293 
2302 
1089 
0000 
0000 
1090 
1648 
1091 
1091 
1717 
1170 
1170 
1173 
1917 
1155 
2 270 
2 27 1 
0000 
117 5 
1179 
1180 
1862 
1184 
1153 
117 1 
117 2 
1188 
1189 
1190 
2 385 
1192 
2363 
2 277 
2524 
1 19 5 
1104 
1107 
1109 
1111 
1110 
1112 
2 222 
0000 
1114 
2338 
1118 
1118 
2 346 
2708 
2709 
1127 
1914 

H2 

B 

A,C 

A 

B 

B 
M 
A 
A 

N 
c 
c 

E,H,T 
B 
B 

H 

B 

E 

A,C 

M 
B 

A,C 

A,B 

A 

A,C 



toffbezeichnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

-------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
utyltoluole 
utyraldehyd 
hlorbenzol (Phenylchlorid) 
hlortoluole 
rotonaldehyd, stabilisiert 
ycloheptan 
yclohexan 
yclohexanon 
yclohexylacetat 
yclooctadiene 
yclopentan 
yclopentanol 
yclopentanon 
ecahydronaphthalin (Decalin) 
ehydrolinalool 
iacetonalkohol, techn. 
iaethylamin 
iaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
iaethylbenzole 
iaethylcarbonat (Aethylcarbonat) 
iaethylketon 
ichlorpentane 
ieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
iisobutylamin 
·iisobutylene 
·iisobutylketon 
·i i s op r op yl ae t her 
•iisopropylamin 
'imethylamin, waessr . Lsg. mit hoechstens 40% Dirnethylamin 
' ime t hyl ca rbona t 
'ime t hyl cyc 1 ohexa ne 
' ime thylsulf id 
'ioxan (1,4-Diaethylendioxid) 
lipenten 
lipropylaether 
'ipropylamin 
lipropylketon 
;rdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g. 
'AM-Normalbenzin DIN 51635 - A 
'lugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
'lugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt weniger als 0 Grad C 
'luorbenzol 
'urfural (Furfuraldehyd) 
'useloel (Fermentationsamylalkohol) 
leizoe l DIN 51603-EL-01 
lei zoel L DIN 51603 
leizoel M DIN 51603 
leptane 
Iexaldehyd 
lexa ne 
lexanole 
.sobutylacetat 
:so butylamin 
.sobutylchlorid 
:so butylformiat 
.sobutylisobutyrat 
:sobutylmethacrylat, stabilisiert 
:sobutylpropionat 
:sopentan 
:sopren, stabilisiert 
:sopropenylacetat 
:sopropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
:sopropylacetat 
:sopropyl benzol (Cumol) 
:sopropylbutyrat 
:sopropylformiat 
:sopropylisobutyrat 
:s op ropylprop iona t 
:ampferoel 
:iefernoel 
:ohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. -18 bis 0 oC,Dampfdr.(SO oC)<=1,1 bar,n.a .g . 
:ohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr.(SO oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
:ohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(SO oC)<=1,1 bar,n.a.g. 
:ohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.(-18 Grad C,Dampfdruck(SO oC)>1,75 bar,n.a.g. 
:ohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.(-18 oC,Dampfdr.(SO oC)1,1 bis 1,75 bar;n.a.g 
(ohlenwasserstoff-Gemische, Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
(ohlenwasserstoffe mit Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
(ohlenwasserstoffe und deren Gemische, fluessig mit Flammpunkt>SS Grad C, n.a.g. 
(ohlenwasserstoffe, Flammp. -18 bis 0 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
(ohlenwasserstoffe, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
(ohlenwasserstoffe, Flammp.<-18 Grad C,Dampfdruck(SO oC)1,1 bis 1,75 bar, n.a.g. 
(ohlenwasserstoffe, Flammpunkt<-18 Grad C, Dampfdruck(bei 50 oC)>1,75 bar,n.a.g. 
(ohlenwasserstoffe, Flammpunkt(-18 Grad C,Dampfdruck(bei 50 oC)<=1,1 bar, n.a.g. 
.eichtoel 
.oesungsxylol DIN 51633 - C8H10 
iesityloxid 
iethanol (Methylalkohol) 
1ethylacetat 

3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 
3 - Ia 
3 - 2a 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - Ia 
3 - 2a 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - Ia 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 
3 - I7b 
3 - 3b 

6. I 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3. I 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.3 

3. 2 
3. I 
3. 3 
3.3 
3.3 
3.2 
3. 3 
3.3 
3. 3 
3.2 
3.3 
3. I 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. I 
3.2 
3.3 
3. I 
3.2 
3. 3 
3.2 
3. I 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3. 3 

3.2 
3.3 
3. I 
3. 3 
3.2 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.3 
3. 3 
3.2 
3. I 
3. I 
3.2 
3. 3 
3. 2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 3 
3.3 
3.2 
3.2 
3. I 
3. I 
3. I 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 2 
3.2 
3. I 
3. I 
3. I 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.2 
3.2 

2667 
1I29 
II3 4 
2238 
I I4 3 
2 241 
II45 
I9IS 
2 24 3 
2520 
II46 
2244 
2 245 
I14 7 
0000 
1I48 
1 15 4 
268 6 
2049 
2 366 
1I56 
I I 52 
I202 
236I 
2050 
1I57 
I I5 9 
1I58 
I 160 
I 16I 
2 263 
II64 
I 16 5 
2052 
2384 
2 38 3 
27IO 
I 268 
127I 
1R63 
I863 
2 387 
1I99 
I 201 
I202 
I202 
0000 
I206 
I207 
1208 
2 28 2 
12I3 
I 2I4 
I I2 7 
2 393 
2528 
2 283 
2 394 
I265 
I2I8 
2403 
2303 
I 22 0 
I918 
2405 
128I 
2406 
2 409 
I I3 0 
I 272 
I993 
I993 
1993 
1993 
I993 
I993 
I993 
1993 
I993 
I993 
1993 
1993 
I993 
I223 
I256 
12 29 
I230 
1231 

A,C 
A,C 

B 

D 

A,C 

D 

D 

D 

D 

A,C 

B 

B 

A,C 

M 

A 

M 

B1 
BI 
BI 
BI 
B1 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
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; t of fbez e i chnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
!ethylaceton (Gemisch aus Aceton, Methylacetat und Methanol, wasserfrei) 
!ethylacrylat, stabilisiert 
lethylaethylketon (Butanon) 
lethylamin, waessr. Lsg. mit max. Konz. 40%, Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
lethylamyla c etat 
ie thylbenzoat 
le thyl bu tyra t 
!e thyl cyc lohexa n 
!ethylcyclohexanon 
le thylcyclopentan 
lethy lformiat 
lethylisobutylketon 
lethylisopropylaether 
lethylisovalerat 
lethylmetha cryla t, monomer, stabilisiert 
lethylorthoformiat 
lethylpropionat 
le t hyl p r op yl k e t on 
lo rpholin 
I,N -Dimethylformamid 
Ionaue 
tctane 
lc tanol 
lttokraftstoff Normal DIN 51600 - N 
lttokraftstoff Super DIN 51600 - S 
'araldehyd 
'e ntamethy lheptan (Isododecan) 
'e trolether DIN 51630 - A 
'etroleum DIN 51636 - A 
'icoline 
'iperidin 
'ropylchlorid (1-Chlorpropan) 
' ropylendichlorid 
'ropylenoxid, stabilisiert 
' ropylformiat 
'yr idi n 
~yrrolidin 

>chieferoel mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
>chieferoel mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
>iedegrenzenbenzin DIN 51631 - 1 
)iedegrenzenbenzin DIN 51631 - 2 
)iedegrenzenbenzin DIN 51631 - 3 
>olvent Naphtha leicht DIN 51633 - C9-Ar 
>olvent Naphtha schwer DIN 51633 - C10-Ar 
3teinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
>teinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
3teinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
3teinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
3tyrol(Vinylbenzol), monomer, stabilisiert 
reere (Asphalt, Bitumen), fluessig 
rerpentin 
rerpentinoelersatz 
restbenzin DIN 51632 - 1 
re s tbenzin DIN 51632 - 2 
restbenzin DIN 51632 - 3 
restbenzin DIN 51632 - 4 
restbenzin DIN 51632 - 5 
retraa e thyl si likat (Aethylsilikat) 
Tetrahydr ofu ran 
Tetrahydr onap hthal in (Tetralin) 
Tetramethylsilan 
Tetraprop y len (Propylentetramer) 
Thiophen 
Toluol 
Triaethylamin 
Trimethylamin, waessr.Lsg. mit max. Konz. 307., Siedepunkt groesser als 35 Grad C 
Trimethylphosphit 
Tripropyle n (Propylentrimer) 
Undecan 
Valeraldeh yd 
Vinyl ace tat, stabilisiert 
Wetterlampenbenzin DIN 51634 - A 
Xylole 
alpha-Methylval e raldehyd 
alpha-Pinen 
iso-Amylformiat 
is o-Butanol 
iso-Butyraldehyd 
iso-Decane 
is o-Octen 
is o-Propanol 
n-Amylalkohol, primaer 
n-Amylamin 
n-But a nole (prim- Butylalkohol und sec-Butylalkohol) 
n-Butylacetat 
n-Butylacrylat, stabilisiert 
n-Butylamin 
n-Bu tylf ormia t 
n-Butylglykolace tat 
n-Butylmethacrylat, stabilisiert 
n-Decan 
n-Dibutylaether (n-Butylaether) 
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3 - 20b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 1a 
3 - 3b 
3 - la 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 32c 
3 - 3Ic 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 2b 
3 - 2b 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 
3 - 1a 
3 - 3Ic 
3 - 31c 
3 - 22b 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 3b 
3 - !Sb 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 
3 - 32c 
3 - 31 c 
3 - 3Ic 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 1a 
3 - 3 2c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 22b 
3 - 31c 
3 - 31c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 31c 
3 - 3Ic 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3Ic 
3 - 22b 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 
3 - 22b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 
3 - 3Ic 

3.2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.3 
6.1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3. 1 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.2 

3. 1 
3. 1 
3.3 
3.3 
3. 1 
3.3 
3.3 
3.2 
3. 1 
3.2 
3. 1 
3. 2 
3.2 
3. 2 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 
3.2 
3.3 
3.3 
3. 3 
3. 3 
3.3 
3.3 
3. 1 

3. 1 
3. 3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.2 
3.2 
3. 3 
3.3 
3. 3 
3. 1 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
3.2 
3.2 

3.3 
3. 3 
3.2 

1232 
1919 
1193 
1235 
1233 
2938 
1 237 
2 296 
2 297 
2 298 
124 3 
1 24 5 
115 5 
2400 
1247 
1993 
1248 
1249 
2054 
2 265 
1920 
1262 
0000 
120 3 
120 3 
1264 
2 286 
1271 
1223 
2313 
2401 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1922 
1288 
1 288 
1271 
1 2 71 
1271 
1256 
1256 
1 13 6 
1 13 6 
25 53 
2553 
2055 
1999 
1299 
1300 
1271 
1271 
1271 
1271 
1271 
1292 
2056 
0000 
2749 
2850 
2414 
1 294 
1296 
1297 
2 32 9 
20 57 
2330 
2058 
1 301 
1 2 71 
1307 
2 367 
2 368 
1 10 9 
1212 
204 5 
1993 
1216 
1219 
1105 
1106 
1120 
112 3 
2348 
1125 
1128 
0000 
2 227 
2 24 7 
1149 

B 

B 

B 

A,C 
A,C 
M,N 

D 

M 

B 

B 
B 

B 

M 

M 



toffbezeichnung 

Klasse-Ziffer 
nach 

ADR/RID 
Klasse nach 
GefahrgutVSee UN-Nr. Auflage 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pentan 
-Propanol 
-Propylacetat 
-Propylamin (1-Aminopropan) 
-Propyl benzol 
-Tetradecan 
ec-Amylalkohole 
ec-Butylacetat 
ec-Butylchlorid 
ert-Amylalkohol 
ert-Butylacetat 
ert-Butylchlorid 
atriumchlorit, waessr. Lsg. mit akt. Chlor)5%, max. Dichte gemaess Zulassung 
,2'-Dichloraethylaether 
,4-Toluylendiamin, fluessig 
,4-Toluylendiisocyanat und Isomere 
-Chlorphenol 
-Thiapentanal 
.crylamid, waessr. Lsg. 
.ethylchloracetat 
.ethylenchlorhydrin (2-Chloraethanol) 
.llylisothiocyanat, stabilisiert 
nilin 
nisidine 
enzylchlorid, stabilisiert 
utylphenole, fluessig 
yanamid, waessr. Lsg. mit hoechstens 50% Cyanamid 
yclohexylisocyanat 
iaethylsulfat 
iphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
pichlorhydrin 
lutardialdehyd, waessr. Lsg. mit Flammpunkt von mehr als 61 Grad C 
examethylendiisocyanat 
sophorondiisocyanat (3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat) 
.resole 
.ethylchloracetat 
~nochloraniline, fluessig 
:ononitrobenzol 
:ononitrotoluole 
'i troxylole 
'henol, (nicht alkalische) Loesungen 
·henol, geschmolzen 
'henylisocyanat 
'oluidine 
:ylenole 
:yl idi ne 
.lpha-Naphthylamin 
•eta-Naphthylamin 
.-(2-Aminoaethoxy)-aethanol 
-Aethylhexylamin 

.-(2-Aminoaethylamino)-propylamin 

.crylsaeure, stabilisiert 

.ethanolamin und seine Loesungen 

.e t hyl chlor thi of ormi a t 

.ethylendiamin 

.meisensaeure mit 50% bis 70% reiner Saeure 

.meisensaeure mit 70% bis 85% reiner Saeure 

.meisensaeure mit 85% bis 97% reiner Saeure 
~ meisensaeure mit mehr als 97% reiner Saeure 
.mmoniakloesung mit mindestens 10% und hoechstens 35% Ammoniak 
~yltrichlorsilan 

:enzoylchlorid 
luttersaeureanhydrid 
lutyltrichlorsilan 
:yc lohexylami n 
Ii aethyl en triami n 
liaethylthiophosphorylchlorid 
lodecylbenzolsulfonsaeure 
:ssigsaeure(Eisessig) und ihre waessr. Lsg. mit mehr als 80% reiner Saeure 
:ssigsaeure, waessr. Lsg. mit mehr als 50% und hoechstens 80% reiner Saeure 
:ssigsaeureanhydrid 
'ormaldehyd, waessr. Lsg. mit HCH0 ) =5% und Methanol<=35%; Flammpunkt(•61 Grad C 
' urfurylamin 
lexamethylendiamin, waessrige Loesungen 
:sobuttersaeure 
:sobuttersaeureanhydrid 
:s op horondiami n 
:aliumhydroxid, waessr. Lsg. mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
:resole, waessr. alkalische Loesung mit max. Dichte gemaess Zulassungsschein 
lethacrylsaeure, stabilisiert 
I,N-Dimethylcyclohexylamin 
I,N-Dimethyltrimethylendiamin (N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan) 
1-(2-Aminoaethyl)-aethanolamin 
1-Aethylcyclohexylamin 
1-Aminoaethylpiperazin 
latriumhydroxid, Loesungen mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 

3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 22b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 

5.1 - 4c 
6.1- 16b 
6.1 - 12c 
6.1 - 19b 
6.1- 16c 
6.1 - 20c 
6.1 - 12c 
6.1 - 16b 
6.1- 16b 
6.1 - 20b 
6.1 - llb 
6.1- 12c 
6.1 - 15b 
6.1- 14c 
6.1 - 12b 
6.1- 18b 
6.1-14b 
6.1 - 19c 
6.1 - 16b 
6.1 - 13c 
6.1 - 19b 
6.1- 19c 
6.1 - 14b 
6.1 - 16b 
6.1- 12b 
6.1 - 12b 
6.1 - 12b 
6.1 - 12b 
6.1 - 13b 
6.1 - 13b 
6.1 - 18b 
6. 1 - 12b 
6.1- 14b 
6.1 - 12b 
6.1 - 12c 
6.1- 12b 

8 - 54c 
8 - 53c 
8 - 53b 
8 - 32b 
8 - 54c 
8 - 64 b 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 32b 
8 - 32b 
8 - 43c 
8 - 37b 
8 - 36b 
8 - 32c 
8 - 37b 
8 - 53b 
8 - 53b 
8 - 36b 
8 - 34b 
8 - 32b 
8 - 32c 
8 - 32b 
8 - 63c 
8 - 53c 
8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 32c 
8 - 53c 
8 - 41 b 
8 - 42b 
8 - 32c 
8 - 53b 
8 - 53b 
8 - 54c 
8 - 53b 
8 - 53c 

'henol, waessr. alkalische Loesung mit maximaler Dichte gemaess Zulassungsschein 
'ropionsaeure mit mindestens 50% reiner Saeure 

8 - 42b 
8 - 42b 
8 - 32c 

rriaethylentetramin 
1-Buttersaeure 
t-Propylaethanolamin 

8 - 53b 
8 - 32c 
8 - 54c 

3. 1 
3.2 
3.2 
3. 1 
3.3 

3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
8.0 
6.1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6.1 
6.1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
3.3 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
6. 1 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
3.2 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
3.3 
3.3 
8.0 
3.3 
3.3 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 
8;o 
8.0 
8.0 
8.0 
8.0 

>)n.a.g. = soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

1 26 5 
1 274 
1276 
1277 
2364 
0000 
1105 
112 3 
1 12 7 
1105 
1 12 3 
1 12 7 
1908 
1916 
1709 
2078 
2021 
2785 
2074 
lllll 
113 5 
1545 
1547 
24 31 
1738 
22 28 
2810 
2488 
1594 . 
2489 
2023 
2810 
2 281 
2 290 
2076 
2295 
2019 
1662 
1664 
1665 
2821 
2312 
2487 
1708 
2261 
1 7 11 
2077 
1650 
3055 
2276 
2735 
2 218 
2491 
2826 
160 4 
1779 
1779 
1779 
1779 
2672 
1728 
1736 
2739 
1747 
2 357 
2079 
2 7 51 
2586 
2789 
2790 
1715 
1198 
2526 
1783 
2529 
2530 
2 289 
1814 
2922 
2531 
2 264 
2734 
2735 
2734 
2815 
1824 
2922 
1R48 
2259 
2820 
2734 

A 
B 

B 

A,C 
B 

A,C 
C2 
E,T 

B,C,T 
A 

H 
A,C 
A,C 
B,C 

M 

C4,M 
B,C,T 
A 
B,C,T 
E 
c 
B,C,T 
B,C,T 

A,C 
F. 

B,C,T 

D 
D 
D 

E,N,T 
D 
H2 
H2 

E,T 
E,Hl,T 

E,T 

D 
E, Hl, T 
B 
B 
B 

C3 

D 

M 

D 

D 

H3 
D 
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Verzeichnis der Auflagen: 

Sofern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
an der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C sind 
d a bei beruecksichtigt. 

Massstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e in e n Stoffe, wie sie im Handel 
erhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen 
die die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C2: alkalisch (pR-Wert groesser als 8,5) 
C3: pR-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

H,Hl,H2,H3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C). 

HS: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 65 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

H8: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 200 Grad C 

nicht ueberschre i ten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

3. Neufa~!!'!ht!\ 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 002/TC 

- dem Gesetz zu dem i~ereinkommen vom 02. Dezember 1972 über sichere 
Container -CSC- vom 10. Februar 1976 (BGBl. II, S. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02. August 1985 (BGBl. II, 5.1009) 

der Firma 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

l.Hiermit wird f ü r 
für das nachfolgend beschriebene ßaumuster eines Tankcontainers 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) 
- insbesondere § 6 und Anhang R.lb -, 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Bisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung de r Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1560) 
- insbesondere § 6 und Anhang X-, 

- den internationalen Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Gü ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, s. 1550) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

-den internationalen Schienenverkehr nach der Verordnung über die _ 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Gü ter mit Bisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 1985 (BGBl. I, S. 1560) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -

und nach 
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- Hersteller: 

Tank- u. Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

- Typenbezeichnung des Herstellers: HT 19.5 IIIa-HL20/18L 

- Tankcontainerdaten: (20' - lC) 

Länge: 6058 mm, Rreite: 2438 mm, Hone: 2438 mm, 
Tankvolumen ca. 19 700 1, Eigengewicht ca. 3780 kg, 
zul. Gesamtgewicht: 24 000 kg, 
max. Betriehsdruck: 2 bar (iiberdruck), 
l'rUfdruck: 3 bar (iiberdruck), 
Tankwerkstoff: X CrNiMoTi 18 9 (1.4541) 

- Zeichnungen des Herstellers: 

H 1009/lb 
B 241.20.00 

vom 15.01.1974 
vom 06.02.1973 

(Tank) 
(Rahmenwerk-Fa. Graaff KG, Elze) 

die Zulassung zur Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung auf
geführten flüssigen Stoffe der/des GGVS/ADR/GGVE/RID mit einer Dich
te von höchstens 1,2R kg/dm3 

erteilt. 



2. Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den im Zulassungsschein 
Nr. D/53 002/TC - 2. Neufassung vom 01.12.1982 aufgeführten Prüfbe
richten einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines 
Tankcontainers für die Beförderung der unter 1. bzw. im Anhang auf
geführten gefährlichen Güter geeignet ist und den Ausrüstungsvor
schriften der/des GGVS/AD~/GGVE/~ID/CSC entspricht. 

Weiterhin sind die Maßgaben des UIC-Merkblattes 592-2 sowie die der 
ISo-Empfehlung 1496/3 erfüllt. 

3. Nebenbestimmungen 

3.1 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. 

3.2 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 
Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften vorge
schriebenen Prüfungen zu unterziehen. Im Rahmen dieser 2 1/2-jähri
gen Prüfungen ist das Tankinnere der Tankcontainer gleichzeitig 
durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
auf Korrosion zu prüfen. 
Die Tankcontainer dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Bau
musterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zustän
dige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer und ihre 
Ausrüstung rlieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebe
nen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht ha
ben. 

3.3 Jeder Tank ist mit dem Tankschild nach Zeichnungs-Nr. CE-944-
7.1b vom 31.10.1985 zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcon
tainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen. 

3.4 Die Inbetriebnahme der Reizung ist nur gestattet, wenn die Ver
träglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

3, 5 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c Sind zur Beförderung 
in nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht zuge
lassen. 

3.6 Die im Anhang zu dieser Zulassung genannten Auflagen sind zu 
beachten. 

3.7 Abdrucke der Bescheinig~ngen nach 3.2 sind der BAM innerhalb 

eines Jahres einzureichen. llber Reparaturen an den nach dieser Zu
lassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und 
mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

3.R Die Tanks sind gut sichtbar an beiden Längsseiten in Röhe der 
Mittellinie mit rler Zulassungsnummer 

D/53 002/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthone muß mindestens SO mm betragen. iiber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M 
anzubringen. 

3.9 Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/53 002/TC -
2. Neufassung- vom 01.12.1982 und wird unter dem Vorbehalt des je
derzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 
16.09.1995. 

4. Festlegung der ~ennzeichnung nach CSC: 

Die Tankcontainer sind entsprechend der unter 1. genannten Rechts
vorschrift (CSC) mit der Zulassungs Nr. D-BAM-022/002/78 und dem 
Rersteller-Identifizierungskennzeichen 

HT 19,5 IIIa-HL 20/lPL 
zu versehen. 

1000 Berlin 45, den 19.06.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALP~iiFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
in Vertretung 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten auf Blatt 1 und 2 sowie einem 
Stoffanhang) 

Ordnungsnummer: 124 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/53 002/TC 

Antragsteller :Hoyer 
Antragsnummer :1.5/10641 

Teil 1: zugelassene Stoffe fuer den nationalen (innerstaatlichen) Verkehr nach GGVS- GGVE 

Stoffbezeichnung 

1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
2-Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2-Aethylhexanol 
2-Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aethylbenzoat 
Benzaldehyd 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butyltoluole 
Cyclohexylacetat 
Dehydrolinalool 
Diaethylbenzole 
Furfural (Furfuraldehyd) 
He izo el DIN 51603-EL-01 
Hexanale 
Kiefernoel 
Methylbenzoat 
N,N-Dimethylformamid 
Octanol 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Undecan 
n-Butylglykolacetat 
n-Tetradecan 

Klasse-Ziffer nach 
GGVS/GGVE 

3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32 c 
3 - 32 c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 31c 
3 - 32 c 
3 - 32 c 
3 - 32 c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32 c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 32 c 
3 - 32c 

Auflage 

B 
B 

B 
M 
c 
c 
E 
A,ll 
c 1 

Cl 

II 

B 

*)n.a.g. ~ soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

fern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Temperatur 
der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Grad C si nd 

bei beruecksichtigt. 

ssstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e n Stoffe. wie sie im Handel 
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erhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfselle und Mischungen, 
die die unten genannten reinen Stoffe enthalten, nicht bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt sind! 

Grundsaetzlich duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessrige Phase ausscheiden! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder deren Gemische 
C : saeurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C3: pH-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
C5: Ameisensaeuregehalt hoechstens 2% 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

R,Rl,H2,R3: Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 30 Grad C) . 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits
temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und ansebliessend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder einem 
anderen geeigneten tro c kenen Gas von 0,5 bar (Ueberdruck) zu beaufschlagen. Ein Ueberdruck muss dann bis 
zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen werden. 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxid
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung durch klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 

Ordnungsnummer: 124 
Anhang zum Zulassungsschein 

D/53 002/TC 

Antragsteller :Hoyer 
Antragsnummer :1.5 /1064 1 

Teil 2: zugelassene Stoffe fuer den internationalen (grenzueberschreitenden') Verkehr nach ADR- RID 

Stoffbezei c hnun g 

1,1-Dimethoxyaethan (Dimethyla ce tal), Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd 
1,2,4-Trimethylbenzol 
1,2-Dichl oraethy l en 
1,2-Dimethoxyaethan 
1,3,5-Trimethylbenzol (Mesitylen) 
l-Brom-3-methylbutan 
1-Heptanal 
2,4-Pentandion (Acetylaceton) 
2-Aethyl-n-butyla ce tat 
2 - Aethylbutanol 
2-Aethylbuttersaeure 
2-Aethylbutyraldehyd 
2-Aethylhexaldehyd (2-Aethylhexanal) 
2-Aethylhexanol 
2 -Aethylhexylacrylat, stabilisiert 
2-Brombutan 
2-Brompentan 
4-Methoxy-4-methylpentan-2-on 
5-Methylhexan-2-on 
Acetessigsaeureaethylester 
Acetessigsaeuremethylester 
Aceton 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Acetonoele mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Aethanol und seine waessr. Lsg. mit mehr als 70% Aethanol 
Aethanol, waessr. Lsg. mit Konz. von 24% bis 70%, auch alkoholische Getraenke 
Aethylacetat 
Aethylacrylat, stabilisiert 
Aethylamylketon 
Aethylbenzoat 
Aethylbenzol, te c hnisch 
Aethylbutylaether 
Aethylbutyrat 
Aethylcrotonat 
Aethylenglykoldiaethylaether (1,2-Diaethoxyaethan) 
Aethylenglykolmonoaethylaether (Aethylglykol) 
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Klasse-Ziffer nach 
ADR/RID 

3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 

Auflage 

B 

A,C 

A,C 

Cl 
B 

B 
M 
A,C 
A,C 

c 
c 

ß 
B 
Cl 
H 

E 

Cl 
Cl 



Stoffbezeichnung 
Klasse-Ziffer nach 

ADR/RID Auflage 
-----------------~--------------------------------------------------------------------------------------------- · 
Aethylenglykolmonoaethylaetheracetat 
Aethylenglykolmonomethylaether (Methoxyaethanol) 
Aethylenglykolmonomethylaetheracetat (Methylglykolacetat) 
Aethylformiat 
Aethylisobutyrat 
Aethyllactat 
Aethylmethacrylat, stabilisiert 
Aethylpropionat 
Amylacetate 
Amylchlorid (1-Chlorpentan) 
Amylformiat 
Amylmercaptan 
Amylmethylketon 
Amylnitrat 
Anisol (Phenylmethylaether) 
Benzaldehyd 
Benzo 1 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad ·c 
Bremsfluessigkeit, hydraulisch mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Butandien (Diacetyl) 
Butoxyl (Methoxybutylacetat) 
Butylbenzole ~ 
Butylchlorid 
Butylpropionat 
Butyltoluole 
Butyraldehyd 
Chlorbenzol (Phenylchlorid) 
Chlortaluale 
Crotonaldehyd, stabilisiert 
Cycloheptan 
Cyclohexan 
Cyclohexanon 
Cyclohexylacetat 
Cyclooctadiene 
Cyclopentan 
Cyclopentanol 
Cyclopentanon 
Decahydronaphthalin (Decalin) 
Dehydrolinalool 
Diacetonalkohol, techn. 
Diaethylaminoaethanol (N,N-Diaethylaethanolamin) 
Diaethylbenzole 
Di~ethylcarbonat (Aethylcarbonat) 
Diaethylketon 
Dichlorpentane 
Dieselkraftstoff DIN 51601 - DK 
Diisobutylamin 
Diisobutylene 
Diisobutylketon 
Diisopropylaether 
Dirnethylcarbonat 
Dimethylcyclohexane 
Dimethylsulfid 
Dioxan (1,4-Diaethylendioxid) 
Dipenten 
Dipropylaether 
Dipropylketon 
Erdoel Destillate mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C, n.a.g. 
FAM-Normalbenzin DIN 51635 - A 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt mindestens 0 Grad C 
Flugzeugtreibstoff fuer Turbinenaggregate, Flammpunkt weniger als 0 Grad C 
Fluorbenzol 
Furfural (Furfuraldehyd) 
Fuseloel (Fermentationsamylalkohol) 
Heizoel DIN 51603-EL-01 
Heizoel L DIN 51603 
Heizoel M DIN 51603 
Heptane 
Hexaldehyd 
Hexane 
Hexanale 
Isobutylacetat 
Isobutylchlorid 
Isobut ylformiat 
lsobutylisobutyrat 
ls obu tylme thacryl a t, s tabi lis iert 
Isobutylpropionat 
Isopren, stabilisiert 
Isopropenylacetat 
Isopropenylbenzol (Methylstyrol), stabilisiert 
Isopropylacetat 
Isopropylbenzol (Cumol) 
Isopropylbutyrat 
Isopropylformiat 
lsopropylisobutyrat 
lsopropylnitrat 
Isopropylpropionat 
Kampferoel 
Kiefernoel 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. -18 bis 0 oC,Dampfdr.(50 oC)<•l,l bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdr,(50 oC)<•l,l bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammp.(-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)(•l,l bar,n.a.g. 
Kohlenwasserstoff -Gemische , Flammp.(-18 oC,Dampfdr.(50 oC)l,l bis 1,75 bar;n.a .g 

3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 . -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -

31c 
31c 
31c 

3b 
3b 

31c 
3b 
3b 

3lc 
3b 

3lc 
3b 

3lc 
3lc 
3lc 
32c 

3b 
3b 
3b 
3b 

3lc 
31c 

3b 
3lc 
32c 

3b 
3lc 
3lc 
3b 
3b 
3b 

3lc 
32c 
3lc 

3b 
3lc 
31c 
32c 
32c 

3b 
32c 
32c 
3lc 

3b 
31c 
32c 
3lc 

3b 
31c 

3b 
3b 
3b 
2b 
3b 

31c 
3b 

3lc 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 

32c 
3b 

32c 
32c 
32c 

3b 
3lc 

3b 
32c 

3b 
3b 
3b 

3lc 
3lc 
31c 

2a 
3b 

3lc 
3b 

Jlc 
3b 
3b 
3b 
3b 
3b 

3lc 
32c 

3b 
3b 
3b 
2a 

Cl 
c 
M 

Cl 
A,C,H 

A,B 

Cl 

A,C 
A 

A,C 
A,C 

Cl 

B 

B 

A 

A,C,Hl 

B 

A 

A,C 

B 

B 

A,C 
Cl 
Cl 
M 
A 

M 

Cl 

Cl 

Cl 

Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
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Stoffbezeichnung 

Kohlenwasserstoff-Gemische, Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe mit Flammpunkt von 21 bis max. 55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe und deren Gemische, fluessig mit Flammpunkt)55 Grad C, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. -18 bis 0 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)(•l,l bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp. 0 bis 21 oC, Dampfdruck(bei 50 oC)<~l,l bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammp.(-18 Grad C,Dampfdruck(50 oC)l,l bis 1,75 bar, n.a.g. 
Kohlenwasserstoffe, Flammpunkt(-18 Grad C,Dampfdruck(bei 50 oC)(•l,l bar, n.a.g. 
Leichtael 
Loesungsxylol DIN 51633 - C8Hl0 
Mesityloxid 
Methyl-tert-butylketon 
Methylacetat 
Methylacrylat, stabilisiert 
Methylsethylketon (Butanon) 
Methylamylacetat 
Methylbenzoat 
Methylbutyrat 
Methylcyclohexan 
Methylcyclohexanon 
Methylcyclopentan 
Methylisobutylketon 
Methylisovalerat 
Methylmethacrylat, monomer, stabilisiert 
Methylorthoformiat 
Methylpropionat 
Methylpropylketon 
Morpholin 
N,N-Dimethylformamid 
N-Aethylbutylamin 
Nonane 
Getane 
Octanol 
Ottokraftstoff Normal DIN 51600 - N 
Ottokraftstoff Super DIN 51600 - S 
Paraldehyd 
Pentamethylheptan (Isododecan) 
Petroleum DIN 51636 - A 
Picoline 
Propylchlorid (1-Chlorpropan) 
Propylendichlorid 
Propylformiat 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Schieferoel mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 1 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 2 
Siedegrenzenbenzin DIN 51631 - 3 
Solvent Naphtha leicht DIN 51633 - C9-Ar 
Solvent Naphtha schwer DIN 51633 - ClO-Ar 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteerdestillat mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von mindestens 0 Grad C 
Steinkohlenteernaphtha mit einem Flammpunkt von weniger als 0 Grad C 
Styrol(Vinylbenzol), monomer~ stabilisiert 
Teere (Asphalt, Bitumen), fluessig 
Terpentin 
Terpentineeiersatz 
Testbenzin DIN 51632 - 1 
Testbenzin DIN 51632 - 2 
Testbenzin DIN 51632 - 3 
Testbenzin DIN 51632 - 4 
Testbenzin DIN 51632 - 5 
Tetrasethylsilikat (Aethylsilikat) 
Tetrahydrofuran 
Tetrahydronaphthalin (Tetralin) 
Tetrapropylen (Propylentetramer) 
Thiophen 
Toluol 
Trimethylphosphit 
Tripropylen (Propylentrimer) 
Undecan 
Valeraldehyd 
Vinylacetat, stabilisiert 
Wetterlampenbenzin DIN 51634 - A 
Xylole 
alpha-Methylvaleraldehyd 
alpha-Pinen 
iso-Amylformiat 
iso-Butanol 
iso-Butyraldehyd 
iso-Decane 
iso-Octen 
iso-Propanol 
n-Amylalkohol, primaer 
n-Butanole (prim- Butylalkohol und Sec-Butylalkohol) 
n-Butylacetat 
n-Butylacrylat, stabilisiert 
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Klasse-Ziffer nach 
ADR/RID 

3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 2a 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 31 c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 2b 
3 - 2b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 31 c 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 31 c 
3 - 3lc 
3 - 31 c 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 31 c 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 31 c 
3 - 31 c 
3 - 32c 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 31 c 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 31 c 

Auflage 

Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl 
Bl 

H 

Cl 

B 

B 

B 

A,C 
A,C 

M 

B 

B 
B 
B 

C 1, M 



Stoffbezeichnung 

n-Butylbromid (1-Brombutan) 
n-Butylformiat 
n-Butylglykolacetat 
n-Butylmethacrylat, stabilisiert 
n-Decan 
n-Dibutylaether (n-Butylaether) 
n-Pentan 
n-Propanol 
n-Propylacetat 
n-Propylbenzol 
n-Tetradecan 
sec-Amylalkohole 
sec-Butylseetat 
sec-Butylchlorid 
tert-Amylalkohol 
tert-Butylacetat 
tert-Butylchlorid 

Klasse-Ziffer nach 
ADR/RID 

3 3b 
3 - 3b 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 3lc 
3 - 2b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3lc 
3 - 32c 
3 - 3lc 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 

Auflage 

A,C 
A 

M 

A 
B 

B 
Cl 
A,C 
B 
Cl 
A,C 

*)n.a . g . • soweit in dieser Stoffaufzaehlung n i c h t a n d e r w e i t i g namentlich g e n a n n t 

Verzeichnis der Auflagen: 

>fern nicht anders angegeben, wird die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit bis zu einer m i t t 1 e r e n Tempe r atur 
1 der Tankwand von hoechstens 30 Grad C als gegeben angesehen. Kurzzeitige Erwaermungen bis hoechstens 50 Gr a d C sind 
•bei beruecksichtigt . 

•ssstab fuer die stoffbezogenen Reinheitsforderungen sind die t e c h n i s c h r e i n e .n Stoffe, wie sie im Handel 
rhaeltlich sind. Die Fuellgut-Werkstoff-Vertraeglichkeit kann dagegen fuer Produktionsrueckstaende, Abfaelle und Mischungen, 
ie die unten genannten reinen Stoffe enthalten, n i c h t bescheinigt werden, sofern sie nicht konkret genannt s i nd! 

Grundssetzlieh duerfen alle Stoffe die mit Wasser nicht beliebig mischbar sind, keine waessri ge Phase aussche id e n! 

A : wasserfrei 
B : bromid- und chloridfrei 
Bl: nur aliphatische und alicyclische gesaettigte Kohlenwasserstoffe, Monoolefine und aromatische Kohlenwas s er s t offe 

oder deren Gemische 
C : aseurefrei (pR-Wert 6,5 - 8,5) 
Cl: frei von Schwefelsaeure 
C3: pR-Wert hoechstens 7 
C4: pR-Wert zwischen 3 und 6 
C5: Ameisensaeuregehalt hoechstens 2% 
E frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 
F : fluoridfrei 

Betriebliche Auflagen: 

R,Hl,H2,R3 : Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufh e izung durch klimati sc he 
Einfluesse vermieden wird (Fluessigkeitstemperatur an der Tankwand hoechstens 3 0 Grad C) . 

H6: Die Betriebstemperatur, insbesondere beim Heizen, Befuellen und Entleeren des Tanks, darf 100 Grad C 
nicht ueberschreiten. 

M Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzula~ern, dass die ueber dem Tank gemittelte Fluessigkeits-

temperatur hoechstens 30 Grad C betraegt. 

N Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (lieberdruck) 
zu beaufschlagen. Ein lieberdruck muss bis zur vollstaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben . 

T Es ist sicherzustellen,dass die Tankcontainer nur vollkommen trocken befuellt und anschliessend rlicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit waehrend der Befoerderungauszuschliessen; 
besteht die Moeglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstoff oder e inem 
anderen geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (lieberdruck) zu beaufschlagen. Ein lieberdruck muss dann bis 
zur volletaendigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

W Die Tanks und ihre Ausruestungsteile duerfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen wer d en . 
Die inneren Oberflaechen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung zum Transport von Wa s serst o ffper ox id
loesungen sorgfaeltig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befoerdern bzw. zwischenzulagern, dass eine extreme Aufheizung dur c h klimatische 
Einfluesse vermieden wird. 
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Bescheinigungen zu Baumusterzulassungen von 
Beförderung gefährlicher Güter (KTC) 

kubischen Tankcontainern zur 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen TankCO'ltainers(Icr'C) 

mit der Zulassmgsmmner 
D/ BAM/ 02051/I<:I'C 

1. Zulassmg 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutaus
nahneverordnmg von 25.September 1985 (B3Bl I S.l925) 
-insbesorrlere Anlage 2,Teil 1 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahneverordnmg 
von 16.August 1985 (B3Bl I S.l651) 
-insbescnl.ere Ausnahne Nr.E 13 

in Verbindmg mit den Technischen Richtlinien für den Bau,die 
Prüflmg,die Zulassung,die Kennzeichnmg und Verwendung von 
kubischen TankCO'ltainern (!cr'C) aus metallischen Werkstoffen 
- TR ~ 001- von 28.Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl) Heft 14/85 S.422) 

der Finna 

Blefa GmbH , 5910 Kreuztal 

für das nachsteherd beschriebene Baunuster eines kubischen 
TankCO'ltainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen 
Stoffen der GGVS/ GGVE 
- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahne va1 Nitronetilan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei 50°C einen Dampfdruck von oochstens 0 , 9 bar(absolut) 
und eine Dichte von oochstens 1. 21 kg/1 haben, 
erteilt. 

2 .Hersteller 

Blefa GmbH , 5910 Kreuztal 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: BI'A 425 , BI'A 500 

Grundmaße: 1200 nm x 1025 nm 
Hone: 1000 nm, bzw. 1083 nm 
Tankvolunen: 425 1. bzw. 500 1 
zul.Gesamtgewicht: 665 kg bzw. 765 kg 
Entleerung: Obenentleerung und Untenentleerung 
Tankwerkstaft: St 37-2 

Prüfdruck für das ~- Baumuster: 2,0 bar(Überdruck) 
Prüfdruck für die Serien-~: 0, 2 bar(Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

!cr'C 051-2b von 02.09.1985 (Icr'C 425/500 1) 
Icr'C 101-2a von 21.08.1985 (Behälter) 
!cr'C 113-2a von 21.08.1985 (Deckel) 

4.Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachsteherd aufgeführten Unterlagen 
mit ihren g;Jf. vorhan:ienen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn(DB) ,Versuchsanstalt Minden, 
Nr. 90341 van 20.07.1977 

- !.Nachtrag zum Bericht Nr . 90341 van 27 . 08 . 1979 der r::e, 
Versuchsanstalt Minden 

- Prüfbericht der Cß,Abnahneamt Köln von 04.07.1980 

- Ahnahnebescheinigung der DB,Abnahmeamt Köln Nr. Kö 181 / 79-03 
von 25.07.1979 

- Bericht der r::e, Versuchsanstalt Minden IA/L430 GbKs 65452 
von 03.07.1977 

Es wird hiermit bescheinigt,daß das nach den eben genannten 
Prüfberichten einschließlich Arlhän;Jen (Anlagen) gefertigte Baunuster 
eines kubischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der 
TR ~ 001 erfüllt.Die Zulassmg gilt auch für ~.die den ge
prüften Baumuster entsprechen und die Anforderungen der TR ~ 001 
erfüllen. 
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5. Nebenbest.imm.mgen 

Die kubischen TankCO'ltainer sind nach den o.g. ,mit den 
Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 

5 .1 BediD,ung 

Die Zulassmg wird unter der Bedingung erteilt,daß vor der 
ersten Befcirderung eines gefährlichen Gutes in einen Icr'C 
nach den anerkannten Stand der Technik der Nachweis erbracht 
sei muß,daß die Werkstoffe des !cr'C und seine Verschlüsse 
gegenüber den Füllgut so bestän::l.ig sind,daß sie nicht 
~egriffetJ -.erden oder gefährliche Verbindungen mit 
den Füllgut eingehen. 

Diese BediD,ung ist an die Betreiber der nach den zugelassenen 
Baumuster hergestellten Serien-Icr'C weiterzugeben. 

5 . 2 Auflagen 

..,Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische 
Tankcontainer ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wieder
kehrerd alle 2 1/2 Jahre den nach den mter 1. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen PrüfliDgen zu mterziehen. 

-Die nach den zugelassenen Baunuster hergestellten~ sind 
mit einen Tankschild ganaeß 1.6.2 der TR !cr'C 001 zu kennzeichnen. 

-Darüberhinaus sind die ~ gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegerden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

G)31A /Y/ /D/BLEFA /BAM/02051/6200 

-in den Freiraum sind Mooat md Jahr(die letzten zwei Stellen) 
der Herstellmg des Serien-~ einzutragen. 

5. 3 Befristung 

Diese Zulassmg wird unter den Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 
Sie gilt län:Jstens bis zum 20 . 01.1991 

1000 Berlin 45, den 21.01.1986 
Unter den Eichen 87 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Or.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

I.aboratoriun 1 • 51 
Transportbehälter 
für Gefahr9ut 

im Auftrag 

!/- f) t!C~ca 
Dipl.-Ing W.-D.Mischke 

Sachbearbeiter: Ing. M. Bauschke, Dipl.-Ing. W.-O.Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassmg besteht aus 4 Seiten 

1. Zulassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen 'l'ankCO'ltainers(!cr'C) 

mit der Zulassmgsnummer 
D/BAM/02052/I<:I'C 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr. nach der Straßengefahrgutaus
nahmeverordnmg von 25.September 1985 (B3Bl I S.l925) 
- insbesorrlere Anlage 2, Teil 1 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahneverordnmg 
von 16.August 1985 (B3Bl I S.l651) 
-insbeson::l.ere Ausnahme Nr .E 13 



in Vemi.rrlung mit den Technischen Richtlinien für den Bau , die 
Prüfung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Ve:rwendung vcn 
kubischen Tanl<ccntainem (!cr'C) aus metallischen Werlestoffen 
-TR !cr'C 001- vcm 28.Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl) Heft 14/85 S.422) 

der Firma 

Blefa Grctfl , 5910 Kreuztal 

für das nachsteherrl beschriebene Baunuster eines kubischen 
Tanl<CO'ltainers die Zulassung zur Beförderung vcn flüssigen 
Stoffen der GGVS/GGVE 
- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme vcn Nitranethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei so"c einen Dampfdruck vcn oochstens 0,9 bar(absolut) 
und eine Dichte vcn oochstens 1. 21 kg/1 haben. 
erteilt. 

2.Hersteller 

Blefa GmbH , 5910 Kreuztal 

3.Containerdaten 

Typenbezeichnung: BTA 425 , BTA 500 

Grundmaße: 1225 mn x 1025 rnn 
Hone: 1000 mn bzw. 1083 rnn 
Tankvolunen: 425 1 bzw. 500 1 
zul.Gesamtgewicht: 665 kg bzw. 775 kg 
Entleerung: Obenentleerung und Untenentleerung 
TankwerkStoff: XS CrNi 18 9 (1.4301). 

X5 CrN:iM:> 18 10 (1.4401), 
XlO CrNiMdri 18 10 (1.4571) 

Prüfdruck für das Kl'C- Baumuster: 2,0 bar(Überdruck) 
Prüfdruck für die Serien-Icre: 0,2 bar(Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

KTC 052-2b vcm 02.09.1985 (Kl'C 425/500 1) 
IcrC 101-2a van 21.08.1985 (Behälter) 
KTC 113-2a van 21.08.1985 (Deckel) 
IcrC 62 -2· van 28.12.1984 (Tanl<ccntainer BTA 500) 

4.Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhan:l.enen l\nlagen zugrunde: 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn(DB), Versuchsanstalt Minden, 
Nr. 90341 van 20.07.1977 

- 2.Nachtrag zum Bericht Nr. 90341 vcm 24.09.1979 der DB, 
Versuchsanstalt Minden 

- Prüfbericht der DB, Abnahmeamt Köln van 04. 07 .1980 

- Abnahmebescheinigung der DB, Abnahmeamt Köln Nr. Kö 181 /79-03 
van 24.08.1979 

- Bericht der OB, Versuchsanstalt Minden IA/L430 GbKs 65452 
van 03.07.1977 

- Berichte der DB, Versuchsanstalt Minden, Nr. 101417 van 29.11.1984 
und Nr.45477 -L4/L430 GbkS- van 12.12.1984 

- Bericht des Rheinisch-Westfälischen Tiiv e.v, Siegen, 
Nr.5/25143305 von 16.11.1984 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den eben genannten 
Prüfberichten einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baunuster 
eines kubischen Tankccntainers die Zulassungsbedingungen der 
TR KrC 001 erfüllt.Die Zulassung gilt auch für Kl'C, die den ge
prüften Baunuster entsprechen und die l\nforderungen der TR !':I'C 001 
erfüllen. 

5. Nebenbestimm.mgen 

Die kubischen Tanl<ccntainer si.rrl nach den o.g. ,mit den 
Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der 
ersten Beförderung eines gefährlichen Gutes in einen Kl'C 
nach den anerkannten Starrl der Technik der Nach<Neis erbracht 
sei muß, daß die Werkstoffe des KrC und seine Verschlüsse 
gegenüber den Füllgut so beständig si.rrl, daß sie nicht 
angegriffen ~Nerden cder gefährliche Verbirrlungen mit 
den Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach den zugelassenen 
Baumuster hergestellten Serien-Kl'C weiterzugeben. 

5 • 2 Auflagen 

-Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische 
Tankccntainer ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wieder
kehrerrl alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

-Die nach den zugelassenen Baunuster hergesteilten KrC si.rrl 
mit einen Tankschild genaeß 1.6.2 der TR Kre' 001 zu kennzeictmen. 

-Darüberhinaus s·i.rrl die !cr'C gut sichtbar .Und dauerhaft an zwei 
gegeni.iberliegerrlen Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

/D/~ /BAM/02052/6200 

-in den Freiraum si.rrl M::r1at und Jahr(die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-Kl'C einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter den Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis ~ 20.01.1991 

1000 Berlin 45, ·aen 21.01.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MM'ERIALPRiiEul 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratoriun 1. 51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

im Auftrag 

Dr . -Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing W.-D.Mischke 

Sachbearbeiter: Ing. M. Bauschke, Dipl.-Ing. W.-D.Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tanl<ccntainers(KTC) 

mit der Zulassungsnunner 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

D /BAM/0 2053 jicrC 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutaus
nahmeverordnung van 25.September 1985 (BGBl I S.l925) 
- insbesarlere Anlage 2, Teil 1 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverordnung 
van 16.August 1985 (BGBl I S.l651) 
- insbesorrlere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbi.rrlung mit den Technischen Richtlinien für den Bau,die 
Prüfung,die Zulassung,die Kennzeichnung und Ve~ung vcn 
kubischen Tanl<ccntainern (!cr'C) aus metallischen Werkstoffen 
-TR Kl'C 001- von 28.Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl) Heft 14/85 S.422) 

der Firma 

Blefa GmbH , 5910 Kreuztal 

für das nachsteherrl beschriebene Baunuster eines kubischen 
Tankccntainers die Zulassung zur Beförderung vcn flüssigen 
Stoffen der GGVS/GGVE 
- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnabne voo Nitranethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei 50°C einen Dampfdruck vcn oochstens 0,97 bar(absolut) 
und eine ·Dichte vcn OOchstens 1 , 23 kg/1 haben, 
erteilt . 
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2 . Hersteller 

Blefa Gn'bH , 5910 Kreuztal 

3 . Cootainerdaten 

Typenbezeichnung: BI'A 800 , BI'A 1000 

Grundmaße: 1225. mn x 1025 mn 
Hone: 1393 mn ozw. 1593 mn 
Tanl<volunen: 800 l bzw. 1000 l 
zul.Gesamtgewicht: 1170 kg bzw. 1500 kg 
Entleerung: Cbenentleerung und Untenentleerung 
Tankwerkstoff: St 37-2 

Prüfdruck für das KI'C- Baunuster: 2,0 bar(Übe.rdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0, 26 bar(tiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

KTC 053-2b von 02.09.1985 (KTC 000/1000 l) 
KTC l0l-2a von 21.08.1985 (Behälter) 
~c ll3-2a vcm 21.08.1985 (Deckel) 

4.Prüf1mg 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren <;Rf. varharrlenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht .der Deutschen Blmdesbahn(DB) ,Versuchsanstalt Minden, 
Nr. 90341 vcm 20.07.1977 

- l.Nachtrag zun Bericht Nr. 90341 vcm 27.08.1979 der 00, 
Versuchsanstalt Minden 

- Prüfbericht der 00, Abnahmeamt Köln vcm 04. 07 .1980 

- Abnahmebescheinigung der 00,!\bnahme:!ll\t Köln Nr. Kö l8l/79-<l3 
von 25.07.1979 

- Bericht der 00, Versuchsanstalt Minden IA/IA30 GbKs 65452 
von 03.07.1977 

Es wird hiermit bescheinigt,daß das nach den eben genannten 
Prüfberichten einschließlich Anhän;en (Anlagen) gefertigte Baunuster 
eines kubischen Tankcc:ntainers die Zulassungsbedingungen der 
TR KI'C 001 erfüllt.Die Zulassung gilt auch für KI'C,die dE!!I ge
t;>riiften BatmiSter entsprechen und die Anforderungen der TR KI'C 001 
erfüllen. 

5 . Nebenbestinmungen 

Die kubischen Tankcc:ntainer sind nach den o.g. ,mit dE!!I 
Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 

5 .1 Bedin;ung 

Die Zulassung wird unter der Bedin;ung erteilt,daß vor der 
ersten Befdrderung eines gefährlichen Gutes in einE!!! KTC 
nach dE!!I anerkannten Stand der Technik der Nachweis erbracht 
sei rnuß,daß die Werkstoffe des KI'C und seine Verschlüsse 
gegenüber dE!!I Füllgut so beständig sind,daß sie nicht 
an;egriffen werden oder gefährliche Verbindungen mit 
dE!!I Füllgut ein;ehen. 

Diese Bedingung ist an die Betre:iber der nach dE!!I zugelassenen 
Baumuster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

-,Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische 
Tankcc:ntainer ist erstlnalig vor Inbetriebnahme und dann wieder
kehrend alle 2 l/2 Jahre den nach den unter l. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

-Die nach dE!!I zugelassenen Baumuster hergestellten KI'C sind 
mit einE!!! Tankschild gE!!Iaeß 1.6.2 der TR KI'C 001 zu kennzeichnen. 

-Darüberhinaus sind die KI'C gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

Cl) 3lA /Y/ /D/~ /BAM/02053/6200 

-in · den Freiraun sind M:::rlat und Jahr(die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KI'C einzutragen. 
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5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dE!!I Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 
Sie gilt län;stens bis zun 20.01.1991 

1000 Berlin 45, den 21.01.1986 
Unter den Eichen 87 

Fa~l.S 
Gefahrgutunschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor l.rld Professor 

Labaratoriun 1. 51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

irnllllftrag 

Dipl.-Ing W.-D.Mischke 

Sachbearbeiter: Ing. M. Bauschke, Dipl.-Ing. w.-D.Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcc:ntainers(KTC) 

mit der Zulassungsnumner 
D/BAM/02054/KI'C 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den naticnalen Straßenverkehr nach der Straßen;efahrgutaus
nahrneverordnung vcm 25.September 1985 (a:;Bl I S.l925) 
- insbesorrlere Anlage 2, Teil 1 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahneverordnung 
von l6.August 1985 (BGBl I S.l65l) 
-insbesondere llllsnahrne Nr.E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau ,die 
Prüfung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung vcn 
kubischen Tankcc:ntainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen 
-TR KI'C 001- vcm 28.Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl) Heft 14/ 85 s.422) 

der Firma 

Blefa GmbH , 5910 Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene Baunuster eines kubischen 
Tankccntainers die Zulassung zur Beförderung vcn flüssigen 
Stoffen der GGVS/GGVE 
- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit llllsnahrne vc:n Nitranethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die be:L so"c einen Dampfdruck vc:n höchstens 0,97 bar(absolut) 
und eine Dichte vcn höchstens l. 23 kg/1 haben, 
erteilt. 

2 .Hersteller 

Blefa GmbH , 5910 Kreuztal 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: BI'A 000 , BI'A 1000 

Grundmaße: 1225 mn x 1025 mn 
Höhe: 1393 mn bzw. 1593 mn 
Tanl<volunen: 000 l b:zw. 1000 l 
zul.Gesamtgewicht: 1170 kg bzw. 1500 kg 
Entleerung: ctlenentleerung und Untenentleerung 
Tankwerkstoff: X5 crNi 18 9 (l. 4301). 

X5 crNiMo 18 lO (1.4401). 
XlO crNiMdri 18 10 (1.4571) 

Prüfdruck für das KI'C- BaUlU.ISter: 2,0 bar(fiberdruck) 
Prüfdruck für die Serien-~: 0,26 bar(Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

KI'C 054-2b von 02.09.1985 (KTc 800/1000 l) 
KTC l0l-2a vom 21.08.1985 (Behälter) 



~ 113-2a von 21.08.1985 (Deckel) 
~ 61 -2 von 19.12.1984 (Tankccntainer BI'A 1000) 

4.Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehen::l. aufgeführten tklterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugnmde: 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn(DB), Versuchsanstalt Minden, 
Nr. 90341 von 20.07.1977 

- 2.Nachtrag zum Bericht Nr. 90341 von 24.09.1979 der IJB, 
Versuchsanstalt Minden 

- Prüfbericht der IJB. Abnahmeamt Köln van 04.07 .1980 

- Abnahmebescheinigung der DB, Abnahmeamt Köln Nr. Kö 181/79-D3 
van 24.08.1979 

- Bericht der IJB, Versuchsanstalt Minden IA/IA30 GbKs 65452 
van 03.07.1977 

- Berichte der r:s. Versuchsanstalt Minden, Nr. 101417 von 29.11.1984 
und Nr.45477 -IA/L430 GbkS- von 12.12.1984 

- Bericht des Rheinisch-westfälischen TÜll e.v. Siegen, 
Nr.S/25143305 von 16.11.1984 

Es wird hiermit bescheinigt. daß das nach den chen g~ten 
Prüfberichten einschließlich Anhängen (J\nlagen) gefertigte Baumuster 
eines kubischen Tankccntainers die Zulassungsbedingungen der 
TR ~ 001 erfüllt.Die Zulassung gilt auch für~. dJ.e den ge
prüften Baumuster entsprechen und die J\nforderungen der TR ~ 001 
erfüllen. 

5. Nebenbestintnungen 

Die kubischen Tankccntainer sirxl nach den o.g. ,mit den 
Prüfvennerk versehenen tmterlagen herzustellen. 

5 .1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß var der . 
ersten Beförderung eines gefährlichen Gutes in einen lcr'C 
nach den anerkannten Stand der Technik der Nachweis erbracht 
sei muß, daß die Werkstoffe des !<TC und seine Versc;:hlüsse 
gegenüber den Füllgut so bestärrlig sind. daß sJ.e ~cht 
angegriffen ~Herden oder gefährliche Verbirrlungen mJ.t 
den Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach den zugelassenen 
Baumuster hergestellten Serien-~ weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

-Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische 
Tankccntainer ist erstmalig var Inbetriebnahme und dann wieder
kehrend alle 2 1/ 2 Jahre den nach den unter 1. genann~en 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu untemehen. 

-Die nach den zugelassenen Baunuster hergestellten KI'C sirxl 
mit einen Tankschild genaeß 1.6.2 der TR ·KI'C 001 zu kennzeJ.chnen. 

-Darüberhinaus sirxl die ~ gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegerxlen Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

([) 31A /Y/ /D/BU:FA /!WI/02054/6200 

-in den Freiraum sirxl Mcrlat und Jahr(die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-~ einzutragen. 

5. 3 ·Befristung 

Diese Zulassung wird unter den Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 
Sie gilt lärgstens bis zum 20.01.1991 

1000 Berlin 45, den 21.01.1986 
tmter den Eichen 87 

BUNDES1\NSI'J\LT FÜR ~ 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutunschließungen 
aus Metallen 

Laboratoriun 1. 51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

im Auftrag 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 'Dipl.-Ing W.-D.Mischke 
Direktor und Professor 
Sachbearbeiter: Ing. M. Bauschl<e, Dipl.-Ing. W.-D.Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankccntainers (:KI'C) 

mit der Zulassungsmmner 
D/!WI/02061/:KI'C 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutaus
nahmeverordnung von 25 • September 1985 ( B3Bl I S .1925) 
-insbesondere J\nlage 2,Teil 1 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverordnung 
van 16.August 1985 (EGBl I S.1651) 
-insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbirxlung mit den Technischen Richtlinien für den Bau,die 
Prüfung,die Zulassung,die Kennzeichnung und VeNendung vcn 
kubischen Tankccntainern (!cr'C) aus metallischen ~rkstoffen 
-TR KI'C 001- von 28.Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl) Heft 14/ 85 S.422 ) 

der Firma 

Blefa GmbH • 5910 Kreuztal 

für das nachsteherxl beschriebene Baunuster eines kubischen 
Tankccntainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen 
Stoffen der GGVS /GGVE 
- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit -Ausnahme von Nitranethan 
- Klasse- 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei soDc: einen Dampfdruck von höchstens 1. 00 bar(absolut) 
und eine Dichte von rochstens 1. 25 kg/ 1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Blefa GmbH , 5910 Kreuztal 

3.Containerdaten 

Typenbezeichnung: BI'A 250 

Grundmaße: 800 nrn x 600 nrn 
Hbbe: 1000 nrn, 
Tankvolunen: 251 L 
zul.Gesamtgewicht: 380 kg 
Entleerung : Obenentleerung ( Saugentleerung) 
Tankwerkstoff: X 5 CrNi 18 9 (1. 4301 ) 

Prüfdruck für das KI'C- Baumuster: 2. 0 bar(Überdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KI'C: 0,3 bar(Überdruck) 

- Zeichnungen des J\ntragstellers: 

KTC 064-lc van 17.09.1985 (Tankccntainer BTA 250) 
KTC 145-2a van 06.08.1985 (Behälter 251 1) 
KTC 147-1 van 16.01.1985 (Mannloch kanplet t) 

·'"'krc 218-lc van 17.09 . 1985 (Gestell für BI'A 250 ) 

4.Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unte r l agen 
mit ihren ggf . vorhandenen J\nlagen zugrunde: 

-Berichte der DB. Versuchsanstalt Minden Nr.l02 498 
van 16.09.1985 und Nr.55451-L4/L432 Gbks-
van 11.10.1985 

-Bericht des Rheinisch-Westfalischen TÜV e. IT • • Siegen 
Nr. 25 146 484 van 02 . 09.1985. 

Es wird hiennit bescheinigt , daß das nach den chen genannten 
Prüfberichten einschließlich 1\nhängen (J\nlagen) gefertigte Baunuster 
eines kubischen Tankccntainers die Zulassungsbedingungen der 
TR ~ 001 erfüllt.Die Zulassung gilt auch für ~.die den ge
prüften Baumuster entsprechen und die J\nforderung der TR ~ 001 
erfüllen. 

5 . Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o . g. ,mit den 
Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzuste llen. 

5 .1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt,daß vor der 
ersten Befcirderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC 
nach den anerkannten Starxl der Technik der Nachweis erbracht 
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sei muß,daß die Werkstoffe des K!'C und seine Verschlüsse 
gegenüber dem Füllgut so bestärdig sird,daß sie nicht 
angegriffen werden oder gefährliche Verbindungen mit 
dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach dem zugelassenen 
Baumuster hergestellten Serien-KI'C weiterzugeben. 

5 • 2 Auflagen 

-Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische 
Tankccntainer ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wieder
kehrerd alle 2 1 /2 Jahre den nach den unter 1 • genannten 
Rechtsvorschri ften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

-Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KI'C sind 
mit einem Tankschild gemaeß 1. 6. 2 der TR KI'C 001 zu kennzeichnen. 

-Darüberhinaus sird die KI'C gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegerden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

Q) 3lA /Y/ /D/BLEFA /BAM/02061/1140 

-in den Freiraum sind M:Jnat und Jahr(die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KI'C einzutragen. 

.? • 3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 15.01.1991 

1000 Berlin 45, den 16.01 . 1986 
Unter den Eichen 87 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1 • 51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

im Auftrag 

Dipl.-Ing W.-D.Mischke 

Sachbearbeiter: Ing. M. Bauschke, Dipl.-Ing. W.-D.Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KI'C) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/03010/KI'C 

1. Zulassung 

Hi ermit wird für 

- den ·nationalen Sträßenverkehr nach der Straßengefahrgutaus
nahneverordnung von 25 . September 1985 (a:;al. I, S. 1925) 
- insbesorrlere Anlage 2, Teil 1 

- den nationalen Schienenv erkehr nach der Eisenbahnausnahmeverordnung 
v on 16. August 1985 (BGBl. I, s . 1651) 
- insbesordere 1\usnahne Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die 
Prüfung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwerdung von 
kubischen Tankcontainern (KI'C) aus metallischen Werkstoffen 
- TR KrC 001 - von 28 . Juni 1985 (Verkehrsblatt (VkBl.) Heft 14/85 
s. 422) 

d er Firma 

H. waldner Gntll & Co, 7988 Wangen 
für das nachsteherd beschriebene Baumuster eines kubischen 
Tankcontainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen 
Stoffen der GGVS/GGVE 
- Klasse 3 Gruppen b) urrl c) mit 1\usnahne von Nitronetllan 
-Klasse 6.1 Gruppen b) urrl c), 

die bei 50°C einen tarnpfdruck vcn rochstens 1,1 bar (absolut) 
(Stoffe der Klasse 3) urrl rochstens 1. 42 bar (absolut) 
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(Stoffe der Klasse 6.1) scwie eine Dichte vcn rochstens 
1.33 kg/1 haben, erteilt. 

2. Hersteller 

H.Waldner Gntll & Co, 7988 Wangen 

3.Containerdaten 

Typenbezeichnung: Flüssigkeits-KI'C 1000 1 verstärkte Bauart 

Grundmaße: 1212 mn x 1012 mn 
Hone: 1745 mn, 
Tankvolumen: 1000 1. 
zul. Gesamtgewicht: 1580 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tank.olerkstoff: XlO CrN:iMdi'i 18 10 (1.4571) 

Prüfdruck für das KI'C- Baunuster: 2,0 bar (Überdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KI'C: 0,85 bar (Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

9.3.6.05.052.2.2 von 22.10.1984 (Flüssigkeits-container) 
9 . 5.6.01.238.2.0 vän 17.11.1983 (Tank 1000 1) 
9.5.6.00.485.2.1 von 18.11.1983 (Gestell KI'C) 

4.Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorharrlenen Anlagen zugrunde: 

- Bescheinigung über die Bau- und Druckprüfung an zwei 
kubischen Tankccntainern des TÜV Stuttgart e.v. von 27.06.1985 

- Bericht der DB Versuchsanstalt Mirden von 23. 01 .1976 in 
Verbindung mit Fall- und 2-bar-Druckprüfung durch die 
BAM am 18.09.1984 und 02.10.1984. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den ci:>en genannten 
Prüfberichten einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster 
E!ines kubischen Tankccntainers die Zulassungsbedingungen der 
TR KrC 001 erfüllt. Die Zulassung gilt auch für KI'C, die den ge
prüften Baumuster entsprechen urrl die Anforderung der TR KrC 001 
erfüllen. 

5. Nebenbest:inmungen 

Die kubischen Tankccntainer sird nach den o.g. mit den 
Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 

5 .1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der 
ersten Beförderung eines gefährlichen Gutes in einen KI'C 
nach dem anerkannten Starrl der Technik der Nachweis erbracht 
sein muß, daß die Werkstoffe des KI'C und seine Verschlüsse 
gegenüber dem Füllgut so bestärdig sind, daß sie nicht an
gegriffen werden oder gefährliche Verbindungen mit den 
Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach dem zugelassenen 
Baumuster hergestellten Serien-KI'C weiterzugeben. 

5 • 2 Auflagen 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KI'C sind 
mit einem Tankschild gemäß 1.62 der TR KrC 001 zu kenn
zeichnen. 

- Darüberhinaus sird die KI'C gut sichtbar urrl dauerhaft an zwei 
gegenüberliegerden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

G) 31A /Y/ /D/ W /BAM/03010/4500 

in den Freiraum sind Mcnat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KI'C einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 
Sie gilt lärJ;jstens bis zum 13.01.1991 

1000 Berlin 45, den 14.01.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSI'ALT FÜR~ 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Q~~~ 
Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor urrl Professor 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

im Auftrag 

1v~- J. 
Dipl.-Ing W.-D.Mischke 

Sachbearbeiter: Ing. M. Bauschke, Dipl.-Ing. W.-D.Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
Dies~ Zulassung besteht aus 4 Seiten 



ZULASSUNGSSCHEIN 
für das ·saumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
lJ/BAM/03 011/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
21!. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

H. Waldner GmbH & Co., 7988 Wangen im Allgäu 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- - Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 

- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

_die bei 50 •c einen 1Jampfdruck von höchstens 1,0 bar (absolut) und 
eine llichte von höchstens 1,30 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller H. Waldner GmbH & Co., 7988 Wangen im Allgäu 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: Flüssigkeits-KTC 800 1 bzw. 1000 1 

Grundmaße: 1020 mm x 1220 mm 
Höhe: 1445 mm bzw. 1645 mm 
Tankvolumen: 800 1 bzw. 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1500 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: XS CrNi 18 9 (1.4301), 

XlO CrNiMoTi 18 10 (1.4571) 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(i~erdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,3 bar(iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

9.3.6.05.003.2.2 vom 28.01.1980 (Zusammenstellung) 
9.5.6.01.019.2.1 vom 25.01.1980 (Tank 1000 1) 
9.5.6.00.054.2.1 vom 25.09.1975 (Gestell) 
9.3.6.05.027.2.3 vom 20.10.1981 (Flüssigkeits-Container) 
9.5.6.01.020.2.1 vom 21.10.1981 (Tank 1000 1) 
9.5.6.00.082.2.3 vom 01.02.1982 (Gestell für KTC 1000 1/SO) 
9.3.6.05.034.2.1 vom 28.01.1980 (Zusammenstellung) 
9.5.6.01.134.2.0 vom 25.01.1980 (Tank 800 1) 
9.5.6.00.314.2.0 vom 25.09.1975 (Gestell) 
9.3.6.05.047.2.0 vom 22.12.1982 (Flüssigkeits-Container) 
9. 5 .6.01. 210.2 .o vom 23.12.1982 (Tank 800 1) 
9.3.6.05.054.2.0 vom 28.ll.l983 (KTC-Gefahrgut 1000 1) 
9.5.6.01.247.2.0 vom 04.01.1984 (Tank 1000 1) 
9.3.6.05.051.2.0 vom 10.11.1983 (Flüssigkeits-Container) 
9.5.6.01.236.2.0 vom 02.11.1983 (Tank 1000 1) 
9.3.6.05.050.2.0 vom 02.11.1983 (Flüssigkeits-Container) 
9.3.6.05.066.2.1 vom 27.03.1985 (Flüssigkeits-Container) 
9. 5. 6.01. 292.2.1 vom 28.03.1985 (Tank 800 1) 
9.5.6.00.563.2.0 vom 21.02.191!5 (Gestell) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Versuchsberichte der lleutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 

Nr. 63 985 vom 20.02.1976, Nr. L 4/L GbKs 55 440 vom 23.01.1976 
und Nr. 88 667, 1. Nachtrag vom 28.11 . 1979, 
Prüfbericht der Fa. Waldner uöer die Stapelprüfung vom 22.11.1979 
unter Aufsicht des Bundesbahn-Abnahmeamtes MHnchen, 
Bescheinigungen des TÜV Stuttgart e. V. für baumuster'geprüfte Con
tainer vom 04.09.191!5 und 22.10.1985. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. llie Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

llie kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

llie Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschlüsse gegenüber dem FHllgut so be
st~ndig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

lliese Bedingung- ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- 1Jie nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der -TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- lJarHber hinaus sind die KTC $!Ut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie fo~gt zu kennzeichnen: 

CD 31A /Y/ /lJ/ w /BAM/03 Oll/4500 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 27.05.1991. 

1000 Berlin 45, den 28. Mai 1986 
Unter den Eichen 1!7 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

ltJl - ~. titka<-t 
Dr.-Ing. B. ·schulz-Forberg 
1Jirektor und Professor 

llipl.-Ing. w.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: 1Jipl.-Ing. W.-D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

lliese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
ll/BAM/03 012/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 
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der Firma 

H. Waldner GmbH & Co., 7988 Wangen im Allgäu 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüsP.igen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 

- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei 50 'C einen Dampfdruck von höchstens 1,0 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1.3 kg/1 haben, 
erteilt, 

2. Hersteller H. Waldner GmbR & Co., 7988 Wangen im Allgäu 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: Flüssigkeits-KTC 445 1 

Grundmaße: 812 mm x 1012 mm 
Höhe: 1155 mm bzw. 1300 mm 
Tankvolumen: 445 1 
zul. Gesamtgewicht: 570 kg 
Entleerung: Obenentleerung und Untenentleerung 
Tankwerkstoff: XS CrNi 18 9 (1.4301), 

XlO CrNiMoTi 18 10 (1.4571) 

Priifdruck fHr das KTC-Baumuster: 2,0 bar(liberdruck) 
Prüfdruck fiir die Serien-KTC: 0,3 bar(iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

9.3.6.00.007.2.1 vom 22.05.1985 (Zusammenstellung) 
9.5.6.01.144.3.1 vom 22.05.1985 (Tank 445 1) 
9.5.6.00.338.3.0 vom 27.08.1980 (Gestell) 
9.3.6.04.002.2.0 vom 10.07.1979 (Zusammenstellung) 
9.5.6.01.012.1.0 vom 11.07.1979 (Tank 445 1) 
9. 5. 6.00.118.3 .o vom 13.09.1976 (Gestell) 
9.5.6.00.571.3.0 vom 15.04.1985 (Gestell) 
9. 5.6.01.300.3.0 vom 12.04.1985 (Tank 445 1) 
9.3.6.04.006.2.0 vom ll.04.1985 (Container 445 1) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung lie~en die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 63985 vom 

20.02.1976, 
- Versuchsbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden L4/L Gbks 

55 440 vom 23.01.1976, 
- Prüfbericht der Bundesbahnversuchsanstalt Minden Nr. 88667, 

1. Nachtrag vom 28.11.1979, 
- Prüfbericht über die Stapelprüfung der Firma Waldner (G. Wulf/sch) 

vom 22.11.1979 unter Aufsicht des Bundesbahn-Abnahmeamtes München, 
- Bescheintgungen des T;N Stuttgart e. V. vo; 26.06.1985 und 22.10. 

1985 für baumustergeprüfte Container. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschlüsse gegeniiber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 
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- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 31A /Y/ /D/ W /BIJ-I/03 012/4500 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5. 3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 27.05.1991. 

1000 Berlin 45, den 28. Mai 1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FliR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

fJ -~. ~AcJIAe_ 
Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BIJ-I/07 007/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesonde~e Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Förderanlagen und Maschinenbau GmbH, A-1050 Wien 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
- Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,llc,l2A, 

14,15,16 
- Klasse 4.2, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
- Klasse 4.3, ausgenommen Stoffe der Ziffern la,lb,lc,2b und 4 
- Klasse 5.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3, und 9a 
- Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 
- Klasse 8, Gruppen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), 
eine kinematische Viskosität bei 20 'C von mehr als 2680 mm2 /s und 
ein maximales Schiittgewicht von 1.51 Kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Förderanalgen und Maschinenbau GmbR A-3062 Kirchstetten 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: FLD-Bin 1.2 m3
, FLD-Bin 1.5 m3

, SMC 1.67 m3 

Grundmaße: 1320 mm x 1120 mm 
Höhe: ca. 1490 mm, 1790 mm, 1900 mm 



Tankvolumen: 1200 1, 15001, 1670 1 
zul. Gesamtgewicht: 2574 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: X5 CrN~ 18 9 (1.4301), XlO CrNi MoTi 18 10(1.4571) 

Priifdruck fiir das KTC-Baumuster: 2,0 bar (iiberdruck) 
Priifdruck fiir die Serien-KTC (llichtheitsprüfung): 0,2 bar (Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

B 632.01.0.3 vom 03.12.1980 (Zusammenstellung) 
B 750.01.0.3 vom 08.07.1982 (Zusammenstellung) 
B 686.01.1.2 vom 10.08.1981 (Behälter 1.5 m3

) 

B 765.01.1.2 vom 14.12.1982 (Behälter 1.6 m3
) 

4. Prüfung 

llieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Gutachten der Österreichischen Bundesbahn MPA Zl: 
73704-55D-2-79 vom 15.06.1979, 

- Erweiterung des Gutachtens der Österreichischen Bundesbahn 
MPA Zl: 73704-55D-2-79 vom 29.03.1980, 

- Gutachten des Schweißtechnischen Zentralamtes Wien Prot. Nr. 
V 10407 B Hw/Pg vom 18.09.1981. 

- Gutachten der Schweißtechnischen Zentralanstalt 
Wien Prot. Nr. V 1631 B RW/Fil vom·lO.Ol.l983 

Fernschreiben des Bundesbahn-Zentralamtes Minden vom 07.01.1983 
- 47.4706 gbks 5/40 

- Bescheinigung über die Prüfung von Tankcontainern durch den be
hördlichen Sachverständigen des Österreichischen Bundesministers 
für Verkehr vom 21.02.1986 in Verbindung mit dem Beiblatt vom 
[)7.03.1986 • 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. llie Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

llie kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine VerschlUsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen ·werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vor~eschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

llA /Y/ /D/FMW /BAM/07 007/8 500 

-in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten .zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 15.05.1991. 

1000 Ber1in 45, den 16.[)5.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFTJNG 
Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

~~-~ 
Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
fiir Gefahrgut 
lm Auttrag 

tJ -9 tiL~ (/(!!~ 
Dipl.-Ing. t<.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus. 4 Seiten· 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/07 008/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- inshesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien f;ir den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Förderanlagen und Maschinenbau GmbH, A-1050 Wien 

fiir das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von fliissigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b ) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
-Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 0,9 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,2 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Förderanlagen und Maschinenbau GmbH, A-3062 Kirchstetten 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: Flo-Bin 1 m3 

Grundmaße: 1120 mm x 1120 mm 
Höhe: 1240 mm bzw. 1180 mm 
Tankvolumen: 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1500 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: XS CrNi 1~ 9 (1.4301) 

Prüfdruck fiir das KTC-Baumuster: 2, 0 bar(iiberdruck) 
Pr;ifdruck fiir die Serien-KTC: 0,22 bar(iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

B 267.01.0.3 
B 222.01.0.3 
B 35l.OO.l.2a 

4. Prüfung 

vom 16.01.1978 
vom 2R.08.1973 
vom 14.12.1984 

(Zusammenstellung) 
(Zusammenstellung) 
(Deckel 375 0) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen mit 
ihren ggf. vo rhandenen Anlagen zugrunde: 

- Gutachten der Schweißtechnischen Zentralanstalt Wien, 
Prot. Nr. V 1631 B HW/Fa vom 10.01.1983 

Zulassungsschein der Materialprüfungsanstalt der Österreichischen 
Bundesbahn Wien, MPA Zl 73704-124-2/84 ~om 09.02 . 1984 

-Bescheinigung über die Prüfung-von Tankcontainern durch den be
hördlichen Sachverständigen des Österreichischen Bundesministers 
für Verkehr vom 07.03.1986 in Verbindung mit dem 'Beiblatt vom 
07.03.1986 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
fiillt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen . 
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5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines ge.fährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschliisse gegenüber dem Füllgut. so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
mus te r hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l /2 Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Priifungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Dariiber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft . an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

31A /Y/ /D/FMW/BAM/07 008/ß500 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 15.05.1991. 

1000 Berlin 45, den 16. Mai lqß6 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-In~. B. Schulz-Forberg 
Direktor und ?rofessor 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/07 009/KTC 

l. Zulassung 

Hiermit wird für 

den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 19R5 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Fnrderanlagen und Maschinenbau GmbH, A-1050 Wien 

fiir das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zu lassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
-Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,llc,12A, 

14,15,16 
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- Klasse 4.2, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
- Klasse 4.3, ausgenommen Stoffe der Ziffern la, lb, lc,2b und 4 
- Klasse ~.1' ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3, und 9a 
- Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 
- Klasse R, Gruppen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), eine 
kinematische Viskosität bei 20 •c von mehr als 2680 mm 2 /s und ein 
maximales Schiittgewicht von 1,3 kg/1 haben, erteilt. 

2. Hersteller 

Förderanlagen und Maschinenhau GmbH, A-3062 Kirchstetten 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: Schiittgut-KTC Flo-Bin l m' 

Grundmaße: 1326 mm x 1126 mm 
H1ihe: 1275 mm 
Tankvolumen: 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1500 kg 
Entleerung: Untenentl_eerung 
Tankwerkstoff: St 37 

Priifdruck für das KTC-Baumuster und für die Serien-KTC 
(DichtheitsprUfung): 0,2 bar(iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

B gq,()l.().3 
B 694.01,0.3 
B 221.01.0.3 

4. Priif.un~ 

vom 
vom 
vom 

28.01.1975 
10.06.19Rl 
20.09.1976 

(Zusammenstellung) 
(Zusammenstellung) 
(Zusammenstellung) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Gutachten der Katerreichischen Bundesbahnen MPA Zl 73 · 704-106-1~3 
vom 17.11.1 qR3 

- Bescheinigung iiber die Prüfung von Tankcontainern durch den be
hördlichen Sachverständigen des Österreichischen Bundesministers 
fiir Verkehr vom 17.04.1986 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
fiillt. Die Zulassung gilt auch fiir KTC, die dem gepriiften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Refnrderung eines gef~nrlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschliisse gegenliber dem Füllgut so be
st~ndig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Fiillgut eingehen. 

Diese Redingung ist an die Betreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Priifungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Dariiber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen : 

0 llA /Y/ /D/FMW/BAM/07 009/8500 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 



5.3 Befristung 

Diese Zulassun~ wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt lRngstens bis zum 15.07.1991. 

1000 Berlin 45, den 16.07.1986 
Unter den Eichen 87 

BUN!)ESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

2:2.~,.,, 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

ff-2. ~~<-{ 
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, In~. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/07 010/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der ~isenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den ~au, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus ·metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Förderanlagen und Maschinenbau GmbH, A-1050 Wien 

fiir das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von fllissigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei SO °C einen Dampfdruck von höchstens 0,9 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,20 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. llersteller 

Förderanlagen und Maschinenbau Gmbll, A-3062 Kirchstetten 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: Fliissigkeits-KTC Flo-Bin 1,0 m' 

Grundmaße: 1326 mm x 1126 mm 
llh"he: llRO mm 
Tankvolumen: 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1500 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: St 37 

Prlifdruck fiir das KTC-Baumuster: 2,0 bar(liberdruck) 
Priifdruck fiir die Serien-KTC: 0,22 bar(iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

B 222.01.0.3 
B 822.01.1.2 
B 3Sl.OO.l.2a 

vom 
vom 
vom 

28.08.1973 
26.01.1984 
14.12.1984 

(Zusammensteellung) 
(BehRlter 1 m') 
(Deckel 37 5 d) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Zulassungsschein .MPA Zl 73 704-65-1/84 vom 06.02.1984 der nster
reichischen Bundesbahnen 

- Gutachten der Materialpriifanstalt der nsterreichischen Bundesbah
nen, MPA Zl 73 704-550-2-79 vom 15.Q6.1979 

- Bescheinigung iiber die Priifung von Tankcontainern durch den be
hHrdlichen Sachverständigen des nsterreichischen Bundesministers 
flir Verkehr vom 17.04.1986. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte ~aumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
fiillt. Die Zulassung gilt auch fiir KTC, die dem geprüften Baumuster 
ntsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingong erteilt, daß vor der ersten 
BefHrderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschliisse gegeniiber dem Füllgut so be
stRndig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Retreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

';. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Raumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Priifungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6 .• 2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Dariiber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenHberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

0 31A /Y/ /D/FMW/BAM/07 010/850fl 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der llerstellung des Serien-~TC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 15.07.1991. 

lOOfl Berlin 45, den 16.07.1986 
.Unter den Eichen 87 

BUN!)ESANSTALT FiiR MATERIALPRliFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

i~ Auftrag: / 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

[m Auftrag 

l.-!tJZ.,. Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/10 006/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1q35 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
2R. Juni lq85 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 
Alucon Bulk Systems GmbH 
6236 Eschborn 1 

fiir das nachstehend beschriehene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
- Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,11c,l2A, 

14,15,16 
- Klasse 4.2, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
- Klasse 4.3, ausgenommen Stoffe der Ziffern la,1b,1c,2b und 4 
- Klasse 5.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2 ,3, und 9a 
- Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 
- Klasse 8, Gruppen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), eine 
kinematische Viskosit~t bei 20 •c von mehr als 2680 mm 2 /s und eine 
Dichte von maximal 1,05 kg/1 haben, erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Balin, F-88 700 Rambervillers 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: ~TC 2000 

Grundmaße: 12q2 mm x 1133 mm 
Höhe: 1816 mm 
Tankvolumen: 2000 1 
zul. Gesamtgewicht: 2154 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: AlMg 4,5 Mn W2R (Werkstoff-Nr. 3.3547) 

Prüfdruck fiir das ~TC-Baumuster und fHr die Serien-KTC 
(Dichtheitsprüfung): 0,2 bar (iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

SLG 1454/1g 
Gll 1049/la 

4. Prüfung 

vom 29.01.1986 (KTC 2000) 
vom 11.11.1982 (Entlüftungsstutzen NW 50) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Berichte der DB, Versuchsanstalt Minden, Nr. 95 120 
vom 0~.10.1980 und Nr. 05 422 vom 02.09.1980 

- Bericht der Staatlichen Technischen i~erwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 19.04.1982, über die Baumusterprüfung 

- F.rgänzungsbericht der Staatlichen Technischen _i~erwachung 
Hessen, Amt Frankfurt, vom 07.04.1986 über die Baumuster
priifung kubischer Tankcontainer. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR ~TC 001 er
fHllt. Die Zulassung gilt auch fHr KTC, die dem geprüften llaumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.~., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 
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5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des ~TC und seine Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
st~ndig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefänrliche Ver
bindungen mit dem Fiillgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestel,lten Serien-KTC weiterzugeJ:>en. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen z~ unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Dariiber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

llB /Y/ /D/ BR /BAM/10 006/6000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der ~erstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt l~ngstens bis zum 07.07.1991. 

1000 Berlin 45, den 08. Juli 1986 
Un~er den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

11 ~ ' i . --0·. { 'f!Äc:4e 
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dip1.-Ing. W.-D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/10 007/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird fiir 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien fiir den Bau, dte Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
2R. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 
Alucon Bulk Systems GmbH 
6236 Eschborn 1 

fiir das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
-Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,11c,12A, 

14,15,16 



- Klasse 4.2, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
- Klasse 4.3, aus~enomm.en Stoffe der Ziffern la,lb,lc,2b und 4 
- Klasse 5.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3, und 9a 
- Klasse 6.1, Gruppen "b) und c) 
- Klasse R, Gruooen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), eine 
kinematische Viskosität bei 20 •c von mehr als 26RO mm2 /s und eine 
-Dichte von maximal 1,58 kg/1 haben, erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Balin, F-8R 700 Rambervillers 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: KTC 1000 

Grundmaße: 1292 mm x 1131 mm 
Hnne: 1031 mm 
Tankvolumen: 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1600 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: AlMg 4,5 Mn W28 (Werkstoff-Nr. 3.3547) 

Prüfdruck fiir das KTC-Baumuster und für die Serien-KTC 
(Oichtheitsprüfung): 0,2 bar (iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antrags tellers: 

SLG 1454e 
GB 1049/la 

4. Priifun~ 

vom 27 . 09.1982 (KTC 1000) 
vom 11.11.1982 CEntlüftungsstutzen NW 50) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Berichte der OB, Versuchsanstalt Minden, Nr. 95 120 
vom 06.10.19RO und Nr. L 4/L 430 GbKs vom 02.09.1980. 

- Bericht der Staatlichen Technischen l~erwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 19.04.1982, über die Baumusterpriifung. 

- Prüfbescheinigung über die erstmalige Prüfung vor 
Inbetriebnahme durch den Betriebsbeauftragten, iiber
prüft durch den T'W Hessen, vom 30.04.1986. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.~. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Oie Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Oie kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingun~ 

Oie Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderun~ eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
st~ndig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedin~ung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Oie nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

llB /Y/ /D/ BR /BAM/10 007/4800 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (d.ie letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 07.07.1991. 

1000 Berlin 45, den OR. Juli 1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FliR MATER.IALPRliFUNG 

Fach~ruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag I~ Auftrag ) 

ol:-t.v.Ludwig 

tJ -/J, j,t;,(,(4_ 
Dipl.-Ing. w.-o. Mischke 

Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Oiol.-Ing. W. -D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

OiesL Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/10 008/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nun~ vom lo. August 1985 (BGBl. I S. 165 1) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien fiir den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von Kuhischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
2R. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 
Alucon Bulk Systems GmbH 
6236 Eschborn 1 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
- Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,llc,l2A, 

14, 15,16 
- Klasse 4.2, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
- Klasse 4.3, ausgenommen Stoffe der Ziffern la,lb,lc,2b und 
- Klasse 5.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3, und 9a 
- Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 
- Klasse R, Gruppen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), eine 
kinematische Viskosit~t bei 20 •c von mehr als 2680 mm 2 /s und eine 
Dichte von maximal l,SR kg/1 haben, erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Balin, F-8R 700 Rambervillers 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: KTC 1000/KTC 1100 

Grundmaße: 1292 mm x 1133 mm bzw. 1200 mm x 1100 mm 
Höhe: 1031 mm bzw. 1225 mm 
Tankvolumen: 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1600 kg 
Entleerung: Untenentleerun~ 
Tankwerkstoff: AlMg 4,5 Mn W2R (Werkstoff-Nr. 3.3547) 

Prüfdruck fiir das KTC-Baumuster: 2 bar (iiberdruck) 
Prüfdruck fiir die Serien-KTC (Oichtheitsprüfung): 0.2 bar(iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

SLG 1454/3c vom 28.09.1982 (KTC 1000) 
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vom 19.10.1982 (KTC 1100) SLG 1507 /lf 
GB 1049/la vom 11.11.19R2 (Entlüftungsstutzen NW 50) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Berichte der DB, Versuchsanstalt Minden, Nr. 95 120 
vom 06.10.1980 und Nr. OS 422 vom 02.09.1980. 

- Bericht der Staatlichen Technischen i~erwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 19.04.1982, iiber die Baumusterpriifung. 

- Priifbescheinigung iiber die erstmalige Priifung vor 
Inbetriebnahme durch den Betriebsbeaufttagten, über
priift durch den tiiv Hessen, vom 30.04. t986. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Priifberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
fiillt. Die Zulassung gilt auch fiir KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
st~ndig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gef~hrliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzu~eben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Eaumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriehenen Prüfungen zu unterz.tehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- DarHber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

118 /Y/ /D/ BR /BAM/10 008/4800 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt l~ngstens bis zum 07.07.1991. 

1000 Berlin 45, den Oß. Juli 1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Regierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbeh~lter 

fiir Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das BaumUster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/14 002/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I . s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
- Klasse 6.1, Gru.ppen b) und c) 
die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), eine 
kinematische Viskosität bei 20 •c von mehr als 2680 mm 2 /s und ein 
maximales Schüttgewicht von 1,07 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: LS 1400 

Grundmaße: 1100 mm X 1100 mm 
Hone: 2300 mm 
Tankvolumen: 1400 1 
zul. Gesamtgewicht: 1850 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: XlO CrNi MoTi 1810 (1.4571) 

Priifdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar (Überdruck) 
Priifdruck. für die Serien-KTC (Dichth.,itsprüfung): 0,2 bar (Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

B-13084-1 vom 14.12.1984 
B-13085 vom 08.12.1983 
509D-OA-123/G vom 08.02.1983 

4. Prüfung 

(Lermer Transportbehälter 1400 1) 
(Gestell) 
(Behälterdeckel ~ 500) Zeichng. der 

Fa. Hoechst AG 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Staatlichen Technischen iiberwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 31.01.1985, über die Baumusterprüfung 

- Bericht Nr. 101 153 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, vom 16.10.1984 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn, Antragsnummer 45 445, Versuchs
anstalt Minden, vom 17.10.1984 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk-



stoffe des KTC und seine Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
stRndig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füll~ut eingehen. 

Di~se Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

CD llA /Y/ /D/ L /BM'./14 002/3700 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 10 . 06.1991. 

1000 Berlin 45, den 11. Juni 1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing . B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

fJl-;J . d~u4~ 
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

ryiese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/14 003/KTC 

1. Zulaasutlg 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbes ondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16 . August 1985 (BGBl . I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr • . E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt{VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 
Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,14 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. HetstHler 

Fa. Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

3. ·containerdaten 

Typenbezeichnung: LF 250 

Grundmaße: 800 mm x 600 mm 
Hone: 1000 mm 
Tankvolumen: 252 1 
zul. Gesamtgewicht: 350 kg 
Entleerung: Obenentleerung 
Tankwerkstoff: XS CrNi 18 9 (1.4301), 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(Überdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,43 bar(Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

B-13133-1 
B-13136 
B-13132-1 

4. Prüfung 

vom 22.03.1984 
vom 20.03.1984 
vom 16.03.1984 

(Lermer-Kleincontainer 250 1) 
(Gestell) 
(Spannringdeckel NW 457) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Staatlichen Technischen Überwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 13.03.1986, über die Baumusterprüfung 

- Bericht Nr. 101 209 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, vom 29.08.1985 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn, Antragsnummer 45 470, Versuchs
anstalt Minden, vom 12.08.1985 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.~. Prüfberichten 
einschließlich AnhRngen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
f ii llt. Die Zulassung gilt auch fiir KTC, die dem ~eprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

S.l Bedingun~ 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefRhrlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschlüsse gegeniiher dem Fiillgut so be
st ~ndig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefRhrliche Ver
bindungen mit dem Fiillgut eingehen. 

Diese Bedln~ung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

<;. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemRß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Dariiber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie folgt ·zu kennzeichnen: 

CD 31A /Y/ /D/ L /ßM'./14 003/1400 

- in den Freiraum sind Monat und J ahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5;3 -BefriStung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 08.05.1991. 

1000 Berlin 45, den 09. Mai 1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

·1 (' I II! 1J. -/), {lilA(/~ 
Dr. - Ing. B. Schulz-Forberg Dipl.-Ing. W.-D. Mlschke 
Direktor und Professor 
Sachbearbeiter: Dip1.-Ing. W.-D. Mlschke, Ing. M. Bauschke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
Diese Zulassung besteht aus 4 Selten 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/14 004/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni lq85 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 

-Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 

die bei 50 'C einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), 
ein maximales Schüttgewicht von 2,36 kg/1 und eine kinematische Vis
kosität bei 20 'C von mehr als 2680 mm 2 /s haben, erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: LS 800 

Grundmaße: 1000 mm x 1000 mm 
Höhe: 1690 mm 
Tankvolumen: 800 1 
zul. Gesamtgewicht: 2100 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: St 1203 

St 37-2 

Priifdruck föir das KTC-Baumuster: 2,0 bar (iiberdruck) 
Prüfdruck f ii r die Serien-KTC (Dichtheitsprüfung): 0,2 bar (iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

B-13191-2 
ll-13213-1 
B-127n-2 
ll-13293.1 

4. Pr üfung 

vom 02.05.1985 (Lermer-Schüttgut-Kleincontainer 800 1) 
vom 02.05.1985 (Gestell) 
vom 08.11.1984 (Klappschraubdeckel NW 400) 
vom 08.08.1985 (Schieber mit Flansch) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Staatlichen Technischen i~erwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 01.07.1985, über die Baumusterprüfung 

- Bericht Nr. 101 864 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, vom 28.03.1985 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn, Antragsnummer 55 406, Versuchs
anstalt Minden, vom 03.04.1985 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
fiillt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebeöbest1mmaögen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefanrlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefanrliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 
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Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

0 llA /Y/ /D/ L /BAM/14 OQ4/6300 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 10.06.1991. 

1000 Berlin 45, den 11. Juni 1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

tJ.~ )J t~~~ 
Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/14 005/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird fiir 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1qß5 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 11 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien fHr den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1qs5 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

für das nachstehend beschriebene Raumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 

- Klasse Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 

die bei ~0 'C einen Dampfdruck von höchstens 1,0 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,1 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: LF 800 u. LF 1000 



Grundmaße: 1200 mm x 1000 mm 
Hone: 1350 mm bzw. 1500 mm 
Tankvolumen: 800 1 bzw. 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1250 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: X5 CrNi 18 9 (1.43C~ ), 

Prüfdruck fiir das KTC-Baumuster: 2,0 bar(Überdruck) 
Prüfdruck fiir die Serien-KTC: 0,30 bar(Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

B-13143 
B-13157-2 
B-13132-1 

4. Priifung 

vom 27.06.1984 
vom 30.07.1985 
vom 16.03.1984 

(Lermer Flüss igkeits-Kleincontainer) 
(Gestell) 
(Spannringdeckel NW 457) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Staatlichen Technischen iiberwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 13.03.1986, über die Baumusterprüfung 

- Bericht Nr. 101 204 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, vom 18.09.1985 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn, Antragsnummer 45 469, Versuchs
anstalt Minden, vom 26.08.1985 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das ~ach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich AnhRngen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
f iillt. Die Zulassung gilt auch fiir KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschliisse gegeniiber dem Füllgut so be
stRndig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der na ch dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubis che Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1 . genannten Rechtsvors chrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen . 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie f olgt zu kennzeichnen: 

0 31A /Y/ /D/ L /BAM/14 005 / 5000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr ( die letzten zwei Stellen ) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5. 3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 08.05.1991. 

1000 Berlin 45, den 09. Mai 1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFTJNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transoortbehälter 
f iir Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg Dipl . -Ing. W.-D . Mischke 
Direktor und Professor 
Sachbearbeiter: Dipl . -Ing. W.-D . Mischke , Ing . M. Bauschke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers '\KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/14 006 /KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßenge f ahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGB l . I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Tei l I 

- den nationalen Sch i enenverkehr na ch der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I s. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Techn ischen Richtl <.nien fiir den Bau, die Prü
fun~ , die Zulassung , die Ke nnzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen We r kstoffen - TR KTC 001- vom 
?8 . Juni 1985 (Verkehrsblatt (VKBl .) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

L~rmer GmbH, 6200 Wies baden 

f}~_. das nachstehend beschriebene Baumuster eines kub i schen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 

- Klas s e Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 

die bei SO •c einen Dampfdruck von höchstens 1,0 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1, 1 kg/1 haben, 
erteilt . 

2. Hersteller 

Fa. Lermer GmbH, 6200 Wiesba den 

3. Containerdaten 

Tyoenbezeichnung : LF 500 

Grundmaße: 1200 mm x 1000 mm 
Höhe : 1050 mm 
Tankvolumen: 500 1 
zul . Gesamtgewicht: 710 kg 
Entleerung : Untenentleerung 
Tankwerkstoff : X5 CrNi 18 9 (1.4301), 

Priifd ruck fiir das KTC- Baumuster : 2,0 bar(iiberdruck) 
Prüfdruck f iir die Serien-KTC: 0,3 bar(iiberdruck) 

- Zeichnunge n des Ant ragstellers: 

B-13143 
B-1 3157-2 
B-13132-l 

vom 27.06 .1984 
vom 30 . 07 .1 985 
vom 16.03. 1984 

(Lermer Fliiss igkeits-Kleincontainer) 
(Gestell) 
(Spannringdeckel NW 457) 

4 . Prü funJ'I 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefiihrten Unter l agen mit 
ihren ggf . vorhandenen An l agen zugrunde: 

- Bericht de r St aat lichen Technischen iiberwachung Hessen, 
Amt Frank fur t , vom 13.03.1986, iiber die llaumusterprüfung 

- Bericht Nr. 101 204 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minnen, vom 18.09.1 985 

- Bericht de r Deu t schen Bundesbahn, Antragsnummer 45 469, Versuchs
ans talt Minden , vom 26. 08.198 5 

Es wird h iermit besche i nig t , daß das nach den o.g. Priifberichten 
einschließlich Anh~ngen (Anl a gen ) gefertigte llaumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zula s sungsbedingungen der TR KTC 001 er
f iillt . Die Zulassung gil t auch fü r KTC, die dem J'leorüften Baumuster 
entsprechen und die Anf orderungen de r TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbes timmungen 

Die kubischen Tankcont ainer s ind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehene n Unte rlagen herzustellen. 

5. 1 Bedingung 

Die Zulassung wird unte r de r Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines ge f~hrlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
t en Stand de r Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
sto ff e des KTC und seine Ver s chl üsse gegenüber dem Füllgut so be
stRndi g sind , daß s i e nich t angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 
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Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen ?rüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gem~ß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Dariiber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt . zu kennzeichnen: 

~ 31A /Y/ /D/ L /BAM/14 006/5000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der ~erstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt l~ngstens bis zum 08.05.1991. 

1000 Berlin 45, den oq, Mai lq86 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALl'RiiFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

1J -8 ' ~/A,cß.c.e 
Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankccntainers(lcr'C) 

mit der Zulassungsnumter 
D /BAM/16002 jlcr'C 

l. Zulassung 

Hiennit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutaus
nahmeverordnung von 25.September 1985 (BGBl I S.l925) 
-insbesondere Anlage 2, Teil 1 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverordnung 
von 16.August 1985 (BGBl I S.l651) 
-insbesondere· Ausnahme Nr.E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau ,die 
Prüfung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung vcn 
kubischen 'rankccntainern (lcr'C) aus metallischen Werkstoffen 
-TR lcr'C 001- von 28.Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl) Heft 14/85 S.422) 

der Finna 

Lauterberger Industrietechnik Gntil, 3422 Bad Lauterberg 1 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen 
Tankcontainers die Zulassung zur Beförderung von festen 
Stoffen der GGVS/GGVE 
-Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe. der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,llc,l~. 

14,15 und 16 
-Klasse 4.2 ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
-Klasse 4.3 ausgenommen Stoffe der Ziffern la,lb,lc,2b und 4 
-Klasse 5.1 a!Jsgencmmen Stoffe der Ziffern 1,2,3 und 9a 

die bei 50°C einen Dampfdruck vm oochstens 0,1 bar(absolut) 
und ein Schüttgewicht vcn oochstens 1, 25 kg/1 haben, 
erteilt. 

2.Hersteller 

Lauterberger Industrietechnik Gntil, 3422 Bad Lauterberg 1 

3.Containerdaten 
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Typenbezeichnung: SC 1000/30 E, SC 1000/45 E, SC 1000/60 E 

Grundmaße: 1200 mn lc 1000 mn 
Hbne: 1610 mn bzw. 1760 mn bzw. 1870 mn 
Tankvo1umen: 1000 1 
zul.Gesamtgewicht: 1410 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: X5 CrNi 18 9 (1.4301) 

Prüfdruck für das lcr'C- Baumuster und für die Serien-lcr'C 
(Dichtheitsprüfung) : 0,2 bar(Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 
Schüttgut-container: 
01-2056 von 03.09.1985 (SC 1000/30 E) 
01-2057 von 03.09.1985 (SC 1000/45 E) 
01-2075 von 26.09.1985 (SC 1000/60 E) 
Behälter: 
01-2056-6 von 04.09.1985 (SC 1000/30 E) 
01-2057-6 von 03.09.1985 (SC 1000/45 E) 
01-2075-6 von 26.09.1985 (SC 1000/60 E) 
01-2073 von 25.09.1985 (Daneinstieg ~ 400 E) 

4.Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen 
mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn(DB), Versuchsanstalt Minden, 
Nr. 101 225 von 09.11.1984 und Nr. 45 471 vcm 07.11.1984 

- Bericht über die Prüfung des Baumusters eines kubischen Tankccntainers 
gemäß TR KrC 001 des TÜV. Hannover von 20.09.1985 

Es wird hiennit bescheinigt, daß das nach den d:>en genannten 
Prüfberichten einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster 
eines kubischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der 
TR KrC 001 erfüllt.Die Zulassung gilt auch für K!'C, die dem ge
prüften Baumuster entsprechen und die Anforderungen der TR KrC 001 
erfüllen. 

5, Nebenbestimnungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g. ,mit dem 
Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 

5 .1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der 
ersten Beförderung eines gefanrlichen Gutes in einem Jcr'C 
nach dem anerkannten Stand der Technik der Nachweis erbracht 
sei muß, daß die Werkstoffe des lcr'C und seine Verschlüsse 
gegenüber dem Fütlgut so beständig sind, daß sie nicht 
angegriffen werden oder gefanrliche Verbindungen mit 
dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen 
Baumuster hergestellten Serien-lcr'C weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

...Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische 
Tankcontainer ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wieder
kehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter l. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

-Die nach dem zUgelassenen Baumuster hergestellten KI'C sind 
mit einem Tankschild gemaeß 1.6.2 der TR KI'C 001 zu kennzeichnen. 

-Darüberhinaus sind die lcr'C gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

G)uA /Y/ /D/LIT /BAM/16002/5040 

-in den Freiraum sind Monat und Jahr(die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 21.01.1991 

1000 Berlin 45, den 22.01.1986 
Unter den Eichen 87 



Fachgruppe 1. 5 
3efahrgutunschließungen 
aus Metallen 

Dr. - Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor ·Und Professor 

Laboratoriun 1 • 51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

im Auftrag 

Dipl.-Ing W.-D.Mischke 

Sachbearbeiter: Ing. M. Bauschke, Dipl.-Ing. W.-D.Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/18 001/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni l9RS (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

F. Schäfer GmbH, 590R Neunkirchen 

fijr das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 

die bei SO •c einen Dampfdruck von höchstens 0,99 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,32 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

F. Schäfer GmbH, 5908 Neunkirchen 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: KTC 800 bzw, KTC 1000 

Grundmaße: 1020 mm x 1220 mm 
Hone: 1465 mm bzw. 1710 mm 
Tankvolumen: 800 1 bzw. 1000 
zul. Gesamtgewicht: 1258 kg bzw. 1543 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: XS CrNi 18 9 (1.4301), 

Prüfdruck fHr das KTC-Baumuster: 2,0 bar(iiberdruck) 
Prüfdruck fHr die Serien-KTC: 0,28 bar(iibe.rdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

A-1560 vom 17.01.1986 (FlHssigkeitsbehälter 800 1) 
2()-3886 Bl unrl 2 vom 16.01.1986 (Stapelgestell für Lackbehälter) 
2G-3R87 Bl vom 18.12.1985 (Flüssigkeitsbeh~lter) 
2()-3887 Bl vom 13.12.1985 (Flüssigkeitsbehälter) 
A-1559 vom 16.01.1986 (Flüssigkeitsbeh~lter 1000 1) 
2G-3R69 Bl und 2 vom 17.03.1986 (Stapelgestell für Lackbehälter) 
2G-3875 Bl vom 18.12.1985 (Flüssigkeitsbeh~lter) 
2()-3875 Bl vom 13.12.1985 (Flüssigkeitsbeh~lter) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Technischen i~erwa
chungsvereins 1iber die Bau- und Druckprüfung vom 03.12.1985 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, über die 
Baumusterprüfung eines kubischen Tankcontainers vom 27.03.1986 

- Bericht Nr. 102 871 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, über die Fallprüfung eines KTC vom 14.04.1986 

Es wird ~iermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch fiir KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschliisse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Fiillgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gem~ß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Dariiber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

G) 31A /Y/ /D/SS/ /BAM/lfl 001/4629 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zuiassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 03.07.1991 

1000 Berlin 45, den 04.07.1986 
Unter den Eichen fl7 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

-;7· \ .· 

Laboratorium 1.51 
Transportbeh~lter 

fiir Gefahrgut 

Im Auftra~ Im Auf~trag } 

~pl.-Ing. J; udwig 
Regierungsrat 

Dipl.-Ing. W.-D, Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke, Ing. M. Bauschke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrun~ 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 
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Bekanntmachung von Zulassungsscheinen für die Verpackungsbauarten zum Transport 
gefährlicher Güter 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2790/1H2 
für die Rauart einer Verpackung zur ~eförderung 

gefanrlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BG~l. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 1 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH 
Postfach 220 
5952 Attendorn 

3. Beschreibung der Bauart 

Freitragendes Kunststoff-Faß aus Polyethylen mit abnehmbarem 
Oberboden, der mit einem Spannring mit Hebelverschluß verschlos
sen wird. 
Nennvolumen : 200 Liter; Maximale Schüttdichte: 0,65 kg/Liter; 
Maximale Bruttomasse des Versandstückes: 144 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß ~en Baumustern entsprechen, die gemiiß Bericht 
Nr. 92 918 Vgab 40 vom 29.11.1979 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das 
Verfahren der Bauartpriifung, die Erteilung der Kennzeichnung und 
die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan-

5. Zulassung 

Die unter Nr. 1 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 1H2/Xl44/S/ ••••••••••••• /D/BAM 2790/ ••••••••••••••••••••• 
n (Herstellungsmonat 

und -jahr) 
(Name oder Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fäörliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.1 Die Grenzdaten fiir den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Entfällt. 

8.6 Der Antragsteller hat der BAM bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 
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Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das Prüffüll
gut p-Nitrophenol. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden. 

R.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen ifuer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

I. A. 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

BAM-Az.: 1.5/40040 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2791/1A2 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr. D. Hellhammer 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (~GBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefanrlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Muhr & Sbnne 
Postfach 326/27 
5952 Attendorn/Westf. 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden, der mit einem 



Spannring mit Hebelverschluß verschlossen wird. 
Nennvolumen: 216,5 Liter; Maximale Schüttdichte: 1,0 kg/Liter; 
Maximale Bruttomasse des Versandstückes: 244 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart ~den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 101 935 Vgab 51 vom 15.04.1985 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für das Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kenn
zeichnung und die Zulassung von Verpackungen ftir die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 
n 

1A2/X244/S/ ••••••••••••• /0/BAM 2791/ •••••••••••• •. •• • • • • • 

(Herstellungs
jahr) 

(Name oder Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dHrfen für ge
fänrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Entfällt. 

8.6 Der Antragsteller hat der BAMbis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

I. A. 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Oipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat · 

Or. 0. Hellhammer 

BAM-Az.: 1.5/40559 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2792/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenztiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
tiherschreitende Beförderung gefährlicher Gtiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Muhr & Sonne 
Postfach 326/27 
5952 Attendorn/Westf. 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden, der mit einem 
Spannring mit Hebelverschluß verschlossen wird. 
Nennvolumen: 216,5 Liter; Maximale Schiittdichte: 1, 5 kg/Liter; 
Maximale Bruttomasse des Versandstückes: 348 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 101 935 Vgab 51 vom 15.04.1985 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden einer Bauartpriifung nach den "Richtlinien 
für das Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kenn
zeichnung und die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen word~n 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart dHrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 1A2/Y348/S/ ••••••••••••• /0/BAM 2791/ •••••••••••••••••••• 
n (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 
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8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht uöer
schritten werden. 

8.4 Entfällt. 

8.6 Der Antragsteller hat der BAM bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
~efährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialprüfung, 
Rerlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

I. A. 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

BAM-Az.: 1.5/40559 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2793/4G 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr. D. Hellhammer 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gef.ahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Europa Garton AG 
llauptverwaltung 
Spitaler Str. 11 
2000 llamburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 
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Wellpappekiste, in die konische Weißblechkanister mit einem je
weiligen Nennvolumen von höchstens 5 Liter eingesetzt sind. 
Maximale Bruttomasse des Versandstückes: 36 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfzeug
nis Nr. 122/4 vom 09.05.1985 des Zentrallabors der Europa 
Garton AG, llamburg, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
das Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 
und die Zulassung von Verpackungen flir die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der llersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 
n 

4G/Y36/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2793/ ••••••••••••••••••••• 

(Herstellungs
jahr) 

(Name oder Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

R.2 Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten fiir den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in rliesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

R.6 Der Antragsteller hat der BAM bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsechein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034D-7551) veröffentlicht. 



1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

I. A. 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

BAM-Az.: 1.5/40 569 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2794/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Siepe GmbH 
Hüttenstraße 1115 
5014 Kerpen 3 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden, der mit einem 
Spannring mit Hebelverschluß verschlossen wird. 
Nennvolumen : 13 Liter; 
Maximale Dichte der Füllgüter : 1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) 
bzw. l,R g/cm3 (Verpackungsgruppe III). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gem~ß Prüfbe
richt Nr. 017/85 vom 07.05.1985 der Siepe GmbH, TB Packmittel
priifung, 5014 Kerpen 3, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für das Verfahren der llauartprüfung, die Erteilung 
der Kennzeichnung und die Zulassung von Verpackungen für die Be
förderung gef~hrlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. 
Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzo-

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, da ß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichthar wie folgt zu kennzeich
nen : 

u 1A2/Y/75/ • • ••••• • •• • ••••• /0/BAM 2794/ ••••••••••••• • •••• • •• 
n (Herstellungs

jahr) 
(Name oder Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen für gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten fiir den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck plus Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 •c darf 50 kPa (i~erdruck) nicht 
überschreiten. 

8.6 Der Antragsteller hat der l!AM bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens flinf Jahre aufzube
wahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommeri · für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

I. A. 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

BAM- Az.: 1.5/40 574 

Dr. 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2795/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gef~hrlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
iiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Firma E. Merck 
Postfach 41 19 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Wellpappekiste für die Beförderung von festem Schüttgut. 
Maximale Bruttomasse des Versandstückes: 5,2 kg. 
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4. Anforderungen an die ßauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 01/85 vom 24.04.1985 des Bereichs Packmittel
Management 1 der Firma E. Merck, Uarmstadt, einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien fiir das Verfahren der Bauartprüfung, die 
Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung von Verpackungen 
für die Beförderung gefi.:hrlicher Giiter mit Seeschiffen - RM 001 
-" vom ZR. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 

';. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der ~ersteller muß gew~hrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 4G/X6/S/ ••••••••••••••• /D/BI>J!I 2795/ ••••••••••••••••• • • •. 
n (~erstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des ~erstellers) 

8 . Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8. 2 nie Verpackungen diirfen für gefa"hrliche Güter der Verpackungs
gruppen I, II oder III verwendet werden. 

q.3 Die Grenzdaten für den Inhalt gem~ß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

R.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammenges~tzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam i~wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. · 

8.6 Der Antragsteller hat der ß/>J!I bis zum 30.06.1986 ein 
QualitRtssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fiinf Jahre aufzube
wahren. 

R. 7 Entfällt. 

R.R Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
l!erlin"(ISSN 034ü-7551) veröffentlicht. 

432 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(B/>J!I) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

I. A. 

Dipl.-Ing. ~. W. ~übner 
Regierungsrat 

BAM-Az.: 1.5/40 563 

ZULASSUNGSSC~IN 

Nr. D/BAM 41 2796/3~1 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr. D. ~ellhammer 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1. 3 Entf~ll t. 

2. Antragsteller 

STELIOPLAST 
Roland Stengel 
5561 Binsfeld 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Polyethylen. 
Höchster Fassungsraum: 5 Liter; 
Maximale Dichte der Füllgiiter der Verpackungsgruppen II und III: 
l,R g/cm3

• 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 100 592 vom 13.12.1984 der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfah
ren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die 
Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gii
ter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der ~ersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 3~1/Yl.S Zi.8/200 •••••••••••• /D/BZA 100 592/ •••••••••••••••• 
n ~erstellungs-

Da turn gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

(Name/Kennzeichen 
des ~erstellers) 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fänrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gef~"hrliche Güter der Verpackungs
gruppen II und III verwendet werden. 



8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck plus Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 •c darf 133 kPa (iiberdruck) nicht 
überschreiten. 

8.6 Der Antragsteller hat der BAMbis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fiinf Jahre aufzube
wahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das Prüffüll
gut Wasser. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen fHr Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zelt im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

I. A. 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

BAM-Az.: 1.5/40 812 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 41 2797/3Hl 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 Entfällt. 

2. Antragsteller 

STELIOPLAST 
Roland Stengel 
5561 Binsfeld 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Polyethylen. 
Höchster Fassungsraum: 30 Liter; 
Maximale Dichte der Füllgüter der Verpackungsgruppen II und III: 
1,8 g/cm3

• 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 100 776 vom 02.08.1985 der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfah
ren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die 
Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anfordet·ungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 3Hl/Yl.8 Zi.8/200 ••••••••••• /D/BZA 100 776/••••••••••••••••••••• 
n Herstellungs-

Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Giiter der Verpackungs
gruppen II und III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten fHr den Inhalt gemäß Nr. 3 dHrfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck plus Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 •c darf 133 kPa (iiberdruck) nicht 
i.iberschreiten. 

8.6 Der Antragsteller hat der BAMbis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die PrHfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die Prüffüll
güter Wasser und Salpetersäure 55 r.. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 
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10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034D-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

I. A. 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Re""'ierungsrat 

BAM-Az.: 1.5/40 814 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 41 2798/3H1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1 ~50). 

1. 3 Entfällt. 

2. Antragsteller 

STELIOPLAST 
Roland Stengel 
5561 Binsfeld 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Polyethylen. 
Höchster Fassungsraum: 30 Liter; 
Maximale Dichte der Füllgüter der Verpackungsgruppen II und III: 
l,R g/cm3

• 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 100 206 vom 14.02.1985 der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfah
ren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die 
Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom ZR. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

R. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 3H1/Y1.R Zi.8/200 ••••••••••• /D/BZA 100 206/ ••••••••••••••••••••• 
n Herstellungs-

Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen für ge
fit*hrliche Giite r verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
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schriften der GefahrgutVSee/GGVS solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppen II und III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck plus Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgiiter bei 55 •c darf 133 kPa (iiberdruck) nicht 
überschreiten. 

8.6 Der Antragsteller hat der BAM bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren .. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die Prüffüll
gUter Wasser und Netzmittellösung (Laventin) 5 %. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
fiihrt werden können. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulas~ungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034D-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

I. A. 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

BAM-Az.: 1.5/40 815 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 41 2799/3Hl 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 Entfällt. 



2. Antragsteller 

STELIOPLAST 
Roland Stenge! 
5561 Binsfeld 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Polyethylen. 
~öchster Fassungsraum: 20 Liter; 
Maximale Dichte der Füllgüter der Verpackungsgruppen II und III: 
1,8 g/cm3

• 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 100 736 vom 12.09.1985 der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfah
ren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die 
Zulassung von Verpackungen fiir die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfiillt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 3Hl/Yl.8 Zi.8/200 ••••••••••• /D/BZA 100 736/ ••••••••••••••••••••• 
n Herstellungs- (Name/Kennzeichen 

Datum gem. Nr. 6.2e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen für ge
fänrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Giiter der Verpackungs
gruppen II und III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck plus Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 •c darf 133 kPa (i.iberdruck) nicht 
überschreiten. 

8.6 Der Antragsteller hat der BAM bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die Prüffüll
güter Wasser, Essigsäure 100%, Salpetersäure 55%, White Spirit 
und Hypochloritlösung 160 g/Liter. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034Q-755l) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALPRiiFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe l. .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

I. A. 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

BAM-Az.: 1.5/40 816 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 41 2800/3Hl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Giiter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der l. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

l. 3 Entfällt. 

2. Antragsteller 

STELIOPLAST 
Roland Stenge! 
5561 Binsfeld 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Polyethylen. 
Höchster Fassungsraum: 10 Liter; 
Maximale Dichte der Füllgüter der Verpackungsgruppen II und III: 
1,8 g/cm3

• 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt Nr. 100 178 vom 01.10.1984 und 100 178 1. Nachtrag vom 
19.06.1985 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden einer Bauart
priHung nach den "Richtlinien für das Verfahren der Bauart
prüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 
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u 3Hl/Yl.R Zi.R/200 ••••••••••• /D/BZA 100 178/ •••••••••••••••••••• . 
n Herstellungs- (Name/Kennzeichen 

Datum gem. Nr. 6.2e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen II und III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

R.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck plus Partialdruck evtl. vorhandener 
Gase) der Füllgüter bei 55 •c darf 133 kPa (iiberdruck) nicht 
iiberschreiten. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Der Antragsteller hat der BAM bis zum 30.06.1986 ein 
Qualit*tssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Priifungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

R.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die Prüftüll
güter Wasser, Salpetersäure 55% und Hypochloritlösung 160 
g/Liter. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gef*hrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Rundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034ü-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 09. Dezember 1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT fiiR MATERIALPRiiFUNG 
(SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

I. A. 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

BAM-Az.: 1.5/40 813 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

ZIILASSUNGSSCHEI N 

Nr. 0/BAM 70 2801/4G 
fUr die Rauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahr
gut-llnderungsverordnung vom 27. Juli 19fl2 (RGRl. I S. 1113). 

1.2 § q Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung Uher die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, (BGBl. 
I Seite 1550). 

1.1 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung iiher die innerstaatliche und grenz
überschreitende Reförderung gefährlicher Güter mit Eisenhahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 19fl5 (llGRl. 
I Seite I550). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel Ar. 
Postfach 12 09 
521 Troisdorf 

3. Beschreibung der Rauart 

Wellpappekiste, in die mit Weißblechkanistern befüllte Wellpappe-
s eh achte 1 n e i nges et zt sind. 3 
Maximale Oichte des Füllgutes: 0,9 g/cm 
Maximale Bruttomasse des Versandstückes: 12,0 kg. 

4. Anforderungen an die Rauart 

5. 

6. 

7. 

Oie Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 240/84 vom 10.05.R4 der Forschungsstelle des Verbandes der 
Wellpappen-Industrie e.v., Oarmstadt einer Bauartpriifung nach den 
"Richtlinien für das Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung 
der Kennzeichnung und die Zulassung von Verpackungen für die 
Reförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
2R. ,Juni 19R5 (llundesanzeiger Nr. I57 a vom 24. August 19R5) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

0 ie unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Oer Hersteller muß gewährleisten, daß hei 
den serienmäP,ig gefertigten Verpackungen die für die Rauart 
festgelegten Anforderungen erfiillt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäP,ig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

u 
n 4G/Y12/S/ /0/BAM 2801/ 

{Herstellungs- ,(~N~a-m_e __ o~d-e-r~K~e-n_n_z_e~i~c~h-e_n_ 

jahr) des Herstellers) 

R. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 llie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fUr ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee/GGVS/r.GVE solche Verpackungen zulässig sind. 

R.2 Oie Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe li verwendet werden. 

8.3 Oie Grenzdaten fUr den Inhalt gemäP, Nr. 3 dürfen nicht überschrit
ten werden. 

8.4 Entfällt 

R.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein be
schriehenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar si
cher~estellt sein, daR die zusammengesetzte Verpackung mit den 
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Verpak
kungsbauart. 

8.fi ner Antragsteller hat der llAM bis zum 30.06.1986 ein Qualitäts
sicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das geeignet ist, 
die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden Produktion festzule-
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~is zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

Entfällt 

8.8. Oie Rauart darf für Füllgüter gemäß der diesem Zulassungsschein 
als Anlage beigefügten Stoffliste verwendet werden. Jede Ände
rung dieser Stoffliste bedarf der Genehmigung durch die ßAM. 

der Kennzeichnung und die Zulassung von Verpackungen für die 
ßeförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 19A5) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zu
gelassen. 

9. ller in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel- 6. 
len, daß alle Auflagen ifuer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. ller Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 o ie Rauart entspricht den in den 7. 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefert iqten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

- internationalen Obereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

festgel eqten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter. 

10.2 fliese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufs erteilt. 

10.3 

10.4 

Oiesem Zulassungsschein 1 iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

nies er Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mit
teilungsblattder Rundesanstalt für Materialprüfung, ßerlin" 
(ISSN 0340-7~51) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30.12.1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 
ller verantwortliche 
Sachbearbeiter 

llipl.-Ing. H.W. HUbner 
Regierungsrat 

llr . o. Hellhammer 

~ AM-Az.: 1. 5/40003 

1. 

1.1 

1. 2 

1. 3 

2. 

3. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. ll/BAM 70 2802/4G 
Für die ~auart einer Verpackung zur ßeförderung 

gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahr
gut-llnderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (~GBl. I s. 1113). 

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrqutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 198~, (~Gßl. 
I Seite 1550). 

§ q Abs. 3 der Verordnung über ~ie ~nnerst~atlic~e u~d grenz
überschreitende Beförderung gefahrl1cher Guter mlt Elsenhahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 (~Glll. 
I Seite 1550 ) . 

Antragstell er 

llynamit Nobel AG 
Postfach 12 09 
521 Troisdorf 

Reschreibung der Rauart 

Well pappek iste, in die Weißblechdosen ~ingesetzt sind. 
t1aximale !lichte des Fiillgutes: 0,9g/cm • 
Maximale Bruttomasse des Versandstiickes : 6,0 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 241/84 vom 10.05.A4 der Forschungsstelle des Verbandes der 
Well pappen-Industrie e. V., llarmstadt einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für das Verfahren der ßauartprüfung, die Erteilung 

8. 

8.1 

~ 4G/Y6/S/ /0/ßAM 2802/ 
(Herstellungs- 7(~N-a-m~e-o~d~e-r~K~e~nn~z~e~i~cLh~e~n 

jahr) des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn nach den Vorschdften 
der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig s ind. 

R.2 Oie Verpackungen diirfen für gefährliche Güter der Verpackungs 
gruppe II verwendet werden. 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht überschrit
ten werden. 

8.4 Entfällt 

R.~ Wird die zugelassene Verpackungshauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein be
schriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar si
chergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit den 
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Verpak
kungshauart. 

R.li ller Antragsteller hat der ßAM bis zum 30.0fi.JQRfi ein Qualitäts
s icherungsp ragramm zur Genehmi f]ung vorzulegen, das geeignet ist, 
die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden Produktion festzule
Ris zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech 
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Priifprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht min~estens fünf Jahre aufzubewahren. 

R.7 

R.R. 

10. 

10.1 

10.2 

10.3 

Entfällt 

Oie Rauart darf für Fiillgiiter gemäß der diesem Zulassungsschein 
als Anlage beigefügten Stoff liste verwendet werden. 
Jede Änderung dieser Stoffliste bedarf der Genehmigung durch 
die ßAM. 

ller in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

Sonstiges 

Oie Rauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

fliese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufs erteilt. 

Oiesem Zulassungsschein 1 iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 llieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Rundesanstalt für Materialpriifung, ßerl in" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Rerlin 45, den 30.12.1985 
Unter den Eichen 87 

BUNilESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 
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Fachgruppe I. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 
ller verantwort 1 iche 
Sachbearbeiter 

llipl.-lng. H.W. Hübner 
Regierungsrat 

Dr. ll. Hellhammer 

BAM-Az.: 1.5/40704 

I. 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

I ULASSIING SSCHEI N 

Nr. ll / RAM 70 2803/4G 
Für die Rauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der I. See-Gefahr
gut-Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 {BGBl. I S. 1113). 

§ q Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung iiher die innerstaatliche und 
grenziibersch reit ende R eförderu ng gef äh r 1 i eh er Güter auf St raRen 
(Gefahrqutverordnung Straße- GGVS), vom 22 •• Juli 19A5, (RGBl. 
I Seite 1550). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlich er Giiter mit Eisenbahnen 
{Gefahrqutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom ?.2. Juli 1985 {BGBl. 
I Seite 1550). 

Antragstell er 

nynamit Nobel AG 
Postfach 12 09 
521 Troisdorf 

3. Beschreibung der Rauart 

Wellpappekiste, in die Feinstblechdosen3eingesetzt sind. 
Maximale Oichte des Fiillgutes: 1,0 g/cm. 
Maximale Bruttomasse des Versandstikkes: 11, 8 kg. 

4. Anforderungen an die Bau~rt 

5. 

~. 

7. 

fl . 

R. I 

R.2 

0 ie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 242/R4 vom 16.10.84 der Forschungsstelle des Verbandes der 
Wellpappen-Industrie e.V., narmstadt einer Bauartpriifung nach den 
"Richtlinien f ii r das Verfahren der Rauartpriifung, die Erteilung 
der Kennzeichnung und die Zulassung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
2R. Juni 1QR5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart diirfen Verpackungen serienmäß~g 
gefertigt werden. Oer Herstell er mu ß gewäh~l eisten~ daß be1 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen d1e fur d1e Rauart 
festgelegten Anforderun gen erfiillt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

4Ci / Y12/S/ /0 / BAM 2803/-rrr:=::--;;-:,c~v===-;;-;:;-
{Herstellungs- (Name oner Kennze1chen 
j ahr) des Herstellers) 

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verp~cku~gen dürfen für ge-
fährliche Ciiiter verwendet werden, wenn fur s1e nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
l ässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen f ür gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I verwendet werden. 

8.3 nie Grenzdaten fiir den Inhalt gemäß Nr. 3 diirfen nicht überschrit
ten werden. 
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R.4 Entfällt 

R.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als in diesem Zulassungssc~ein be: 
schriebeneo Innenverpackungen - verwendet, muß nachwelsbar Sl
chergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit den 
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Verpak
kungsbauart. 

R.6 ller Antragsteller hat der RAM bis zum 30.06.1986 ein Qualitäts
s icherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das geeignet ist, 
die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden Produktion festzule
gen. 

8.7 

8.R. 

10. 

10. I 

Ris zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

Entfällt 

Oie Rauart darf fiir Fiillgüter gemäß der diesem Zulassungsschein 
als Anlage beigefügten Stoffliste verwendet werden. 
Jede Änderung dieser Stoffliste bedarf der Genehmigung durch 
die BAM. 

ner in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

Sonstiges 

nie Rauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr {AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
qefährl icher Ciüter. 

10. 2 niese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufs erteilt. 

10. 3 Oiesem Zulassungsschein 1 iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 nies er Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mit
teilungsbl att der Rundesanstalt für Materialprüfung, Berl in" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Rerlin 45, den 30.12.1985 
Unter den Eichen 87 

RUNilESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
{BAM) 

Fachgruppe I. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 
ner verantwortliche 
Sachbearbeiter 

llipl.-lng. H.W. HUbner 
Regierungsrat 

Or. 0. Hellhammer 

BAM-Az.: 1.5/ 40705 

I. 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. ll/BAM 70 2804/4G 
Für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährli cher Güter 

Rechtsgrund) agen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen {GefahrgutVSee) in der Fassung der I. See-Gefahr
gut-Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 {BGBl. I S. 1113). 

§ q Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
{ Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, {ßGBl. 
I Seite 1550). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
liherschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
{Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19R5 (ßrißl. 
I Seite 1550). 

Antragstell er 

Oynamit Nobel AG 
Postfach 12 09 
5210 Troisdorf 



I. Beschreibung der Bauart 

Wellpappekiste, in die Weißblechdosen e1ngesetzt sind. 
Maximale Oichte de~ Füll gutes: 0,9 g/cm • 
Maximale Bruttomasse des VersandstUckes: 15,5 kg. 

I. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 243/84 vom 10.05.84 der Forschungsstelle des Verbandes der 
Well pappen-! ndustrie e. V., Oarmstadt einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für das Verfahren der BauartprUfung, die Erteilung 
der Kennzeichnung und die Zulassung von Verpackungen fUr die 
~eförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 19fl5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August !'l85) 
unterzogen worden sind. 

'• Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zu
gelassen. 

'· Fertigung von Verpackungen 

l. 

l.1 

3. 2 

~.3 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen VerpackungenseriE .mäßig 
gefertigt werden. Oer Herstell er muß gewäh~l eisten~ da(~ bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen d1e fur d1e ~auart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Ke nnzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

u 
n 4G/Yln/S/ /0/BAM 2R04/~---.--c:-----,-;:--.,-::-

(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Oie nach der zugelassenen Rauart ser ienmäßig gefert igten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen flir ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
l ässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen flir gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I I verwendet werden. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht überschrit
ten werden. 

3.4 Entfällt 

B.5 Wird die zugelassene Verpackungshauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als in diesem Zulassungssc~ein be: 
schriehenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachwelsbar Sl
chergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit den 
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Verpak
kungshauart. 

R.n Oer Antragsteller hat der BAM bis zum 30.0n.19R6 ein Qualitäts
sicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das geeignet ist, 
die PrUfungen mit Mustern aus der 1 aufenden Produktion festzul e
gen. 

R is zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Pri~ungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzufUhren und die Priifprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. 

Entfällt 

.R. Oie Rauart darf für FüllgUter gemäß der diesem Zulassungsschein 
als Anlage beigefügten Stoffliste verwendet werden. 

l. 

Jede Änderung dieser Stoffliste bedarf der Genehmigung durch 
die 8M1. 

Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len , daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

Sonstiges 

1.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter. 

10.2 niese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider-
rufs erteilt. -

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Oieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und "'it
teilungsblatt der Rundesanstalt für tlaterialprüfung, ~erl in" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Rerlin 45, den 30.12.1985 
Unter den Eichen fl7 

RIJNnESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(RAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus "'etallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

Im Auftrag Oer verantwort 1 iche 
Sachbearbeiter 

Oipl.-lng. H.W. Hühner 
Regierungs rat Or. 0. Hellhammer 

RA"'-Az.: 1.5/4070n 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/BAM 70 2fl05/5"12 
für die Rauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gi~er mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahr
gut-llnderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (RG~l. I S. 1113). 

§ q Ahs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, (BGBl. 
I Seite 1550). 

~ q Abs. 3 der Veror.dnung iiher die innerst~~tl iche und grenz
uberschreltende Reforrlerung gef~hrl icher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefah rgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19fl5 (RGBl. 
I Seite 1550). 

Antragstell er 

~ a_yer AG 
AG-Verwaltung, ~L 
Verpackung 
5090 Leverkusen 

3. Reschreihung der Rauart 

Ventilhodensack aus vier Lagen Kraftsackpapier und einer Lage 
Kraftsackpapier-Aluminium-Verbund. 
Maximale Bruttomasse des Versandstiickes: 21 kg. 

4. Anforderungen an die Rauart 

Oie ~auart muß den Raumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 85/57024 vom 10.04.85 des Bereiches Zentral es Ingenieurs
wesen, AN Werkstofftechnik und Anlagensicherheit Packmittel
prUfung der Bayer AG, Leverkusen einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlini~n für das Verfahren der RauartprUfung, die Erteilung 
der.Kennzelchnung und die Zulassung von Verpackungen für die 
Befbrderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
2R. Juni 19fl5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 19fl5) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

6. 

7. 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Rauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

u 
n 5M2/Z21/S/ /0/RAM 2805/ 

(Herstellungs- '(o;;N;::a=m-:-e-o:-d:o:e:-::r:-7-"K-::-en=-n-z-e...,i'c'"h_e_n 
jahr) des Herstellers) 
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R. Auflagen über die Verwendunq der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe 111 verwendet werden. 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht überschrit
ten werden. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 ner Antragsteller hat der RAM bis zum 30.06.1986 ein Qualitäts
s icherungsproqramm zur Genehmigung vorzulegen, das geeignet ist, 
die Priifungen mit Mustern aus der laufenden Produktion festzul e
gen. 

8.~ Ais zur f1enehmigunq dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

R.7 Entfällt 

R. R. Entfällt 

9. 

2. Antragsteller 

Knall AG 
Postfach 21 OR 05 
0-6700 Ludwiqshafen 

3. Reschreihung der Rauart 

Wellpappen-Kiste, in die wahlweise 
3.1 eine mit flüssigem Fiillgut befüllte Aluminiumflasche, 
3.2 eine Wellpappen-Schachtel, befüllt mit einer SchUttgut enthalten 

den Glasflasche oder 
3.3 eine Wellpappen-Schachtel, befüllt mit einem Schüttgut enthalten

den Polyethylensack 
eingesetzt ist. 
Maximale Bruttomasse des Versandstückes: 10,5 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Raumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 60/1985, fil/1985 und 62/1985 vom 18. u. 19.04.85 der Zewa-
well AG u. Co. KG- PWA Verpackungswerke, Werk Rheinau, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der llau
artprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen liher die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 6. Fertigung von Verpackungen 

1n. Sonstiges 

10.1 Oie Rauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Obereinkommen fi~ den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Reförderung 
gefährlich er GUter. 

10.2 Oiese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

7. 

Nach der zugelassenen Rauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Oer Herstell er muß gewährleisten, daß hei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

nie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefert iqten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

u 
4G/Xli/S/ _____ ,/O/RM1 2R06/~--------

(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 

10.4 Oieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mit- R. 
teilungshl att der llundesanstalt für Materialprüfung, llerl in" 

Auflagen iiber ,die Verwendung der Verpackungen 

(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 8.1 Die nach der zugelassenen llauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dlirfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschl ießunqen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Oipl.-Ing. H.W. Hübner 
Regierungsrat 

ßAM-Az.: 1.5/40543 

1000 Rerl in 45, den ~0.12.1985 
Unter den Eichen 87 

RIJNOESANSTAL T FOR MATERIALPROFUNG 
(RAM) 

ZULASSIINGSSCHEIN 

Nr. 0/RAM 70 2806/4G 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Oer verantwortliche 
Sachbearbeiter 

nr. 0. Hellhammer 

fiir die llauart einer Verpackung zur llefHrderung 
gefährlicher GUter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahr
gut-Änderungsverordnunq vom 27. Juli 1982 (llGRl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende llefHrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - f1GVS), vom 22. Juli 1985, (llGRl. 
I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
liherschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 (ßGßl. 

Seite 1550). 
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8.2 Oie Verpackungen diirfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, I I oder I II verwendet werden. 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht überschrit
ten werden. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein be
schriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar si
chergestellt sein, daR die zusammengesetzte Verpackung mit den 
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Verpak
kungsbauart. 

8.6 Oer Antragsteller hat der ßM1 bis zum 30.06.1986 ein Qualitäts
s ~cher~ngsprogr~mm zur Genehmigung vorzulegen, das geeignet ist, 
d1e Prufungen m1t Mustern aus der laufenden Produktion festzule
gen. 

Ris zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prlifungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Priifprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt 

8.fl. Entfällt 

9. Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. · 

10. Sonstiges 



10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

10.2 

10.3 

10.4 

- internat onal en Obereinkommen fiir rlen Straßenverkehr (AOR) 
- internat onalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internat onalen Vorschriften des Seeverkehrs (lMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

niese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufs erteilt. 

Oiesem Zulassungsschein 1 iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berl in" 
(lSSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Rerl in 45, den 30.12.19ß5 
Unter den Eichen ß7 

BUNDESANSTALT FOR t1ATERIALPROFUNG 
(SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 
ller verantwort 1 iche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H.W. Hübner 
Regierungs rat 

Dr. ll , Hellhammer 

BAM - Az.: 1.5/40546 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. ll/BAM 70 2807 /4Al 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 

1.2 

1.3 

§ 5 der Verordnung liber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See- Gefahr
gut-Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGRl. I S. 1113). 

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Ver~rdnung liber .die . inners~aatl iche und 
grenzliberschreitende Reforderung gefahrl 1cher Guter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli l'lß5, (BGBl. 
I Seite 1550). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung iiber ~ie ~nnerst~atl ic~e u~d grenz
überschreitende Beförderung gefahrl 1cher Guter m1t Elsenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19fl5 (RGBl. 
1 Seite 1 550). 

2. Antragsteller 

Oiehl GmbH u. Co. 
Postfach 
0-8500 Nürnberg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Stahl mit Innenausrüstungen zur Aufnahme und Halterung 
fester Gefahrgiiter. 
ner Deckel wirrl mit Flügelschrauben verschlossen. 
Maximale Bruttomasse des Versandstückes : 52,5 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

nie Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht Nr. 3/ß3 vom 20.12.83 der Oiehl GmbH u. Co., NUrn
berg einer Rauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren 
der . Bauartprlifung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zul ~s
sung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter m1t 
Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni l'lfl5 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

• Oie unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Vorausset-
zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zu
gelassen. 

6, Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäß~g 
gefertigt werden. ner Hersteller muß gewährleisten, daß be1 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
z eichnen: 

u 
4A 1 /Y53/S.,_/ ___ _,/ll /BAM 2807 /~:----:--~-~:--

(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 

8. Auflagen liber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 llie nach der zugel ass ·enen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 äss ig sind. 

fl.2 Oie Verpackungen rliirfen fiir gefährliche !1iiter der Verpackungs
gruppen II oder 111 verwendet werden. 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dlirfen nicht überschrit
ten werden. 

B.4 Entfällt 

fl,5 Wird die zu.gelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein be
schriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar s i
chergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit den 
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Verpak
kungsbauart. 

8.6 Oer Antragsteller hat der BAM bis zum 30.06.19fl6 ein Qualitäts
s icherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das geeignet ist , 
die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden Produktion festzule
gen. 

B.7 

ß is zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prlifprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

Entfällt 

fl.fl. Entfällt 

9, 

10. 

10.1 

ner in Nr. 2 genannte Antragstell er muß nachweisbar s icherstel-
l en, daß alle Auflagen liber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen flir Gefahrgut einsetzt/befiillt , 
bekannt sind. ·1 
Sonstiges 

nie Rauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIIl) 
- internationalen Vorschr' iften des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderun g 
gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein 1 iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und t~it
teilungsbl att der Bundesanstalt fiir Materialprüfung, Berl in" 
(lSSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

llipl.-lng. H.W. HUbner 
Regierungsrat 

BAM-Az.: 1.5/40743 

1000 Berlin 45, den 30.12.1985 
Unter den Eichen 87 

RUNDESANSTALT FOR t1ATERIALPROFUNG 
(SAM) 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Oer verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Or. 0, Hellhammer 
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ZULASSUNGSSCHEJ N 

Nr. 0/BAM 70 2808/1A2 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahr
gut-1\nrterungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 d~r Verordnun~ über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 19A5, (BGBl. 
1 Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19fl5 (RGRl. 
1 Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Sulo Eisenwerk GmbH u. Co. KG 
Postfach 26 44 
4900 Herford 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden. Nennvolumen: 216 
Liter. 
Oer Deckel wird mit einem Spannringverschluß verschlossen. 
Maximale Schüttdichte der Füllgüter: 1,A kg/Liter. 
t1aximale Bruttomasse des Versandstückes: 413,7 kg. 

4. Anforderungen an die Rauart 

Oie Rauart muß den Raumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 161/A3 vorn 25.11.A3 des Ressorts Beschaffung Reschaffungslä
ger, Packmittel-Entwicklung - Eingangskontrolle 0207 der Hoechst 
AG, Frankfurt (M) einer Rauartprüfung nach den "Richtlinien für 
das Verfahren der Bauartpriifung, die Erteilung der Kennzeichnung 
und die Zulassung von Verpackun~en fiir die Reförderung gefährl i
eher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 2A. Juni 19fl5 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Ii. Fertigung von Verpackungen 

7. 

B. 

fl.1 

A.2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Oer Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Rauart 
festgelegten Anforderungen erflillt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

u 
n 4A2/X414/S . .!..../ ____ /D/BAM 280A/ ________ _ 

(Herstellungs
jahr) 

(Name oder Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge-
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, I 1 oder I I 1 verwendet werden. 

fl.3 nie Grenzdaten fiir den Inhalt gemäß Nr. 3 diirfen nicht überschrit
ten werden. 

ß.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Oer Antragsteller hat der RAM bis zum 30.06.1986 ein Qualitäts
s icherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das geeignet ist, 
die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden Produktion festzule
gen. 

442 

Ris zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

fl.7 Entfällt 

8.fl. Entfällt 

9. Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 nie Rauart entspricht den in den 

- Internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mit
teilungshlatt der Sundesanstalt für Materialprüfung, Berl in" 
(lSSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Rerl in 45, den 30.12.1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 
ner verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Oipl.-Ing. H.W. Hübner 
Regierungsrat 

Or. n. Hellhammer 

RAM-Az.: 1.5/4056fl 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/RAM 70 2A09/5H4 
fiir die Rauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahr
gut-1\nderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGRl. 1 S. 1113). 

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 19A5, (BGSl. 
1 Seite 1550). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19R5 (BGRl. 
I Seite 1550). 

Antragsteller 

RASF AG 
Abteilung OLL/VO 
6700 Ludwigshafen 

Reschreihung der Sauart 

Ventilsack aus zwei Lagen Polyethylenfol ie. 
Maximale Bruttomasse: 50,4 kg. 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Saumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. FS 2/85 vom 25.03.A5 der SASF AG, Ludwigshafen einer Sauart
prüfung nach den "Richtlinien für das Verfahren der Rauartprü
fung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vorn 2fl. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 



5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anfornerungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zu
gelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. !las Verhältnis "Länge: 
Breite" der geprüften und zugelassenen Bauart darf den Wert 
"1,23 : 1,0" nicht iiberschreiten. 

7. Kennzeichnung 

8. 

8.1 

8.2 

ll. 3 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

5H4/Y51/S.""/ __ --:-:-_/O/BAM 2809/-:-------:--
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

llie nach ner zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

0 ie Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen li oder lil verwendet werden. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 diirfen nicht überschrit
ten werden. 

8.4 Entfällt 

ß.S Entfällt 

ß.li Oer Antragsteller hat der BAM bis zum 30.06.1986 ein Qualitäts
sicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das geeignet ist, 
die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden Produktion festzule
gen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Priifungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuf iihren und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

ß.ß. Entfälll> 

9. Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen ifuer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt , 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Rauart entspricht den in den 

I0.2 

I0.3 

10.4 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RlO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

festgelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter. 

niese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufs erteilt. 

Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Oieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Rundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berl in 45, den 30.12.19ß5 
Unter den Eichen 87 

llUNOESANSTAL T FOR tiATERI ALPROFUNG 
(RAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 
Dipl.-Ing. H.W. HUbner 
Regierungsrat 
llAM-Az.: 1.5/40510 

ner verantwortliche 
Sachbearbeiter 
Dr. 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/BAM 70 2810/1A2 
für die Rauart einer Verpackung zur lleförderung 

gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahr
gut-Änderungs verordnung vom 27. Juli 1982 (BGRl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, (BGBl. 
I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 ~er Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 (BGBl. 
I Seite 1550). 

2. 

3. 

4. 

s. 

Antragstell er 

Gottlieh nuttenhöfer GmbH u. Co. KG 
Postfach lllil 
6733 Haßloch/Pfalz. 

Beschreibung der llauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden und Spannringver
schluß. 
Nennvolumen: 210 Liter. Im Oberboden befinden sich eine 2" Fiill
öffnung und eine 3/4" - Entlüftungsöffnung, die mit Stcherheits-
verschliissen verschlossen werden. 3 Maximale Oichte der Füllgiiter: 1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe II); 

l,ß g/cm (Verpackungsgruppe III). 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den llaumustern entsprechen, die gemäß llericht 
Nr. 99393 Vgab 51 vom lli.06.83 der Bundesbahn - Versuchsanstalt 
Minden einer Rauartprüfung nach den "Richtlinien für das Verfah-

ren der llauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die 
Zulassung von Verpackungen für die lleförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 2R. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 19RS) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene llauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zu
gelassen. 

fi. F,H! igung von Verpackungen 

N ~;h der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

u 
1A2/Y /75/ /0/RAM 2 lll0/_Tii'"':~~=-7::"::"C::-::-::-'-"'= 

(Herstellungs- (Name oder Kennze1chen 
jahr) des Herstellers) 

R. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

R.l Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten und 
e~tsp~echen~ Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fahrllche Guter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

R.2 Oie Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht überschrit
ten werden. 

8.4 

8.5 

8.1i 

ner Gesamtdruck (Dampfdruck plus Paröialdruck evtl. vor
handener Gase) der Füllgüter bei 55 C darf SO kPa (Oberdruck) 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Oer Antragsteller hat der BAMbis zum 30.06.19R6 ein Qualitäts
s ~cher~ngsprogr~mm zur Genehmigung vorzulegen, das geeignet ist, 
d1e Prufungen m1t Mustern aus der laufenden Produktion festzule
gen. 
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8.7 

9. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

Entfällt 

Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetztlbefüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 0 ie Rauart entspricht den in den 

10.2 

10.3 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr {AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs {IMOG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufs erteilt. 

Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 nies er Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mit-

nung und die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung ge
fährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 24. August 19R5) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfiillt werden, zu
gelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Rauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Rauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

5M2 IZ 26 I SI IO IB AM 2811 1-r.=::-:--:;-::-:,.".,:-::-:-~-:o:-:-"-
(Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 

teilungsbl att der Rundesanstalt für Materialprüfung, Rerl in" R. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 
{ISSN 0340-7551) verHffentl icht. 

1000 Rerlin 45, den 30.12.19R5 
!Inter den Eichen R7 

RUNOESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
{BAM) 

Fachgruppe l.S 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Lahoratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 
Der verantwort 1 iche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-lng. H.W. Hühner 
Regierungsrat 

Or. D. Hellhammer 

RAM-Az.: 1.5140374 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. OIBAM 70 2R1115M2 
für die Rauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen {GefahrgutVSee) in der Fassung der I. See-Gefahr
gut-Änderungsverordnung vom 27. Juli 19R2 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzifuerschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
{Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 19R5, {BGBl. 
I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Reförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
{Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 {BGBl. 
I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

Bayer AG 
AG-Verwaltung, RL 
Verpackung 
5090 Leverkusen 

Beschreibung der Rauart 

Ventilbodensack aus drei Lagen Kraftsackpapier, von denen die 
mittlere Lage einseitig mit Polyethylen beschichtet ist. 
Maximale Schüttdichte der Füll güter: 1,0 kgiL iter. 
Maximale Bruttomasse des Versandstiickes: 26 kg. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Raumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. R5157009 vom 10.04.85 des Bereichs Zentrales Ingenieurswesen; 
AN Werkstofftechnik und Anlagensicherheit, Packmittelprüfung der 
Bayer Ag, Leverkusen einer Rauartprüfung nach den "Richtlinien 
für das Verfahren der Rauartprüfung, die Erteilung der Kennzeich-
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8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSeeiGGVSIGGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I I verwendet werden. 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht überschrit
ten werden. 

8. 4 Entfällt 

R.5 Entfällt 

8.6 ner Antragsteller hat der BAMbis zum 30.06 .1986 ein Qualitäts
sicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das geeignet ist, 
die Priifungen mit Mustern aus der laufenden Produktion festzule
gen. 

Ris zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfun~en regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt 

9. Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, ~er die Verpackungen für Gefahrgut einsetztlbefüllt, 
bekannt s1nd. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Rauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr {AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

festgelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Giiter. 

10. 2 niese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufs erteilt. 

10. 3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 0 ieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mit
teilungshlatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berl in" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 
Oipl.-Ing. H.W. Hübner 
Regierungsrat 
RAM-Az.: 1.5140544 

1000 Aerlin 45, den 30.12.1985 
Unter den Eichen B7 

8 UNOESANSTAL T FOR f~ATERI ALPROFUNG 
{BAM) 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Oer verantwortliche 
Sachbearbeiter 
Or. O. Hellhammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/BAM 70 28!2/1A2 
fUr dii Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrqutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahr
gut-1\nderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGRl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung iiher die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, (BGBl. 
I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
Oberschreitende lleförderung gefährl :eher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 (BGBl. 
I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Lauterherger Blechwarenfabrik GmbH 
Postfach 420 
3422 Bad Lauterberg 

3. Reschreihung der Bauart 

Konisches Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden, der mit 
einem Spannring mit Hebel verschluß verschlossen wird. 
Nennvolumen: 60 Liter. 
tlax imal e Schüttdichte der Füll güter : 1, I kg/L iter 
Maximale Bruttomasse des Versandstückes: 71 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 101975 Vgab 50 vom 18.04.1985 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für das 
Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 
die die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefähr-
1 icher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157 a vom ~4. August 1985) unterzogen wor
den sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zu
gelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Oer Herstell er muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zu gelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

u 
n 1A2/X71/S/ /0/BAM 28 121--....,-----.--.".----~..",..-,,..,. 

(Herstellungs- (Name oder Kennze1chen 
jahr) des Herstellers) 

8. Auflagen Uher die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenP.n Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
l ässig sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen f ii r gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Oie Grenzdaten fUr den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht überschrit
ten werden. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Oer Antragsteller hat der BAMbis zum 30.06.1986 ein Qualitäts
sicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das geeignet ist, 
die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden Produktion festzule
gen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 

9. 

10. 

Entfällt 

Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Oie Rauart entspricht den in den 

- internattonalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internattonalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internattonalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter. 

10.2 Oiese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufs erteilt. 

10. 3 Oiesem Zulassungsschein 1 iegt eine Rechtsmittelhelehrung bei. 

10.4 Oieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für MaterialprUfung, Rerl in" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30.12.1985 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG 
(BA'I) 

Fach qruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus tletall en 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

1 Oipl.-Inq. H.W. HUbner 
Regierungsrat 

BAM-Az. : 1.5/405RR 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/BAM 70 2813/5M2 

für Gefahrgut 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Or. D. Hellhammer 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40717 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 19R2 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Ahs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenhahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. 1 Seite 155rJ). 

2. Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Postfach 100 
3426 Wieda 

3. Beschreibung der Bauart 

Ventilhodensack aus vier Lagen Kraftsackpapier, eine davon mit 
Kunststoff-Folie kaschiert. 
Die Schüttdichte der Füllgüter darf O,fi5 kg/L iter, die Brutto
masse des Versandstückes 21 kg nicht überschreiten. 

4. Anforderungen an die Rauart 

nie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 85/57061 vom 05.08.19R5 des Bereiches Zentrales Ingenieur
wesen, AN Werkstofftechni k und Anlagensicherheit, Packmittel
prüfung, der Bayer AG, Leverkusen, einer Bauartprüfung nach den 
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"Richtlinien fUr die BauartprUfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen flir die Beförderung gefährlicher GU
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28.Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Oer Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Rauart festge-
1 egten Anforderungen erfUllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak· 
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

5M2/Y21/S/ ••••••••••••••••• jnjBAM 2813/ •••••••••••••••••• 
n Herstellungs-

Oatum gern. Nr. o.2e) 
RM on1 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen fUr ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 nie Verpackungen diirfen fUr gefährliche 11Uter der Verpackungs
gruppen I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dUrfen nicht iiber
schritten werden. 

8.4 Entfällt. 

R.S Entfällt. 

8.6 ner Antragsteller hat der BA!I bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Priifunqen mit Mustern aus der 1 aufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prlifungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzufUhren und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fiinf Jahre aufzube
wahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. ner in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar s icherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/hefUllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Rauart entspricht den in den 

- Internationalen Obereinkommen fUr den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Obereinkommen fUr den Eisenhahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkeh rs (IMOG-Code) 

festgelegten PrUfanforderungen flir Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher llüter. 

10.2 niese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
\liderrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 nieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für HaterialprUfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Rerlin 45, den 27. Januar 1986 
BlJNOESANSTAL T FOR MATERIALPRüFUNG (BAH) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 
Oer Laborleiter Der verantwortliche 

Sachbearbeiter 
nipl.-lng. H. W. HUbner 
Regierungsrat 
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Or. o. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/BAH 70 2814/4G 
fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/40382 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-
1\nderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenziiherschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § Q Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
liherschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(llefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(RI1Bl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Knall AG 
Postfach 21 08 05 
6700 Ludwigshafen 

3. Reschreihung der Bauart 

Wellpappekiste, in die eine mit SchUtt gut befiillte Wellpappe
schachtel eingesetzt ist. 
Maximale Bruttomasse des Versandstückes: 300 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 36/1984 vom 16.01.1984 der Zewawell AG u. Co. KG, 
6800 Mannheim 81, einer llauartpriifung nach den "Richtlinien fUr 
die BauartprUfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen fUr die Beförderung gefährlicher 11Uter mit Seeschiffen 
- RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. Au
gust 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfiillt werden, 
zugelassen. 

o. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Oer Herstell er muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeich nung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

411/Y300/S/ ••••••••••••••••• /0/RAM 2814/ •••••••••••••••••• 
n Herstellungs-

Oatum gern. Nr. 6.2e) 
Rt-1 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

B.I nie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen für ge
fährliche 11Uter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GilVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 nie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 nie Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8. 4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
heschr iehenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
s ichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist, wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 



8.6 ller Antragsteller hat der BAM bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Priifungen mit Mustern aus der 1 aufenden 
Produktion festzulegen . 

Bis zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. ller in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 llie Rauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AilR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIIl) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 1\efiirderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 lliesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 llieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Rundesanstalt für Materialprüfung, 
Rerl in"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Rerl in 45, den 27. Januar 1986 
BliNilESANSTALT FOR MATERIALPROFUNG (RAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Oer Lahorl eiter 

Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 11/BAM 70 2815/4C1 

ller verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Or. n. Hellhammer 

für die Rauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-
1\nderungsverordnung vom 27. Juli 19B2 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § q Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlich er GUter auf Straßen 
(Gef ahrgut verordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(1\Gßl . I Seite 1550) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite I550). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 7B 
B510 Fürth/Bayern 

3. Reschreihung der Rauart 

Kiste aus Naturholz; 
Maximale Rruttomasse: 40 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Rauart muß den Raumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 04/85 vom 03.04.1985 der nynamit Nobel AG, ZPS-Zündmittel
fahrik, Troisdorf, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
das Verfahren der ßauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 
und die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Sees eh iffen - RM 001 -" vom 2B. Juni 1985 (Bun
desanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

llie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. ner Herstell er muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 4C1/Y40/S/ ••••••••••••• /11/BAM 2815/ ••••••••••••••••••••• 
(Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
jahr) des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 llie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I I oder I I I verwendet .werden. 

8.3 llie Grenzdaten fiir den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungshauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist, wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Der Antragsteller hat der RAM bis zum 30.06.1q86 ein 
Oual itätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Ris zur r.enehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzuhe
wahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. ner in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, ~er die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt s 1nd. 

10 . Sonstiges 

10.1 llie Rauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMnG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10. 2 niese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 lliesem Zulassungsschein 1 iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 11 ieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung 
ßerl in"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. ' 

und 

1000 Rerlin 45, den 10. Januar 1q86 
Unter den Eichen 87 

ßUNOESANSTAL T FOR MATERIALPROFUNG 
Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Oipl.-Ing. H. W. Hiibner 
Regierungsrat 
RAM-Az.: 1.5/40585 

(BAM) Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
ner verantwort 1 iche 
Sachbearbeiter 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/RAM 70 28In/4CI 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 

I. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-
1\nderungsverordnung vom 27. Juli 1q82 (RGBl. I S. 1113). 

1.2 § q Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(RGBl. I Seite 1550). 

1.3 § q Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgut veordnung Eisenbahn - GfOVE) vom 22. Juli 1985 
(BGRl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 78 
8510 Fürth/Rayern 

3. Reschreihung der Rauart 

Kiste aus Naturholz; 
Maximale Rruttomasse: 25 kg. 

4. Anforderungen an die Rauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 02/85 vom 03.04.1qR5 der nynamit Nobel AG, ZPS-Zündmittel
fahrik, Troisdorf, einer Rauartprüfung nach den "Richtlinien für 
das Verfahren der BauartprUfung, die Erteilung der Kennzeichnung 
und die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährl i
eher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 2B. Juni 19B5 (Bun
desanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Rauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

1\. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Oer Herstell er muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäRig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäRig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4C1/Y25/S/ ••••••••••••• /0/BAM 2fl16/ ••••••••••••••••••••• 
n (Herstellungs- (Name/Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen II oder I I I verwendet werden. 

8.1 Oie Grenzdaten fUr den Inhalt gemäR Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist, wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

J'l.fi Oer Antragsteller hat der RAM bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die PrUfungen mit Mustern aus der 1 aufenden 
Produktion festzulegen. 

Bis zur r.enehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Prüfungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech-
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nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Rauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenhahnverkehr (RIO) 
- Internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 niese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 n ieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Rundesanstalt für Materialprüfung, 
Rerlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Rerlin 45, den 10. Januar 1986 
Unter den Eichen 87 

RUNDESANSTALT FORMATERIALPRüFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

llAM-Az.: 1.5/40584 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/RAM 70 2817/4C1 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Oer verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Or.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-
1\nderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (ßGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGßl. I Seite 1550). 

1.3 § q Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(RGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Postfach 78 
8510 Flirth/Rayern 

3. Beschreibung der Rauart 

Kiste aus Naturholz; 
Maximale Bruttomasse: 38 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Raumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 01/85 vom 03.04.1985 der Dynamit Nobel AG, ZPS-Zündmittel
fabrik, Troisdorf, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
das Verfahren der ßauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 



und die Zulassung von Verpackungen für die Reförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 2R. Juni 1985 (Run
desanzeiger Nr. 157a vom 24. August 19fl5) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. ner Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Rauart festge-
1 egten Anforderungen erflillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4C1/Y38/S/ ••••••••••••• /0/Bf.JA. 2817 I .................... . 
n (Herstellungs- (Name oder Kennzeichen 

jahr) des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 nie Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen II oder I!! verwendet werden. 

8.3 Oie Grenzdaten für den Inhalt gemäß Nr. 3 dürfen nicht liber
schritten werden. 

R.4 Entfällt. 

R.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß ~ie zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist, wie die zugelassene 
Verpackungshauart. 

8.6 Oer Antragsteller hat der Bf.JA. bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherungsprogramm zur Genehmigung vorzulegen, das 
geeignet ist, die Prüfungen mit Mustern aus der laufenden 
Produktion festzulegen. 

Ris zur Genehmigung dieses Qualitätssicherungsprogrammes sind 
die Priifungen regelmäßig nach dem anerkannten Stand der Tech
nik eigenverantwortlich durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

8.7 Entfällt. 

fl.8 Entfällt. 

9. ner in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 niese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Rerl in"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10. Januar 1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALPRüFUNG 
(Bf.JA.) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Oipl.-1ng. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ßf.JA.-Az.: 1.5/40583 

ZUU>.SSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2818/4G 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Oer verantwort 1 iche 
Sachbearbeiter 

Or.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Be:fördei"Iln:J 
gefährlicher Güter 

1 • Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnun:J über die Be:förd&un;~ gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Ändei"Iln:JSVerordnun:J vcrn 27. Juli 1992 (OOBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnun:J über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Be:förd&un;~ gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnun:J Straße- oovs). van 22. Juli 1995, 
(OOBl. I Seite 1550). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnun:J über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Be:förd&un;~ gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnun:J Eisenbahn - 00\IE) vcm 22. Juli 1995 
(OOBl. I Seite 1550). 

1.4 Aus~enehmigun:J Nr. E 1/84 van 10.05.1994 des Bundes
ministers für Verkehr. 

2. Antr~steller 

Behri.n;Jwerke H3 
Postfach ll40 
D-3550 Marrurg 1 

3. Beschreihun:J der Bauart 

Wellpappekiste, in die eine aus Polystyrol-Schaumstoff bestehende 
'lherrro-Verpackun:J eingesetzt ist, in der sich eine gepolsterte, 
GlasaJ11)Ullen enthaltende, Weißblechdose befindet. 
Die Bruttanasse des Versandstückes darf 1, 0 kg nicht überschrei
ten. 

4. Anforderun:;Jen an die Bauart 

Die Bauart nuß den BaUI!UStern entsprechen, die gerräß Prüfbericht 
Nr. 194/85 van 01.04.1995 des Ressorts Beschaffung, Beschaf
fungsläger, PaCkmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle D 207 der 

Hoechst PG, Frankfurt (M) einer Bauartprüfung nach den "Richt
linien für das Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der 
Kennzeichnung und die Zulassung von Verpackungen für die Beför
dei"Iln:J gefährlicher Güter mit Seeschiffen - R-1 001 -" vcm 28. 
Juni 1995 (Bundesanzeiger Nr. 157a vcrn 24. August 1985) unter
zogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun;j, daß die Anford&un;~en nach Numner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serieruräßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serieruräßig gefertigten Verpackun:Jen die für die Bauart festge
legten Anford&un;~en erfüllt sind. 

7. Kennzeichnun;! 

Die nach der zugelassenen Bauart serieruräßig gefertigten Verpak
kun;jen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 
n 

4G/Xl/S/ ••••••••••••••••• /D/BPM 2818/ ••••••••••••••••• 

(Herstellun;js
jahr) 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendun:J der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serieruräßig gefertigten und 
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entsprechend Nr. 7 9ekennzeichneten Verpackun.:3en d.irfen für 9e
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahr'3UtVSee/GGVS/GGVE solme Verpackun.:3en zu
lässi9 sind. 

8.2 Die Verpackun:Jen dürfen für 9efährliche Güter der Verpackun.:3s-
9ruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt 9erräß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Entfällt. 

8. 5 Wird die z1J9elassene Verpac1<un:3sbauart als zusaJllllefl9esetzte 
Verpackun.:3 - auch mit anderen als in diesem Zulassun:Jsschein 
beschriebenen Innenverpac1<un:3en - verwendet, !lllß nachweisbar 
sid1~estellt sein, daß die zusa.rrrnen;Jesetzte Verpackun:J mit 
den Innenverpackun:Jen ebenso wirksam ist, wie die Z1J9elassene 
Verpackun:Jsbauart. 

8.6 Der Antr~steller hat der BI\M bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherun:JSPrQ9ramn zur Genehmi.9un:J vorzul~en, das 
9eei9net ist, die Prüfun9en mit M.lstern aus der laufenden 
Produktion festzul~en. 

Bis zur Genehmi.~ dieses Qualitätssicherun:JsPrQ9ramnes sind 
die Prüfun:Jen r~elnäßi9 nach dem anerkannten Stand der Tech
nik ei9enverantwortlich durd1zuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeiti9en Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 9enannte Antra9steller rruß nachweisbar sid1erstel
len, daß alle Aufl~en über die Verwendun:J der Verpackun.:3en dem
jeni9en, der die Verpackun9en für Gefahr9\}t einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonsti9es 

10.1 Die Bauart entsprid1t den in den 

- internationalen libereinkantal für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen l.ibereinkama1 für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMCG-Code) 

fest9el~ten Prüfanforderun:Jen für Verpackun.:3en zur Beförderun:J 
9efährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulass~ wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti9en 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulass~sschein li~t eine Rechtsmittelbelehrun:J bei. 

10.4 Dieser Zulassun9sschein wird zu 9~ebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilun:Jsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfun9, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10. Januar 1986 
Unter den Eimen 87 

BUNDESANSTilLT FÜR MATElUALPRÖFUNG 
(BI\M) 

Fach3ruppe 1. 5 
Gefahr'3UtU11Bchließ~en 
aus Metallen 

Im Auftra9 

Dipl.-In9. H. W. Hübner 
R~ie~srat 

B!*-Az.: 1.5/40580 

ZUI.AS&JNGSSCHEIN 

Nr. D/BliM 70 2819/1A2 

Laboratorium 1 • 54 
Verpackun.:3en 
für Gefahr'3Ut 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr. D. Hellhamner 

für die Bauart einer Verpackun.:3 zur Beförderun:J 
9efährlicher Güter 

1 • Red1t89rundla9en 

1.1 § 5 der Verordnun:J über die Beförderun:J 9efährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahr'3UtVSee) in der Fassun:J der 1. See-Gefahr'3Ut
Änderun:Jsverordnun:J van 27. Juli 1982 (OOBl. I s. lll3). 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnun:J über die innerstaatlid1e und 
9renzüberschreitende Beförderun:J 9efährlid1er Güter auf Straßen 
(Gefahr'3Utverordnun:J Straße - OOVS), van 22. Juli 1985, 
(OOBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnun:J über die innerstaatliche und 9renz
überschreitende Beförderun:J 9efährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahr9UtVeordnun:J Eisenbahn - GGVE) van 22. Juli 1985 
(OOBl. I Seite 1550). 

2. Antr~steller 

AU9Ust Schrralenbach 
Gl!tii & Co. cfl 
Postfach 21 06 07 
4100 Duis!::.ur;J 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehzlt)arem Deckel und Spannrin9Versd1luß. 
Nenninhalt: 90 ••• 120 Liter; 
MaxiJTale Schüttdimte für alle 
Verpackun:JS9I1.lPPerl: 1,0 k9/Liter. 

4. Anforderun;Jen an die Bauart 

Die Bauart !lllß den BaUllllstern entsprechen, die gerräß Prüfbericht 
Nr. 98 057 van 10.08.1982 der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf.) sa.>ie Zeid1nun:J F 500-4/205 van22.10.1985 
einer Bauartprüfun:J nad1 den "Rid1tlinien für das Verfahren 
der Bauartprüfun:J, die Erteilun:J der Kennzeid1nun:J und die 

die Zulass~ von Verpac1<un:3en für die Beförderun:J 9efährlid1er 
Güter mit Seeschiffen - 11M 001 -" van 28. Juni 1985 
(Bundesanzei9er Nr. 157a van 24. Au9UBt 1985) unterZQ9en worden 
sind. 

5 • ZUlassun:J 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun:J, daß die Anforderun:Jen nach Numner 4 erfüllt werden, 
Z1J9elassen. 

Nad1 der Z1J9elassenen Bauart dürfen Verpac1<un:3en seriennäßi9' 
9eferti9t werden. Der Hersteller !lllß 9ewährleisten, daß bei den 
seriennäßi9 9eferti9ten Verpackun.:3en die für die Bauart fest9e
le9ten Anforderun:Jen erfüllt sind. 

7. Kennzeid1nun:J 

Die nad1 der Z1J9elassenen Bauart seriennäßi9 9eferti9ten Verpak
kun:Jen sind dauerhaft und 9Ut sid1tbar wie fol9t zu kennzeich
nen: 

u 
n 

1A2/Yl29/S/ ••••••••••••••••• /D/BI\M 2819/ ................ . 

(Herstellun:Js
jahr) 

(Narre/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Aufl~en über die Verwendun:J der Verpacl<un:Jen 

8 .1 Die nad1 der z1J9elassenen Bauart serieruräßi9 9eferti9ten und 
entsprechend Nr. 7 9ekennzeid1neten Verpackun.:3en dürfen für 9e
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahr'3UtVSee/GGVS/GGVE solme Verpac1<un:3en zu
lässi9 sind. 

8.2 Die Verpackun.:3en dürfen für 9efährlid1e Güter der Verpac1<un:3s-
9ruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt 9erräß Nr. 3 dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Der Antr~steller hat der BI\M bis zum 30.06.1986 ein 
Qualitätssicherun:JSPrQ9ramn zur Genehmi.9un:J vorzul~en, das 
9eei9net ist, die Prüfun:Jen mit M.lstern aus der laufenden 
Produktion festzul~en. 

Bis zur Genehmi.9un:J dieses Qualitätssicherun:JSPrQ9ramnes sind 
die Prüfun:Jen re9elnäßi9 nach dem anerkannten Stand der Tech
nik ei9enverantwortlid1 durchzuführen und die Prüfprotokolle 
zur jederzeitiij'en Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

8. 7 Entfallt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 9enannte Antr~steller rruß nachweisbar simerstel
len, daß alle Aufla9'en über die Verwendun:J der Verpackun:Jen dem
jeni9en, der die Verpac1<un:3en für Gefahr'3Ut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 



10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkannen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen liberei.nkcmnen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMrG-Code) 

festgele;Jten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein lie;Jt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veroffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10. Januar 1986 
Unter den Eichen 87 

OONDESI\NSW.T FUR MATERIALPRÜFUN:3 
(BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Re:Jierungsrat 

BliM--Az. : 1. 5 I 40043 

ZUIASSUN3SSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2820/6HA1 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Der verant'liDrtliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. lÖsehau 
Re;Jierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40734 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-<;efahrgut
Änderungsverordnung van 27. Juli 1982 (BGBL I s. lll3). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefiihrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

Siepe Gnt:H 
Hüttenstraße 185 
5014 Kerpen 3 

3. Beschreibun:;J der Bauart 

Koobinationsverpackung, bestehend aus einem Innengefäß aus 
Polyethylen und einer faßförmigen Außenverpackung aus Stahl
blech. Nennvolumen: 60 Liter. 

4. Anforderun:;Jen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baunustern entsprechen, die gerräß Prüfbericht 
Nr. 94 006 Vgab 50 und 1. Nachtrag zum Bericht 94 005 Vgab 50 
van 29.ll.l979 und 31.01.1980 der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit SeesChiffen - Ro\ 
001 -" van 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 24. August 
1985) unterzogen '<iOrden sind. 

5 • 2'All.assung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Numner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung vcn Verpacl<un:Jen 

Nach der zugelassenen Bauart ci.irfen Verpackungen serieruräßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß geo.ährleisten, daß bei den 
seriennäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
le:Jten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

8.1 

Die nach der zugelassenen Bauart seriennäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 6HA1/X/150/ •••••••••••••••• /D/BPM 2820-•••••••••••••••••• 
n Herstellungs-

Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

( Neure/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpac:kungen 

Die nach der zugelassenen Bauart seriennäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen ci.irfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen ci.irfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/an' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1.8 g/an' (Verpackungsgruppe II) bzw. 2, 3 g/an' (Ver
packungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8 . 4 Der Gesamtdruck (Darcpfdruck des Ftillgutes plus Partialdruck 
evtl. vm:handener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 • C 
darf 100 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Ehtf;ült. 

8.6 Bis zur endgültigen Festle:Jung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gerräß Nr. 8.1.3 der Ro\ 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eiqenverant'liDrtlich 
festzule:Jen und die Protokolle über die r~elrräßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzube..ehren. 

8. 7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Ftill
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das Prüffüll
gut Wasser. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden l<önnen. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonsti3es 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen libereinkcmnen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen liberei.nkcmnen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMI:G-Code) 

sa.lie den in den E)npfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgele:Jten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein lie:Jt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu ge:~ebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veroffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 14. April 1986 
OONDESI\NSW.T FUR MATERIALPRJ.iFuN> (BI\M) 

Laboratorium 1 • 54 'Verpackungen für Gefahrgut" 

Der laborleiter Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Re:Jierungsrat 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhamrer 

Dr.-Ing. G. Iösehau 
Re:Jierungsrat 
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Nr. D/BAM 70 2821/5H4 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40236 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung van 27. Juli 1982 (OOBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche tmd 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), van 22. Juli 1985, 
(OOBl . I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnllng Eisenbahn - OOVE) van 22. Juli 1985 
(OOBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Bates Cepro b.v. 
Posilils 82 
Nlr-6200 AB Maastricht 

3 • Beschreibung der Bauart 

Freitragender Kunststoff-Ventilfaltensack aus zwei Polyethylen
Flachbahnen. Die I.ängenal:rnessungen des Sackes betragen 83 an 
bzw. 78 cm. 

4. Anforderun:aen an die Bauart 

Die Bauart rruß den Baunustern entsprechen, die ge!Täß Bericht 
Nr. 99 947 Vgab 90 van 01.12.1983 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - 'IM 
001 -" van 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 24. August 
1985) unterzogen worden sind. 

5. ZUlassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nunmer 4 erfüllt 'Nerden, 
ZU3elassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zU3elassenen Bauart dürfen Verpackungen serienrräßig 
gefertigt werden. Der Hersteller rruß ge.ährleisten, daß bei den 
serienrräßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zU3elassenen Bauart serienrräßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar, jeweils entsprechend 
ihrer !TBXiiralen Bruttcmasse, wie folgt zu kennzeichnen: 

u 5H4/Y25/S/ • ••••••••••• • •• /D/BAM 2821- ••••••• • ••••••••••••• 
n 5H4/Y23/S/ ••• • ••••••••••• /D/BAM 2821-••••••••••••••••••••• 

Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der VerpacJrun;Jen 

8.1 Die nach der zU3elassenen Bauart serienrräßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet 'Nerden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Bei I.ängenal:rressungen des Sackes von 83 an hz;w. 78 an betragen 
die !TBXiiralen Bruttallassen 25 kg hz;w. 50 lbs = 22,7 kg. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festle:Jung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen ge!Täß Nr. 8.1.3 der 'IM 001 
nad\ dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlid\ 
festzule;Jen und die Protokolle über die re;Jel.näßig durenge
führten Prüfllngen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.1 Entfallt. 
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8.8 Entfallt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller rruß nachweisbar sid\erstel
len, daß alle Auflagen über die Ver.le<ldung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. SOnstiges 

10.1 Die Bauart entsprid\t den in den 

- internationalen libereinkcmnen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen libereinkcmnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMI:G-Code) 

sa.de den in den Em;>fehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgele;Jten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

L0.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

.0.3 Diesem Zulassungsschein lie;Jt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

.0.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin "(ISSN 0340-7551) veröffentlid\t. 

1000 Berlin 45, den 04. Februar 1986 
OONDESANS'I7'J..T FÜR MA.TERIAIPRI.iFuNG (BAM) 

Laboratorium 1. 54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. li.ibner 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2822/5H4 

Der verantwortlid\e 
Sachbearbeiter 

Dr. D. Hellhamner 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlid\er Güter 

Aktenzeichen 1.5/40242 

1 • Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GetahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung van 27. Juli 1982 (OOBl. I s. 1113). 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnllng über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefahrlidher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), van 22. Juli 1'1'85, 
(OOBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - OOVE) van 22. Juli 1985 
(OOBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Bates Cepro bv. 
Posilils 82 
Nlr-6200 AB Maastrid\t 

3. Beschreibung der Bauart 

Freitragender Kunststoff-Ventilfaltensack aus zwei Polyethylen
Flachbahnen. 

4. Anforderun:Jen an die Bauart 

Die Bauart rruß den Baunustern entsprechen, die ge!Täß Berid\t 
Nr. 99 948 Vgab 90 van 01.12.1983 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die 
Bauartprüfllng und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - 'IM 
001 - " van 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 24. August 
1985) unterzogen worden sind. 

5. ZUlassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nad\ Numner 4 erfüllt werden, 
ZU3elast:.~'l. 

6. Fertigung von VerpacJrun;Jen 

Nach der ZU3elassenen Bauart Qirfen Verpackungen serienrräßig 



gefertigt werden. Der Hersteller llUß gewährleisten, daß bei den 
serienrräßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderun,Jen erfüllt sind. 

7 . Kennzeid1rlun3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kun:Jen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 
n 

5H4/Y51/S/ • ••••••••••••••• • /D/'ffPM 2822-•••••••••••• • ••••• 

Herstellun:Js-
Datum gern. Nr . 6.2e) 
RM 001 

(Nane/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwerrlun:J der Verpaclam:Jen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart seriennäßig gefertigten und 
entsPrechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen ciirfen für ge
fährliche Güter verwendet 'Nerden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackun:Jen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet 'Nerden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 50,3 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt . 

8.5 Entfällt. 

8. 6 Bis zur errlgiil tigen Festlegung fertigungsüberwacherrler Maßnah
men sind die Abstände der Prüfun:Jen genäß Nr . 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverant...,rtlich 
festzule;Jen und die Protokolle über die re:.:~el.rräßig durchge
fülu:ten Prüfun:Jen zur jederzeitigen Einsicht mirrlestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8 . 7 Entfallt . 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller llUß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendun:J der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonsti3es 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tibereinkcmnen für den Straßenverk'ehr (ADR) 
- internationalen tibereinkcmnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs ( IMLG-Code) 

sa.lie den in den Empfehlun:Jen der Vereinten Nationen (UN) 
festgele;Jten Prüfanforderun,Jen für Verpackungen zur Beförderun;J 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassun:J wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesern Zulassun:Jsschein lie;Jt eine Rechtsmittelbelehrun:J bei. 

10.4 Dieser Zulassun:Jsschein wird zu ge;Jebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilun:Jsblatt der Bundesanstalt für Materialprüf\ll\3, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04. Februar 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIAIPRiFuNo (Bl\M) 

Laboratorium 1 . 54 ''Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierun,Jsrat 

Nr. D/'ffPM 70 2824/1A2 

Der verant...,rtliche 
Sachbearbeiter 

Dr. D. Hellhamner 

für die Bauart einer Verpackun:J zur Beförderun;J 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40237 

1 • Rechtsgrundlaijen 

l.l § 5 der Verordnun:J tiber die Beförderun;J gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassun:J der 1. See-Gefahrgut
Änderun,Jsverordnun:J van 27. Juli 1982 (8::iBl. I s. lll3). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnun:J tiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderun;J gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnun:J Straße - OOVS), van 22. Juli 1985, · 
(8::iBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnun:;J tiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderun:;J gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnun:J Eisenbahn - GGVE) van 22. Juli 1985 
(8::iBl. I Seite 1550). 

2. Antraijsteller 

Muhr & Sb1me 
Postfach 326/27 
5952 Attendorn/Westf. 

3. Beschreibun;J der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehnharern Oberboden, der mit einem 
Spannrin:J mit Hebelverschluß verschlossen wird. 
Nennvolumen: 70 Liter bis llO Liter. 

4. Anforderun:;Jen an die Bauart 

Die Bauart llUß den Baunustern entsprechen, die genäß Prüfbericht 
Nr. 101 264 Vgab 51 van 23.10 . 1984 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden einer Bauartprüfun:J nach den ''Richtlinien für die 
Bauartprüf\ll\3 und die Erteilun:J der Kennzeichnun:;J von Verpackun
gen für die Beförderun;J gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 
001 -" van 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 24. 1\ugust 
1985) unterzogen ...,rden sind. 

5. ZulaSSUI\3 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun:J, daß die Anforderun,Jen nach Nunrrer 4 erfüllt werden , 
zugelassen. 

6 . Ferti;JUng von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackun:Jen serieruräßig 
gefertigt werden. Der Hersteller llUß gewährleisten, daß bei den 
serienrräßig gefertigten Verpackun:Jen die für die Bauart festge
le;Jten Anforderun;Jen erfüllt sind. 

7 • Kennzeichrlun:J 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kun:Jen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 
n 

1A2/Xll9/S/ •••••••• •• •• • ••• /D/BIIM 2824-••• •• • ••••• ••••••• 

Herstellun:Js-
Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

(Nane/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpac1rungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen ciirfen ftir ge
fährliche GUter verwerriet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackun:Jen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackt!n3s
gruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf ll9 kg, die Schüttdichte 1,0 kg/Liter 
nicht überschreiten 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsUberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfun:Jen genäß Nr. 8 .l. 3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzule;Jen und die Protokolle über die re:.:~elnäßig durchgeführ
ten Prüfun:Jen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. 

8.1 Entfällt. 

8 . 8 Entfällt . 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller llUß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen tiber die Verwendung der Verpackun:Jen dem
jenigen, der die Verpackun:Jen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonsti)les 

10. 1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tibereinkcmnen für den Straßenverkehr (l\DR) 
- internationalen libereinkcmnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs ( IMOO-Code) 
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sONie den in den Etll>fehlurJ.9en der Vereinten Nationen (UN) fest
::jele;;ten PrüfanforderurJ.9en für Verpackun::jen zur BeförderurJ.9 ::je
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassun9 wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti9en 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassun::jsschein lie;;t eine RechtsrnittelbelehrurJ.9 bei. 

10.4 Dieser ZulaSSurJ.9SSchein wird zu ::je;Jebener zeit :iln ''Amts- und 
Mitteilun::jsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfun"J, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07. Februar 1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRliruNG (Bl'M) 

Laboratorium 1.54 "Verpackun::jen für Gefahr::jUt" 

Der Laborleiter 

Dipl.-In::j. H. w. Hübner 
Re::jierurJ.9srat 

WI.ASSUN3SSCHEIN 

Nr. D/Bl'M 70 2825/lA2 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr. D. Hellhamrer 

für die Bauart einer Verpackun"J zur BeförderurJ.9 
9efährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40237 

1 • Rechts::jrundla9en 

1.1 § 5 der VerordnurJ.9 über die Beförderun::j 9efanrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahr::jutVSee) in der FassurJ.9 der l. See-Gefahr::jut
ÄnderurJ.9sverordnurJ.9 van 27. Juli 1982 (BJBl. I s . lll3 l. 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der VerordnurJ.9 über die innerstaatliche und 
9renzüberschreitende BeförderurJ.9 9efanrlicher Güter auf Straßen 
(Gefahr"jUtverordnurJ.9 Straße - GGVS), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der VerordnurJ.9 über die innerstaatliche und ::jrenz
überschreitende BeförderurJ.9 9efährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahr"jUtveordnurJ.9 Eisenbahn- GGVE) vcm 22. Juli 1985 
(BGBl . I Seite 1550). 

2 , Antra"jsteller 

Muhr & Sbnne 
Postfach 326/27 
5952 Attendorn/Westf. 

3. BeschreiburJ.9 der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehrrbarem Oberboden, der mit einem 
Spannrin"J mit Hebelverschluß verschlossen wird. 
Nennvolurnen: 70 Liter bis 110 Liter. 

4. AnforderurJ.9en an die Bauart 

Die Bauart rruß den Baunustern entsprechen, die 9enäß Prüfbericht 
Nr. 101 264 V::jab 51 van 23 . 10.1984 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden einer Bauartprüflln9 nach den ''Richtlinien für die 
Bauartprüfilll9 und die ErteilurJ.9 der KennzeichnurJ.9 von Verpackun
::jen für die Beförderun9 9efährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 
001 -" van 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. AU"jUst 
1985) unterZO"Jen worden sind. 

5. Zulassun::j 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzurJ.9, daß die AnforderurJ.9en nach Nurnner 4 erfüllt werden, 
Zu:Jelassen. 

6. Fertigtlll"J voo Verpackun~ 

Nach der zu:Jelassenen Bauart dürfen Verpackungen seriennäßi9 
geferti9t werden. Der Hersteller rruß ::jewährleisten, daß bei den 
seriennäßi9 ::jeferti::jten Verpackun::jen die für die Bauart fest::je
le::jten AnforderurJ.9en erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 
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Die nach der Zu:Jelassenen Bauart serieruräßi"J ::jeferti::jten Verpak
kurJ.9en sind dauerhaft und ::jut sichtbar wie fol9t zu kennzeich
nen: 

8. 

8.1 

u 
n 

1A2/Yl74/S/ •••••••••••••••• /D/Bl'M 2824- •••••••••••••••••• 

HerstellurJ.9s-
Datum 9em. Nr. 6.2e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

J\ufla9en über die VerwendurJ.9 der VerpacJ<ungen 

Die nach der Zu:Jelassenen Bauart seriennäßi9 9eferti9ten und 
entsprechend Nr. 7 ::jekennzeichneten Verpackun::jen dürfen für ::je
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Gefahr::jUtVSee/GGVS/GGVE solche Verpackun::jen zu
lässi::j sind. 

8.2 Die Verpackun::jen dürfen für 9efanrliche Güter der Verpacl<urJ.9s
"Jruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttallasse darf 174 k::j, die Schüttdichte 1,5 k::j/Liter 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur end::jülti::jen Festle;;un9 ferti"Jllngsüberwachender 
Maßnahmen sind die Abstände der Prüfilll9en 9enäß Nr. 8 .1 • 3 der 
RM 001 nach dem anerkannten Stand der Technik ei::jenverantwort
lich festzule;;en und die Proto;colle über die re;;elm'ißi9 durch
::jefiihrten Prüfilll9en zur jederzeiti9en Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 9enannte 1\ntra::jsteller rruß nachweisbar sicherstel
len, daß alle 1\ufla::jen über die VerwendurJ.9 der Verpackun::jen dem
jeni::jen, der die Verpackun::jen für Gefahr::jUt einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkornnen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkomnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMI:G-Code) 

sONie den in den Etll>fehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
::jele;;ten PrüfanforderurJ.9en für Verpackun::jen zur BeförderurJ.9 ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassun9 wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti9en 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassun::jsschein lie;;t eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu ::je;;ebener zeit :iln "Amts- und 
Mitteilur•"JSblatt der Bundesanstalt für Materialprüfilll9, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07. Februar 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRliruNG (Bl'M) 

Laboratorium 1. 54 'Verpackungen für Gefahr"jUt" 

Der Laborleiter 

Dipl.-In;~ . H. W. Hlibner 
Re9ierurJ.9srat 

WI.ASSUN3SSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2826/6HA1 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr, D. Hellhamrer 

fiir die Bauart einer VerpackurJ.9 zur BeförderurJ.9 
9efährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40596 

l • Rechtsgrundla9en 

l.l § 5 der VerordnurJ.9 über die BeförderurJ.9 9efährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahr::jutVSee) in der Fassun9 der l. See-Gefahr::jUt
ÄnderurJ.9sverordnurJ.9 vcm 27. Juli 1982 ( BGBl. I S. 1113) • 

l. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnurl"J i.iber die innerstaatliche und 
9renzüberschreitende BeförderurJ.9 ::jefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahr"jUtverordnurJ.9 Straße- GGVS). van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der VerordnurJ.9 über die innerstaatliche und "jrenz
überschreitende Beförderun"j 9efährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vcm 22. Juli 1985 
( ffiBl. I Seite 1550 ) • 



2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenli:ifer 
Glli:H & Co. KG 
Postfacn ll 61 
6133 HaßloCh 

3. Beschreibung der Bauart 

Enghals-Kombinationsbehälter; 
Nennvolumen: 120 1. 

4. AnfordeiU1'9en an die Bauart 

Die Bauart nuß den Batn1llstern entsprechen, die gemäß Prüfbericnt 
Nr. 101 962 Vgab 63 van 09.05.1985 der Bundes~Versuchsan
stalt Minden einer Bauartprüfun;j nacn den ''Ricntlinien für die 
Bauartprüfun;j tmd die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicner Güter mit Seeschiffen - RM 
001 -" van 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 24. August 
1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

6. 

7. 

8. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nAch Nurnner 4 erfüllt werden, 
zu:jelassen. 

Fertigung von VerpacJrun.:!en 

Nacn der zu:jelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienrräßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienrräßig gefertigten Verpackun3en die für die Bauart festge
l~ten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der Zu:jelassenen Bauart serienrräßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 
n 

6HPJ./X/2':1J/ ••••••••••••••••• /D/Bl>M 2826- ••• • ••••••••••••• 

Herstellungs-
Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackllf9en 

8 .1 Die nach der zu:jelassenen Bauart serienrräßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackun3en dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solctle Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm> (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm> (Verpackungsgruppe II) bzw. 2,7 g/cm> (Ver
packungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dam>fdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festl~ fertigungsüberwacnender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfun;jen gemäß Nr. 8 .1. 3 der RM 001 
nacn dEI!l anerkannten Stand der Tectlnik eigenverantwortlich 
festzul~en tmd die Protokolle über die r~ellläßig durenge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsictlt mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicnt stärker gesctlädigt werden, als durcn das folgende 
Prüffüllgut: Wasser. 

Der Nactlweis zur Feststellung der chemiscnen Verträglichkeit 
nuß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden ]<jjnnen. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nacnweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackun3en dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen libereinkcmnen für den Straßenverkehr (l\DR) 
- internationalen tibereinkcmnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMI:G-Code) 

sa.rie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgel~ten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein li~t eine Recntsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu ;Jegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30. April 1986 
BUND~S'DU.T FÜR MA'IEUALPRiiruN:; (Bl>M) 

Laboratorium 1. 54 ''Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Re::jierungsrat 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Re::jierungsrat 

ZUI..li.SSJN3SSCHEIN 

Nr. D/Bl>M 70 2827/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40592 

1 • Recntsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicner Güter mit 
!)eeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Anderungsverordnung van 27. Juli 1982 (B3Bl. I S. lll3). 

1.2 § 9 l\bs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), van 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 1\bs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche tmd grenz
überschreitende Beförderung gefährlicner Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vcm 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer 
Grrtil & Co. KG 
Postfach ll 61 
6133 HaßloCh 

3. Beschreibun:J der Bauart 

Konisches Faß aus Stahlblech mit abnehnbarem Deckel. 

4. AnfordeiU1'9en an die Bauart 

Die Bauart nuß den Batn1UStern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 102 049 Vgab 50 van 13.05.1985 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die 
Bauartprüfung tmd die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackurr
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 
001 -" vcm 28.Juni 1985 (Btmdesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 
1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nurnner 4 erfüllt werden, 
Zu:jelassen. 

6. Fertigung von Verpackun3en 

Nach der Zu:jelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienrräßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienrräßig gefertigten Verpackun3en die für die Bauart festge
l~ten Anforderungen erfüllt sind. 

7 • Kennzeichnung 

8. 

Die nacn der Zu:jelassenen Bauart serienrräßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 
n 

1A2/X83/S/ ••••••••••••••• /D/Bl>M 2827-•••••••••••••••••• 

Herstellung&-
Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

1\ufla;Jen über die Verwendung der Verpackungen 
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8 .1 Die nach der ztl3elassenen Bauart seriennäßig gefertigten und 
entsprecnend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen d.irfen für ge
fährlidl.e Güter verwerrlet werden, wenn für sie nad1. den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE soldl.e Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährlidl.e Güter der Verpaclrun;Js
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Brutterrasse von 83 kg darf nicht überschritten werden. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festleg1m3 fertigun:Jsüberwacherrler Maßnah
men sind die Abstände der Prüfun:Jen gerräß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlicn 
festzulegen und die Protokolle über die regelrräßig durenge
führten Prüfun:Jen zur jederzeitigen Einsidl.t mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nadl.weisbar sidl.erstel
len, daß alle Auflagen über die Verwerrlun:J der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspridl.t den in den 

- internationalen tibereinkcmnen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tibereinkcmnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs ( IMIX3-Code) 

sa.llie den in den E)q:>fehlun:Jen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderun:Jen für Verpackun;Jen zur Beförderun:J 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassun:~sschein liegt eine Redl.tsmittelbelehrun:J bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilun:Jsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfun:J, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlidl.t. 

1000 Berlin 45, den 30. April 1986 
OONDESI\NSTALT Fl.iR MATERIAIPRtiFUNG ( BI\M) 

~ Laboratorium l • 54 'Verpackun;Jen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Flibner 
Regierun:Jsrat 

Nr. D/Bl>M 70 2B28/lA2 

Der verantwortlicne 
Sadl.bearbeiter 

Dr.-Ing. G. Iösdl.au 
Regierun:Jsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderun:J 
gefährlicner Güter 

Aktenzeidl.en 1.5/40593 

1 • Redl.tsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnun:J über die Beförderun:J gefährlicner Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassun:~ der 1. See-Gefahrgut
Änderun:Jsverordnun:J vom 27. Juli 1982 (ffiBl. I s. 1113) • 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnun:~ über die innerstaatlidl.e und 
grenzüberschreitende Beförderun:J gefährlidl.er Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnun:J Straße - GGVS), van 22. Juli 1985, 
(ffiBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatlidl.e und grenz
überschreitende Beförderun:J gefährlidl.er Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnun:J Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(ffiBl. I Seite 1550). 

1.4 En.tfällt 

2. Antragsteller 
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Gottlieb Duttenhöfer 
Grci:fl & Co. KG 

Postfacn ll 61 
6133 Haßlod1. 

3. Beschreib.m;J der Bauart 

Faß aus Stahlbled1 mit al:nehntlarem Deckel. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baumustern entsprechen, die gerräß Prüfbericnt 
Nr. 101 904 Vgab 51 vom 03.05.1985 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden einer Bauartprüf1m3 nacn den ''Ridl.tlinien für die 
Bauartprüf1m3 und die Erteil1m3 der Kennzeichnun:J von Verpackun
gen für die Beförderun:J gefährlicner Güter mit Seesdl.iffen - RM 
001 -" vom 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 
1985) unterwgen 1o0rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun:J, daß die Anforderun:Jen nad1. Numner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackllngen 

Nad1. der ZU3elassenen Bauart dürfen Verpackungen seriennäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
seriennäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderun:Jen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nacn der ZU3elassenen Bauart seriennäßig gefertigten Verpak
kun:Jen sind dauerhaft und gut sidl.tbar wie folgt zu kennzeid1.
nen: 

u 
n 

1A2/X200/S/ •••••••••••••••• /D/Bl>M 2828-•••••••••••••••••• 

Herstellun:~s--
Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

(Nane/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwerrlun:J der Verpackungen 

8.1 Die nach der ZU3elassenen Bauart seriermäßig gefertigten und 
entsprecnend Nr. 7 gekennzeidmeten Verpackungen d.irfen für ge
fährlidl.e Güter verwendet werden, wenn für sie nad1. den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solcne Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Brutterrasse darf 200 kg nicht überschreiten. -8.4 'Erltfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegun:J fertigun:Jsüberwacnender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfun:Jen gerräß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Tedl.nik eigenverantwortlicn 
festzulegen und die Protokolle über die regelrräßig durenge
führten Prüfun:Jen zur jederzeitigen Einsicnt mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nadl.weisbar sicnerstel
len, daß alle Auflagen über die Verwend1m3 der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackun;Jen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonsti3es 

10.1 Die Bauart entspricnt den in den 

- internationalen tibereinkomnen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tibereinkomnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMOO-Code) 

sa.llie den in den E)q:>fehlun:Jen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderun:Jen für Verpackungen zur Beförderun:J 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulass1m3 wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassun:~sscnein liegt eine Rectltsmittelbelehrun:J bei. 

10.4 Dieser ZulasSun:Jsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilun:Jsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfun:J, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicnt. 



1000 Berlin 45, den 30. April 1986 
BUNDESANSTALT FÖR MATElUAI.PmFuN; (BAM) 

Laboratorium 1. 54 ''Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-In;J. H. W. Eiibner 
Regierun;Jsrat 

ZUIAS&JN3SSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2829/1A2 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-In;~. G. lösehau 
Regierun;Jsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderun;J 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen l. 5/40594 

1 . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der verordnun;J über die Beförderun;~ gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der FasBUn;J der l. See-Gefahrgut
Änderun;~sverordnun;J van 27. Juli 1982 (83Bl. I s. lll3). 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der VerordnUn;J über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderun;~ gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnun;J Straße - GGVS), van 22. Juli 1985, 
(8381. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der VerordnUn;J über die innerstaatliche und grenz
überschreiterrle Beförderun;~ gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnun;J Eisenbahn- GGVE) van 22. Juli 1985 
(8381. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Muhr & Söhne 
Postfach 326/27 
5952 Attendorn 

3 • BeschreiOOng der Bauart 

Konisches Faß aus Stahl mit ahnehrebarem Deckel. 

4. Anforderun:~en an die Bauart 

Die Bauart nuß den Baunustern entsprechen, die gertäß Prüfbericht 
Nr. 102 048 Vgab 53 van 13.05.1985 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden einer BauartprüfUn;J nach den ''Richtlinien für die 

BauartprüfUn;J und die ErteilUn;J der KennzeichnUn;J von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - 11M 
001 -" van 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a van 24. August 
1985) unterzogen ...:>rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzUn;J, daß die Anforderun;Jen nach Numrer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackun:;en 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen seriennäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
seriennäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festg&
legten Anforderun;~en erfüllt sind. 

7. Kennzeichnun:3 

Die nach der zugelassenen Bauart seriennäßig gefertigten Verpak
kUn;Jen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 1A2/X33/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2829-••••••••••••••••••• 
n HerstellUn;Je-

Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM oo·l 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Aufla.:Jen über die Vet:WendUn;J der Verpacla.lngen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart seriennäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dirfen für g&
fährliche Güter vet:Wendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dirfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II, III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttaraase darf 32,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur end:jiltigen FestlegUn;J fertigun;Jsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der PrüfUn;Jen gerräß Nr. 8.1.3 der 11M 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich fest
zulegen und die Protokolle über die regelrräßig durchgef\ihrten 
PrüfUn;Jen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre auf
zubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller rruß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die VerwendUn;J der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkcmnen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Öbereinkcmnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sa.lie den in den Enl>fehlungen dser Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur BeförderUn;J 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt rur Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlidl.t. 

1000 Berlin 45, den 28. April 1986 
BUNDESANSTALT FÖR MA'IERI11U'RI.iruN:; ( BAM) 

Laboratorium 1. 54 ''Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter Der verant...:>rtliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. W. Eiibner 
Regierun;~srat 

Nr. D/BAM 70 2830/4G 

Dr.-Ing. G. lösehau 
Regierun;Jsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderun;J 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40533 

1 • Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnun;J über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. Se&-Gefahrgut
Änderungsverordnun;J van 27. Juli 1982 (83Bl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnun;J u~ die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderun;~ gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnun;J Straße - GGVS), van 22. Juli 1985, 
(8381. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der VerordnUn;J über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befi:Srderun;~ gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(GefahrgutVeordnUn;J Eisenbahn - OOVE) van 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Rbbm Glli:H 
Postfach 42 42 
6100 Danrstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, zweiwellig. 

4. Anforderun:~en an die Bauart 

Die Bauart nuß den BatmUStern entsprechen, die gertäß Prüfbericht 
Nr. 166/1/85 van 18.03.1985 der ForschUn;Jsstelle des Verharrlee 
der Wellpappen-Industrie, Danrstadt, einer BauartprüfUn;J nach 
den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die ErteilUn;J der 
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Kennzeichnurq von Verpackungen für die Beförderurq gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vcrn 28.Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. l57a van 24. August 1985) unterzogen w::>rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die AnforderuiBen nach Numner 4 erfüllt 'w'erden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienrtäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serieruräßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

8.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 4G/Yl4/S/ .••.••••.•••••• /D/BJ>M 2830-•••••••••••••••••• 
n 

Herstellungs-
Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttornasse darf 14,0 kg nicht überschreiten . 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusarrrnengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist, wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gerräß Nr. 8 .l. 3 der R-1 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantw::>rtlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelrräßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkcmnen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkcmnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMCG-Code) 

sONie den in den ~fehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur BeförderuiB 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28. April 1986 
BUNDESANSThLT FÜR MI\TERIALPRt.iFuN3 (BI\M) 

Laboratorium l. 54 'Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 
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Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. llischau 
Regierungsrat 

ZU!l\SSUN3SSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 283l/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur BeförderuiB 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40534 

1. Rechtsgrundlagen 

l.l § 5 der Verordrung über die BeförderuiB gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderurqsverordru.m;J vcrn 27. Juli 1982 (ffiBl. I S. lll3). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordru.m;J Straße- OOVS). vcm 22. Juli 1985, 
(ffiBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordru.m;J über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordru.m;J Eisenbahn- GGVE) vcrn 22. Juli 1985 

2. 

3. 

4. 

(ffiBl. I Seite 1550). 

Antragsteller 

Röhm Gntll 
Postfach 42 42 
6100 Darrrstadt 

Beschreil:?un:J der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, zweiwellig. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Bal.lllUstem entsprechen, die gerräß Prüfbericht 
Nr. 165/l/85 vcm 18.03.1985 der Forschungsstelle des Verbandes 
der Wellpappen-Industrie, Darrrstadt, einer Bauartprüfung nach 
den ''Richtlinien für die Bauartprüfunq und die Erteilung der 

Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - 11M 001 -" vcrn 28.Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. l57a vcm 24. August 1985) unterzogen w::>rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Numner 4 erfüllt 'w'erden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serieruräßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 4G/Y8/S/ ••••.•••••••••• /D/BAM 2831-•.••••.••••••••••• 
n Herstellungs

Datumgem. Nr. 6.2e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet 'w'erden. 

8.3 Die Bruttornasse darf 7,1 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusarrrnengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, nuß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist, wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur end;Jültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gerräß Nr. 8.1.3 der R-1 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelrräßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 



8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len daß alle Auflagen über die Verweo::lung der Verpack:un3en dem-
jerrlgen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sirrl. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tibereinl<atmen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tibereinkcmnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs ( IMI:G-Code) 

sowie den in den En"pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstal~ für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28. April 1986 
BUNDESANSTI>.LT Fl.iR MATERIALPRI.iRJNG ( IWI) 

Laboratorium 1. 54 '"Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZUI.ASruN3SSCHEIN 

Nr. D/Bl>M 70 2832/4G 

Der verantwortlidle 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. LÖsehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5/40535 

1. Recht99rundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefanrlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung von 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlidler Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - OOVS) , vom 22. Juli 1985 , 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche lD'ld grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordn.ung Eisenbahn - GGVE) von 22. Juli 1985 
(&GBl. I Seite 1550). 

2 • Antra9steller 

Rb1un Gml:H 
Postfach 42 42 
6100 Darrrstadt 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, z....-eiwellig. 

4 . Anforderun;Jen an die Bauart 

Die Bauart nuß den Ba\.llTLIStern entsprechen, die gerräß Prüfbericht 
Nr. 164/l/85 vom 18.03.1985 der Forschungsstelle des Verbandes 
der Wellpappen-Industrie, Darrrstadt, einer Bauartprüfung nach 
den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" von 28.Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. l57a von 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung; daß die Anforderungen nach Numner 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigun; von Verpac1rungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serieruräßig 
gefertigt werden. Der Hersteller nuß gewährleisten, daß bei den 
serieruräßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sirrl. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serieruräßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

u 
n 

4G/X4/S/ ••••••••••••••• /D/Bl>M 2832-••••••••••••••••• , 

Herstellungs-
Datum gern. Nr. 6.2e) 
~ 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die VerwendU03 der Verpackun;Jen 

8 .1 Die nadl der zugelassenen Bauart serieruräßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dirfen für ge
fährlidle Güter verwendet werden, wenn für sie nadl den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpack:un3en zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpacklln3en dürfen für gefährliche Güter der Verpackung&
gruppe I, II oder III verwerrlet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 3,2 kg nidlt überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusa.rrmer1.3esetzte 
VerpackU03 - auch mit anderen als in diesem ZulaSSU03Sschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwerrlet, nuß nadlweisbar 
sidlergestellt sein , daß die zusanmengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist, wie die zugelassene 
VerpaCkU03sbauart. 

8.6 Bis zur end;Jiiltigen Festlegung fertigungsüberwadlender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gerräß Nr. 8.1.3 der ~ 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelnäßig durenge
führten PrüfU03en zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller nuß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die VerpackU03en für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkarmen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tibereinkcmnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMI:G-Code) 

sowie den in den ~fehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese ZulasslD'lg wird lD'lter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem ZulaSSU03SSchein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
MitteilU03sblatt der Bundesanstalt für Materialprütung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28. April 1986 
BUNDESANSTI>.LT Fl.iR MATERIAll'RI.iRJNG ( BAM) 

Laboratorium 1. 54 '"Verpackungen für Gefahrgut" 

Jer Laborleiter Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Dr.-Ing. G. LÖsehau 
Regierungsrat 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2890/5M2 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40842 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Ahs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Postfach 100 
3426 Wieda 

3. Beschreibung der Bauart 

Flachsack aus fünf Lagen Kraftsackpapier mit Innensack 
aus Kunststoff. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 102396 V gab 90 vom 20.08.1985 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt, "'inden (Wes tf.) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001 - " vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak· 
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

SM2/Y26/S/ •••••••••••••• /D/BAM 289o- ••••••••••••••••••• 
Herstellungs - (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche $;üter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe Il oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,2 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 
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9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ffuereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034o-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.08.1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2889/6HG2 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40772 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr.'S der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Elbatainer Konststoff- und Verpackungsgesellschaft mbH 
Postfach 12 59 
7 SOS Et tlingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Wiirfelförmiger, nicht selbsttragender Behälter aus Polyethylen 
mit einem Nennvolumen von 5 Litern, der von einer auf der Ober
seite zu öffnenden Schutzverpackungen aus Wellpappe umgeben ist. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 99229 Vgah 62 vom 15.09.1983 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt, Minden (Wes tf.) einer Rauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
s erlenmäßig gefertigten Verpackungen die für die Ba:1art fes tge
legten Anforderungen erfüllt sind. 



7, Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

6HG2/Y1.4/50/ •••• , ••••••• /D/BIJ'o. 2889- •••••••••• • • • •• • ••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen ilber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dUrfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, 'WI!nn fUr sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dUrfen fl\r gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe 11 oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der FüllgUter darf 1,4 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II 
und III) nicht Uberschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 'C darf 
33 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Fes tlegung fertigungsilberwachender Maßnah
men sind die Abstände der PrUfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
PrüffUllgUter: 55 %ige Salpetersäure und 5 %ige Laventinlösung. 
Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wis s enschaft und Technik ge
fUhrt werden können. 

8.8 Entfällt 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- interna tiona len Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034(}-7551) veröffentlicht. 

1 000 Berlin 45, den 08.08 .1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG· (BIJ'o.) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen fiir Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BIJ'o. 70 2888/5M2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1 , 5/40849 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGßl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn ~ GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

BASF Aktiengesellschaft 

Ludwigs hafen 

3. Beschreibung der Bauart 

Flachsach aus vier Lagen Kraftsackpapier, wobei die 
äußere Lage mit Polyethylen beschichtet ist. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. PS 06/84 vom 14.10.1985 der BASF Aktiengesellschaft 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit See schiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt 'WI!rden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5M2/Y26/S/ ........... ,/D/BIJ'o. 2888- .................. . 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse des VersandstUckes darf 26 kg nicht 
überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der PrUfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prilfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8 , 7 Entfällt. 
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8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sens tiges 

10.1 Die Rauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.08.1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen fiir Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2887/1A1 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing . G. Lösehau 
Regierungsrat 

fi.ir die Bauart einer Verpackung zur Bef örderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5/40808 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 <ler Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgu tverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1 .3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die inne rstaat liche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGRl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postfach 1fi20 

5040 Brühl 

3. Beschreihung der Bauart 

Faß aus Stahl mit je einer 2" und 3/4" Verschlußöffnung 
im Oberboden. Nennvolumen: 230 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Raumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. XII/85 vom 14.10.1985 der Mauser-Werke GmbH, Brühl, 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fiir rlie Hauartpriifung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit See schiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach rler zugelassenen Rauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
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serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A1/X1.5/250/ •••••••••••• /D/BAM 2887- •••••••••••••••••• , 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder ·III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 1,5 g/cm' (Verpackungs
gruppe I) bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II und III) nicht 
überschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl, vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
170 kPa nicht iiberschreiten. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle iiber di.e regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart en~spricht den in den 

- internationalen fibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jenerzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.08.1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2886/3A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40244 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 



1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1SSO). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Schmalbach Lubeca AG 
Postfach 33 07 
3300 Braunschweig 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech; 
Nennvolumen 35 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 99974 Vgab 53 vom 09.02.1983 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt, 'Minden (Wes tf.) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für ~ie Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

3A2/ Z/7 5/ ••••••••••••••• / D/ BAM 2886- ••••••••••••••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs 
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht iiberschreiten. 

8. 4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Fiillgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
SO kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8 .6 Bis zur endgiil tigen Fes tlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

1 O. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034G-7551) ver5ffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.08.1986 
BUNDESANSTALT F!JR MATERIALPRUFUNG (BAll) 

Laboratorium 1. 54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Dr.-Ing. G. L5schau 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 288S/3A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40243 

Rechtsgrundlagen 

. .1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (RGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(RGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(RGRl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Schmalbach Lubeca AG 
Postfach 33 07 
3300 Braunschweig 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Weißblech; 
Nennvolumen 20 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

s. 

Die Rauart muß den Raumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 100356 Vgab 53 vom 13.03.1984 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt, llinden (Westf.) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartpriifung und die llrteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Rauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

3A2/Y/75/ •••••••• ••••••• /D/BAM 2885- •• ••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des HerstellerB) 
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8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Gilt er der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe II) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpakungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Fiillgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
50 kPa nicht iiberschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle iiber die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen f~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034G-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.08.1986 
RUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (RAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen fiir Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZUUl~SUNGSSCHEIN 

Nr. D/RAM 70 2884/4G 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

Aktenzeichen 1.5/40766 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1 .2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985,-
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Ahs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
liherschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Detia Freyberg GmbH 
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Postfach 
6947 Laudenbach 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, mit eingesetzten Dosen aus Weißblech oder 
Flaschen aus Aluminium. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt Nr. 102320 Vgab 62 vom 07.08.1985 der Bundesbahn- Versuchs 
anstalt, Hinden (Westf.) einer Bauartp_rüfung nach den "Richtli
nien fiir die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 7 0 2884/4G 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40766 

1. Rechtsgrundlagen 

1 .1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Ahs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Detia Freyberg GmbH 
Postfach 
6947 Laudenbach 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, mit eingesetzten Dosen aus Weißblech oder 
Flaschen aus .Aluminium. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 102320 Vgab 62 vom 07.08.1985 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt, Minden (Westf.) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X28/S/ ••••••••••••••• /D/RAM 2884- ••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 



8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf die im unter Nr. 4 genannten Prüfbericht 
angegebenen Werte nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 

8.6 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

Bis zur endgtiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. 

10. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jen~gen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tfuereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ffuereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen tlbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulass ungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034(}-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.08.1986 
BUNDESANSTALT FllR MATERIALPRllFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2883/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40764 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs~ 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBL I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Detia Freyberg GmbH 
Postfach 
6947 Laudenbach 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, mit eingesetzten Dosen aus Weißblech. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die gemäß Prüfbe
richt Nr. 102319 Vgab 62 vom 07.08.1985 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt, Minden (Westf.) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X39/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2883- ••••• ~ ~ ~ ••••••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gem. Nr. 6_.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen [ur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 39 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sicherges tellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
~ internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zu,r Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034D-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.08.1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 
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Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2882/4G 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40761 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Upat GmbH & Co. 
Postfach 13 20 
7830 Emmendingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, in die Formteile aus Polystyrol, befüllt 
mit G1asampullen, eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 272/85 vom 30.07.1985 des VDW einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. Augus t 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung , daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zug elassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten , daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Z14/S/ •••••••...••••. /D/BAM 2882- •• • •••••••••..••••. 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gem. Nr. 6.2 e ) des Hers tellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart s e rienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 13,5 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
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sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.08.1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl . -Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2881/1B1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40818 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986 (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung ge fährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2 . Antragsteller 

Peroxid-Chemie GmbH 
8023 Höllriegelskreuth b. München 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Faß aus Aluminium; 
Nennvolumen: 50 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 102 286 vom 24.09.1985 der Deutschen Bundesbahn Ver
suchsanstalt Minden, 4950 Minden, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- RM 001 - " vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 



5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daßdie-Anforderungennach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 1B1/X1,6/700/ .... ; ;.,.; •• /D/BM.'l 2881-.,,, ... ; .,,,,,; .. • • 
(Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gem. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,6 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) 
bzw, 2,3 g/cm' (Verpackungsgruppe II und III) nicht überschrei
ten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
470 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

~. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zula ssungsschein wird zu gegebene r Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin'' (ISSN 034D-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18.08.1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen für 
Gefahrgut 

Dipl . -Ing. H. w; Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 7 0 2880/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40719 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113) . 

1 . 2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Lauterherger Blechwarenfabrik GmbH 
Postfach 4 20 
3422 Bad Lauterberg im Harz 

3 . Beschreibung der Bauart 

Fa ß aus Stahl mit abnehmbarem Decke l und Spannring mit Schraub
verschluß. Im Deckel befindet sich eine 3/4" Öffnung mit 
Schraubstopfen. Nennvolumen: 50 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 101976 Vgab 50 vom 24.07.1985 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt, Minden (Westf.) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
s chiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden s ind. 

5, Zulassung 

Die unter Nr. 3 bes chriebene Bauart wird unter der Voraus
s etzung , daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hers teller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt s ind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart s erienmäßig gefertigten Verpak
kungen s ind dauerhaft und gut sichtba r wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/Y130/S/ . . .. . .......... /0/BAM 288D- ................ , •• 

8 . 

Herstellungs -
datum gem . Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
f ährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
s chriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
läs s ig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8 .3 Die Bruttomasse des Vers andstückes darf 130 kg nicht über
schreiten. 

8.4 Entfällt. 

8,5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
f ührten Prüfungen zur jederze itigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 
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8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" ( ISSN 034G-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.08.1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2879/5H3 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40720 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Bischof & Klein 
Verpackungswerke GmbH & Co 
Postfach 11 60 
4540 Lengerieb 

3. Beschreibung der Bauartreihe 

Ventilsäcke aus wasserdichtem Kunststoffgewebe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt-Nr. 85/57044-1 und 85/57044-2 vom 12.06.1985 der Bayer AG, 
Zentrales Ingenieurwesen, AN Werkstofftechnik und Anlagensicher
heit, Packmittelprüfung einer Bauartprüfung nach den "Richt
linien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger 

Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
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gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5H3/Y51/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

2879- ••••••••••••••••••• 

datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001) 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 51 kg, die Schüttdichte der Füllgüter 
1,0 kg/Liter nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internatio~alen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen 1~ereinkommen für den Eisenhahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034G-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 20.08.1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2878/SH3 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41322 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986 (BGBl. I S. 962). 



1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende BefBrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende BefBrderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Bischof & Klein 
Verpackungswerke GmbH & Co 
Postfach 11 60 
4540 Lengerieb 

3. Beschreibung der Bauart 

Ventilsäcke aus wasserdichtem Kunststoffgewebe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt-Nr. 85/57044-3 vom 12.06.1985 der Bayer AG, Zentrales In
genieurwesen, AN Werkstofftechnik und Anlagensicherheit, Pack
mittelprüfung einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die BefBrderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5H3/Y26/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2878- ••••••••• •• •••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 26 kg, die Schüttdichte der Füllgüter 
1,0 kg/Liter nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 

- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur BefBrderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034ü-7551) verBffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 20.08.1986 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALPRtlFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ BAM 7 0 2877/ 4G 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Loochau 
Regierungs rat 

für die Bauart einer Verpackung zur BefBrderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40787 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die BefBrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986 (BGBl. I S. 962). 

1 .2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende BefBrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende BefBrderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

F. W. Borchardt 
Dieselstraße 35 
1000 Berlin 44 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe mit Innenverpackung 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt-Nr. 293/84 vom 02.05.85 der Forschungsstelle des Verbrau
ches der Wellpappen-Industrie e. V. einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die BefBrderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundes
anzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
~erienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y10/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 2877- ••••••••••••••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gem. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
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8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Rruttomasse darf 9,5 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens flinf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen fibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034ü-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 31.07.1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 7 0 2876/4G 

Dr.-Ing. G. Läsehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40806 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986 (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenhahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 
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2. Antragsteller 

F. W. Borchardt 
Dieselstraße 35 
1000 Berlin 44 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe mit Innenverpackung 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt-Nr. 293/84 vom 02.05.84 der Forschungsstelle des Verbrau
ches der Wellpappen-Industrie e. V. einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundes 
anzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y3/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 2876- ••••••••••••••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e), des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 2,9 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen -verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

I 0. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 



10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

, 10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt ~er Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034D-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 31.07.1986 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALPRtlFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 2875/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5/40807 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986 (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

F. W. Borchardt 
Dieselstraße 35 
1000 Berlin 44 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe mit Innenverpackung 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt-Nr. 293/84 vom 02.05.85 der Forschungsstelle des Verbrau
ches der Wellpappen-Industrie e. V. einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundes 
anzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

8.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y8/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

2875- ••••••••••••••••••• 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge-
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 7,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle iiber die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen tlbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034(}-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 31.07.1986 
BUNDESANSTALT FflR MATERIALPRtlFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen filr Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Regierungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2874/ 1G 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/40130 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Giiter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vdm 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

3. 

Nissan Chemical Industries Ltd. 
Kowa Hitosubashi Building 
Kanda- Nishiki-Cho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo, Japan 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Pappe mit eingestelltem Polyethylen-Flachsack 
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4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt-Nr. 102 988 vom 07.02.1986 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/W., Abt. für Mechanik, Vgab 80, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. 
Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzo
gen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1G/X54/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 2874- ••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 53,3 kg, die Schüttdichte darf 1,0 g/cm' 
(Verpackungsgruppe I, II oder III) nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Ris zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Rauart entspricht den in den 

- internationalen übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
-internationalen übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) ~' 
- internationalen übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034ü-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 7. Juli 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2873/1H2 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

nr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41112 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Ahs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postfach 16 20 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 

Freitragendes Kunststoffaß mit abnehmbarem Deckel. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. V/85 vom 26.04.1985 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5 • Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1H2/Y30/S/ •• ••• ••••••••••• /D/BAM 2873- ••••••••••••••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 30 kg die Schüttdichte 1,3 g/cm' 
(Verpackungsgruppe II oder III) nicht überschreiten. 



8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen t~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Bef5rderung ge
fährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034G-7551) ver5ffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 7. Juli 1986 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2872/4G 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. L5schau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Bef5rderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40700 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Bef5rderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 rler Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Bef5rderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Bef5rderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Philipp Holzmann AG 
Postfach 1 89 
6078 Neu-Isenburg 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe mit verschiedenen Innenverpackungen Netto
h5chstmasse: 38 kg (Verpackungsgruppe I), bzw. 53 kg (Ver
packungs gruppe II und III). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1892a/1985 vom 10.07.1985 der Beratungs- und For
schungsstelle filr Versandverpackung (BFSV), Institut für 
Exportverpackung einer Bauartprilfung nach den "Richtlinien filr 

die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Bef5rderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . 
August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X40/S/ • •••••••• • •••••• /D/BAM 2872- ••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Gilter verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 40 kg (Verpackungsgruppe I), bzw. 55 kg 
(Verpackungsgruppe II und III) nicht ilberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsilberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Priifungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle iiber die regelmäßig durchge
filhrten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen zur Bef5rderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034G-7 551) ver5ffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 7. Juli 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (RAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 
Der Laborleiter Der verantwortliche 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter 
Dr.-Ing . G. L5schau 
Regierungsrat 

473 



ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2871/1A1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40686 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über <lie innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Fiss ler GmbH 
Postfach 12 23 20 
6580 Idar-Oberstein 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech 
Nennvolumen: 50 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 201/85 vom 02.07.1985 der Hoechst AG, Ressort Be
schaffung Beschaffungsläger, Packmittel-Entwicklung
Eingangskontrolle einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. 
August 1985) unterzogen worden sind. 

5 • Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A1/X1.8/1000/ ••• ••••••••• /D/BAM 2871- ••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,7 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 4,0 g/cm' (Ver
packungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei ss•c darf 
670 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt. 

l.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge-
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führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antrageteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut .einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen tlbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur BefBrderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034ü-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 7. Juli 1986 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALPRtlFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2870/5M2 
(Neufassung für Nr. D/BAM 30 1177/SN1) 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40942 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaa•liche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güt~r auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH 
Postfach 324 
4150 Krefeld 

3. Beschreibung der Bauart 

Freitragender Papierfaltensack mit eingestelltem Sack aus 
Polyethylenfolie. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 97 617 vom 14.05.1982 und 97 617, 1. Nachtrag, vom 
04.12.1985 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., 
Abt. für Mechanik, V gab 90, einer Bauartprüfung nach den "Richt
linien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001 -"vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5M2/Y26/S/ ••• ••••••• •••••• /D/BAM 1177- ••••• •••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
l äss ig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt . 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8 . 8 Entfällt 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen !~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen !~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen ~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034o-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 1. Juli 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2867/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40696 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut-

Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Europa Garton AG 
Postfach 70 05 29 
2 000 Harnburg 7 0 

3. Beschreibung der Bauartreihe 

Kiste aus Wellpappe mit eingestelfter Innenverpackung aus ei
nem Polyethylen-Foliensack; 
Nettohöchstmasse: 20 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 179/5 vom 23. Juli 1985 der Europa Garton AG, Tech
nische Abteilung, Zentrallabor, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher GU
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
se t zung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefer tigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y21/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 2867- •••••••••••••• ••• •• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind . 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwende t werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 21 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt . 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sicherges tellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist, wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
fiihrten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 
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10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen !~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034ü-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungs rat 

Nr. D/BAM 7 0 2866/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40697 

I. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
tiherschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Postfach 70 05 29 
2000 Harnburg 70 

3. Beschreibung der Bauartreihe 

Kiste aus Wellpappe mit eingestellter Innenverpackung aus ei
nem Polyethylen-Foliensack; 
Nettohöchstmasse: 32 kg. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 180/5 vom 23. Juli 1985 der Europa Carton AG, Tech
nische Abteilung, Zentrallabor, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien fiir die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak-
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kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y34/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 2866- ••••• ••• •••• ••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 34 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist, wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8 . 7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034Q-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2865/1H2 
fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41113 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 



1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postfach 16 20 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 

Freitragendes Kunststoffaß mit abnehmbarem Deckel 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. V/85 vom 26.04.1985 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1H2/Y42/S/ •••••••• •• ••••• /D/IlAM 2865- •••••••• •• ••••••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 42 kg, die Schüttdichte darf 1,3 g/cm' 
(Verpackungsgruppe II oder III) nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Ris zur endgültigen Festlegung fertigungsUberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr . 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befUllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034ü-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FIJR MATERIALPRIIFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2864/1H2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/40654 

1. Rechtsgrundlagen 

1 . 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche ·und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1 .3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveorrlnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postfach 16 20 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 

Freitragendes Kunststoffaß mit abnehmbarem Deckel 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. V/85 vom 26.04.1985 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1H2/Y82/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2864- ••••••••••••••••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 
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8.3 Die Bruttomasse darf 82 kg, die Schüttdichte darf 1,3 g/cm' 
(Verpackungsgruppe II oder III) nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsUberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befiillt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen fibereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen fibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest· 
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge· 
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034G-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FltR MATERIALPRilFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen fiir Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungs rat 

Nr. D/BAM 70 2863/1A2 
für ~ie Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40678 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Giiter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
Schmalbachstraße 1 
3300 Braunschweig 

3. Beschreibung der Bauart 

Dose aus Weißblech mit Eindrückdeckel 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 99648 und Nr. 99648, 1. Nachtrag vom 22.08.1983 und 
06.10.1983 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/ 
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Weser, Vgab 53 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen ftlr die BefBrderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. 
August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

1A2/Z/75/ ••••••••••••••• /D/BAM 2863- ••••• ••. •• • • •• ••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
läse ig sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
Nicht iibers chrei ten . 

8.4 Der Gesamtilberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei SS"C darf 50 kPa 
nicht iiberschreiten. 

8.5 Entfällt 

8 . 6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prilfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens filnf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt 

8 . 8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen ilber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen fibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialpriifung, 
Berlin"(ISSN 034G-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. LBschau 
Regierungsrat 



ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ BAM 7 0 2862/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur BefBrderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40698 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die BefBrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende BefBrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Philipp Holzmann AG 
Postfach 189 
6078 Neu-Isenburg 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

5 . 

6 . 

7. 

8. 

Kiste aus Wellpappe, mit verschiedenen Innenverpackungen 
Nettohöchatmasse: 59 kg (Verpackungsgruppe I), bzw. 90 kg 
(Verpackungsgruppe II und III). 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1892c/1985 vom 10.07.1985 der Beratungs- und For
schungsstelle für Versandverpackung (BFSV), Institut für Export
Verpackung (IFE) einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X66/S/ •••••• •• ••••••• /D/BAM 2862- • •••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen rliirfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 66 kg (Verpackungsgruppe I), bzw. 97 kg 
(Verpackungsgruppe II und III) nicht überschreiten . 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 .• 6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jerlerzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren . 

8. 7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen tlbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur BefBrderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034D-7551) verBffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 19. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALPRtlFUNG (BAM) 

Laboratorium 1. 54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing . H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing . G. LBschau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2861/4G 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/40699 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22 . Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Philipp Holzmann AG 
Postfach 189 
6078 Neu-Isenburg 

3 . Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, mit verschiedenen Innenverpackungen 
NettohBchatmasse: 45 kg (Verpackungsgruppe I), bzw. 55,5 kg 
(Verpackungsgruppe II und III). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1892b/1985 vom 10.07.1985 der Beratungs- und For
schungsstelle für Versandverpackung (BFSV), Institut für Export
Verpackung einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 
001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 
1985) unterzogen worden sind. 

479 



5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X49/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2861- ••••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 49 kg (Verpackungsgruppe I), bzw. 59,5 kg 
(Verpackungsgruppe II und 111) nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Fes tlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 F.ntfä llt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tfuereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG- Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034G-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungs rat 
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Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2860/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40855 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

2. Antragsteller 

Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt 
Apparatebau 
Postfach 11 36 
6104 Seeheim-Jugenheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Gefäß aus Kunststoff mit einem Öffnungsdurchmesser kleiner 7 cm, 
verpackt in faßförmigem Behälter aus Edelstahl; 
Nennvolumen des Innenbehälters: 2,5 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1.5/40765 vom 09.05.1986 der Bundesanstalt für Mate
rialprüfung (BAM), Berlin, einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird einschließlich der 
Werkstoffvarianten gemäß Behälterbeschreibung unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der' zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/X27/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 286G-WS 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwepdung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III insbesondere für Fluorwasserstoffsäure 
(Lösung 95 ••• 100 ~g) UN-Nr. 1790, Stoffseite 8237 der Anlage 
zur GGVSee, verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,0 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 2,9 g/cm' (Ver
packungsgruppe III), das Volumen der Fluorwasserstoffsäure 
im Innenbehälter 2,5 Liter und die Bruttomasse 27 kg nicht 
überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestena fünf 
Jahre aufzubewahren. 



8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034Q-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2859/1H1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40677 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Sotralentz S.A. 
24, Rue Professeur-Froehlich 
F-67320 Drulingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kunststoffgefäß aus blau eingefärbtem Niederdruckpolyethylen 
Nennvolumen: 120 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumostern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 101 370 Vgab 40 vom 05.06.1985 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/Weser, Abteilung für Mechanik 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartpriifung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5 • Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1H1/X1.3/250/ ••••••••••••••• /D/BAM 2859- •••••••••••••••••••• • 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datwn gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,33 g/cm3 (Verpackungsgruppe I), 
2,0 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 3,0 g/cm3 (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreite.n. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55°C darf 170 
kPa nicht überschreiten. 

8. 5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Priifungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
fiihrten Prüfungen zur jerlerzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
Prüffüllgiiter: Essigsäure (98%), Salpetersäure (55%), Hypochlo
ritlösung 160 g Cl/Liter unrl Wasser, 
Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

R.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen t~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034Q-7 551) ver1iffentlicht, 

1000 Berlin 45, den 06. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. L1ischau 
Regierungsrat 

481 



ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2858/1H1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40676 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGRl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Sotralentz S.A. 
24, Rue Professeur-Froehlich 
F-67320 Drulingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kunststoffgefäß aus blau eingefärbtem Niederdruckpolyethylen 
Nennvolumen: 60 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, rlie gemäß Prüfbe
richt Nr. 97 894 Vgab 40 vom 05.03.1983 und 1. Nachtrag vom 
24.05.1985 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/ 
Weser, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1H1/X1.3/250/ ••••••••••••••• /D/BAM 2858- ••••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,33 g/cm3 (Verpackungsgruppe I), 
2,0 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 3,0 g/cm3 (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 550C darf 170 
kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 
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8.6 Bis zur endgültigen Fes tlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
Prüffüllgüter: Salpetersäure (55%), Essigsäure (98%), Hypochlo
ritlösung 160 g Cl/Liter und Wasser. 
Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034{}-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06. Juni 1986 
BUNnESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2857/3H1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40674 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Sotralentz S.A. 
24, Rue Professeur-Froehlich 
F-67320 Drulingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kunststoffgefäß aus blau eingefärbtem Niederdruckpolyethylen 
Nennvolumen: 20 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 97 892 Vgab 40 vom 03.03.1983 und 1. Nachtrag vom 
29.04.1985 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/ 



Weser, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die BefBrderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiff-en - RM 001 -" vom 28, Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr, 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind, 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

3H1/X1.9/250/ ........ ,, .. ,,/D/BAM 2857-,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,, 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,9 g/cm3 (Verpackungsgruppe I), 
2,8 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 4,2 g/cm3 (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55°C darf 170 
kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren, 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
gUter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
Prüffüllgüter: Schwefelsäure (98%), Salpetersäure (55%) und Es
sigsäure (98%), HypochloritlBsung 160 g Cl/Liter und Wasser-
s toffperoxidlBsung bis 6 0%. 
Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8,8 Entfällt 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

I 0. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur BefBrderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

10,4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034G-7 551) verBffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G, Lösehau 
Regierungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr, D/BAM 70 2856/3HI 
für die Bauart einer Verpackung zur BefBrderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40675 

I. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die BefBrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der I. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113), 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende BefBrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl, I Seite 1550), 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende BefBrderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl, I Seite 1550), 

2. Antragsteller 

Sotralentz S.A. 
24, Rue Professeur-Froehlich 
F-67320 Drulingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kunststoffgefäß aus blau eingefärbtem Niederdruckpolyethylen 
Nennvolumen: 30 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 97 893 Vgab 40 vom 07,03.1983 und 1. Nachtrag vom 
2fi,04.1985 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/ 
Weser, Abeilung für Mechanik einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die BefBrderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5 • Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serier.mäßig 
gefertigt werden, Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind, 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

{u\3HI/X1.9/250/ ............... /D/BAM 
~ Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

2856- .................... . 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind, 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden, 
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8.3 Die Dichte der FüllgUter darf 1, 9 g/ cm3 (Verpackungs gruppe I), 
2,8 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 4,2 g/cm3 (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55'C darf 
170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8 .6 Bis zur endgiiltigen Fes tlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Priifungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
Prüffüllgüter: Schwefelsäure (98%), Essigsäure (98%), Salpeter
säure (55%) und Hypochloritlösung 160 g Cl/Liter. 
Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen 1Thereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen 1Thereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034G-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

nr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr . D/BAM 70 2855/3A1 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40512 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27 . Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550), 

2. Antragsteller 

Braunschweiger Metallverpackungsgesellschaft mbH 
Postfach 16 20 
3300 Braunschweig 

484 

3. Beschreibung der Bauartreihe 

Konische, stapelbare Kanister aus Weißblech 
Nennvolumen: 2,5 Liter bzw. 5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 101 439 Vgab 52 vom 04.12.1984 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/Weser, Abteilung für Mechanik 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr, 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

3A1/Y/75/ ............... /D/BAM 2855- .......... ,, .. ,,,,, .. 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gem. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) 
bzw. 1,8 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 550C darf 50 
kPa nicht überschreiten. 

8. 5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle iiber die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 , 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
~itteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 



llerlin" (ISSN 034D-7551) verBffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 06, Juni 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1,54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl . -Ing. H, w. Hübner 
Regierungsrat 

Dr,-Ing, G, Lösehau 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr, D/BAM 70 2852/SM2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/40663 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Sees chiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113), 

1 . 2 

1.3 

§ 9 Abs ,3 Nr, 5 rler Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) , vom 22. Juli 1985, 
(BGBl, I Seite 1550). 

§ 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550), 

2. Antragsteller 

Hoechst AG 
Werk Gries heim 
Postfach 83 12 51 
6230 Frankfurt/Main 83 

3, Bes chreibung der Bauart 

Vierlagiger Papier-Flachsack mit Polyethylen-Foliensack 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 205/85 vom 01,07.1985 des Ressorts Beschaffung, Be
schaffungsläger, Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle D 207 
der Fa. Hoechst AG, Frankfurt/Main einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteiluns der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28, Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind, 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
s etzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

{u\, SM2/X26/S/ ............... /D/BAM 2852- .................... . 
\::.._) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. 

8 .I 

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge-
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nsch den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,5 kg die Schüttdichte 1,2 g/cm2 nicht 
überschreiten. 

8,4 Entfällt, 

8.5 Entfällt, 

8,6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
fiihrten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8,7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9 , Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen filr Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

I 0, Sonstiges 

10,1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen filr den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen filr den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen t~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prilfanforderungen filr · verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs -erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

10,4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialprilfung, 
Berlin"(ISSN 034D-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRtlFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing . H. W, HUbner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing, G, Lösehau 
Regierungsrat 

Nr, D/BAM 70 2851/4G 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40582 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der I. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113), 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl, I Seite 1550), 

1.3 § 9 Abs, 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
~Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 

2. 

3. 

4. 

(BGBl, I Seite 1550). 

Antrags teUer 

Delta Chemie 
Postfach 4 68 
6078 Neu-Isenburg 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, in die Flaschen aus Kunststoff eingesetzt 
sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 181/85 vom 15.03.1985 der Forschungsstelle des 
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Verbandes der Weilpappenindustrie e. V., Darmstadt 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene aauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach rler zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Yl3/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2851- ••••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

R.3 Die Bruttomasse darf 12,2 kg nicht überschreiten. 

R .4 Entfällt 

R.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpac:kungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durc:hge
fiihrten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

R.7 Entfällt 

8 .R Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 
- internationalen ffuereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung hei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034G-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15. April 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 
Der Laborleiter Der verantwortliche 

Sachbearbeiter 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungs rat 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2850/1A1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40646 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I Seite 1550). 

1 .3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die inners taatlic:he und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGRl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

3. 

Blefa-Felser GmbH 
Pos tfac:h 1 30 
59 52 Attendorn 

Reschreibung der Rauart 

Faß aus Stahlblech mit einer 2"-Spundöffnung im Mantel sowie einer 
2"-Spundöffnung und einer 3/4"-Belüftungs öffnung im festen Ober
boden. Die Offnungen werden mit Sicherheitsverschlüssen verschlos
sen. Nennvolumen: 235 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 3. Nachtrag 
zum Bericht Nr. 94301 vom 31.05.1985 der Bundesbahn-Verauchsan
anstalt München einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. 
August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

{u\1A1/X/250/ ••••••••••••••• /D/BAM \-U Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

285o- ••••••••••••••••••••• 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/c:m' (Verpac:kungsgruppe I ) 
bzw. 1,8 g/c:m' (Verpac:kungsgruppe II) bzw. 2,7 g/m' (Verpackungs
gruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
17 0 kPa nicht übers eh reiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durc:hge
filhrten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 



8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen rler Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wirrl zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034G-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15. April 1986 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALPRtlFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2849/SMl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40662 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung rler 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550) . 

2. Antragsteller 

Hoechst AG 
Werk Gries heim 
Postfach 83 12 51 
6230 Frankfurt/Hain 83 

3. Beschreibung rler Bauart 

Flachsack aus vier Lagen dehnfähigem Kraftsackpapier. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe-
richt Nr. 199/85 vom 06.05.1985 des Ressorts Beschaffung, Beschaf
fungsläger, Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle D 207 der 
Hoechst AG, Frankfurt(M) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001 -"vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfeJ Verpackungen serienmäßig 
geferti~t werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

{u\SM1/X26/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2849- ••••••••••••••••••••• 
~ Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,3 kg, die Schüttdichte 1,2 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Priifungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und rlie Protokolle iiber die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen l~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034G-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15. April 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen fiir Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

SachbearbeiteC: Dr. D. Hellhammer 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 
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ZULASSUNGSSCllEIN 

Nr. D/BAM 70 2848/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40661 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Hoechst AG 
Werk Griesheim 
Postfach 83 12 51 
6230 Frankfurt/Main 83 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, in die mit Schüttgut befüllte Schachteln aus 
Wellpappe eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Raumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe-
richt Nr. 195/85 vom 22.04.1985 des Ressorts Beschaffung, Beschaf
fungsläger, Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle D 207 der 
Hoechst AG, Frankfurt(M) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene ßauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach rler zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X33/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2848- ••••••••••••••••• •• •• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 33 kg, die Schüttdichte 1,2 kg/Liter 
nicht ii.berschrei ten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 
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8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
fllhrten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt 

8 .8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen t~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034G-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15. April 1986 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2847/4Cl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40589 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Adam Opel AG 
Postfach 1560 
Rüssels heim 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz, in die ein Kanister aus Weißblech einge
setzt ist. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1.5/40588 vom 18.04.1985 der Bundesanstalt für Mate
rialprüfung (BAM), Berlin, einer Bauartprüfung nach den "Richt
linien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 



5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6, Fertigung von Verpackungen 

Nsch der zugelassenen Rauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muA gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4C1/Y53/S/ •••• ,., ••••• , •• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gem. Nr, 6.2 e) 
RM 001 

2847- •• • •••••••••••••••••• 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8 , Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind," 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8,3 Die Bruttomasse darf 52,7 kg nicht überschreiten 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jen~gen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen tlbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034(}-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25.06.1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

und 

Der Laborleiter Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr, D/BAM 7 0 2846/5M2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40392 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung liber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 

1.3 

(BGBl, I Seite 1550). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 
(BGBl. I Seite 1550), 

und grenz
Elsenbahnen 
1985 

2. Antragsteller 

Hoechst AG 
Ressort Beschaffung BBP 
Postfach 80 03 20 
D-6230 Frankfurt am Main 80 

3. Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus drei Lagen dehnfähigem Kraftsackpapier und 
einem eingezogenen Polyethylen-Foliensack. 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 182/84 vom 10.01.1985 des Ressorts Beschaffung Beschaf
fungsläger Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle D 207 der 
Hoechst AG, Frankfurt(M) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher GUter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind, 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5M2/Z51/S/ •• ,,, •••••••••• /D/BAM 2846- ••• ,,, ••• ,, .... , ..... 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
läss ig sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden, 

8.3 Die Bruttomasse darf 50,3 kg und die SchUttdichte 0,8 kg/Liter 
nicht überschreiten, 

8.4 Entfällt 

8,5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 
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ß.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen f~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulas~ ung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034G-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25.06.1986 
BUNDESANSTALT FftR MATERIALPRflFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

ZULA.%UNGSSCHE1N 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungs rat 

Nr. D/BAM 70 2844/ 4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40072 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Elida Gibbs GmbH 
Postfach 12 61 
2150 Buxtehude 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, in die Aerosoldosen eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Unter
suchungsbericht Nr. 1876/22/1983 vom 02.05.1983 der des Bera
tungs- und Forschungsstelle für Versandverpackung e. V. 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y3/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2844- ••••••••••••••••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 2,82 kg nicht überschreiten 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle, Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034G-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25.06.1986 
BUNDESANSTALT FflR MATERIALPRflFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hiibner 
Regierungs rat 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 



ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2843/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40504 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
Postfach 11 61 
6733 Haßlech/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden, der durch einen 
Spannring mit Hebelverschuß gehalten wird. 
Nennvolumen: 60 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 101 762 Vgab 50 vom 13.03.1985 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt Minden einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 
001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 
1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/Y78/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2843- ••••••• •• ••••• •• ••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III ver~endet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 78 kg und die Schüttdichte 1,2 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

8. 4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen l~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen tlbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034ü-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25.06.1986 
BUNDESANSTALT FIJR MATERIALPRt!FUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen filr r.efahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2841/ 4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/40635 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Klingele Papierwerke GmbH u. Co. 
Postfach 11 20 
7 06f 4 Rems halden 

3. Beschreibung der Bauart 

und grenz
Elsenbahnen 
1985 

Kiste aus Wellpappe, in die Kanister aus Stahlblech eingesetzt 
sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 5316/84 vom 12.06.1985 der Klingele Papierwerke, 
Remshalden, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprilfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 
001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 
1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer .4 erfüllt werden, 
zugelassen . 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y19/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 2841-·•••••••••••••••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2840/5L2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40369 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 
8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs-

gruppe II oder 111 verwendet werden. Hoechst AG 
Werk Griesheim 

8.3 Die Bruttomasse darf 19 kg nicht überschreiten Postfach 83 00 47 
6230 Frankfurt 83 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen -verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchgeführ
ten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre 
auf zu bewahren . 

8. 7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen llbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen llbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen llbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Ve rpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" ( ISSN 034G-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25.06.1986 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALPRtlFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl .-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 
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Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

3. Beschreibung der Bauart 

Flachsack aus Jute mit einem Innensack aus Polyethylenfolie. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 047/81 vom 09.12.1981 des Ressorts Beschaffung Mate
rialwirtschaft, Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle D 207 
der Hoechst AG, Frankfurt(M) einer Bauartprüfung nach den "Richt
linien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von'verpackungen 

7. 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

5L2/Y41/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 284G- ••••••••••••••••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe li oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 40,6 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt 



8 .8 Entfällt 

9. 

10. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len daß alle Auf~agen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenlgen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut einsetzt/befUllt, 
bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen fUr den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen fUr den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten PrUfanforderungen fUr Verpackungen zur BefBrderung ge
fährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr MaterialprUfung, 
Berlin"(ISSN 034o-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25.06.1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAH) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen fUr Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter : Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Nr . D/BAH 70 2339/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40636 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl . I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
SpitalerstraBe 11 
2 000 Ramburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, in die Trichterflaschen aus Weißblech ein
gesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 122/41 vom 19.06.1985 des Zentrallabors der Europa 
Carton AG, Ramburg einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -'' vom 28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. 
August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y23/S/ •••• ••••••••••• /D/BAH 2820- ••••• •••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem.. Nr. 6.2 e) 
RH 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Ver packungen 

8.1 Die nach der zugelassenen flauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE s olche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder III verwe ndet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 23 kg nicht überschreiten 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Pestlegung fertigungsUberwachender HaBnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RH 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederze(ilgen Einsicht mindestens . fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen ilber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befUllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen filr den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegt~n Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitte il ungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin''(ISSN 0340-7551) ver6ffentlicht. 

10 00 Berlin 45, den 25.06.1986 
BUNDESANSTALT PUR HATERIALPRUFUNG (BAH) 

Laboratorium 1.54 ''Verpackungen für Gefahrgut'' 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH 70 2838/5H2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/41165 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Passung der 1. See-Gefahrgut 
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 111 3). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Bef6rderung gefährlicher Güter auf Straße n 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

493 



2. Antragsteller 

Bischof +Klein GmbH & Co 
Postfach 11 60 
4540 Lengerich 

3. Beschreibung der Bauart 

Freitragender, vierlagiger Papier-Falzbodensack. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die gemäß Prüfbe-
richt Nr . 86/57010 vom 20.02.1986 der Bayer AG, Zentrales Inge
nieurwesen, AN Werkstofftechnik und Anlagensicherheit, Packmittel
prüfung einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauart
prüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die BefBrderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -'' 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-

SM2/Y26/S/ ... • ....••••.•. /D/BAM 2838-. ••• •• •••••• ••••••••. 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 26,0 kg nicht überschreiten . Die SchUtt
dichte darf 0,6 g/cm 3 nicht überschreiten . 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Haßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8 .1. 3 der RH 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren . 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverke hr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IHDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter . 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin 11 (TSSN 0340- 7551) verBffentlicht. 

1000 Bei:'lin 45, den 25. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 1'Verpackungen für Gefahrgut' 1 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing . R. W. Hübner 
Regierungsrat 
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Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2837/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40948 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Hauptverwaltung 
Spitaler Str. 11 
2 000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, zweiwellig. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 310/5 II vom 18.12.1985 der Europa Carton AG, Techni
sche Abteilung - Zentrallabor - einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/X43/S/ •••••••• •••••• ./D/BAM 2837- ••••••••••••••••••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
da turn gem. Nr. 6 .2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 43 kg nicht überschreiten. 

8. 4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist, wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 



8. 7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherst.el
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur BefBrderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034ü-7551) verMfentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. März 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. LBschau 
Regierungs rat 

Nr. D/ BAM 7 0 2836/ 4G 
für die Bauart einer Verpackung zur BefBrderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40947 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die BefBrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende BefBrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende BefBrderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Europa Carton AG 
Hauptverwaltung 
Spitaler S tr. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, zweiwellig. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 310/5 I vom Hi_.12.1985 der Europa Carton AG, Techni
sche Abteilung - Zentrallabor - einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 4G/X13/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

2836- ••••••••••••••••••••• 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 13,0 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist, wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsilberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befilllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur BefBrderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034D-7551) verBffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. März 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. LBschau 
Regierungsrat 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ßAM 70 2835/1A1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41159 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Dipl.-Ing. W. Schmidt 
Apparatebau 
Postfach 11 36 
6104 Seeheim Jugenheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Edelstahl; 
Nenninhalt 100 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 1.5/40756 vom 03.04.1986 der Bundesanstalt für Materialprü
fung (BAM), Berlin, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001 -" vom 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird einschließlich der 
Werkstoffvarianten laut Stückliste unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach rler zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A1/X2 .0/600/ ••••••••••• /D/BAM 2835-WS 

Herstellungs-
Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

R .3 Entfällt. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdurck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
400 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 
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8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit 1m "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034ü-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19. Mai 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2834/1A1 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40854 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Dipl.-Ing. W. Schmidt 
Apparatebau 
Postfach 11 36 
6104 Seeheim Jugenheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Edelstahl; 
Nenninhalt 25 bis 50 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 1.5/40703 vom 03.04.1986 der Bundesanstalt für Materialprü
fung (BAM), Berlin, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird einschließlich der 
Werkstoffvarianten laut Stückliste unter der Voraussetzung, 
daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zugelas
sen. 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden.· Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 1A1/X2.0/600/ ••••••••••• /D/BAM 2834-WS 

Herstellungs-
Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Entfällt. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdurck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
400 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034G-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19. Mai 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 7 0 2833/1A1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40853 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Dipl.-Ing. W. Schmidt 
Apparatebau 
Postfach 11 36 
6104 Seeheim Jugenheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Edelstahl; 
Nenninhalt 200 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 1.5/40505 vom 03.04.1986 der llundesanstalt für Materialprü
fung (BA.M), llerlin, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28 .Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene llauart wird einschließlich der 
Werkstoffvarianten laut Stückliste unter der Voraussetzung, daß 
die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen llauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD 1A1/X1.5/300/ ••••••••••• / D/liAM 2833-WS 

Herstellungs-
Datum gern. Nr. 6.2e) 
RM 001 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen llauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Giiter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Entfällt. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdurck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
200 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt. 

8.6 llis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Priifungen gemäß Nr. 8.1.3 der RH 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 
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8,7 Entfällt. 

8,8 Entfällt. 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind, 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Vorschriften des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034(}-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19, Mai 1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing, G. Läsehau 
Regierungsrat 

Nr. D/BAM 70 2419/4G 
(Neufassung von Nr. D/BAM 03 2419/4G1) 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40769 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S, 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550), 

1 ,3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl, I Seite 1550), 

2. Antragsteller 

Pelikan AG 
Postfach 103 
3 000 Hannover 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz, in die mit Kunststoffkanistern befüllte 
Schachteln aus Wellpappe eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 99 504 Vgab 62 vom 19.07.1983 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt, Minden (Westf ,) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind, 

5, Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6, Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden, Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind, 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4C1/X58/S/,,,,,,,,, ••• , ... /D/BAM 2419-,, ... ,, .......... .. 
Herstellungs-
datum gern, Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 58 kg nicht überschreiten, 

8.4 Entfällt, 

8,5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart, 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8, 7 Entfällt, 

8.8 Entfällt 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der. die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind, 

10, Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen tlbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter, 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt, 

10,3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10,4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034(}-7 551) veröffentlicht, 

1000 Berlin 45, den 08,08,1986 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing, G, Läsehau 
Regierungsrat 



1. 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

· Nr. D/BAM 7 0 2418/ 4C1 
(Neufassung von Nr. D/BAM 03 2418/4C1) 

für die Hauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.S/40768 

Rechtsgrundlagen 

§ S der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

§ 9 Abs.3 Nr. S der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 198S, 
(BGBl. I Seite 1SSO). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 198S 
(BGBl . I Seite 1SSO). 

Antragsteller 

Pelikan AG 
Postfach 1 03 
3000 Hannover 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz, in die Gefäße aus Glas, Kunststoff und 
Weißblech sowie Aerosoldosen und Tuben aus Aluminium eingesetzt 
sind. 

4. Anforderungen an die Hauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr.2 entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 99 SOS Vgab 62 vom 19.07.1983 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt, Minden (Wes tf.) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001 -"vom 28. Juni 198S (Bundesanzeiger Nr. 1S7a 
vom 24. August 198S) unterzogen worden sind. 

S. Zulassung 

6. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4C1/X73/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 2418- •••••••••• •••• ••••• 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gem. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen uöer die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürferi für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 73 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der V~packungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10.- Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen l~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen tlbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 034G-7SS1) veröffentlicht. 

1 000 Berlin 4S, den 08.08 .1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPROFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.S4 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungs rat 

1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2417/4C1 
(Neufassung von Nr. D/BAM 03 2417/4C1) 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.S/40767 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § S der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. S der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 198S, 
(BGBl. I Seite 1SSO). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 198S 
(BGBl. I Seite 1SSO). 

2. Antragsteller 

Pelikan AG 
Postfach 103 
3 000 Hannover 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz, in die Gefäße aus Glas, Kunststoff und 
Weißblech sowie Aerosoldosen und Tuben aus Aluminium eingesetzt 
sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern Nr.1 entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 99 SOS Vgab 62 vom 19.07.1983 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt, Minden (Westf.) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 198S (Bundesanzeiger Nr. 1S7a 
vom 24. August 198S) unterzogen worden sind. 
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5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dilrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4C1/X30/S/ •••••••••••••••• / D/ BAM 2417- ••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers ) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Rauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 30 kg nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Priifungen gemäß Nr. 8.1 .3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Rauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundes ans talt fiir Materialprüfung, 
Berlin" ( ISSN 034(}-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.08 .1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG (SAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 
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Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 2416/ 4G 
( Neufassung von Nr. D/BAM 03 2416/ 4G1) 

für die Rauart einer Verpackung zur BefBrderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/40770 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I s. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
liherschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGßl. I Seite 1550). 

2. Antragsteller 

Pelikan AG 
Postfach 103 
3 000 Hannover 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, in die Gefäße aus Glas, Kunststoff und 
Weißblech sowie Aerosoldosen und Tuben aus Aluminium eingesetzt 
sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt Nr. 99 503 Vgab 62 vom 19.07.1983 der Bundesbahn- Versuchs
anstalt, Minden (Wes tf.) einer Bauartpriifung nach den "Richtli
nien für die Bauartpriifung und die Erteiluns der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher GUter mit See
schiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Rauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X27/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

2416- ••••••••••••••••••• 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 DiP. Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht überschreiten. 

8. 4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 



8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und äie Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len daß alle Auflagen über die Verwenrlung der Verpackungen dem
jen~gen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen tlbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Bef~rderung ge
fährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialpriifung, 
Berlin"(ISSN 034G-7SS1) ver~ffentlicht. 

1 000 Berlin 4S, den 08. OB .1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium l.S4 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

1. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. ~schau 
Regierungsrat 

Nr. D/70 1637/3H1, 1. Neufassung 
Aktenzeichen 1.S/41144 

Die Zulassung Nr. 7, 8.2 und 8.3 wird wie folgt geändert: 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzei
chnen: 

3H1/X1.6/200/ ••••••••••••••• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

1448-DP ••••••••••••••• • 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,6 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II oder III) nicht überschrei
ten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/BAM 1637/3H1, 1. Neufassung der Firma Dekalit Plastik GmbH & Co, 
KG vom 10. Januar 1986. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialprüfung, Berlin" ( ISSN 034G-7 SS1) ver~ffentlicht. 

1000 Berlin 4S, den 24. Juli 1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.S4 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. ~schau 
Regierungsrat 

1. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2016/1A1 
Aktenzeichen 1.S/40612 

Gemäß 1. Nachtrag zum Bericht 98 9SO Ngab SO vom 22.0S.198S der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 

werden die Anforderungen an die Bauart Nummer 4 und die Kennzeichnung 
Nr. 7 des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 989SO Vgab SO vom 22 . 02.1983 und 1. Nachtrag zum Bericht 
989SO Vgab SO der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Ref~rderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 198S 
(Bundesanzeiger Nr. 1S7a vom 24. August 198S) unterzogen worden 
sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1Al/X/ 1SO/ ••••••••••••••• /D/RAM 2016- ••••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 2016/1A1 der Firma Muhr u. S~hne, S9S2 Attendorn vom 24.10.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Rundesanstalt 
für Materialprüfung, Rerlin" (ISSN 034G-7 SS1) ver~ffentlicht. 

1000 Berlin 4S, den 1S. April 1986 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1. 54 "Verpackungen fiir Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

2. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2029/4G 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. L~schau 
Regierungsrat 

Die Anforderungen an die Bauartreihe Nummer 4 des Zulassungsscheines 
werden wie folgt erweitert: 

"Die Bauartreihe muß, unter Einschluß der Baugrößen laut Mitteilung 
der Europa Garton AG vom 25.08.1986, den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 258/2 vom 26.11.1982 der Europa Garton AG 
einer Bauartprüfung nach RM 001 unterzogen worden sind." 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 2029/4G der Europa Garton AG, 2000 Harnburg 70. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 034G-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.09.1986 
BUNDESANSTAlT FÜR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

BAM-Az.: 1.5/41 452 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen für 
Gefahrgut 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 
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1. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-
Nr. D/03 2517/1A1 setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 

zugelassen. 

Die Anforderungen an die Bauart Nummer 4 des Zulassungsschei
nes werden wie folgt erweitert: 

"Die Bauart muß wahlweise den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht 100362 Vgab 63 vom 12.04.1984 oder gemäß 1. Nach
trag zum Bericht 100362 Vgab 63 vom 18.06.1985 einer Bauartprü
fung nach RM001 unterzogen worden sind." 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/03 2517/1A1 der August Schmalenbach GmbH & Co. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08.08.1986 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H.W. Hübner 
Regierungsrat 

BAM-Az.: 1.5/40759 

'1 . !'' ·;.; 11 ..: · '-• '''""' f'Y' 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 70 1716/4G 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
für Gefahrgut 
Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41253 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite !550). 

2. Antragsteller 

Klingele Papierwerke GmbH & Co 
Postfach 11 20 
7064 Remshalden 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe, in die befüllte Kanister aus 
Weißblech eingesetzt sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 353/82 vom 15.12.1982 der Klingele Papierwerke GmbH & 
Co, Zentrallabor, 7064 Remshalden einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y43/S/ ••••••••• ••• ••• /D/BAM 1716- ••••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 43 kg nicht überschreiten. 

8. 4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen t~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin"(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 06. Juni 1986 
BUNDESANSTALT FHR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Laborleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regier,'ll'gsrat 

Der verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr .-Ing. G. Llls chau 
Regierungsrat 



1 • Neufassung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2147/3H1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/40025 

l. Rechtsgrundlagen 

l.1 § 5 der Verordnung über die Reförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (GefahrgutVSee) in der Fassung der 1. See-Gefahrgut
Änderungsverordnung vom 27. Juli 1982 (BGBl. I S. 1113). 

l.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

l.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutveordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGßl. I Seite 1550). 

1. Antragsteller 

Elbatainer 
Kunststoff- u. Verpackungsgesellschaft mbH 
Pos tfach 12 59 
7505 Ettlingen 

l. Beschreibung der Bauart 

Freitragender Kanister aus Polyethylen; Nennvolumen 35 Liter. 

~. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 98 924 Vpab 40 vom 20.05.1983 der Bundesbahn-Versuchs
anstalt, llinden (Wes tf.) einer Bauartprüfung nach den "Richtli
nien für die Bauartprüfung und die F.rteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen fiir die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

; • Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung , daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

) . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~31H/Y1.8/250/ ••••••••••••••• /D/BAM 
\...3) Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

2147- •••••••••••••••••••• 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
e ntsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Fiillgüter darf 1,8 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) 
bzw. 2,7 g/m' (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten • 

• 4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8 .6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
Prüff illlgüter: Schwefelsäure (96 %) und Phosphorsäure (85 %) • 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen t~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen t~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen ~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird · zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung, 
Berlin" (ISSN 034(}-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15. April 1986 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRÜFUNG (BAM) 

Laboratorium 1.54 "Verpackungen für Gefahrgut" 

Der Lahorleiter 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

ner verantwortliche 
Sachbearbeiter 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 
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Bisher erschienene Forschungsberichte der BAM 

Nr. 1 /September 1968 
Forschung und Entwicklung in der Bundesanstalt für Materlalprilfung 
(BAM) 
Rechenschaftsbericht für den Bundesminister für Bildung und Wissen
schaft 

Nr. 2 /Juli 1970 (vergriffen) 
Zum Problem des Feuchtigkeitsschutzes von Dehnungsmeßstreifen und 
Halbleitergebern 
von Dr.-lng . Götz Andreae 

Nr. 3 /September 1970 (vergriffen) 
Über das mechanische Verhalten von Alumlnlum-Stahi-Frelleltungsseilen 
als Beisplelfilr Verbundbauteile 
von Dr.-lng . Josef Ziebs 

Nr. 4 / 0ezember 1970 (vergriffen) 
Formbeständigkelt von Holz gegenilber Feuchtigkeit - Grundlagen und 
Vergiltungsverfahren 
von Dr. rer. nat. Arno Surrnester 

Nr. 5 / März 1971 
Die Bedeutung der Netzstellenart und der Netzwerkkettendichte filr die 
Beschreibung der elastischen Eigenschalten und des Abbaus von 
elastomeren Netzwerken 
von Dr. rer. nat. Norbert Steiner 

Nr. 6 / April 1971 
Zur Problematik der Prilfung und Beurteilung des Luftschallschutzes von 
Bauelementen bei unterschiedlichen Einbaubedingungen 
von Prof. Dr.-lng . Paul Schneider 

Nr. 7 / Juli 1971 
Chromatographie und chemische Konstitution - Untersuchungen ilber 
den Einfluß der Struktur organischer Verbindungen auf das Verhalten bei 
der Dilnnschicht-Chromatographie 
von Dr.-lng. Hans-Joachim Petröwitz 

Nr. 8 /November 1971 
Zum Spannungs-Dehnungs-Verhalten von Baustählen bei Wechselbean
spruchung 
von Dr.-ing . Helmut Veith 

Nr. 9 / November 1971 
Untersuchung ilber die sichernde Wirkung poröser Massen in Acetylen
flaschen 
von Dr.-lng . Kari-Heinz Möller 

Nr. 10 / Januar 1972 (vergriffen) 
Untersuchungen ilber die Korngrößenbestimmung mit Ultraschall zur 
Entwicklung einer filr die Praxis geeigneten zerstörungsfreien Meßmetho
de 
von Dr.-lng . Dietmar Aurich und Prof. Dr. phil. Erich Martin 

Nr. 11 / Februar 1972 
Beitrag zur Kenntnis der Schnittriefenbildung und Schnittgiltewerte beim 
Brennschneiden 
von Dr.-lng . Hans-Joachim Krause 

Nr. 12 / Mai 1972 
Über Veränderungen von Nylon-S-Fasern beim Texturieren 
von Dir. u. Prof . Dr. rer. nat. Hubert Feuerberg 

Nr. 13 / Juni 1972 
Festkörpergleitreibung und Verschleiß von Eisen, Kobalt, Kupfer, Silber, 
Magnesium und Aluminium in einem Sauerstoff-Stickstoii-Gemisch 
zwischen 760 und 2 · 10-7 Torr 
von Dr.-lng . Kari-Heinz Habig (Berichter). Prof. Dr.-lng .. Kurt Kirschke , 
Dr.-lng. Wolfgang-Werner Maennig und Dipi.-Phys. Harald Tischer 

Nr. 14 / Juli 1972 
Untersuchungen zur Amplitudenabhängigkelt der Ultraschalldämpfung in 
Metallen bei 20 kHz 
von Eberhard Fischer 

Nr. 15 / August 1972 
Studie und Probleme der chemischen Edelmetall-Analyse 
von Dir. u. Prof. Dr.-lng . Heinz Pohl 

Nr. 16 / August 1972 
Über Ausfllhrung und Aussagefähigkeit des Normbrandversuches nach 
DIN 4102, Blatt 2, im Hinblick auf die Nachbildung natilrlicher Schadens
feuer 
von Dr.-lng . Erwin Knublauch 

Nr. 17 I August 1972 
Aktivierungsanalyse mit schnellen Neutronen, Photonen und geladenen 
Tellehen 
von Dr.-lng . Peter Reimers 

Nr. 18 / Januar 1973 
Das Sprödbruchverhalten des Baustahles R SI 37-2 N in geschweißten 

Konstruktionen, dargestellt mit Hilfe der Methode des Temperaturverglei
ches 
von Dr.-lng . Werner Struck 

Nr. 19 / Januar 1973 
Die Bestimmung von Grenzflächentemperaturen bei trlbologischen 
Vorgängen 
Literaturrecherche von Dipi.-Phys. K. Kaffanke und Dr.-lng. H. Czichos 

Nr. 20 / April 1973 
Brandrisiko elektrischer Leitungen und Installationen in Wänden 
von Dipl.- lng. R. Rudelphi 

Nr. 21 / Juli 1973 
Die kontinuumsmechanische Erfassung des zeltliehen Ablaufs der 
elastisch-plastischen Dehnungen bei der Zerrilttung 
Literaturrecherche von Dipi.-Phys . D. Klaffke und Dr.- lng . W. Maennig 

Nr. 22 / Jul i 1973 
Untersuchungen filr ein Prilfverfahren zur Bemessung der Brandschutz
bekleidung von Stahlstillzen 
von Dipl.-lng . R. Rudelphi und Dr.-lng. E. Knublauch 

Nr. 23 / November 1973 
Reichs- und preußische Landesanstalten in Berlln 
Ihre Entstehung und Entwicklung als außeruniversitäre Forschungsan
stalten und Beratungsorgane der politischen Instanzen 
von Prof. Dr. rer. nat. habil. Waller Ruske 

Nr. 24 / November 1973 
Das Brandverhalten von Holzstillzen unter Druckbeanspruchung 
von Dipl.-lng. J. Stanke, lng . grad . E. Kiemen! und Dipl.-lng. R. Rudelphi 

Nr. 25 / Dezember 1973 
Über das Brandgeschehen vor der Fassade eines brennenden Gebäudes 
unter besonderer Berilcksichtigung der Feuerbeanspruchung von 
Außenstillzen 
von Dr.-lng. E. Knublauch 

Nr. 26 / August 1974 
Der Elektronen-Linearbeschleuniger der BAM - Eigenschaften und erste 
Anwendungen -
von Dipl.-lng . P. Jost. Dr.-lng . P. Reimers und Dr.-lng. P. Weise 

Nr. 27 / August 1974 
Untersuchungen zum Schallfeld von Wlnkelprilfköpfen filr die Materlal
prilfung mit Ultraschall 
von Dr.-lng . Hermann Wüstenberg 

Nr. 28 / August 1974 
Zum Ablauf von Gasexplosionen in mit Rohrleitungen verbundenen 
Behältern 
von Prof . Dr. rer. nat. Hans-Jürgen Heinrich 

Nr. 29 / August 1974 
Theorie der dissipativen Luftschalldämmung bei einem Idealisotropen 
porösen Material mit starrem Skelett filr senkrechten, schrägen und 
allseitigen Schalleinfall 
von Prof. Dr.-lng . P. Schneider 

Nr. 30 /September 1974 (vergriffen) 
The Application of Systems Thinklng and Systems Analysis to Tribology 
von Dr. Horst Czichos und Dr. Geert Salomon 

Nr. 31 / August 1975 
Untersuchungen zur Klärung des Verhaltens thermoplastischer Kunst
stolle bei Wechseldehnungsbeanspruchung 
von Dr.-lng . Gerhard Fuhrmann 

Nr. 32 /September 1975 
Ein thermo-elektrisches Netzwerkverfahren zur Berechnung stationärer 
Temperatur- und Wärmestromverteilungen mit Anwendungsbelspielen 
von Dipl.-lng . Reinald Rudelphi und Dr.-lng. Bernhard Böttcher 

Nr. 33 / November 1975 
Die Bestimmung der Temperaturleitfähigkelt von Baustollen mit Hilfe 
eines nlchtstationären Meßverfahrens 
von Dipl.-lng. Armin Wagner, Dipi.-Phys. Gerhard Kieperund Dipl.-lng . 
Reinald Rudelphi 

Nr. 34 / Januar 1976 (vergriffen) 
Untersuchungen zur Vergillung von Holzwerkstollen 
von Dipi.-Forsting. Dr. rer. sylv. Hans-Joachim Deppe 

Nr. 35 / Januar 1976 
Der Widerstand von Platten, die als Beplankungsmaterialleichter Wände 
verwendet werden, gegenilber dem Aufprall harter Körper- Vorschlag filr 
ein Prilfverfahren -
von Dipl.-lng . Ernst Umberger 

Nr. 36 / Januar 1976 (vergriffen) 
Wärme- und Feuchtigkeitsleitung in Beton unter Einwirkung eines 
Temperaturgefälles 
von Dipl.-lng . Jürgen Hund! 
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Nr. 37 / Februar 1976 
Die stoßartige Beanspruchung leichter, nichttragender Bauteile durch 
einen mit der Schulter gegenprallenden Menschen - Vorschlag für ein 
Prüfverfahren -
von Dr.-lng . Werner Struck 

Nr. 38 / Juni 1976 
Verschleißuntersuchungen an gas-, bad- und ionitriertem Stahl42 CrMo 4 
von Dr.-lng . Kari-Heinz Habig 

Nr. 39 / Juni 1976 
Untersuchung der viskoelastischen Eigenschaften von Flüssigkeiten (mit 
nicht-Newtonsehern Fließverhalten) insbesondere bei höherer Scherbe
anspruchung 
von Prof . Dr.- lng. K. Kirschke und Dipi.-Phys. G. Kempf 

Nr. 40 / Juni 1976 
Zum Untergrundabzug bei energiedispersiven Spektren nach verschiede
nen Verfahren 
von Dr. rer. nat. H. Hantsche 

Nr. 41 / Oktober 1976 
Optische Eigenschaften cholesterinischer Flüssigkeiten 
von Dr. rer. nat. Bernhard Böttcher 

N r. 42 /Oktober 1976 
Ermittlung der Mindestzündenergie brennbarer Gase in Mischung mit Luft 
von Dr. -l ng . Sieg mund Dietl en 

Nr. 43 /0ktober 1976 
Das Sprödbruchverhalten geschweißter Bauteile aus Stahl mit zäh
sprödem Obergang im Bruch verhalten, dargestellt mit Hilfe der Methode 
des Temperaturvergleiches 
von Dr.- lng . Werner Struck 

Nr. 44 / November 1976 
Berechnung von räumlichen, linear elastischen Systemen, die aus finiten 
Stab- und Balkenelementen zusammengesetzt sind, unter Verwendung 
des Programms "Stab-Werk" 
vo n Dipl. - lng . W. Matthees 

Nr. 45 / Dezember 1976 
Untersuchung des Elektrodenverhaltens im Vakuum aufgedampfter 
Metallschichten 
von Dr.-lng . W. Paatsch 

Nr. 46 / Mai 1977 (vergriffen) 
Versuchsergebnisse zur Festigkeit und Verformung von Beton bei 
mehraxialer Druckbeanspruchung 
Results of Test Concerning Strength and Strain of Concrete Subjected to 
Multiaxial Compressive Stresses 
von Dipl. - lng . Ge rald Schickert und Dipl.-lng. Hel mut Winkler 

Nr. 47 / Juni 1977 
Bautechnische Einflüsse auf die Tragfähigkeit von Kunststoffdübeln für 
Fassadenbekleidungen 
von Dr.- lng . Arno Plank 

Nr. 48 / 0ktober 1977 
Setzung von Fundamenten infolge dynamischer Last, angewendet auf die 
Fundamente einer geplanten Schnellbahn 
von Dr.- lng . U. Ho lz löhner 

Nr. 49 / Dezember 1977 
Untersuchungen zur Anwendung von Mikrowellen in der zerstörungs
freien Prüfung 
von Dr. -lng . Günther Witti g 

Nr. 50 / Juni 1978 (verg riffen) 
Zur Meßtechnik für die Sicherheitsbeurteilung und -Überwachung von 
Spannbeton-Reaktordruckbehältern 
von Prof. Dipi. -Phys. Norbert Czaika, Dipi.- Phys. Norbert Mayer, 
Dip l.- lng . Claus Amberg, Dipl.-ln g. Götz Magiera, Dr.-lng . Götz Andreae 
und Di pl .-lng . Win fr ied Markowski 

Nr. 51 / Juni 1978 
Auswirkung von chemischen und physikalisch-technologischen Einfluß
faktoren auf das Beständigkeilsverhalten von Oberflächenbeschichtun
gen auf der Basis von Reaktionsbeschichtungsstoffen 
von Dr. rer. nat. J. Siekfeld 

Nr. 52 / August 1978 
Zum Einfluß der Gleitgeschwindigkeit auf das tribologische Verhalten von 
Werkstoffen hoher Härte bei reiner Festkörperreibung 
von Dr.-l ng . Aleksandar Tomov 

Nr. 53 /Oktober 1978 
Bemessung und Optimierung beheizbarer Straßen- und Brückenbeläge 
von Roll Günter Rohrmann und Rei nald Rudolphi 

Nr. 54 / 0ktober 1978 
Magnetisches Verhalten dünner Eisenschichten bei mechanischer 
Wechselbeanspruchung 
von Dr. -l ng . Harro Sander 
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Nr. 55 / November 1978 
Beobachtung und Orientierungsbestimmung der Oberflächenkristallite 
polykristalllner 99,999 %-Al-Proben bei Biegewechselbeanspruchung 
von Dr.-i ng . Dieter Klaffke 

Nr. 56 / Jan uar 1979 
Stabilität von Sandwichbauteilen 
von Dipl.-lng. W. Brünnerund Prof. Dr.-lng . C. Langlie 

Nr. 57 / März 1979 
Untersuchungen an Prüfmitteln für die Magnetpulverprüfung 
lnvestigations an lnspectlon-Media for Magnetlc-Particle-Testlng 
von Dipl. -lng. Meinhard Stadthaus 

Nr. 58 / März 1979 
Ermittlung des Bauteilwiderstandes aus Versuchsergebnissen bei 
vereinbartem Sicherheitsniveau 
von Dr. -lng. Werner Struck 

Nr. 59 / Juli 1979 
Ermittlung der Verformungen biegebeanspruchter Stahlbetonbalken mit 
der Methode der Finiten Elemente unter besonderer Berücksichtigung des 
Verbundes zwischen Beton und Stahl 
von Dr.- lng. Günther Plau k 

Nr. 60 / August 1979 
Untersuchungen zur Erfassung der Kaltformbarkeil von Feinblechen beim 
Strecken 
von Dr.-lng . H. Spreckelmeyer, Dr.-lng . R. Helms und Dr.-lng . J. Ziebs 

Nr. 61 / Dezember 1979 
Beschreibung von Problemen der höheren Farbmetrik mit Hilfe des 
Gegenfarbensystems 
von Dr. Klaus Richter 

Nr. 62 / Dezember 1979 
Geomagnetobiologisch bedingter Zusammenhang zwischen der Fraßak
tivität von Termiten und der Zahl der Sterbefälle 
von Dir . u . Prof. Dr. -lng. Wolfgang Gerisch und Prof. Dr. habil. 
Dr. h. c. Günther Becker 

Nr. 63 / Dezember 1979 
Untersuchungen an Stopfbuchsen von Ventilen und Schiebern für Gase 
von Dipl. -lng. E. Sehrend und Dipl.-lng . J. Ludwig 

Nr. 64 / Februar 1980 
Ermittlung der Schwingungserregung beim Betrieb schienengebundener 
Fahrzeuge in Tunneln sowie Untersuchung des Einflusses einzelner 
Parameter auf die Ausbreitung von Erschütterungen im Tunnel und 
dessen Umgebung 
von Dr.- lng . Werner Rücker 

Nr. 65 / Februar 1980 
Untersuchungen über den Einfluß des Spannungszustandes auf 
bruchmechanische Kennwerte 
von Dr.-lng . Peter Schmidt, Dr.-lng. Dietmar Aurich , Dr.-lng . Roll Helms, 
Dr.- lng. Helmut Veith und Dr.- lng . Josef Ziebs 

Nr. 66 /Mai 1980 
Auswirkung von Druckentlastungsvorgängen auf die Umgebung 
von Dr. rer. nat. Mart in Hattwig 

Nr. 67 / Mai 1980 
Beitrag zur dynamischen Analyse von vorgespannten und vorbelasteten 
Feder-Masse-Systemen mit veränderlicher Gliederung unter stoßartiger 
Beanspruchung 
von Dr.-lng. Wolfgang Matthees 

Nr. 68 / Mai 1980 
Oberflächenmeßverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Ste
reomeßtechnik. 
Entwicklung eines valleuzentrischen Präzisions-Goniometers 
von Dr. rer. nat. Dieter Petersohn 

Nr. 69 /Juni 1980 
Untersuchungen zur Integrität des Liners von Reaktorsicherheitshüllen 
(Containments) in Stahlbeton- und Spannbetonbauweise 
von Dr.-lng. Fran k Buchhardt und Dipl.- ing . Peter Brand! 

Nr. 70 / August 1980 (vergriffen) 
Schwellenwerte beim Betondruckversuch 
von Dr.- lng. Gerald Schi cker! 

Nr. 71 / August 1980 
Untersuchungen über durch den Boden gekoppelte dynamische 
Wechselwirkungen benachbarter Kernkraftwerksbauten großer Masse 
unter seismischen Einwirkungen 
von Dr.- lng . Wo lfgang Matthees und Dipl.-lng . Götz Magiera 

Nr. 72 /September 1980 
Obertragbarkeil der Ergebnisse von Brandprüfungen am Beispiel von 
Stahl- und Holzstützen 
von Dr.-lng. Reinald Rudolphi 



Nr. 73 / November 1980 
Vergleichende Untersuchungen zum Tragverhalten von Klemmkupplun
gen für Stahlrohrgerüste nach bestehenden deutschen Prüfvorschriften 
und geplanten europäischen bzw. internationalen Prüfnormen 
von Dipl.-lng . Peter Wegener 

Nr. 74 / November 1980 
ALGOL-Computerprogramm zur Berechnung zweidimensionaler Instati
onärer Temperaturverteilungen mit Anwendungen aus dem Brand- und 
Wärmeschutz 
von Dr.-lng. Reinald Rudelphi und Dipl.-lnform. Renate Müller 

Nr. 75 / November 1980 
Beitrag zur Kenntnis des zeitlichen und örtlichen Druckverlaufs bei der 
plötzlichen Entlastung unter Druck stehender Behälter und Behälterkom
binationen 
von Dir. u. Prof. Dr. Hans-Jürgen Heinrich 

Nr. 76 / November 1980 
Delormationsverhalten von Rein- und Rainstaluminium sowie Cu 99,9 und 
SI 37 bei Biegewechselbeanspruchung Im Rasterelektronenmikroskop 
von Dr.-lng. Dieter Klaffke und Prof. Dr.-lng. Wolfgang-Werner Maennig 

Nr. 77 / April 1981 
Untersuchung des Verhaltens von Lagerzemanien 
von Dipl.-lng. Michael Gier1oft und Dr.-lng. Matthias Maultzsch 

\

Nr. 78 / September 1981 
Dynamische Wechselwirkung eines Schienen-Schwellensystemsmit dem 
,Untergrund 
~on Dr.-lng. Werner Rücker 

Nr. 79 / Dezember 1981 
Ein Beitrag zur Untersuchung der wasserstollbeeinflußten Kaltrißneigung 
höherfester niedriglegierter Feinkornbaustähle mit dem lmplantversuch 
von Dr.-lng . Volker Neumann 

Nr. 80 / Dezember 1981 
Ursachen des Teileinsturzes der Kongreßhalle in Berlin-Tiergarten 
von Dr.-lng. Arno Plank, Dr.-lng. Werner Struck und Dr.-lng . 
Manfred Tzschätzsch 

Nr. 81 / Dezember 1981 
Graphisch-rechnerisches Verfahren zum Erlassen der Zündhäufigkeit 
zündbarer Stoffe; Anwendung auf Datenmaterial aus dem Bereich der 
Statistik 
von Dipl.-lng. Jürgen Schmidt 

Nr. 82 / April 1982 
Zur werkstoffmechanischen Beurteilung des Kerbschlagbiegeversuches 
Assessment ol lhe mechanlcal behaviour ol materials in the notched bar 
Impact lest 
von Roll Helms, Hans-Joachim Kühn und Siegmar Ledworuski 

Nr. 83 / Juli 1982 
Tribologisches Verhalten von thermoplastischen Kunststoffen 
- Kontaktdelormation, Reibung und Verschleiß, Oberflächenunter
suchungen-
von Prof. Dr.-lng. Horst Czichos und Dr.-lng. Paul Feinle 

Nr. 84 /Juli 1982 
Übertragbarkeit der Ergebnisse von Brandprüfungen im Kleinprüfstand 
(Vergleichsversuche) 
von Dipl.-lnform. Renale Müller und Dr.-lng. Reinald Rudelphi 

Nr. 85 / ISBN 3-88314-231-X / Oktober 1982 
Technische Materialforschung und -prülung 
- Entwicklungstendenzen und Rahmenvorschläge für ein EG-Programm 
"Baslc Technologlcal Research" -
Materials Research and Testing 
- Development Trends and • Outline Proposals for a Community 
Programme "Basic Technological Research" -
von Prof. Dr. Horst Czichos 

Nr. 86 / ISBN 3-88314-232-8/November 1982 
Zur quantitativen Kennzeichnung des Verwitterungsverhaltens von 
Naturwerksteinen anhand ihrer Gefügemerkmale 
von Dr.-lng. Konrad Niesei und Dr. rer. nat. Peter Schimmelwitz 

Nr. 87 / ISBN 3-88314-240-9 / Dezember 1982 
Einfluß baupraktischer Umgebungsbedingungen auf das Korrosionsver
halten von Spannstählen vor dem Injizieren 
von Dr.-lng . Bernd lsecke und Dr.-lng. Wolfgang Stichel 

Nr. 88 / ISBN 3-88314-254-9 / Februar 1983 
Untersuchungen zur Ausbreitung von Longitudinalwellen an Oberflächen 
bei der Materialprüfung mit Ultraschall 
von Dr.-lng. Anton Erhard 

Nr. 89 / ISBN 3-88314-263-8 / April 1983 
Untersuchungen zur Zerfallsfähigkeit von Dlstlckstoffoxid 
von Dr. rer. nat. Dietrich Gonrad und Dr.-lng. Siegmund Dietlen 

Nr. 90 / ISBN 3-88314-264-6 / April 1983 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belasteten Stahlbetonbau
teilen 

Konzeption für geregelte Versuche 
Versuchseinrichtung 
Vorversuche an Stahlbetonbalken 
von Dr.-lng. Klaus Brandes, Dipl.-lng. Ernst Umberger und Dipl.-lng. 
Jürgen Herter 

Nr. 91 / ISBN 3-88314-265-4 / April 1983 
Dreidimensionale Analyse von unbewehrtem Beton mit nichtlinear
elastischem Materialgesetz 
von Dr.-lng. Michael Weber 

Nr. 92 / ISBN 3-88314-266-2 / August 1983 
Ausbreitung von Erschütterungen durch den Boden 
von Dipl.-lng. Lutz Auersch 

Nr. 93 / ISBN 3-88314-283-2 / August 1983 
Unterdrückung stick-slip-Induzierter Kurvengeräusche schienengebun
dener Fahrzeuge durch eine physikallseh-chemische Oberflächen
behandlung der Schienen 
von Dr. rer . nat. Peter Studt 

Nr. 94 / ISBN 3-88314-284-0 / August 1983 
Untersuchungen der Störschwingungen beim Kerbschlagblegeversuch 
und deren Abschwächungen 
von Dr.-lng. Xian-Quan Dong 

Nr. 95 / ISBN 3-88314-289-1 / August 1983 
Über die Fokusslerung des Schallfeldes von UltraschaU-Prüfköpfen mit 
Fresnelschen Zonenpislien 
von Dr.-lng. Manfred Römer 

Nr. 96 / ISBN 3-88314-296-4 /0ktober 1983 
Verbundverhalten zwischen Beton und geripptem Betonstahl sowie sein 
Einfluß auf lnelastlsche Verformungen biegebeanspruchter Stahlbeton
balken 
von Dr.-lng. Heinz Eitler 

Nr. 97 / ISBN 3-88314-297-2 /November 1983 
Typische Bruchflächenausbildung thermoplastischer Kunststoffe nach 
wechselnder mechanischer Beanspruchung 
von Dipl.-lng. Gerhard Fuhrmann und Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Schwarz 

Nr. 98 / ISBN 3-88314-312-X / Dezember 1983 
Bestimmung des elastischen Verhaltens von Maschenwaren 
- Stretch- und Erholungsvermögen -
von Dr. rer. nat. Edmund Schnabel 

Nr. 99/ ISBN 3-88314-317-0/Dezember 1983 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belasteten Stahlbetonbau
teilen 
Versuche an Stahlbetonbalken mit Biegebewahrung aus Betonstahl 
BSt 420/500 RK und BSt 1080/1320 
von Dr.-lng. Klaus Brandes, Dipl.-lng . Ernst Umberger und Dipl.-lng . 
Jürgen Herter 

Nr. 100 / ISBN 3-88314-298-0 / Januar 1984 
Untersuchungen zur Prüfung von Beton auf Frostwiderstand 
von Günter Klamrowski und Paul Neustupny 

Nr. 101 / ISBN 3-88314-327-8 / Februar 1984 
Röntgen- und Gammastrahlen Computer-Tomographie 
von Dr.-lng. Peter Reimers, Dr. rer. nat. Jürgen Goebbels, Dr.-lng. 
Heinrich Heidt, Dr.-lng. Hans-Peter Weise und Dipi.-Phys. Kay Wilding 

Nr. 102 / ISBN 3-88314-335-9 / März 1984 
Weiterentwicklung des hydraulischen Kompensationsverfahrens zur 
Druckspannungsmessung ln Beton 
von Dr.-lng . Götz Magiera 

Nr. 103 / ISBN 3-88314-328-6 / März 1984 
Radiographie mit Elektronen aus_ Metallverstärkerfolien 
von Dr.-lng. Dierk Schnitger 

Nr. 104 / ISBN 3-88314-339-1 / April 1984 
Beeinflussung von Betoneigenschaften durch Zusatz von Kunststoff
dispersionen 
von Dr.-lng. Michael Gierlaff 

Nr. 105 / ISBN 3-88314-345-6 /Juni 1984 
Beltrag zum Bremsverhalten energieumwandelnder Aufsetzpuffer ln 
Aufzugsanlagen 
von Dr.-lng. Bernd Schulz-Forberg 

Nr. 106 / ISBN 3-88314-360-X /Oktober 1984 
Setzung von Fundamenten infolge dynamischer Last 
von Dr.-lng. Jan Lehnert 

Nr. 107 / ISBN 3-88314-361-8/0ktober 1984 
Korrosion von Stahlradiatoren 
von Dr.-lng . Wolfgang Stichel und Jörg Ehreke 

Nr. 108 / ISBN 3-88314-363-4/0ktober 1984 
Durch Bodenerschütterungen angeregte Gebäudeschwingungen -
Ergebnisse von Modellrechnungen 
von Dipl.-lng. Lutz Auersch 
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Nr. 109/ ISBN 3-88314-381-2/ Februar 1985 
Zur Wirkung der Schrumpfbehinderung auf den Schweißeigenspannungs
zustand und das Sprödbruchverhalten von unterpulvergeschweißten 
Blechen aus SI E 460 N · 
von Dr.-lng . Mohamed Omar 

Nr. 11 0/ ISBN 3-88314-382-0/ Februar 1985 
Wasserstoff als Energieträger 
von Dr. Hermann Walde (Mitglied des Kuratoriums der BAM i. R.) und 
Dr. Bernhard Krapp 

Nr. 111 / ISBN 3-88314-383-9/ Februar 1985 
Über den Einfluß der lnitiierung auf die detonative Umsetzung von Andex
Sprengstoffen unter Berücksichtigung sicherheilstechnischer Gesichts
punkte 
von Dr.-lng. Kurt Ziegler 

Nr. 112/ ISBN 3-88314-409-6/Juli 1985 
Zeitstandverhalten und strukturelle Veränderungen von vielfach wieder
verarbeiteten Polyethylenen 
von Dr.-lng . Wolfgang Lützow 

Nr. 113/ ISBN 3-88314-410-X/Juli 1985 
Untersuchungen zum Frequenzeinfluß auf die Schwingungsrißkorrosion 
von Offshore-Konstruktionen 
von Roll Helms, Horst Henke, Gerhard Oelrich (BAM , Berlin) und Tetsuya 
Saito (NRIM, Japan) 

Nr. 114/ ISBN 3-88314-419-3/ Juli 1985 
Neue Verfahren für die Prüfung von Reaktorkomponenten mittels 
Röntgen- und Gammastrahlen 
von Dipl.-lng . Peter Rose, Dipl.-lng. Peter Raabe, Dipl.-lng. Werner Daum 
und Andreas Szameit 

Nr. 115/ ISBN 3-88314-420-7 / Juli 1985 
Farbempfindungsmerkmal Elementarbuntton und Buntheilsabstände als 
Funktion von Farbart und Leuchtdichte von ln- und Umfeld 
von Privatdozent Dr. Klaus Richter 

Nr. 116/ ISBN 3-88314-460-6/0ktober 1985 
Theoretische Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten von Fenster
konstruktionen unter besonderer Berücksichtigung der Rahmenproble
matik 
von Dr. rer . nat. Franz-Josef Kasper, Dipl.-lnform. Renale Müller, 
Dr.-lng. Reinald Rudolphi und Dr.-lng . Armin Wagner 

Nr. 117/ ISBN 3-88314-468-1 /0ktober 1985 
Materials Technologies and Techno-Economic Developmenl 
A study for lhe German Foundalion for International Developmenl 
(Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung) 
by Prof. Dr. H. Czichos in cooperation with Dr. G. Sievers, 
Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFTJ , Bonn 

Nr. 118/ ISBN 3-88314-469-X/Oktober 1985 
Brand- und Explosionsgefahren explosionsgefährlicher Stoffe bei 
Herstellung und Lagerung 
Modellversuche mit pyrotechnischen Sätzen und Gegenständen 
von Dr. rer. nat. Hartwig Treumann , Dipl.-lng. Hilmar Andre, Dr. rer. nat. 
Eduard Blossfeld , Dr. rer . nat. Norbert Pfeil und lng . grad. 
Matthias-Michael Zindler 

Nr. 119/ ISBN 3-88314-472-X/November 1985 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belasteten Stahlbetonbau
teilen 
Versuche an Slahlbelonplatten, Teil I 
Kinetic Load Bearing Capacity of lmpulsively Loaded Reinforced 
Concrete Members 
Tests on Reinforced Concrete Slabs, Part I 
von Dipl.-lng. Jürgen Herter, Dr.-lng . Klaus Brandes und Dipl.-lng. 
Ernst Umberger 

Nr. 120/ISBN 3-88314-514-9/April1986 
Zerstörungsfreie Korngrößenbestimmung an austenltischen Feinblechen 
mit Hilfe der Ultraschallrückstreuung 
von Dr.-lng. Andreas Hecht 

Nr. 121 / ISBN 3-88 314-530-0/Juni 1986 
Versagenskriterien von Stahlgleitpaarungen unter Mischreibungsbedin
gungen: Einflüsse von Stahlzusammensetzung und Wärmebehandlung 
von Dr.-lng . Paul Feinle und Prof. Dr.-ing. Kari-Heinz Habig 

Nr. 122/ ISBN 3-88 314-521-1 / Juli 1986 
Entsorgung kerntechnischer Anlagen 
von J. Mischke 
Sonderkolloquium der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) am 
10. 12. 1985 mit Beiträgen von B. Schulz-Forberg, K. E. Wieser und 
B. Droste 
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Nr. 123/ ISBN 3-88 314-531-9/Juli 1986 
Physikalisch-chemische Analyse sowie toxische Beurteilung der beim 
thermischen Zerfall organisch-chemischer Baustoffe entstehenden 
Brandgase 
von Dr. rer. nat. Detlef Rennoch 

Nr. 124/ ISBN 3-88 314-538-6/Juli 1986 
Zur Anwendung des Impuls-Wirbelstromverfahrens in der zerstörungs
freien Malerialprüfung 
von Dr.-lng. Hans-Martin Thomas 

Nr. 125/ ISBN 3-88 314-540-8/Juli 1986 
Untersuchungen zur Wirksamkeil der Brandschutzisolierung von Flüssig
gas-Lagertanks 
von Dr.-lng. Berhard Droste und Dipl.-lng. Ulrich Probst 

Nr. 126/ ISBN 3-88 314-547-5/August 1986 
Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen in Schwimmhallen 
von Dr.-lng. Wolfgang Stichel 



Rechtliche Grundlagen der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) vom 1. September 1964 
(Auszug aus: Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung derdeutschen Wirtschaft 
fördern, indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande 
Berlin nach § 7 erfüllt. 

§ 2 Aufgabe 

(1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie 
die chemische Sicherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln. 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll 
auf der Erkenntnis aller von ihr gepflegten , fachlich beteiligten Wissensgebiete 
beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die 
Bundesanstalt zu sammeln , zu ordnen und der Allgemeinheitzugänglich und nutzbar 
zu machen. 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

(2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder im 
Einvernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden. 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den Grenzen 
ihrer Aufgaben entsprechen . 

§ 5 Aufträge 

Cie Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtungen 
der Verbraucher und der Verbraucherberatung , soweit sie die Voraussetzungen der 
§§ 2 und 3 erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen. deren Ausführung nach ihrer 
Auffassung keine wissenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder deren 
Ergebnisse wedervolkswirtschaftlich noch fürdie Schaden- und Unfallverhütung von 
Belang sind . 

§ 6 Zusammenarbeit 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Verbindung zum 
Bundesminister für Wirtschaft und wirkt mit in den technischen Ausschüssen der 

Bundesministerien, dem Deutschen Normenausschuß (DNA) ·.der Internationalen 
Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen, internationalen oder suprana
tionalen Stellen, die für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung sind. 

(2) Sie hält IernerVerbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten, 
den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Materialprüfung. 

§ 7 Aufgaben Im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines 
staatlichen Materialprüfungsamtes. 

§ 8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen Gebühren nach einer 
Gebührenordnung , welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft 
bedarf. 

§ 9 Leitung und Vertretung 

(1) Die Bundesanstalt wird vom Präsidenten und im Falle seiner Verhinderung von 
dem Vizepräsidenten geleitet. Der Präsident bestimmt die Arbeitsprogramme. 

(2) Der Präsident- und im Falle seiner Verhinderung der Vizepräsident - vertritt die 
Bundesrepublik Deutschland gerichtlich und außergerichtlich in allen Angelegenhei 
ten , welche die Bundesanstalt betreffen. 

§ 12 lnkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft ; gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 1954, BWM BI 1954 S. 367) 
und d ie zu seiner Änderung ergangenen Erlassevom 10. Februar 1956 (Bundesanzei
ger Nr. 36 vom 21. Februar 1956, BWM Bl1956 S. 114) und vom 6. November 1962 
(Bundesanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962, BWM Bl1962 S. 241) außer Kraft 

Bonn , den 1. September 1964 
Z4 - 44 0219-

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmücker 

· Seit 1 7 1975 DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

Gesetz zu dem Europäischen Über~inkommen vom 30. September 1957 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1969, Teil II , S. 1488) 

Arlikel1 

Dem in Genf am 13. Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland 
unterzeichneten Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) einschließlich 
der Anlagen in ihrer am 29. Juli 1968 geänderten Fassung wird zugestimmt. Das 
Übereinkommen wird nachstehend. die Anlagen A und B werden in einem 
Anlagenband veröffentlicht. 

Artikel 4 

(1) Zuständig für die Ausführung des Übereinkommens sind 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976 
(Auszug aus : Bundesgesetzblatt 1976, Teil I. S. 2737) 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt für Materialprüfung 

· (1) Die Bundesanstalt für Mater ialprüfung ist eine bundesunm1ttelbare. nicht 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesmini
sters für Wirtschaft; sie ist eine Bundesoberbehörde. 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt für Materialprüfung 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist zuständig für die Durchführung und 
Auswertung physikalischer und chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstrukti 
onen sowie für die ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

3. die Bundesanstalt für Materialprüfung für die Zulassung der Bauart von 
Verpackungen und für die Genehmigung der Beförderung ohne Schutzbehälter; 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister für Verkehr 

Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen Dollinger 

Der Bundesminister des Auswärtigen Brand! 

§ 53 lnkrafllreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1977 in Kraft . Die Vorschriften , die zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften ermächtigen , treten 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Mit dem lnkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Sprengstoffgesetz vom 
25. August 1969 außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 13. September 1976 

Der Bundespräsident Scheel 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Maihofer 

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffenges·etzes vom 
14. Juli 1980 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1980, Teil I, S. 956) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen 
Antriebsvorrichtung darf nur eingeführt, sonst in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden. wenn sie ihrer 
Beschaffenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt 
für Materialprüfung zugelassen ist . 

(2) Die Zulassung ist zu versagen . 
1. soweit der Schutz von Leben , Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder 

Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist, 
2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung , Beschaffenheit , 

Maße. den höchstzulässigen normalen oder überhöhten Gebrauchsgasdruck und 
die Bezeichnung (§ 26 Abs. 1) nicht entspricht , 

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise. Brauchbarkeit und Beständigkeitdem 
jeweiligen Stand der Technik nicht entspricht. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf pyrotechnische Munition , die für die 
Bundeswehr, den Bundesgrenzschutz, die Bundeszollverwaltung oder die Poli zeien 
der Länder hergestellt und ihnen überlassen wird . 

(4) Die Bundesanstalt für Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem 
Erfordernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen. wenn öffentliche Interessen 
nicht entgegenstehen. insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten 
Gegenstände zur Ausfuhr oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes bestimmt sind . 

(5) § 21 Abs . 5 1st entsprechend anzuwenden. 

Bann, den 14. Juli 1980 

Der Bundespräsident Carstens 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Baum III 



BAM Bundesanstalt 
für Materialprüfung 
Berlin 

Versagen eines GFK-Tanks im Mannlochbereich beim Druck von 15,2 bar- BAM-Referat 3.02-
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